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VORWORT 

Der hiermit vorgelegte Band 14 der «Hamburger Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Juden» ist ein Gedenkbuch für Bernhard 
Brilling. Einzelheiten zur Entstehung der Festschrift, die nun zu einer 
Gedenkschrift geworden ist, sind dem sich anschließenden Beitrag 
von Helmut Richtering zu entnehmen. Es ist mir persönlich eine weh-
mutsvolle Ehre und Genugtuung, den Gedenkband in der von mir 
betreuten Reihe erscheinen zu lassen, und dies aus zwei Gründen: 
Bernhard Brilling war bis zu seinem Tode Ehrenmitglied des Kurato-
riums des Stiftung «Institut für die Geschichte der deutschen Juden» 
und hat unsere Arbeit mit Interesse und Wohlwollen durch die Jahre 
begleitet. Außerdem war Bernhard Brilling mein akademischer Leh-
rer, der mich in die deutsch-jüdische Geschichte einführte, deren 
Reichhaltigkeit betonte, aber auch auf deutliche Forschungsdefizite 
hinwies. Seine menschliche Aufgeschlossenheit und Fröhlichkeit, mit-
unter auch seine Galligkeit, bleiben mir unvergessen. Neben seinem 
wissenschaftlichen Werk, das für sich selbst steht, soll durch diesen 
Band an den Menschen Bernhard Brilling erinnert werden, der denen 
unvergessen bleibt, die ihn persönlich erlebten. Seinem Gedächtnis 
sind die folgenden Beiträge seiner Freunde, Kollegen und Schüler 
gewidmet. 

Das Erscheinen dieser Gedenkschrift wäre ohne diverse Druck-
kostenzuschüsse nicht möglich gewesen. Zu danken ist dem Zentralrat 
der Juden in Deutschland, dem Landesverband jüdischer Kultusge-
meinden von Westfalen/Lippe, der Kommission zur Erforschung der 
Geschichte der Frankfurter Juden, dem Landschaftsverband West-
falen-Lippe und — nicht zuletzt — Herrn Dr. Heinz Schreckenberg/ 
Münster. 

Hamburg, im Januar 1988 	 Peter Freimark 
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BERNHARD BRILLING ZUM GEDENKEN 

Im Sommer 1985 faßten Karl Heinrich Rengstorf und ich den Plan, 
Bernhard Brilling zur Vollendung seines 80. Lebensjahres durch eine 
Festschrift wissenschaftlich zu ehren. Professor Rengstorfs Einsatz 
für dies Unternehmen und dem Gewicht seiner Persönlickeit ist es zu 
danken, daß neben Archivaren und Historikern namhafte Vertreter 
der Judaistik sich daran beteiligten und damit ihrer Verbundenheit mit 
dem Jubilar Ausdruck gaben. Die Beiträger haben Bernhard Brilling 
eine letzte große Freude bereitet, wenn er am 3. Juni 1986 ihre Auf-
sätze auch nur im Manuskript hat zur Kenntnis nehmen können. 

Finanzierungsschwierigkeiten und die Suche nach einer angemesse-
nen Form des Erscheinens haben einer alsbaldigen Veröffentlichung 
längere Zeit im Wege gestanden. Als sich dank des Entgegenkommens 
von Peter Freimark eine Publikation in der Reihe der «Hamburger 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden» abzeichnete, neigten 
sich Brillings Tage dem Ende zu. Am 7. Juli 1987 ist Bernhard Brilling 
— mitten aus wissenschaftlicher Arbeit heraus — von uns gegangen. Die 
ihm zugedachte Festschrift ist daher zu einer Gedenkschrift geworden. 

Die beiden Initiatoren dieser Schrift waren dem Verstorbenen rund 
drei Jahrzehnte verbunden. Karl Heinrich Rengstorf gewann Bern-
hard Brilling 1958 für das traditionsreiche «Institutum Judaicum 
Delitzschianum», dem er nach dessen Entwurzelung in Leipzig an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster wieder eine Heimat 
gegeben hatte. Er vermittelte ihm die Leitung einer neugeschaffenen, 
auf seine Person zugeschnittenen Abteilung für die Geschichte der 
Juden in Deutschland, die durch Brillings, als Leihgabe eingebrachte 
umfangreiche Dokumentation zur jüdisch-deutschen Geschichte 
sogleich einen beachtlichen Rang erlangte. 

Mir selbst war es bereits drei Jahre zuvor vergönnt, Bernhard Bril-
ling kennen und schätzen zu lernen. Nach der erzwungenen Emigra-
tion 1939 hatte ihn eine mehrmonatige Forschungsreise 1955/56 erst-
mals wieder nach Deutschland geführt. Wenn er dabei auch nach West-
falen kam, so in erster Linie des ihm auch unter dem nationalsozialisti-
schen Regime freundschaftlich verbunden gebliebenen Schlesiers 
Horst Oskar Swientek wegen, der hier als Leiter des Stadtarchivs 
Dortmund ein neues berufliches Tätigkeitsfeld gefunden hatte. Dieser 
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vermittelte Brilling im Spätherbst 1955 eine vierwöchige informatori-
sche Beschäftigung am Staatsarchiv Münster, während der ich ihn zu 
betreuen hatte. Diese Zeit legte den Grund zu einer freundschaftlich-
kollegialen Verbundenheit, die der eine halbe Generation Jüngere stets 
dankbar empfunden hat. Ihren besonderen Ausdruck fand sie in mei-
ner Mitarbeit an der auf Rengstorfs Initiative ins Leben gerufenen 
AVestfalia Judaica», deren ersten Band Bernhard Brilling und ich 1967 
vorlegen konnten. 

Daß Bernhard Brilling als Fünfziger in Westfalen eine neue wissen-
schaftliche Heimat finden sollte, hätte er sich gewiß nie träumen las-
sen. In seinem Lebensweg verkörpert sich beispielhaft ein durch das 
unselige Jahrzwölft 1933/45 aus normaler Bahn geworfenes jüdisch-
deutsches Schicksal. Am 3. Juni 1906 in Tremessen in der damaligen 
preußischen Provinz Posen geboren, wuchs er als ältester von drei 
Söhnen des Kantors der jüdischen Gemeinde Prenzlau in der Ucker-
mark auf. Nach dem Abitur am Prenzlauer Gymnasium im März 1924 
besuchte er in Berlin das Hildesheimersche Rabbinerseminar, von dem 
er 1926 an das Breslauer Jüdisch TheologischeSeminar wechselte. Am 
24. Januar 1932 erlangte er dort das Rabbinatsdiplom. Parallel zu sei-
ner Rabbinerausbildung hatte er 1924 ein Studium klassischer Spra-
chen, der Geschichte und Nationalökonomie an der Universität Berlin 
aufgenommen, das er dann in Breslau fortsetzte. Dort waren u. a. Her-
mann Aubin und Herbert Schlenger seine akademischen Lehrer. Sein 
Universitätsstudium durch eine Promotion abzuschließen, war ihm 
nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht mehr mög-
lich. 

Bereits 1927 hatte das Jüdisch TheologischeSeminar in Breslau dem 
erst 21jährigen den «Graetz-Preis» für jüdische Geschichte zuerkannt. 
Bernhard Brilling war in diesem Jahr von Aron Heppner als Volontär 
am Archiv der Synagogengemeinde in Breslau angenommen worden. 
Nach kurzer Assistententätigkeit fand er dann an diesem schlesisch-
jüdischen Provinzialarchiv ein seinen Neigungen entsprechendes Wir-
kungsfeld als Archivar, ja fungierte nach Heppners Tod Ende 1938 for-
mell als dessen Leiter. Nach dem staatlich gelenkten Pogrom vom 
9. November 1938 war Brilling unter demütigenden Umständen bis 
Jahresanfang 1939 im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Im 
März 1939 war es ihm möglich, in das damalige Palästina auszuwan-
dern; seine ihm kurz zuvor angetraute Frau Eva, geb. Redlich, konnte 
im April folgen. Gestattet wurde ihm unerwarteterweise die Mit-
nahme seiner seit Jahren zusammengetragenen Sammlung von 
Abschriften und Exzerpten zur Geschichte der schlesischen und der 
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angrenzenden Judenschaft — im Hinblick auf den bald darauf eingetre-
tenen Kriegsverlust zahlreicher ihr zugrundeliegender Originalunter-
lagen eine unschätzbare Quelle. 

Schon von 1928 an hatte Bernhard Brilling derartige Quellen zum 
Sprechen gebracht. Sein Schriftenverzeichnis' weist bis zum Frühjahr 
1939 85 Titel nach. Zu gut zwei Dritteln galten sie dem schlesischen 
Judentum, beziehen im übrigen aber nicht nur den benachbarten 
Raum ein, sondern greifen weit darüber hinaus bis ins Heilige Land. 
Als die beiden umfangreichsten Beiträge seien hier nur genannt «Der 
Prager <Schammes> in Breslau» (1930) und «Der Streit um den Fried-
hof zu (Hamburg-)Ottensen» (1931). 

Ungeachtet der Schwierigkeiten einer Existenzgründung in dem 
werdenden Israel — erst ab 1946 fand sich eine feste Anstellung bei der 
Stadt Tel Aviv, zuletzt wieder als Archivar — blieb Bernhard Brilling 
auch in der neuen Umgebung literarisch produktiv. Mit Ausnahme 
von 1942-1944 gibt es bis 1957 kein Jahr, in dem man nicht etwas von 
ihm lesen konnte. So wuchs seine Bibliographie in dieserZeit um 125 
auf 2Io Nummern an. Aus der Reihe der bei einer solchen Zahl natur-
gemäß überwiegenden Kurzartikel heben sich durch größeren Umfang 
heraus urkundliche Beiträge «Zur Geschichte der hebräischen Buch-
druckerkunst in Frankfurt a. d. Oder» (1953). In das breite Spektrum 
seiner Themata bezieht Brilling während der Jahre in Tel-Aviv auch 
israelische Fragestellungen ein, indem er sich insbesondere mit dem 
Archivwesen des neuen Staates befaßt. 

Im Herbst 1957 kehrt Bernhard Brilling für dauernd nach Deutsch-
land zurück. Nach zweisemestriger Einschreibung an der Universität 
Münster wird er dort am 3o. Juni 1958 aufgrund seiner Dissertation 
«Die Juden und die Stadt Breslau im 16. und 17. Jahrhundert» zum 
Dr. phil. promoviert. Damit besaß er endlich auch nach außen hin eine 
Qualifikation, die ihm das Nazi-Regime in den dreißiger Jahren ver-
wehrt hatte. Professor Rengstorf holte ihn nun — wie oben schon ange-
sprochen — als wissenschaftlichen Mitarbeiter an das Institutum Judai-
cum Delitzschianum, an dem er die mit Unterstützung des Bundesin-
nenministeriums eingerichtete Abteilung zur Geschichte der Juden in 
Deutschland aufbaute. 1963 wurde Brilling als Kustos beamtet, drei 
Jahre später zum Oberkustos ernannt. Seit 1970 Akademischer Ober-
rat, trat er als solcher im Jahre darauf formell in den Ruhestand. Seine 

Bibliographie Bernhard Brilling 1928-1968. In: Theokratia. Jahrbuch des 
Institutum Judaicum Delitzschianum I, 1967-1969, Leiden 1970, S. 195-223. 
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Arbeit im Institut hörte damit freilich nicht auf, denn seine Stelle 
wurde nicht wieder besetzt. 

Bereits 1955 hatte die in der Bundesrepublik erneut ins Leben geru-
fene Historische Kommission für Schlesien Brilling zu ihrem ordentli-
chen Mitglied bestellt. Zehn Jahre später wurde er in gleicher Funk-
tion in die Historische Kommission für Westfalen gewählt. Außerdem 
gehörte er der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen an. 
Den ihm erstmals zum Wintersemester 1966/67 erteilten Lehrauftrag 
«Glaube und Leben der Juden in Deutschland» hat Bernhard Brilling 
gern und mit großer Gewissenhaftigkeit bis in die achtziger Jahre 
wahrgenommen. In seinem Rahmen hielt er auch Kurse für hebräische 
Paläographie. Eine besondere Genugtuung bedeutete für ihn die Ver-
leihung des Titels «Professor» durch den nordrhein-westfälischen Wis-
senschaftsminister im Jahre 1979.  Als hohe Ehre hat er es schließlich 
empfunden, daß ihn der Zentralrat der Juden in Deutschland 1982 mit 
dem angesehen Leo-Baeck-Preis auszeichnete. 

Bernhard Brilling war es in seinen drei münsterischen Jahrzehnten 
vergönnt, weitestgehend nur seiner Wissenschaft zu leben. Bis in sein 
Todesjahr legen etwa 17o Publikationen von seiner fleißigen Feder 
Zeugnis ab; er hat es damit insgesamt auf eine etwa 38o Nummern zäh-
lende Bibliographie gebracht'. Neben den bereits erwähnten selbstän-
digen Werken, wie seiner 196o mit verändertem Titel in erweiterter 
Form erschienenen Dissertation und der «Westfalia Judaica I» von 
1967 haben sie sich in zahlreichen, nun vielfach umfangreichen Aufsät-
zen niedergeschlagen, von denen namentlich die neue Wahlheimat 
Westfalen profitierte. Nicht von ungefähr lautet Brillings erstes ein-
schlägiges Thema «Die Familiennamen der Juden in Westfalen» (1958), 
hat der jüdischen Familienforschung doch immer sein besonderes 
Interesse gegolten. Den letzten größeren Aufsatz widmete er dem jüdi-
schen Mediziner Alexander Haindorf, seinen Bemühungen um 
Anstellung als Universitätsprofessor und seiner Tätigkeit als Dozent 
in Münster in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1982). Zu dem 
1983 erschienenen Standardwerk «Westfälische Geschichte» steuerte 
Brilling den Beitrag über die jüdischen Gemeinden bei, nachdem er 
zuvor 1978 das Judentum in der Provinz Westfalen 1815-1945 im 
Überblick abgehandelt hatte. Aber auch schlesischen Themen blieb er 

2 Die bereits zitierte Bibliographie Bernhard Brilling 1928-1968 erfuhr im 
Jahrbuch Theokratia III, 1972-1975, Leiden 1979, S. 263-270, eine Fortset-
zung für die Jahre 1968-1978. Für die Folgezeit sei auf die Rubrik «Bibliogra-
phy» im Year Book des Leo Baeck Institute verwiesen. 
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weiterhin treu, wie etwa seine «Geschichte des jüdischen Goldschmie-
degewerbes in Schlesien» (1967) ausweist. Über diese beiden Regionen 
hinaus greifen seine Beiträge zur Encyclopaedia Judaica (1971). Von 
Brillings speziellem Interesse für den Rabbiner Jonathan Eibenschütz 
und seine Nachkommen zeugen die in mehreren Folgen erschienenen 
«Eibenschütziana» (1963/65). Als Nachhall seiner hebräischen Publi-
kationen sei endlich «Das Tagebuch der Palästina-Sendboten Abraham 
Asulai und Ascher Aschkenasi aus Tiberias über ihre Deutschland-
Reise in den Jahren 1790/92» von 1958 angeführt. 

Bernhard Brilling wird allen fehlen, die Gelegenheit hatten, näher 
mit ihm in Verbindung zu treten. Sein Kenntnisreichtum und die unbe-
grenzte Bereitschaft, anderen daraus mitzuteilen, bleiben jedem, der 
sie einmal in Anpruch nehmen durfte, unvergessen. Auch der so 
bescheidene Mann, der kein Aufhebens von sich machte, lebt in unse-
rer Erinnerung fort. Dem Alltag stand der engagierte Forscher in einer 
Weise liebenswert unpraktisch gegenüber, wie wir es mit dem Bilde 
einer Gelehrsamkeit alter Schule verbinden. Bernhard Brilling nahm 
deswegen keinen Schaden: Seine so lebenstüchtige Frau schirmte ihn 
weitgehend von äußeren Dingen ab; sie war ihm dazu schon von den 
Breslauer Jahren an bei seinen Arbeiten eine hilfreiche Assistentin. 
Ohne eine Frau wie sie hätte er sich kaum so ungestört wissenschaft-
lich entfalten können. Eva Brilling zu guter Letzt dafür hier Dank zu 
sagen, erscheint nicht mehr als recht und billig. 

Helmut Richtering 
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VERNUNFTLOSE WESEN ? 

Zum Judenbild frühscholastischer Apologeten des I2. Jahrhunderts 
und zum Christentumsbild zeitgenössischer jüdischer Autoren 

Heinz Schreckenberg 

Die Verschlechterung des christlich-jüdischen Verhältnisses seit 
Beginn der Kreuzzüge in Gestalt zahlreicher Judenverfolgungen und 
einiger polemischer Texte erscheint so offenkundig, daß über ihre 
Gründe wenig nachgedacht wird. Sie scheinen ja auf der Hand zu 
liegen; denn die antijüdischen Aktionen von Kreuzfahrerhaufen und 
von zum Teil durch Predigten in Kreuzzugsstimmung versetzten 
Bevölkerungsgruppen, vor allem im Raum Nordfrankreich und 
Rheinland, begleiteten die einzelnen Kreuzzüge, weshalb sie gewöhn-
lich als Randereignisse des allgemeinen Feldzuges der Christenheit 
gegen Ungläubige gesehen werden. Die Juden als unintegrierte Mino-
rität inmitten des christlichen Abendlandes konnten in der Tat, vor 
allem in Phasen hochgehender Emotionen in Kriegszeiten, leicht 
Gegenstand von Verfolgungen im Zeichen des Kreuzzuges werden. Sie 
waren ein bequem erreichbares Nahziel der Kriegsstimmung' und 
boten die Möglichkeit, mit christlichen Vorwänden durch Plünderun-
gen die persönliche «Habgier» zu befriedigen.' 

Über den genauen Befund in der gleichzeitigen apologetischen Lite-
ratur und deren Judenbild ist weniger Sicheres bekannt, weil diese 
Texte noch kaum erschlossen und literaturgeschichtlich aufgearbeitet 
sind.' Betritt man aber erst einmal dieses weite Feld, wird bald deut-
lich, daß nicht nur in einzelnen Texten, sondern auf breiter Basis die 
Schärfe des polemischen Tons fast sprunghaft zunimmt. Überraschend 
ist aber nun, daß diese Schärfe nirgends ein Echo der populären anti-
jüdischen Kreuzzugsstimmung ist und diese auch nicht schürt,' viel-
mehr erscheint sie in einer Literaturspezies eigener Art, die eigenen 
Gesetzen folgt und für sich beurteilt sein will.' Es ist jedenfalls deut-
lich zu unterscheiden zwischen vulgärtheologischen, meist gruppen-
psychologisch aufgeladenen Stimmungen der christlichen Unter-
schicht und den Aussagen anspruchsvoller literarischer Texte. Es muß 
andere Gründe haben, daß diese im Laufe des i2. Jahrhunderts weithin 
stark polemisch werden, und zwar regelmäßig ohne irgendeinen 



Zusammenhang mit dem Kreuzzugsthema. Dies steht als aktuelles 
Zeitthema ohnehin ziemlich bezugslos neben den fast tausend Jahre 
alten traditionsgebundenen Inhalten und Formen der antijüdischen 
Apologetik, die immer nur von den inneren Entwicklungen der Theo-
logie (hinsichtlich Christologie, Trinität, Inkarnation, Virginität 
Marias usw.) bestimmt waren. Wenn Pogromstimmung und literari-
sche Polemik weder auf die gleiche Ursache zurückzuführen sind noch 
erstere durch letztere geschürt wird, wie ist dann die sich geradezu 
sprunghaft verschärfende Aggressivität motiviert? Wodurch verlieren 
die vielen moderaten Texte des Frühmittelalters, deren Ausläufer Gil-
bertus Crispinus' um io9S entstandene Diettatio Judei et Christiani 

ist, ihren Einfluß? Könnte es der neu erwachende Ärger darüber sein, 
daß neben dem bedrohlicher werdenden starken Feind in Gestalt des 
Islam die Juden immer noch als theologische Gegner unbesiegt sind? 
Daß die akute Bedrohung der christlichen Identität durch mächtige 
Ketzerbewegungen (Katharer) auch den Zorn gegen die Juden wieder 
stimuliert? Denn Juden und Ketzer wurden in der apologetischen Dis-
kussion oft in einem Atemzug genannt.' Könnte es sein, daß die da 
und dort bereits im izjahrhundert aufflackernde Gegnerschaft gegen 
die rabbinische Literatur die verbreitete Polemisierung bewirkt? Aber 
da kann leicht Ursache mit Wirkung verwechselt werden. Auch war 
diese Literatur Christen in dieser Zeit nur sporadisch bekannt, und 
erst im weiteren Verlauf des Mittelalters wird christlichen Theologen 
zunehmend bewußt, daß die hebräische Traditionsliteratur die Juden 
fast immun gegen judenmissionarische Versuche machte und wie ein 
Panzer wirkte, an dem die christologisch-typologische Bibelexegese 
abprallte. Könnte Ärger über die eigene Hilflosigkeit bei Bekehrungs-
versuchen eine Rolle spielen, wenn sich nämlich zeigte, daß Juden oft 
eine bessere Bibelkenntnis als ihre christlichen Gesprächspartner hat-
ten, die des Hebräischen nicht mächtig waren? Den Christen wurde ja 
oft schmerzlich bewußt, daß schon Hieronymus die Hebraica veritas 

der jüdischen Bibel erkannt und realisiert hatte, so daß leicht ein nach-
haltiges Gefühl des Ungenügens und der Unterlegenheit gegenüber 
gebildeten Juden sich festsetzen und Aggressivität auslösen konnte.' 
Selbstkritische christliche Einsichten in die Bedeutung des hebräi-
schen Bibeltextes sind im r z. Jahrhundert aber noch selten. Es domi-
niert in den einschlägigen apologetischen Texten nach wie vor die her-
kömmliche christliche Gereiztheit über die vermeintliche Verstockt-
heit und besserwisserische Arroganz der Juden. Diese Gereiztheit als 
solche ist zwar alt, kann aber dann erhöhte Aufmerksamkeit beanspru-
chen, wenn sie durch einen besonderen Umstand oder eine neue Ent- 
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wicklung zunimmt und sich dementsprechend neue Ausdrucksformen 
sucht. Gibt es eine neue Entwicklung in der christlichen Theologie, 
die hier auslösend wirken konnte? Wir meinen ja. 

Zweifellos erhält die Theologie im Laufe vor allem des späten 
'Jahrhunderts und des '2. Jahrhunderts, seit Anselm von Ganter-

bury, einen starken Schub von Wissenschaftlichkeit. Sie wird in 
Methodik und Systematik durchdachter, und das konnte nicht ganz 
ohne Einfluß auf die Traktate gegen die Juden bleiben, wie traditionell 
diese auch strukturiert blieben; denn während in der allgemeintheolo-
gischen Literatur der Verstandes- und Vernunftbeweis (ratio) mehr und 
mehr an die Seite des Schriftbeweises (scriptura, auctoritas) tritt und 
ihn vielfach sogar zurückdrängt, behalten die Texte gegen die Juden 
vorerst noch ein in langer Tradition gewachsenes Übergewicht der 
Bibeltestimonia, der (typologisch und allegorisch zu deutenden) 
Beweisstellen des Alten Testaments, zum Beispiel für Messianität Jesu 
Christi.' Könnte also etwa die allmähliche Einsicht in den zu geringen 
Beweiswert der Testimonia trinitatis usw. eine Verschärfung der Pole-
mik bewirkt haben? In dem Sinne: Werden die Waffen stumpf, muß 
man eben härter zuschlagen? Aber es ist nirgends ein ernstes Krisenge-
fühl in der traditionellen antijüdischen Apologetik zu erkennen, die ja, 
wie man weiß, ungebrochen noch Jahrhunderte weitergeht, freilich 
von nun an in wesentlich schärferem Ton. Auffällig ist allerdings in den 
einschlägigen Texten des 1 z. Jahrhunderts eine sprunghafte Zunahme 
des Operierens mit Vernunftbeweisen beziehungsweise bisweilen 
sogar ein Nebeneinander von scriptura und ratio, wo früher fast nur 
die Schrift als apologetische Waffe eingesetzt wurde.9  

Die Polemisierung der Adversus-Judaeos-Texte des 12. Jahrhunderts 
bleibt rätselhaft. Wenn neben der Stimmung der Kreuzzugszeit etwa 
auch die Frustration angesichts des Versagens der herkömmlichen 
Apologetik als Grund nicht plausibel ist, was bleibt dann? Die Frage 
nach dem Motiv der Polemikverschärfung ist vielleicht eher zu beant-
worten, wenn wir die Strukturelemente des literarischen Polemikarse-
nals untersuchen, um über das Nachzeichnen dieser Struktur den 
dahinterstehenden Denkwegen auf die Spur zu kommen. Auffälligstes 
Element der antijüdischen Polemik des '2. Jahrhunderts ist aber, wie 
wir meinen, der Tiervergleich. Daraus ergibt sich als Modus proce-
dendi: Wir werfen zunächst einen Blick auf die polemischen Tierver-
gleiche der christlichen Apologeten im allgemeinen und gehen dann 
auf die Besonderheiten des 12. Jahrhunderts ein, vor allem bei einem 
ebenso unbekannten wie in vieler Hinsicht typischen Autor: Martin 
von Leön. Sodann soll gefragt werden, ob sich die an literarischen Tex- 
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ten gemachten Beobachtungen in der christlichen Ikonographie des 
Judenthemas bestätigen lassen. Dem sollen charakteristische jüdische 
Sehweisen des Christentums vergleichend gegenübergestellt werden, 
um auch die andere Seite zu hören und so die Konfliktverschärfung 
vielleicht besser zu verstehen. 

I. Vergleiche in der Art des Physiologus 

Im 2.-4. Jahrhundert n. Chr. entstand — vermutlich in Alexandrien — 
eine Sammlung von kurzen Geschichten in griechischer Sprache, die 
vor allem reale oder mythische Tiere zum Gegenstand haben, der soge-
nannte Physiologus (d. h. eigentlich <Naturforscher>, ursprünglich Ari-

stoteles), eine Art christliche Zoologie, ein populärtheologisches 
Werk, das seit dem frühen Mittelalter in verschiedenen Versionen sehr 
weit verbreitet war und in den <Bestiarien> des Hochmittelalters auf-
ging.' In dieser Physiologus Tradition erscheinen von früh an die 
Juden einzelnen Tieren zugeordnet, deutlich aus christlicher Wertung 
polemisch akzentuiert. Das hat wegen der außerordentlich großen 
Beliebtheit dieser Art Literatur Schule gemacht, und man muß anneh-
men, daß manche mittelalterlichen Vergleiche der Juden mit Tieren 
direkt oder indirekt der Wirkungsgeschichte des Physiologus zuzu-
rechnen sind. Gewiß ist der Tiervergleich nur ein Weg der verbalen 
antijüdischen Polemik, aber er wird im 12. Jahrhundert so breit und im 
Hinblick auf unser Thema so relevant, daß wir den dahin führenden 
Spuren nachgehen müssen." 

Für Hilarius von Poitiers (um 315-367) sind die Juden «nicht mehr 
Abrahams Kinder noch Gottes Kinder, sondern ein Volk von Schlan-
gen und Knechte der Sünde» (CSEL 22,14o). (Ps.—)Athanasios von 
Alexandrien (um 295-373) konstatiert (PG 28,245), daß die Juden sich 
«durch ihren Charakter Sirenen, Igeln und Spatzen zugesellen, so 

abstoßend durch ihren Charakter wie Eselskentauren» (d. h. schwanz-
lose Affen bzw. Dämonen; vgl. die Affinität zu LXX, Is 13,22; 
14,11.14). Ephräm der Syrer (gest. 373/378), der bedeutendste Theo-
loge der syrischen Kirche, meint von den Juden: «Das Volk, das nicht 
vom Schwein ißt, — ist ein Schwein, das bespritzt mit vielem Blut» 
(CSCO 249,3o). Für Gregor von Nyssa (um 334-394) sind die Juden 
«Helfershelfer des Teufels, Schlangengezücht» (PG 46,695). Die Syn-
ode von Jerusalem vom Jahre 399 sieht die Christen unter anderem 
bedroht durch «die jüdischen Schlangen», und die Juden werden, 
zusammen mit Samaritanern und Heiden, auch als «Wölfe» gesehen, 
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die «in dichten Haufen die Herde Christi umzingeln» (Mansi 3,989). 
Der syrische Priester Kyrillonas (Ende 4. Jh.) bezeichnet die den Wein-
berg Christi bedrohenden Juden als «Igel im Stachelgewand» und 
«Igel voll Bosheiten» (BKV 1,6, S.45). Die Juden verhalten sich den 
Christen gegenüber wie Wölfe zu Schafen, glaubt auch Johannes Chry-
sostomos (PG 48,871). Er hält sie für Menschen, «die ihrem Bauch 
leben, gaffen nach dem, was sie gerade vor Augen haben, nicht besser 
als Schweine und Ziegenböcke in ihrer Zuchtlosigkeit und Überfres-
senheit» (PG 48,848). Einmal führt er den Tiervergleich so weit, von 
den Juden wie von Schlachttieren zu sprechen: «Solche Tiere (aloga, 
d. h. animalia sine ratione, vernunftlose Wesen, z. B. störrische Pferde), 
die zur Arbeit untauglich sind, eignen sich zur Verwendung als 
Schlachttiere. Das ist auch diesen Juden widerfahren» (PG 48,846, zu 
Dt 32, I 5). Der Kirchenvater Hieronymus (um 347-420) meint, das 
Beten und Psalmodieren von Juden und die Lobgebete der Ketzer 
seien vor Gott wie das Grunzen von Schweinen und Wiehern von 
Eseln (CChr 76,295 zu Amos 5,23). Bei der «Hundemeute» von Ps 
22,16-17 denkt Theodoretos von Kyrrhos (um 393— um 460) an die 
Juden, die, nachdem sie zuvor wie Söhne behandelt wurden, nach der 
Passion Jesu «Hunde heißen, weil sie wie Hunde wütend gegen den 
Herrn geiferten» (PG 80,I016-10I7). Auch der Dichter Venantius For-
tunatus (um 535-600) stellt sich die (ungetauften) Juden wegen ihrer 
Gefahr für die Christen als Wölfe vor (MG, Auct. ant. 	Die nach 
der Zerstörung Jerusalems im Jahre 7o heimatlos über die ganze Erde 
wandernden Juden streifen nach der Ansicht eines anonymen frühmit-
telalterlichen Dichters umher wie streunende Hunde (MG, Poetae 
latini 4,2-3, p. 545). Julian von Toledo (um 652-690) schreibt seinen 
antijüdisch-apologetischen Traktat De comprobatione aetatis sextae, 
um «auf das tollwütige Gebell (rabidis latratibus) der Juden eine Ant-
wort zu geben», welche die Behauptung vorzutragen wagen, der Mes-
sias sei noch nicht gekommen (PL 96,540). Stephan IH.  (768-772) 
befürchtet in einem Schreiben an den Bischof von Narbonne, daß im 
Dienst von Juden stehende Christinnen und Christen religiös gefähr-
det sind. Er billigt deshalb nicht, «daß die Unglücklichen diesen Hun-
den unablässig alle erdenklichen Dienste leisten müssen» (PL 
129,857). Die Beliebtheit dieses Hundevergleichs zeigt sich auch bei 
Rather von Verona (um 890-974), der Kaiser Otto I. seine, wie er 
meint, zu große Toleranz den Juden gegenüber verdenkt: «Weshalb 
dulden sie (d. h. die weltlichen Herrscher), daß innerhalb des ihnen 
anvertrauten Reiches das Gott feindliche Geschlecht ihn anbellt (con-
tra eum latrare)? Es reichte aus, wenn sie diese, wie auch immer, leben 
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ließen und nicht gestatteten, daß sie den Herrn Jesus Christus so 

öffentlich lästern» (CChr, Cont. med. 46,125). Bruno von Würzburg 
(gest. 1045) vergleicht die Juden mit tollwütigen Giftschlangen und 
mit Ottern, die sich die Ohren verstopfen, um nicht die Stimme des 
Beschwörenden zu hören (PL 142,224 zu Ps 58,5). Petrus Damiani 
(1007-1072) meint in seinem apologetischen Handbuch für 
Gesprächskontakte mit Juden, der Jude sei in seiner dialektischen 
Gewandtheit, sich den zupackenden christlichen Argumenten zu ent-
ziehen, «wie eine schlüpfrige Schlange» (PL 145,44)•  

Eine breite Brücke für das Vordringen des Tiervergleichs wird durch 
die Wirkungsgeschichte des zweiten Petrusbriefes (2,22) gebildet. Hier 
heißt es — in Rezeption von Sprüche 26,11 — von denen, die durch irrige 
Lehren die Gemeinde gefährden, nachdem sie sich zuvor vom überlie-
ferten heiligen Gebot abwandten: «Bei ihnen ist eingetroffen, was das 
wahre Sprichwort sagt: <Ein Hund wendet sich zum eigenen Auswurf 
zurück>, und: <Ein Schwein, kaum gebadet, wälzt sich wieder im eige-
nen Kot>». Im Zusammenhang der christlichen Sicht des Judentums 
bezieht man diesen Satz sehr oft, und zwar in verdrehender und veren-
gender Interpretation, auf den Rückfall getaufter Juden; so geht zum 
Beispiel das Konzil von Agde (anno 5o6) davon aus, daß Juden «in 
ihrer Treulosigkeit oft wieder zum Erbrochenen zurückkehren» 
(Kanon 34; Mansi 8,330; CChr 148,207). Unter dem westgotischen 
König Ervig werden so getaufte Juden darauf verpflichtet, «nie zum 
Erbrochenen in Gestalt des jüdischen Unglaubens zurückzukehren» 
und «den Unglauben der Juden ganz und gar auszuspeien» (MG, 
Leges Visigoth., p. 442). Von den durch materielle Anreize oder 
soziale Repression unter dem byzantinischen Kaiser Basileios I. Make-
don (867-886) getauften Juden berichtet eine griechische Quelle: 
«Nach dem Tode des Kaisers kehrten jedoch die meisten wie Hunde zu 
dem zurück, was sie (zuvor) erbrochen hatten» (PG 109,357). Alexan-
der III. (1159-1181) bittet einmal um Unterstützung eines getauften 
Juden, damit dieser nicht aus Mangel an Lebensunterhalt «genötigt 
wird, unsere Religion aufzugeben und zu seiner eigenen wie ein Hund 
zum Erbrochenen zurückzukehren» (PL 200,526; Regesta pontificum 
Romanorum, ed. Ph. Jaffe — S. Loewenfeld, II Leipzig 1888, Nr. 
11484). 2 Petr 2,22 entwickelt sich so, durchaus ohne die Absicht des 
Verfassers des zweiten Petrusbriefes, zur breiten Bahn, über die pole-
mische Tiervergleiche in die apologetische Tradition eindringen.' 

Der Weg für das Vordringen des antijüdisch-polemischen Tierver-
gleichs und entsprechender Metaphern wurde wohl auch geebnet 
durch die verbreitete Interpretation von ekklgsiä als convocatio, Wer- 
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sammlung von (vernunftbegabten) Menschen» im Gegensatz zur Deu-
tung von synagiig-e als congregatio, «Versammlung von (vernunftlosen) 
Tieren», zum Beispiel bei Ildefons von Toledo (gest. 667), PL 96,139 
(vielleicht Ps.-Ildefons) und Hrabanus Maurus ( R R5 4) PL 1 I 1,89— 
90. 

Diese Beispiele von Tiervergleichen sind in ihrem Bezug auf ein-
zelne Tiere so weit gestreut, daß sich keine besonderen Konturen und 
Präferenzen erkennen lassen, ausgenommen vielleicht die relative 
Häufigkeit von Schlange, Hund und Schwein. Solche Vergleiche sind 
aber, wie es scheint, Voraussetzung und Vorstufe einer im 52. Jahrhun-
dert beginnenden Entwicklung, durch welche diese herkömmlichen 
Vergleiche eine ganz charakteristische Wende erfahren und eine 
bestimmte Schwelle überschreiten. Bevor wir uns dieser zuwenden, 
verfolgen wir noch abschließend den Weg des traditionellen Vergleichs 
zur Zeit der Frühscholastik. 

Gilbertus Crispinus (um 1046-1117), Schüler und Freund des 
Anselm von Canterbury, läßt die jüdische Auffassung so zu Wort kom-
men: «Wenn das Gesetz gut und von Gott gegeben ist (vgl. I Tim 1,8; 
Röm 7,12), muß es beachtet werden; denn wessen Gebot müßte man 
noch beachten, wenn nicht das göttliche? Wenn aber das Gesetz zu 
beachten ist, warum behandelt ihr dann diejenigen, die sich daran hal-
ten, wie Hunde, jagt sie mit Knüppeln fort und verfolgt sie überall?»" 
Für Rupert von Deutz (1075/80 — 1130) ist die Schlange von Gn 3 
Typus der Gott kreuzigenden Juden, «die in ihren Worten von der Ver-
schlagenheit dieser boshaften Schlange sind» (PL 169,1055). Hildebert 
von Lavardin (1056-5134) deutet Kalb, Löwenjunges und Lamm von 
Is 15,6 als «Jude, Heide und beider Mittler Christus» und begründet 
die Affinität Kalb (vitulus) — Jude damit, die Juden trügen seit ihrem 
Auszug aus Ägypten — wie das Vieh bei der Feldarbeit — das Joch (des 
Gesetzes) und seien, im Sinne von Dt 32,5 5, ungebärdig wie ein über-
fütterter Vierbeiner (PL 171,645). Hermann von Scheda (um III0-
118 1), als getaufter Jude Juda ben David ha-Levi ein besonders wert-
voller Zeuge, formuliert als seinen Standpunkt vor der Taufe: «Ihr 
Christen habt gegen die Juden ein Vorurteil, indem ihr diese, als ob sie 
tote Hunde seien, mit Fluch und Abscheu bespeit, obwohl ihr doch 
(in der Bibel) lest, daß Gott sie sich von alters her aus allen Völkern der 
Welt als sein besonderes Eigentum erwählt hat.»'4  Im Perceval des 
Chrestien de Troyes (1 I4o—i 19o) belehrt ein heiliger Einsiedler den 
noch unwissenden Perceval über die Bedeutung des Karfreitags, 
beschreibt die Passion Jesu und spricht unter anderem von den «treu-
losen Juden, die man wie Hunde töten müßte». " Die gelehrte Äbtissin 
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Herrad von Landsberg (um 1125/30-1196/97) wendet das Bild von 
Mk 7,27 gegen die Juden: «Du Hebräervolk, Gottes Weinberg 
genannt, wendest dich ab. (Verstockt) ungläubig bist du, weigerst 
dich, einzutreten (ins Reich Christi), bellst nach rückwärts, wetzt 
deine gottlosen Zähne gegen ihn (d. h. Christus). Laß ab von deiner 
Tollwut».16  Petrus Cantor (1130-1197) konstatiert, daß «die Juden 
und alle bösen Menschen mit der Spinne verglichen werden».7  Walter 
von Chätillon (1135-1200) spricht von «jener Eselin unter dem Joch» 
(PL 209,425) und meint damit offenbar Synagoga. Petrus von Blois 
(1135-1204) führt in seinem Traktat Contra perfidiam Judaeorum Ein-

wände und Einlassungen des jüdischen Gegners metaphorisch als 
«Grunzen» von Schweinen (PL 207,859) oder «Bellen» von Hunden 
ein (PL 287,868). Nicht ander sieht es im byzantinischen Raum aus. 
Auf den Spuren von Johannes Chrysostomos hält Euthymios Zigabe-
nos (gest. nach 1118) die Juden für gottlos (PG 130,272) und äußerst 
unverschämt, und sie scheinen ihm wie störrische Zugtiere nur noch 
zur Schlachtung tauglich (PG 130,292, zu Jerem. 2,2o). 

Es zeigt sich, daß auch im 12Jahrhundert die Juden gern bestimm-
ten Tieren zugeordnet werden, die auf die eine oder andere Weise nega-
tive Assoziationen wecken. Die Absicht der Herabsetzung ist meist 
unverkennbar, und die einzelnen Autoren sind gar nicht wählerisch; 
denn sie greifen auch zum Mittel der umbiegend-aktualisierenden 
Interpretation von scheinbar dafür geeigneten Schriftstellen. Alles in 
allem ist eine gewisse Präferenz von Schlange, Hund und Schwein 
erkennbar, vielleicht weil diese Tiere gerade auch in der jüdischen Tra-
dition als verachtete und unreine Tiere galten. Aber: Es wird gewöhn-
lich auf eine bestimmte Spezies Bezug genommen, ja Vergleich und 
Metapher — etwa «grunzen» und «bellen» — verlangen nach einem spe-
ziellen Bezug. 

II. Wesen ohne Ratio und Intellekt 

So weit verbreitet und beliebt die Tiervergleiche bis ins 12Jahrhundert 
hinein auch waren, sie sind nur die Voraussetzung, der Boden, auf dem 
jetzt etwas ganz Neues wächst. Nun ist es nicht mehr die eine oder 
andere widerwärtige Eigenschaft von Tieren, die den Vergleich evo-
ziert, sondern das Tiersein als solches oder vielmehr dessen wesentli-
ches Kriterium im Unterschied zum Menschen: Das Fehlen von Ver-
nunft und Verstand. Bevor wir uns den Motiven und Konsequenzen 
dieser Entwicklung zuwenden, ist das Phänomen, als solches zu 
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beschreiben, ein Phänomen, das in einer fast sprunghaft beginnenden 
neuen Stufe der verbalen Polemik besteht und zu einer neuartigen 
Sicht des Judentums überhaupt führt. 

Der scholastische Theologe Peter Abälard (1079-1142), der mit den 
neuen dialektischen Mitteln der Philosophie die christliche Theologie 
wissenschaftlicher und überzeugender machen und zwischen Glaube 
(fides) und Vernunft (ratio) vermitteln will, läßt in seinem Dialogus 
inter Philosophum, Judaeum et Christianum einen Gesprächspartner 
die Juden bezeichnen als «tierisch und sinnlich» (animales ac sensua-
les),18  insofern sie zu philosophischen Diskussionen nicht fähig seien, 
das meint: Die Voraussetzungen für den Weg zu einem philosophisch 
fundierten Religionsbegriff nicht mitbringen. Ihr tierisches, der sinn-
lichen Wahrnehmung verhaftetes Wesen behindert also die Juden ent-
scheidend. Das ist hier weniger herabsetzend gemeint — denn Abälard 
zeigt sich in seinen Werken keineswegs als Judenfeind —, eher ist es die 
deutende Beschreibung eines Sachverhalts und christliches Interpreta-
ment einer sonst unbegreiflichen Begriffsstutzigkeit. Petrus Venerabi-
lis (1094-1156) geht einen Schritt weiter. In seinem Traktat Adversus 
Judaeorum inveteratam duritiem meint er (PL 189,539), die Juden ver-
drehten den Sinn des Bibeltextes «in tierischer Weise» (bestialiter), und 
zwar entsprechend, wie es unter anderem im Kontext heißt, ihrer ver-
derbten Sinneswahrnehmung (depravatus sensus), ihrer Liebe zu irdi-
schen Dingen und zum Unflätigen (faeces carnales). «Albern und tie-
risch» (stolidum et pecuale) sei ihre Annahme der Auserwähltheit (PL 
189,557). Das Beharren der Juden auf ihrer Bibelexegese zum Beispiel 
von Is 54,11-12 (messianische Restitution Jerusalems) gegen die chri-
stologische Interpretation läßt ihn in Verzweiflungsrufe ausbrechen 
wie: «0 ihr Abschaum des Menschengeschlechts (humani generis fae-
ces) . . . gewiß macht sich der Satan über euch lustig, wie Menschen 
über die Affen (de simiis); gewiß zieht er euch wie das gewöhnlichste 
Stück Vieh (iumentum vilissimum) am Maulkorb eurer Dummheit 
nach Belieben hinter sich her» (PL 189,55o). Ebendort deutet Petrus 
die Hunde von Ps 22, I 7 auf die Juden: «Waret ihr nicht Hunde, als ihr 
wie Hunde blutdürstig waret?» (PL 189,550). «Tollwütige Hunde» rie-
fen den Verfluchungssatz Mt 27,25, und ein Bellen von Hunden war 
ebenso der Kreuzigungsruf von Jo 19,15 (PL 189,550). Im gleichen 
Sachzusammenhang spricht Petrus an gleicher Stelle auch von Tieren 
(bestiae) und vernunftlosen Wesen (irrationales creaturae), wobei die 
ganze Argumentation in der gespielt ratlosen Frage gipfelt: «Ich weiß 
wirklich nicht, ob der Jude (noch) ein Mensch ist (utrum Judaeus 
homo sit), der weder durch die menschliche Vernunft (d. h. scholasti- 
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sche Vernunftschlüsse und Verstandesbeweise) sich geschlagen gibt 

noch mit biblischen Beweisstellen . . . zufrieden ist» (ratio humana: 

auctoritates divinae, PL 189,551, dabei die Bezweiflung des Mensch-

seins mehrmals affirmativ wiederholt!). Einer der heftigsten Angriffe 

auf das Menschsein der Juden erfolgt bei Petrus Venerabilis im Zusam-

menhang mit seiner Talmudkritik. Petrus ist der erste christliche Theo-

loge, der zusammen mit der einschlägigen Kritik auch das Wort «Tal-

mud» verwendet (PL 189,602). Die Kritik entzündet sich vor allem 

daran, daß die Juden, so sagt Petrus, diesen Talmud «den Propheten-

büchern und allen authentischen Sätzen (der Bibel) vorziehen» (PL 

189,602). Er verzweifelt schier an seinen Möglichkeiten, noch mit 

«Bibelbeweisen und Vernunftschlüssen» (auctoritates, rationes) gegen 

den Talmud als Missionshindernis anzurennen und die Juden zu über-

zeugen. Seine Beweise hätten «jedem Menschen» (omni homini) genü-
gen müssen. «Wenn aber jedem Menschen, dann auch dir (o Jude), 
wenn du denn ein Mensch bist. Ich wage es nämlich nicht, um nicht zu 

lügen, dich einen Menschen zu nennen, weil ich erkenne, daß in dir die 

den Menschen von den übrigen Wesen unterscheidende Vernunft 

(ratio) erloschen, ja begraben ist» (PL 589,602). Das Verschüttetsein 

und Fehlen dieser Ratio läßt ihn ebendort Bezeichnungen für den 

Juden finden wie animal brutum, bestia, iumentum, speziell auch 

bovis, pecus und asinus (PL 189,602: «Der Esel hört und versteht nicht, 

der Jude hört und versteht nicht»). Wo die Taubheit und Vernunftlosig-

keit der Juden und die Nutzlosigkeit eines Gesprächs mit ihnen thema-

tisiert werden, stellt sich regelmäßig auch der Tiervergleich ein (vgl. 

z. B. PL 589,609: loqui iumento, und PL 189,617 die Anrede o bestiae). 

Am meisten erregt Petrus der Talmud, '9  so daß er sich einmal in thea-

tralischer Entrüstung an den Leser seines Traktates wendet: «Glaubst 

du, ich will darüber mit den Juden streiten? . . . Doch sei es mir fern, 

allerschamlosesten Hunden und ganz und gar unflätigen Schweinen 

Rede und Antwort zu stehen wie vernunftbegabten Wesen (velut ratio-

nis capacibus; vgl. ebd. in gleichem Sinne: quasi cum hominibus 

ratione utentibus) . . . Wenn ich diese Hunde und Schweine nannte, so 

habe ich in keiner Weise übertrieben» (PL 589,64, wobei er unter 

anderem betont, schon in der Heiligen Schrift stünden diese Tiere 

üblicherweise für Unflat (carnalis immunditia). Die Verknüpfung sei-

ner Darlegungen mit Mt 7,6 geschieht in verdrehender, polemisch 

gegen den gewählten Gegner gerichteter Aktualisierung eines Schrift-

textes." 
In dem Streitgedicht Christianus Judeus Sarracenus, das vielleicht in 

der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstand, erscheint ein Ele- 
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ment scholastischen Denkens mit der Unterscheidung zwischen Gut 
und Böse, zu der ein «vernunftbegabter Mensch» (homo rationalis im 
Gegensatz zu brutalis, d. h. vernunftlos blöde, stumpfen Sinnes wie 
ein Tier) fähig sein müsse." Für Hermann von Scheda, der dabei 
zustimmend Bischof Ekbert von Münster zitiert, gleichen die Juden, 
die überall in der Bibel den Literalsinn vorziehen, «gewissen vernunft-
losen (Arbeits-)Tieren (bruta quaedam iumenta), die allein mit den 
Buchstaben der Schrift wie mit der Spreu zufrieden sind, während die 
Christen wie vernunftbegabte Wesen (homines ratione utentes) durch 
ihre geistige Erkenntnis von der allersüßesten Kernfrucht erquickt 
werden» (Niemeyer, a. a. 0., p. 74). In einem Dialogus contra judaeos, 
den Bischof Bartholomäus von Exeter (1162-1184) schrieb, klagt er, 
daß bei Glaubensgesprächen die Juden «stets nach Art unruhiger 
(Arbeits-)Tiere (inquieta animalia) das gemeinsam zu tuende Werk 
behindern, indem sie nicht begreifen wollen (intelligere), daß sie sich 
fügsam verhalten und glauben sollen»." Petrus von Blois mag mit sei-
nem Traktat Contra perfidiam Judaeorum unseren Streifzug durch die 
frühscholastische apologetische Literatur beenden. Ihm gelten die 
Juden als «Volk mit hartem Nacken und wahrhaft tierischem Starr-
sinn» (pertinacia vere bestialis, PL 207,827). Ihre apologetischen Ein-
wände vernimmt er als «Grunzen» von Schweinen (obgrunnire, PL 
207,859) und «Bellen» von Hunden (oblatrare, PL 207,868), und ein-
mal qualifiziert er sie als scheußliche Ungeheuer, insofern sie, wenn 
man sie apologetisch zu packen versuche, unnatürlich scheußliche 
Gestalten (monstruosae species) annehmen, wie ihr Vater der Teufel 
(PL 207,870) — offenbar ein Nachhall von Proteus' Gestaltwandel. 

Es liegt nun klar zutage, daß in der apologetischen Literatur der 
frühscholastischen Zeit des 12. Jahrhunderts neben die herkömm-
lichen Vergleiche in der Art des Physiologus eine ganz neue Sicht tritt: 
Der Jude wird zu einem Wesen, dessen Verhalten nicht mehr als das 
eines vernunftbegabten Menschen empfunden wird. Aus der zweifeln-
den Frage, ob er überhaupt noch Mensch sei, erwächst immer häufiger 
die Antwort: Er ist, dokumentiert durch sein Verhalten, ein vernunft-
loses Wesen, ein Wesen ohne Ratio; denn er hat kein Organ für Bibel-
testimonia und die Apperzeption scholastischer Vernunftbeweise. Der 
<Sitz im Leben> dieser überraschenden Entwicklung ist der geistige 
Raum der Frühscholastik. In diesem Terrain wächst in dieser Zeit 
überall das Bewußtsein, daß neben den herkömmlichen Schrift- und 
Väterbeweis der Vernunftbeweis treten muß, um die Burg des christ-
lichen Glaubens uneinnehmbar zu machen. Hier ist nicht darauf ein-
zugehen, wie im Zuge der abendländischen Aristoteles-Rezeption die 
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Methode scholastischer Vernunftschlüsse entwickelt wird, wohl aber 
müssen wir sehen, wie verbreitet auch und gerade im geistigen Feld der 
antijüdischen Apologetik das Arbeiten mit dem konstitutiven Begriffs-
paar ratio — scriptura (auctoritas) ist." Die argumentative Bündelung 
von beweisenden Bibelstellen und Vernunftgründen für die Veritas 
christiana wird im Laufe des I2Jahrhunderts zu einem Qualitäts-
merkmal, auf das gerade auch Traktate Adversus-Judaeos nicht verzich-
ten konnten. Die seit Anselm von Canterbury und Petrus Abälard sich 
mehr und mehr durchsetzende Entwicklung der herkömmlichen 
Theologie zu einem philosophisch fundierten Christentum und einer 
vernunftbegründeten Weltreligion konnte nicht ohne Konsequenzen 
für die Bewertung des Judentums bleiben. Daß den Juden die christo-
logischen Testimonien des Alten Testaments nicht einleuchteten, daran 
hatte man sich, wenn auch oft in stummer Verzweiflung, seit Jahrhun-
derten fast gewöhnt. Daß nun aber auch die eindrucksvollen Vernunft-
gründe so gut wie wirkungslos blieben, das verschlug nun wirklich die 
Sprache. Da auch die Annahme einer Anstiftung der jüdischen Ver-
stockung durch den Teufel inzwischen ein schon recht abgenutztes 
Interpretament war, schien nur noch der Schluß möglich: Die Ver-
nunftgründen unzugänglichen Juden müssen vernunftlose Wesen sein! 
Vorgearbeitet hatte diesem dialektischen Sprung wohl schon die alte 
christliche Überzeugung, daß den für die christliche Wahrheit tauben 
und blinden Juden24  ohnehin Sinnesorgane zu fehlen schienen. Ihr 
Menschsein wurde aber vor dem tz.Jahrhundert nie bestritten, auch 
nicht auf dem Wege über die vielen Tiervergleiche in der Art des Phy-
siologus, die aber ihrerseits, so trivial sie sind, dieser Entwicklung vor-
arbeiteten. Jetzt werden jedenfalls nicht mehr Schlange, Hund, 
Schwein usw., also bestimmte Tiere verglichen, sondern das (vernunft-
lose) Tier schlechthin wird zum Eckpunkt einer Triangel Tier — Ratio 
— Mensch, in welcher die Ratio das Tertium comparationis bildet. 

III. Martin von Leön 
als Paradigma apologetischer Spektren frühscholastischer Zeit 

Martin von Leön (gest. 118 5), Kanoniker im Augustiner-Chorherren-
stift Sankt Isidor in Leön, gehört zu den heute fast vergessenen Gestal-
ten der spanischen Theologiegeschichte." Er hinterließ zahlreiche teils 
recht umfangreiche Predigten (Sermones), dazu einige Kommentare zu 
neutestamentlichen Schriften. Seine Sermones enthalten da und dort 
lange apologetische Abschnitte, die zusammengefaßt ein in sich 
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geschlossenes zeittypisches Bild des Judenthemas aus christlicher 
Sicht entwerfen, so daß Martins Texte uns als Paradigma frühscholasti-
scher Apologetik und Polemik dienen können, zugleich aber auch ein 
fast jungfräuliches Versuchsfeld darstellen, unsere Beobachtung eines 
Strukturwandels der literarischen Kontroverse im 12. Jahrhundert wei-
ter abzusichern und dessen vermutete Gründe zu verifizieren.26  Mar-
tin schöpft sein Material aus Isidor von Sevilla, Gregor d. Gr., Augu-
stinus und anderen und kennt sich in der antijüdischen Apologetik sei-
ner Vorgänger so aus, daß er fast alle Stereotypen dieser Literatur rezi-
piert, bündelt und im Geiste seiner Zeit und mit den polemischen Ten-
denzen dieser Zeit versehen in einem breiten Spektrum überschaubar 
darbietet. Auch deshalb könnte es gerade bei ihm möglich sein, das 
unvermittelte Schrillwerden der antijüdischen Polemik seiner Zeit zu 
verstehen. 

Wie andere Autoren des i z. Jahrhunderts operiert Martin von Leön 
mit Vernunftgründen (rationes, z. B. PL 208,137.180.i1 KR _1342) und 
Bibelbeweisen (auctoritates, z. B. PL 208,129.141.315.336) für die 
«harmonische Übereinstimmung von Altem und Neuem Testament» 
(PL 208,319.320.329) im Sinne der christologischen Bibelexegese. So 
bestätigt etwa Gn 1,26 der Plural die Existenz mehr als einer göttlichen 
Person (PL 208,109); ähnlich schon der Plural Heloim von Gn I, I (PL 
208,1272). Die Tora wird allenthalben durch spirituelle Exegese relati-
viert, und die Verwerfung der Juden und die Erwählung der Christen 
sind in der herkömmlichen Weise präfiguriert in biblischen Personen-
paaren, von denen jeweils die eine Person der anderen untergeordnet 
ist (z. B. PL 208,234-237 zu Gn 25,23: Der Ältere wird dem Jüngeren 
dienen). Die Juden haben für ihren Unglauben «keine Entschuldi-
gung», nachdem sie durch so viele rationes und auctoritates widerlegt 
und besiegt sind (PL 208,315-316). Von daher versteht sich der für die 
Zeit der Frühscholastik des i2. Jahrhunderts charakteristische Rekurs 
auf die Ratio: «Die Vernunft (ratio) übernehme deshalb in euren Köp-
fen, ihr Juden, die Herrschaft» (PL 208,418). Die Juden sind dann 
nicht mehr «vernunftlos wie die vernunftlosen Tiere (bruta animalia), 
sondern wirklich wie vernunftbegabte Menschen», wenn sie den typo-
logischen Bildern der Patriarchen und den Prophetenweissagungen 
über Christi Inkarnation, Passion und Auferstehung Glauben schen-
ken (PL 208,378). Damit ist wieder der kritische Punkt der apologeti-
schen Konfrontation erreicht. Pflegte man vor dem i2. Jahrhundert 
die anhaltende Verstockung der Juden mit dem Einfluß des Teufels auf 
sie und mit ihrer angestammten Bosheit oder wohl auch — biblisch —
mit Is 6,9-10 zu begründen, so drängt sich jetzt der Gedanke auf: Die 
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Juden sind in ihrem Verhalten wie vernunftlose Tiere, ja sie sind Tiere. 
Es scheint, daß die wachsende Freude über die eindrucksvollen Lei-
stungen der scholastischen Ratio beim Beweisen von Glaubenswahr-
heiten begleitet wird von einem ebenso rasch zunehmenden Unver-
ständnis, ja von entrüsteter Verständnislosigkeit angesichts der auch 
jetzt noch andauernden jüdischen Verstockung. 

Die Juden als Kreuziger Christi sind ein triviales Thema auch bei 
Martin (z. B. PL 208,215-216.230). Sie verhielten sich Jesus Christus 
gegenüber wie «schamlose Hunde» (PL 208,243). Zur Strafe dafür 
wurde Synagoga verdammt (PL 208,547), und die Juden gerieten in die 
Gefangenschaft der christlichen Völker (captivitas, PL 208,1165 zu Os 
3,3; vgl. servitus,27  PL 208,1170). Weil die Juden gegenwärtig «ver-
nunftlos» (irrationabiliter) leben, eilen sie geradenwegs zur ewigen 
Verdammnis (PL 208,1165). Die Kette ihrer bereits in biblischer Zeit 
beginnenden Missetaten ließ sie zum «Schandfleck der Menschheit» 
werden (omnibus hominibus facti estis opprobrium, PL 208,1170). 
Immerhin hält Martin an der judenmissionarischen Hoffnung fest. 

Der eigentlich polemische Sektor im apologetischen Spektrum des 
spanischen Theologen läßt sich in elf Felder gliedern, die, wenn auch 
stark verkürzt, nun zu beschreiben sind, weil hier, bei ein und demsel-
ben Autor und damit in uneingeschränkter Authentizität die christ-
lichen Sehweisen des Judentums annähernd vollständig in situ versam-
melt sind, die auch in den folgenden Jahrhunderten dominant bleiben; 
vor allem aber, weil wir im Anschluß an die Auflistung der elf 
Abschnitte daran gehen können, unsere Beobachtungen und Vermu-
tungen weiter zu verifizieren. 

. Die Unwissenheit, Ahnungslosigkeit und Dummheit der Juden, 
die sich vor allem im Fehlen der geistigen Fähigkeiten zeigt. — Einschlä-
gige Termini sind ignorantia (PL 208,340.547), imperitia (PL 208,135), 
fehlende prudentia (PL 208,127.338.1163.1343; vgl. PL 208,258 
imprudenter), ferner stultitia und stultus (PL 208,149.176.232 u .ä.), 
stoliditas (PL 208,299). Schließlich sind sie «einsichtslose Toren» (insi-
pientes, PL 208,133.141.165 u. ä.), leiden gar unter Amenz (amentia, 
PL 208,281) und Demenz (dementia, PL 208,1310) und haben, 
Dummköpfe, die sie sind, überhaupt keinen Sinn für und keine Vor-
stellung von spirituellem Denken und Erkennen (non spiritualiter 
sapere, PL 208,216; spiritualis intelligentiae cognitionem non habetis, 
PL 208,135). In diesen Linien ist vielleicht noch eine gewisse Relativie-
rung der jüdischen Schuld erkennbar: Dummköpfe können halt nichts 
für ihre Dummheit. 

2. Die (geistige) Blindheit, Umnachtung, Taubheit, Verstocktheit, 
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Verhärtung und Hartnäckigkeit der Juden. — Einschlägige Termini sind 
caecus (PL 208,143.184.246 u. ö.), caecitas (PL 208,106.109.'15 u. ö.), 
obcaecatio und obcaecare (PL 208,315.338.352). Einmal heißt es, das 
geistige Sehvermögen der Juden sei durch die lange Zeit ihres Unglau-
bens wie durch eine mit Triefäugigkeit verbundene Augenkrankheit 
getrübt (oculi lipposi, PL 208,1166). Sie sind von der Finsternis ihres 
Unglaubens und ihrere Unwissenheit umnachtet (tenebrae, PL 
208,151.387.547; vgl. nebula contenebrati, PL 208,401), dazu auch 
«tauben Ohres» (surda aure,PL 208,127. I I 63) und empfindungs- und 
gefühllos wie ein Stein (insensibilitas, PL 208,299), und ihr Nacken 
entzieht sich dem zähmenden Joch (indomabilis cervix, PL 208,1341; 
vgl. indomabilis cor, PL 208,375). Sie sind störrisch wie ein auskeilen-
der Gaul (recalcitratio, PL 208,232 mit der herkömmlichen Anbin-
dung an Dt 32,15; vgl. contumacia, PL 208,243), langsam, das heißt 
saumselig und begriffsstutzig (tardi corde, PL 20- ,337.34.6 u. ö.), wenn 
sie glauben sollen. Sehr oft klagt Martin über die Härte (duritia) der 
ungläubigen Juden (PL 208,124.195.232 u. ö.; ähnlich durus, PL 
208,216.299 u. ö.) und veranschaulicht sie mit der Härte von Steinen 
(PL 208,130.1 167; PL 208,155 sogar die stilistische Entgleisung duritia 
incredulitatis obnubilat oculos vestrae mentis), ja selbst mit der Härte 
von Stahl (adamantinus, PL 208,138.240). Ohne Bezug zur Körper-
lichkeit und mit entsprechenden Abstrakta spricht er von ihrer Obsti-
natheit (obstinatio, obstinatus, PL 208,122. 131.165 u. ö.) und ihrer 
rechthaberischen Hartnäckigkeit (pertinacia, pertinax, PL 208,106.135 
u. ö.; vgl. 208,389 perseverare), mit der sie Christus leugnen und bei 
ihrem Unglauben verharren. In ihrem Verhalten sind sie «reuelos» 
(impoenitens cor, PL 208,376) und schließlich auch «undankbar» 
(ingrati, PL 208,256.1163). Hier, in diesem zweiten Teil des Polemik-
Spektrums, treten Aspekte, die noch entschuldigend oder schuldrela-
tivierend gewertet werden können (wie die Blindheit) bereits deutlich 
hinter negativen Wertungen zurück. 

3. Die Juden lehnen sich (gegen den Herrn) auf und sind rebellisch 
(rebellis, PL 208,107.200.204 u. ö.; vgl. PL 208,153: semper contra 
Dominum contentiose egistis, d. h. die Juden stellten sich schon immer 
streitsüchtig gegen Christus; vgl. PL 208,1331: antiquae rebellationis 
vestrae).. 

4. Die Juden sind in ihrem Verhalten gegenüber Christus und den 
Christen hochmütig, arrogant, dreist und frech. — Terminologisch 
erscheinen hier superbia (PL 208,240.243), superba mens (PL 
208,200.228 u. ö.; vgl. superbe, PL 208,217.420), iactare und iactantia 
(PL 208,226.307), protervus (PL 208,222.314.327), daneben audacia 
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(PL 208,258), impudenter (PL 208,258), procaciter (PL 208,406: unver-
schämtes, freches Lästern gegen Christus) und die Feststellung: «Die 
Juden machen sich lustig über die Kirche» Ecclesia a Judaeis irridetur, 
PL 208,556).28  

5. Der Unglaube, Irrglaube und Aberglaube der Juden, ihre Gott-
losigkeit. — Hier greift Martin bestonders stark auf die herkömmlichen 
Wertungen zurück. So erscheint immer wieder infidelitas als vom 
Wortcharakter her eher beschreibende, unpolemische Bezeichnung 
(PL 208,115.116.173 u.ö., daneben infidelis, PL 208,268; infidus, PL 
208,539), ferner error (PL 208,173.195 u. ö.). In Junktur mit negativen 
Begriffen erhalten diese Wörter jedoch durch Abfärbung oft polemi-
schen color. Das für sich ebenfalls noch wenig polemische incredulitas 
(PL 208,120.124.125 u.ö.) wird in Junkturen wie incredulitatis culpa 
(PL 208,394), incredulitatis stultitia atque duritia (PL 208,233) oder 
incredulitatis malitia (PL 208.200.217.252 u. ö.) oft stark negativ 
gefärbt und erhält polemische Schärfe. Das gleiche Schicksal erleidet 
incredulus (PL 208,107.127.155 u. ö.), vor allem in der häufigen Junk-
tur rebelles et increduli (PL 208,107.200.204 u. ö.). Terminologisch ist 
auch perfidia als Bezeichnung des jüdischen Unglaubens (PL 
208,115.118.122 U. Ö.), ein Wort, das von seiner Verwendungsweise bei 
lateinischen Autoren der Antike bereits deutlich negativ gefärbt ist im 
Sinne von Wortbruch, Falschheit, Treulosigkeit, aber im Mittelalter oft 
auch ein relativ unpolemischer Begriff ist, ähnlich infidelitas. Nicht zu 
verkennen ist aber, daß in der theologischen Literatur seit der Spät-
antike perfidia nicht selten auch den Unglauben der Juden aus christ-
licher Sicht als verstockt und abwegig definiert, wobei perfidia sich zu 
fides in etwa verhält wie periurare als negatives Gegenstück zu iurare 
(beeiden: einen Meineid schwören). Hinzu kommt die häufige nega-
tive Färbung von perfidia in entsprechenden Junkturen, zum Beispiel 
«todbringender Unglaube» (mortifera perfidia, PL 208,545.595), 
«ganz verlogener Unglaube» (mendacissima perfidia, PL 208,234). 
Dieser Befund bestätigt sich in der einschlägigen Verwendungsweise 
des Adjektivs perfidus (PL 208,519.231.246 u. ö), das semantisch ganz 
homogen ist und durch ähnlich charakteristische Junkturen auffällt 
(z. B. o gens prava et perfida, PL 208,246.338). Schließlich wird bei 
Martin von Lehn der jüdische Unglaube auch terminologisch durch 
superstitio bezeichnet (PL 208,121.135 u. ö.), eine hier schon etwa tau-
send Jahre alte Wertung: Die jüdische Religion ist, seit dem Jahre 
7o entwurzelt und von Gott verworfen, degeneriert und verkommen 
zum «Aberglauben». Auch der letzte in diesem Polemik-Bezirk 
erscheinende Begriff ist sehr alt, die Bewertung des Verhaltens der 
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Juden als «gottlos» und «Gottlosigkeit» (impius, impietas, 
PL 208,258.314.1166). 

6. Die schwere Schuld des Unglaubens der Juden läßt sie in die 
ewige Verdammnis eingehen; sie sind Diener des Teufels und erwarten 
den Antichrist als ihren Messias. — Der Unglaube lastet als schwere 
«Schuld» auf den Juden (culpa, PL — 208,393.394.396). Ihr verkehrter 
Glaube ist «todbringend» (mortifera, PL 208.122.145.178 u. ö.; vgl. 
pestifera, PL 208,247) und liefert sie der «ewigen Verdammnis» aus 
(aeterna damnatio, PL 208,145; vgl. PL 208,338: in aeternum perire; 
PL 208,376-377: mors perpetua, aeternus interitus). Durch ihre ableh-
nende Haltung gegenüber Christus wurden sie selbst zu «verworfenen 
und gottlosen Frevlern» (reprobi atque sacrilegi, PL 208,257). Sie sind 
nicht mehr «Juden», das heißt «Bekenner», sondern «Synagoge 
Satans» (PL 208,1334; vgl. Apk 2,8-9; 3,9), «Teufelssöhne» (PL 
208,141; vgl. Jo 8,44). Synagoga, die Mutter der Juden, ist in den 
Schlingen des Teufels gefangen (PL 208,227 zu Hoheslied 7,1), und die 
Juden haben sich, weil sie Christus leugneten, in die Knechtschaft des 
Teufels begeben (PL 208,307) und haben ihm nun schon lange gedient 
(PL 208,1169). Die starke Affinität Juden — Teufel versteht sich auch 
von daher, daß der Teufel «Fürst aller Bosheit» ist (totius malitiae prin-
ceps, PL 288,212), die Bosheit aber eine die Juden wesensmäßig kenn-
zeichnende Eigenschaft ist (dazu unten). Der Messias, auf den die 
Juden warten, ist der Antichrist (PL20— R e244 ZU Jo 5,44; PL 208,246- 
247.269-270). 

7. Die Juden sind überaus unglückliche, bedauernswerte Wesen. 
Terminologisch erscheinen in diesem Sinnbezirk infelix beziehungs-
weise infelices (PL 208,115.'16.'17 u. ö.). einmal dafür infelicitas (PL 
208,1342) und oft miser beziehungsweise miseri (PL 208,116.117.126 
u. ö.). Das «Mitleid mit dem Unglück» der Juden (rniseriis condolere, 
PL 208,1164), in dem sich Martin überbietet, ja überschlägt, oft in 
superlativischen Wendungen, artikuliert eine Haltung, die vielfach in 
der christlichen Judenmission späterer Jahrhunderte weiterwirkt. Sein 
Mitleid fließt nicht aus einer Grundstimmung elementarer humanitä-
rer Zuwendung, sondern artikuliert das christliche Schaudern ange-
sichts der furchtbaren Bestrafung jener Missetäter, an denen Christi 
Drohworte wahr geworden sind: Sie sind aus dem Gelobten Land ver-
trieben, zerstreut über alle Länder der Erde und zu Sklaven aller Völ-
ker des Erdkreises geworden (PL 208,141.216), unstet und flüchtig 
wie KaM, der ihr Typus ist (PL 208,216-217). Ihr Unglück sollte sie 
bewegen, im Nachdenken über dessen Ursachen zu Christus zu fin-
den.29  

30 



8. Die Juden belügen die Christen, sind Wahrheitsfeinde und arbei-
ten mit Tücke und Täuschung. — Die Juden lügen (mentiri, mendax, 
mendacium) mit ihren Behauptungen (assertiones), Einwänden und 
Einlassungen (oppositiones, objectiones) und überhaupt mit ihren Dis-
kussionsbeiträgen (disputationes), die sie in der apologetischen Aus-
einandersetzung mit den Christen — vertreten durch Martin — vortra-
gen (PL 208,141.142.175 u.ö.). Gegenstand dieser «Lügen» ist zum 
Beispiel die Gottessohnschaft Christi (PL 208,141), die Vorausdarstel-
lung des Neuen Testaments im Alten Testament und seine göttliche 
Einsetzung (PL 208,298; vgl. PL 208,364).3° Neben «Lüge» erscheint 
als Bewertung der jüdischen Standpunkte bei Martin verschiedentlich 
auch «falsch» (falsa assertio, PL 208,203; falsa oppositio, PL 208,253; 
falsae objectiones PL 208,546), und die Juden sind überhaupt «falsche 
Zeugen» (PL 208,199.319; vgl. falsa testimonia, PL 208,242; falsa per-
fidia, PL 208,242). Terminologisch ist bei Martin in diesem Zusam-
menhang die Bewertung der Juden als «Wahrheitsfeinde» (inimici veri-
tatis, PL 208,167.168.173 u.ö.; vgl. die ähnliche Formulierung 
«Gerechtigkeitsfeinde», inimici iustitiae, PL 208,179.218); denn die 
Juden sind ein Volk, dem das Licht der Wahrheit in Gestalt Christi 
fremd bleibt (PL 208, 273.314.338), ein Volk, das überhaupt die christ-
liche Wahrheit bekämpft. Schließlich sind die Juden voll von «Tücke 
und Täuschung» (dolum et fallacia, PL 208,180.318.1168).3' 

9. Die Juden sind böse, bösartig, voll Haß und Mißgunst gegen 
Christus; sie lästern ihn und verfluchen die Christen; nach ihren Mis-
setaten gegen Christus wollen sie nun den Christen Verderben brin-
gen. — Am häufigsten ist die Rede von der Bosheit (malitia) der Juden 
(PL 208,106.122.133 u. ö.), die sie einst ihre Missetaten gegen Christus 
begehen ließ und sie heute an ihrem verstockten Unglauben festhalten 
läßt. Daß der Teufel (diabolus) «aller Bosheit Fürst» ist (totius malitiae 
princeps, PL 208,212), verstärkt die Affinität der Juden zu Teufel und 
Hölle. Daß der diabolus seine Hände im Spiel hat, entschuldigt die 
Juden aber nicht. Oft spricht Martin in ähnlicher Weise auch von der 
«Bösartigkeit» (malignitas) der Juden (PL 208,133.141.165 u. sonst) 
wie von einer Wesenseigenschaft. Für ihn steht fest, daß sie «Haß» 
(odium, PL 208.242.274.1160) und »Mißgunst» (invidia, PL 208,217 
[Vergleich mit Kains invidia gegen Abel]. 242) gegen den Gottessohn 
empfinden. Aus solcher Grundstimmung heraus lästern und verwün-
schen sie Christus und schmähen gegen christliche Glaubenswahrhei-
ten (blasph emar e blasph emia, PL 208, 176.187.223 u. ö.). Eine «Blas-
phemie» ist zum Beispiel ihre Behauptung, Jesus sei nicht Gottes 
Sohn, sondern ein gewöhnlicher Mensch gewesen (PL 208,382). Auch 
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das Christenvolk «verfluchen» die Juden (maledicere, PL 208,236; vgl. 
208,420 detestari). Schon das Verhalten der Juden gegen Jesus Christus 
war «gottlos» (sacrilegi, PL 208,257); zu vergleichen ist in diesem 
Zusammenhang die Rede von der Missetäterin (praevaricatrix) Syn-
agoga (PL 208,547); ähnlich PL 208,340 (multas iniurias inferre), 
schärfer PL 208,224 (zu Mt 27,25): Die Juden bewirkten, daß Christi 
Blut «grausam» vergossen wurde. Die Vulgataversion von Ezechiel 2,6 
lieferte im übrigen die Formel, in anachronistisch aktualisierender 
Deutung die Juden des Hochmittelalters insgesamt als «Verderber» zu 
bezeichnen, die durch Wort und Tat den Christen schaden (o increduli 
et subversores Judaei, PL 208,352.360-361). 

1o. Die Juden sind (moralisch) nichtswürdig; ihre Worte, mit denen 
sie Christi Gottessohnschaft leugnen, kommen aus einem Munde, der 
schmutzig und lasterhaft ist; als Volk sind sie in ihrer Glaubensverwei-
gerung mißgestaltet und abnorm, und ihre apologetischen Aussagen 
sind scheußlich anzusehen und starren vom Schmutz ihrer Nichts-
würdigkeit (nequitiae squalore foedi atque hispidi, PL 208,235; vgl. 
208,106). Mit schmutzig-lasterhaftem Mund (polluto ore, 
PL 208,131.139.231.381) leugnen sie lästernd Christus als Sohn Gottes 
(vgl. PL 208,250: sanguine polluti, besudelt vom Blut des Erlösers, das 
sie vergossen). Durch ihr Verhalten und ihre Ansichten sind die Juden 
als Volk von krummer Mißgestalt und mißratener Verkehrtheit (pra-
vus,PL 208,143,173 u. ö.; vgl. pravitas, PL 208,135.406.1341) und 
abnorm (perversus, PL 208,143.173.256 u. ö.; vgl. perversitas, PL 
208,315). Was sie an Diskussionsbeiträgen liefern, ist absurd, mon-
strös, geistig nicht mehr normal (insanus, PL 208,129).32  

i. Die Juden haben Eigenschaften von Tieren; wie diese sind sie 
vernunft- und empfindungslos in der Blindheit ihrer Glaubensverwei-
gerung. — Das tödliche Gift von «Schlangen» quillt aus ihrem Munde 
(PL 208,308), wegen der Schuld ihres Unglaubens sind sie schwarz wie 
Raben (PL 208,1155), wegen ihrer Vernunftlosigkeit und Widerspen-
stigkeit entsprechen sie dem Esel (PL 208,232 zu Gn 22,5 und Dt 
32,15), Christus gegenüber verhielten sie sich wie «schamlose Hunde» 
(PL 208,243) und waren «ein ganz und gar böses Tier», als sie ihn dem 
Tod überantworteten (pessima fera, PL 208,244, mit typologischer 
Exegese von Gn 37,33). «Ein bluttriefendes Tier (cruenta bestia), näm-
lich das jüdische Volk, tötete Christus« (PL 208,244). Die Juden, die 
nicht den (typologisch-christologisch zu deutenden) alttestamentli-
chen Bildern (figurae) und Prophetenverheißungen glauben, sind 
nicht «vernunftbegabte Menschen» (homines rationales), sondern «ver-
nunftlos wie blöde Tiere» (irrationabiles ut bruta animalia, PL 
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208,378). Brücke dieser Deutung ist für Martin von Leön offensicht-
lich die jüdische Unfähigkeit zur Geistigkeit der spirituellen Bibelexe-
gese im christlichen Sinne; denn er verknüpft die Fähigkeit des Men-
schen zu spirituellem Verstehen (spiritualis prudentia) mit seiner — ihn 
vom Tier unterscheidenden — Fähigkeit zu Vernunftschlüssen (ratio-
nale consilium), und zwar so, daß er den Juden als Volk beides 
abspricht (sine rationali consilio et sine spirituali prudentia, PL 
208,127; sine rationali consilio et absque spirituali prudentia, PL 
208,1343). Darum sagt er ausdrücklich in diesem Zusammenhang, die 
Juden des christlichen Zeitalters leben «tierisch» (bestialiter, PL 
208,1343); und ein anderes Mal ebenso deutlich: Weil ihr also «tie-

risch» (bestialiter) lebt, seid ihr auf dem Weg in die ewige Verdammnis 
(PL 208,1341); ähnlich PL 208,130: «Mithin seid ihr nicht wie ver-
nunftbegabte Menschen (ut homines rationis capaces) auf dem Wege 
zum ewigen Leben, sondern wie blöde Tiere (ut bruta animalia) unter-
wegs zum ewigen Tod». Von daher gelten die Juden terminologisch als 
empfindungslos stumpf und vernunftlos (insensatus, PL 208,178-
183.232 u. ö.). 

In die apologetische Auseinandersetzung schleichen sich Elemente 
offener Feindseligkeit ein, die nicht theologisch argumentativ ent-
wickelt, sondern sozialpsychologischer Natur sind. Die Juden werden 
in ihrem nicht assimilierbaren Anderssein anscheinend als Bedrohung 
der eigenen christlichen Identität empfunden und durch polemische 
Etikettierungen aus der (von vornherein als christlich definierten) 
menschlichen Gesellschaft ausgegrenzt. Die bei Martin sichtbaren 
Inhalte und Formen der Gegnerschaft sind jedenfalls weder durch den 
theologischen Gegensatz erklärbar noch etwa neutestamentlich 
begründet; vielmehr entlädt sich hier offenbar ein angestautes Aggres-
sionspotential gegen die Juden als Feindgruppe: Da an der durch Ver-
nunft- und Schriftbeweise absolut gesicherten Richtigkeit und Wahr-
heit der Fides christiana keinerlei Zweifel möglich sind, müssen ihre 
hartnäckigen Gegner schon teufelhaft böse, verrückt oder vernunft-
lose Tiere sein — ein Interpretament, mit dem man sich den unbeque-
men apologetischen Gegner gut vom Halse schaffen, aber auch christ-
liche Selbstzweifel gar nicht erst aufkommen lassen konnte. 

Die synchrone Präsenz der elf Polemikfelder bei Martin von Le6n33  
läßt da und dort noch diachronische Strukturen und Tendenzen erken-
nen, gewiß keine Wachstumsringe, aber doch ein genetisches Nachein-
ander, eine gewisse Progression von innerer Konsequenz, sehr deut-
lich zumindest in der elften Stufe, und gerade dies bestätigt unsere frü-
heren Beobachtungen.34  
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IV. Zum Reflex der literarischen Apologetik 
in der Ikonographie des Mittelalters und der frühen Neuzeit 

Es ist vielleicht möglich, unsere im literarischen Feld gemachten Beob-
achtungen im ikonographischen Bereich zu bestätigen, zu vertiefen 
und zu ergänzen, ja es spricht angesichts der Korrelation beider Felder 
eine hohe Wahrscheinlichkeit für diese Möglichkeit. Wenn hier nun 
überlegt wird, ob zwischen den uns interessierenden Elementen und 
Aspekten der literarischen Apologetik einerseits und den bildlichen 
Darstellungen andererseits Verbindungslinien bestehen und wo sie 
anknüpfen, so ist der Vorbehalt beträchtlicher Unsicherheit zu 
machen; denn weder von der Seite der Kunstgeschichte her noch in 
umfassenden Darstellungen der jüdischen Geschichte oder der christ-
lichen Kirchengeschichte findet die ikonographische Verarbeitung der 
christlich-jüdischen Problematik die gebührende Aufmerksamkeit, 
obwohl eine unzählbare Menge von Bildern diesen Gegenstand thema-
tisiert." Das mag mit daran liegen, daß es sich hier um ein Grenzgebiet 
zwischen Kunstgeschichte, Geschichtswissenschaft, Theologie und 
Judaistik handelt und so methodische Unsicherheiten verhindern, daß 
die ikonographischen Geschichtsquellen angemessene kritische 
Berücksichtigung finden. 

Gewiß spiegelt sich in den Bildern zunächst einmal die Zeitstim-
mung, aber diese wird ihrerseits interdependent durch Literatur und 
Bildkunst bewegt. Das Ermitteln von Verbindungslinien zwischen 
Text und Bild wird durch diesen Sachverhalt erschwert, bleibt aber 
unverzichtbar, weil der Blick entlang solchen Linien die Wege und 
Umwege der Literaturrezeption besser verstehen lehrt. In einem heute 
schwer nachvollziehbaren Umfang erfolgte ja die Verkündigung und 
Verbreitung der christlichen Wahrheit parallel zum Gottesdienst und 
zu theologischen Traktaten auch durch den reichen Bildschmuck der 
Kirchen36  und die — den Text oft überwuchernde — Buchmalerei. Frei-
lich ist die Literaturrezeption als Wirkung von Texten auf Texte leich-
ter geschichtlich meßbar als es die ikonographisch verarbeiteten und 
weitergegebenen Einflüsse sind. In der Bildkunst lassen sich von unse-
rer Interessenlage her vielleicht drei große Gruppen unterscheiden: 
Unpolemische Bilder, die alt- und neutestamentliche Themen, aber 
auch Gegenstände der christlich-jüdischen Geschichte post Golga-
tham überhaupt sachlich beschreiben; dann Bilder zu neutestamentli-
chen Themen und geschichtlichen Themen aller Art, in denen polemi-
sche Deutungen in die Beschreibungen eindringen (z. B. Darstellun-
gen der Passion Jesu); schließlich die Gruppe der Bilder, die keine 
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Sachverhalte mehr beschreiben oder gegebene Sachverhalte polemisch 
(um-)deuten, sondern ohne Rücksicht auf die geschichtliche oder 
theologische Situation lediglich einem bestimmten polemischen Inter-
esse Rechnung tragen. Während schon die zweite Gruppe Positionen 
vertritt, die meist nicht mehr neutestamentlich begründbar sind, aber 
noch, wie in affinen literarischen Texten, guten Glaubens vertreten 
werden, verläßt die dritte Gruppe ganz den christlichen Raum, kann 
aber noch, wie wir zeigen werden, ganz bestimmten polemischen Seh-
weisen in theologischen Traktaten zugeordnet werden. Es ist wegen 
der Parallelität zu unseren Texten zweckmäßig, alle drei Gruppen ins 
Auge zu fassen'? 

Freundlichen, fast unpolemischen literarischen Dialogen wie der 
Disputatio Judaei cum Christiano de fide christiana des Gilbertus 
Crispinus (PL 159,1005-1036; ed. B. Blumenkranz, Utrecht 1956) 
könnte man den unpolemischen Bildtypus «Disputation» zuordnen. 
Er begegnet oft, bis ins Spätmittelalter, so in Gestalt eines Holz-
schnitts von Johann von Armssheim, enthalten in dem 1483 in Ulm 
erschienenen, von Conrad Dinkmut gedruckten <Seelenwurzgarten> 
eines Anonymus: Drei christliche Gelehrte disputieren offenbar gelas-
sen und sachlich mit drei Juden, die durch Barttracht und Judenhut 
dem Bildbetrachter sofort erkennbar sind. Ein Vertreter jeder Gruppe 
hält, wie üblich bei solchen Darstellungen, ein Buch in der Hand, ver-
mutlich als Diskussionshilfe bei der gewiß strittigen Bibelinterpreta-
tion.38  Ebenfalls ganz unpolemisch, aber als Bildtypus singulär ist die 
seltsame Disputation zwischen Moses und Petrus, eine lavierte Feder-
zeichnung in einer in Brügge befindlichen Handschrift:39  Ein Christ 
(mit dem Adskript «Petrus») und ein Jude, erkennbar an seinem spit-
zen Judenhut und durch ein zweites Adskript als «Moyses» ausgewie-
sen, disputieren miteinander. Das hat man bisher wohl zu selbstver-
ständlich auf Moses und Petrus als Protagonisten der beiden großen 
Religionen gedeutet, indes unrichtig; denn in der Handschrift ist 
Petrus näher bezeichnet als Petrus Alpheus. Das kann aber nicht der 
erste Bischof von Rom sein. Des Rätsels Lösung bringt eine Linie zur 
apologetischen Literatur des 12. Jahrhunderts. Da gibt es einen Dialo-
gus Petri cognomento Alphonsi ex Judaeo Christiani et Moysi Judaei 
(PL 157,535-672) des Petrus Alfonsi (gest. nach 14. 4.11 21), in dem ein 
fiktiver Dialog stattfindet zwischen dem getauften Juden Petrus 
Alfonsi und seinem Alter ego Moses; denn dies war Petrus' Name vor 
seiner Taufe. Alphei ist in der Handschrift — sie enthält den genannten 
Dialogus Petri etc. — zweifellos verballhornt aus Alphonsi. Ein letztes 
Beispiel unpolemischer Darstellung mag dem Frühmittelalter entnom- 
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men sein. Das in der Bayerischen Staatsbibliothek in München befind-
liche, um I000 entstandene sogenannte Evangeliar Ottos III. (Ms. lat. 
4453) bietet zum Lukasevangelium eine Miniatur, die man bisher so 
deutete: «In einer Arkadenrahmung Christus an der Spitze von vier 
Aposteln im Trauergestus nach unten blickend, wo die Stadt von Krie-
gern berannt wird; im Vordergrund des Mauerrings die Personifika-
tion Jerusalems, die ihre eigenen Kinder tötet — eine Anspielung auf 
den Matthäusvers 23,37: <Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Pro-
pheten und steinigst, die zu dir gesandt sind!> »4°. Richtiger ist aber 
wohl eine andere Auffassung: Die Frauengestalt in der unteren Bild-
hälfte, die mit gezücktem Messer ein Kind töten will, ist die Jüdin 
Maria im hungernden belagerten Jerusalem (Flavius Josephus, Bell. 
Jud. 6,20 ff.); denn das Neue Testament mit seiner Voraussage von 
Jerusalems Ende (Lk 19,41-44) wird hier, wie regelmäßig in der christ-
lichen Josephustradition, gesehen als Prophetie, die in dem von Jose-
phus beschriebenen Geschehen, dessen furchtbarste Episode die 
Teknophagie der Maria war, realisiert wurde. Der jüdische Geschichts-
schreiber des Krieges gegen Rom (66-7o n. Chr.) wurde ja in der 
christlichen Überlieferung seit Eusebius zum Kronzeugen der auch 
geschichtlich bezeugten Wahrheit des Christentums. Die Darstellung 
im Evangeliar Ottos III. ist, als christliche Sicht des Jahres 7o und der 
Eroberung Jerusalems durch Titus, insofern ganz unpolemisch ange-
legt, als sie im guten Glauben die Wahrheit der neutestamentlichen 
Aussagen durch die Geschichte und ihren Zeugen — daß er dem gegne-
rischen Lager angehörte, machte seinen Bericht nur um so wertvoller 
— bestätigt findet. 

Mit dem Blick auf die zweite Gruppe von Bildern nähern wir uns 
wieder dem apologetisch-polemischen Spektrum bei Martin von 
Ledn; denn hier lassen sich zahlreiche Verbindungslinien ziehen: Etwa 
die Blindheit (caecitas) der Juden führt zu vielen Bildern, die Synagoga 
mit durch einen Schleier oder eine Binde bedeckten Augen zeigen; ihre 
Bosheit (malitia) und Bösartigkeit (malignitas) weist auf zahlreiche 
Darstellungen der Passion Jesu, in denen sie mit grimmiger, auch phy-
siognomisch deutlich gemachter und durch das Gruppenmerkmal des 
mittelalterlichen Judenhutes betonter Bosheit ihr Werk tun.41  Dabei ist 
der neutestamentliche Bericht (z. B. Mt 27,26 ff.) durchaus verschärft 
oder verdreht; denn dort sind es die Soldaten des römischen Statthal-
ters, welche agieren, nicht die Juden. — Das Motiv der Aggressivität 
und Blindheit der Juden ist reizvoll kombiniert in einer französischen 
Illustration zu einem Druck des (1459-1461 verfaßten) Fortalitium 
fidei des Alfons de Spina: Die Juden bestürmen, blind und angekettet 
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— also doppelt gehemmt und damit völlig aussichtslos — die Burg des 
christlichen Glaubens, deren einziger Zugang von hohen Klerikern 
schützend versperrt wird.42  — Die böse Gesinnung der Juden soll mög-
licherweise auch in der «Kreuztragung» des Hieronymus Bosch (1460-
1526) dargestellt werden:43  Jesus, der sein Kreuz zur Hinrichtungs-
stätte schleppt, umdrängt eine Gruppe Personen, deren böser Haß 
ihnen überdeutlich ins Gesicht geschrieben steht. Doch ist diese Inter-
pretation zweifelhaft. Kleidung, Haartracht und anderes sprechen 
gegen sie. Bosch wollte wohl nur Typen böser Menschen überhaupt 
darstellen, darunter vermutlich auch Juden. 

Da der Teufel «aller Bosheit Fürst» ist und die Juden ihm eng ver-
bunden sind, wie wir bei Martin von Leön (Gruppe 6) sahen, steht zu 
erwarten, daß von hier Linien zum parallelen Sektor der Ikonographie 
führen. Die wohl bemerkenswerteste mittelalterliche ikonographische 
Artikulation dieses Themas bietet der Hortus deliciarum der Herrad 
von Landsberg (um 1170). Im Zusammenhang der Weltgerichtsdar-
stellung erscheinen im Bild die vier Etagen der Hölle in den Tiefen der 
Erde und Gruppen von Verdammten, darunter auch die Juden." Wenn 
die Teufel hier als Folterknechte der toten Juden dargestellt sind, so 
liegt darin vielleicht eine gewisse Inkosequenz; denn in christlichen 
Texten aller Art gilt der Teufel gewöhnlich als Einflüsterer 
und Kumpan der Juden. Aber auch das paßt in den großen Rahmen 
der allgemeinen Überzeugung: Die Juden sind dem Teufel und der 
Hölle zugeordnet. So versteht sich auch der Bildtypus, nach dem sie 
aus der Kreuzigungsszene, sozusagen dem Ort ihrer Missetat, dem 
Höllenrachen zustreben .45  

Wir müssen uns nun der dritten ikonographischen Gruppe zuwen-
den, in der nicht mehr vorgegebene Sachverhalte, wenn auch oft sub-
jektiv und polemisch, dargestellt sind, sondern ein bestimmtes von 
vornherein polemisches Interesse absurde Fiktionen gestaltet. Wir 
meinen den Bildtypus, von dem aus, wie es scheint, zahlreiche 
Verbindungslinien zu dem Sektor von literarischer Polemik führen, 
den wir als elfte und letzte Stufe bei Martin von Leön bezeichneten, 
die aber, wie zu sehen war, im i2. Jahrhundert ebenso neu auftritt wie 
reich belegt ist. Hier ist literarisch vorgebildet und vorgedacht, was 
mit einer gewissen Zeitverzögerune auch ikonographisch sichtbar 
wird: Die Juden sind vernunftlose Wesen, ohne Ratio, geistig stumpf 
wie Tiere, und als solche sind sie auf dem Weg in die ewige Verdamm-
nis und den ewigen Tod (PL 208,130.1341). Aber auch zur zehnten 
Gruppe unseres Paradigmas lassen sich Kontaktlinien ausmachen, wo 
— aus vulgär-christlicher Sicht — die glaubensverweigernden Juden 

37 



durch ihr Verhalten als mißgestaltet und schmutzig erscheinen und 
überhaupt als Wesen, deren Tun unverständlich, nicht mehr normal, 
vielmehr absurd, abnorm und monströs ist. 

Seit I. Shachar kann man einigermaßen die Entwicklung des wich-
tigsten Typs dieser Bildgruppe übersehen.47  Die Umsetzung der zum 
Teil weit älteren gedanklichen Vorgaben setzt im 13 1 4. Jahrhundert 
ein, kulminiert im r 5 II &Jahrhundert und endet mit Ausläufern und 
verschiedenen Varianten im 19./20. Jahrhundert. Da dieser Bildtypus 
ebenso verbreitet wie bekannt ist, kann hier von Bemerkungen zu ein-
zelnen Bildern abgesehen werden. Gemeinsam ist dieser untersten 
Stufe christlicher Ikonographie, die gerade auch als Bildschmuck an 
und in Kirchen erscheint, das Talionsmotiv: Man verspottet (und 
straft) die Juden am wirksamsten mit dem, was sie vermeintlich am 
meisten verabscheuen. Auf besonders gehässigen Bildern dieses Typs 
beschäftigen sich Juden angelegentlich, geradezu liebevoll, mit den 
besonders schmutzigen hinteren und unteren Körperteilen des Schwei-
nes, wie um die Talion noch weiter zu verschärfen und um ihre schmut-
zige Gesinnung zu dokumentieren. Wenn die Juden «scheußlich anzu-
sehen sind und vom Schmutz ihrer Nichtswürdigkeit starren» (Martin 
von Leön, PI 208,23S)48, war dieser Gedanke so angemessen ins Bild 
gesetzt." Vielleicht noch auffälliger ist aber in Bildern dieses Typs das 
verkehrte Sitzen auf dem Schwein als Reittier. Es ist offensichtlich Zei-
chen der mentalen Verkehrtheit und Verdrehtheit (pravitas, perversi-
tas; s.o. das Paradigma bei Martin von Leön, Gruppe 0) der Juden. 
Ihr Verhalten gegen den christlichen Glauben wird als unverständlich, 
absurd und töricht empfunden, so daß sie wie zur Strafe als solche 
abkonterfeit wurden." — Wenn die Juden in literarischen Texten, wie 
wir sahen, oft mit Hunden verglichen oder als Hunde bezeichnet wer-
den, so führt auch von daher eine Linie zu bildlichen Darstellungen. 
Gemeint sind Hinrichtungen von Juden durch Aufhängen am Galgen 
zusammen mit lebenden Hunden, Mensch und Hunde an den unteren 
beziehungsweise hinteren Extremitäten angebunden, mit dem Kopf 
nach unten hängend." Spätformen polemischer Judendarstellung 
erscheinen seit dem Ende des 16. Jahrhunderts. Hier stellen Illustrato-
ren von satirischen Spottschriften und Einblattdrucken Juden dar als 
scheußliche Zwitter von Mensch und Tier, als mißgestaltete Krüppel 
und tolle Narren, befaßt mit teils absurden und schmutzigen Din-
gen." Gewiß führt eine Verbindungslinie von solcher ikonographi-
scher Gestaltung zu den Endstufen des hochmittelalterlichen polemi-
schen Spektrums etwa bei Martin von Leön; aber auch im 16.-18. Jahr-
hundert formulieren solche Bilder keine theologischen Wertungen, 
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sondern beziehen die Farben und Konturen aus den zeitgenössischen 
Gruppenvorurteilen und dem mit diesen verbundenen Aberglauben. 
Die im 12. Jahrhundert entstehende Vorstellung von der krankhaften 
Verkehrtheit und Mißgestalt des Denkens der Juden, ihrer Vernunft-
losigkeit und der Affinität zu Tieren, wurde von so vielen, auch ein-
flußreichen Autoren vertreten, daß die Nachwirkung auf Literatur 
und Kunst der folgenden Jahrhunderte nicht zweifelhaft sein kann. 
Wie es scheint, zieht sich dieses Thema, einmal gegeben, kontinu-
ierlich durch die Literatur des Hoch- und Spätmittelalters bis in die 
frühe Neuzeit, während die Wirkung in der Bildkunst teilweise 
geraume Zeit später erfolgte." Auch werden nicht alle aus der apologe-
tischen Literatur bekannten Polemikmuster später ins Bild gesetzt, 
gewiß aber so geeignete, plakative Züge wie die Blindheit, Habgier, 
Bosheit und Vernunftlosigkeit. Unter dem Gesichtspunkt der langfri-
stigen Wirkung über das Mittelalter hinaus muß als gravierendstes Ele-
ment die frühscholastische Auffassung vom Juden als vernunftlosen, 
nicht mehr menschlichen Wesen gelten. Das theologiegeschichtlich 
heute als <Wendejahrhundert> geltende 12. Jahrhundert markiert auch 
in der christlichen Sicht der Juden eine Wende, zunächst literarisch, 
später auch ikonographisch erkennbar: Die Juden denken töricht, ver-
kehrt und absurd, eben vernunftlos wie ein Tier. Ihr Aussehen mußte 
schließlich dem entsprechen und dann auch abartig, mißgestaltet und 
monströs erscheinen; denn der Körper galt als Spiegel der Seele. 

In der Konsequenz der beschriebenen Denkwege liegt es, daß 
schließlich sogar das vernunftlose Tier mehr Einsicht zeigt als die 
Juden. Ein unbekannter flämischer Meister (um 15oo; das Gemälde 
heute im Prado) stellt eine Begebenheit aus dem Leben des hl. Anto-
nius dar: Ein Esel, vor einen Heuhafen geführt, auf dem eine Hostie 
liegt, frißt nicht, sondern kniet ehrfürchtig nieder, dagegen bleiben 
zwei oder drei anwesende Juden ganz unbeeindruckt von diesem 
Sakramentswunder. 54  

V. Jüdische Sehweisen des Christentums 
im frühen Hochmittelalter 

Erst im 12. Jahrhundert beginnt allmählich eine wirklich dialektische 
Auseinandersetzung jüdischer Autoren mit christlichen Positionen, 
vielleicht unter anderem deshalb, weil mit den Kreuzzügen 1096-
1099, 1147-1149, 1189-1192 und den damit vielfach verbundenen Ver-
folgungen ein Grund gegeben war, über die Situation und Rolle des 
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Judentums inmitten der Völkerwelt verstärkt nachzudenken. Ungeach-
tet der Tatsache, daß die ungenügende Kenntnis des Lateinischen auf 
jüdischer Seite das Kenntnisnehmen von christlichen Dogmen und 
christlicher Bibelexegese erschwerte, wurden nun doch da und dort 
kontroverstheologische Themen allmählich häufiger erörtert, so daß 
es lohnend erscheint, dem Judenbild frühscholastischer Apologeten 
des 12. Jahrhunderts wenigstens in Umrissen auch einige jüdische Seh-
weisen des Christentums gegenüberzustellen und beide miteinander 
zu vergleichen. 

z. Raschi 

Raschi (1o40-1 o5), der angesehenste jüdische Bibel- und Talmud-
kommentator überhaupt, hatte eine bemerkenswerte — mehr als bei 
jüdischen Gelehrten übliche — Kenntnis der christlichen Bibelexe-
gese." Zwar ist im Einzelfall, wenn er weder Jesus noch das Christen-
tum erwähnt, oft ein exakter Nachweis nicht möglich, daß Raschi mit 
seinen Interpretationen bestimmten nichtjüdischen Ansichten wider-
spricht, diese Vermutung drängt sich aber nicht selten fast unabweis-
bar auf. Recht wahrscheinlich ist dies jedenfalls, wenn er seinen Darle-
gungen beziehungsweise Widerlegungen die Formulierung beigibt: 
«Gemäß dem Wortsinn (des Bibelverses) und als Antwort für die Häre-
tiker (Minim, d. h. Christen)». Diesem Literalsinn gibt er bei seinen 
Bibelinterpretationen gewöhnlich den Vorzug, ohne freilich die mi-
draschartige und allegorische Erklärung je ganz aufzugeben. Im übri-
gen darf man annehmen, daß es ihn einige Mühe kostete, die Arbeits-
ergebnisse christlicher Exegeten — in der für ihn vermutlich schwieri-
gen lateinischen Sprache — zur Kenntnis zu nehmen und zu widerlegen 
(vgl. E. Shereshersky, in: Jewish Quarterly Review 6i, 197o-71, 76-
86). 

In seinem Kommentar zu bSchabbat 139a beziehungsweise Is 1,25 
sind mit den «Minim, den Hassern Israels», wohl die Christen 
gemeint. Sprüche 2 versteht er als Warnung vor denen, «die Israel zum 
Götzendienst verführen», das heißt vor den Christen. Zu bBerachot 
iza bezieht er die dort genannten «Minim» auf die «Schüler Jesu». Zu 
bRosch haschana 17a deutet er die Minim als »Schüler Jesu, die von 
den Worten des wahren Gottes abfielen». Zu Mischna Sota 9,15 (Die 
Regierung wird sich in Häresie [minut] verwandeln) interpretiert er: 
«Die zum Irrtum Jesu Hingezogenen und seine Schüler heißen 
Minim«. Zu bSanhedrin 17a bemerkt er: «Solche die verführen und in 
die Irre führen durch Zauberei, wie der Nazarener» (vgl. auch zu 
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bSanhedrin io3a [der seine Speise öffentlich anbrennen läßt] und 
bSchabbat 1o4b [Ben Stada]). 

Verschiedentlich wendet sich Raschi gegen die christologische Bibel-
deutung, und mitunter entsteht sogar der Eindruck, daß er von der 
herkömmlichen rabbinischen Bibelinterpretation abweicht, um nicht 
in die Nähe christlicher Deutung zu geraten. Antichristliche Apologe-
tik liegt vielleicht schon vor gleich zu Beginn seines Penta-
teuchkommentares; denn er betont zu Gn I,' das Verfügungsrecht 
Gottes über die ganze Erde und entsprechend den dauernden 
Anspruch der Juden auf das ihnen von Gott gegebene Land Israel: 
«Wenn die Völker der Welt zu Jisrael sprechen sollten, ihr seid Räuber, 
denn ihr habt die Länder der sieben Nationen eingenommen, so ant-
worten sie ihnen, die ganze Erde gehört dem Heiligen, gelobt sei er. Er 
hat sie erschaffen und dem gegeben, der gerecht in seinen Augen (Jirm. 
27,5); nach seinem Willen hat er sie jenen gegeben und nach seinem 
Willen sie ihnen genommen, und uns gegeben (Jalk. Exod. 12,2)».56  
Das klingt vielleicht wie ein Widerspruch gegen die alte christliche 
Anschauung von der Heimatlosigkeit der Juden nach dem Jahre 70, ist 
aber wohl eher noch der Widerspruch gegen eine bestimmte nichtjüdi-
sche Ansicht, wie sie wenig später der jüdische Dialogpartner im <Dia-
logus> Abälards referiert (ed. R. Thomas, Stuttgart 1970, p. 5o-51): 
Das den Juden post Christum geschehende Leid ist auch eine gerechte 
Vergeltung (debita ultio) für ihre Ausrottung der Bewohner 
Kanaans. — Zu Gn 1,26 (laßt uns den Menschen machen), dem Locus 
classicus der trinitarischen Interpretatio christiana der Bibel, bezieht er 
den Plural auf die Engel beziehungsweise die Wesen in der Umgebung 
Gottes, zu seiner Rechten und zu seiner Linken, und bemerkt: 
«Obschon sie (d. h. die Engel) Ihm bei seiner Erschaffung nicht halfen 
und der Ausdruck Abtrünnigen Gelegenheit zu einem Angriff geben 
könnte, hielt sich die Schrift doch nicht zurück, Anstand und Demut 
zu lehren, auch der Große berate sich mit dem Kleinen . . . Würde ste-
hen, Ich will einen Menschen machen, so könnten wir nicht daraus 
entnehmen, daß er zu seinem Gerichtshof sprach, sondern zu sich 
selbst. Als Antwort gegen die Abtrünnigen steht gleich daneben, Gott 
erschuf den Menschen, und es heißt nicht, sie erschufen» (Bamberger, 
S. 5). Im gleichen Sinne wird von Raschi der Plural für Gn 11,7 (wir 
wollen hinabsteigen) gedeutet (Bamberger, S. 28). Gn 49,10 wird 
sowohl die jüdische wie die herkömmliche christliche Deutung abge-
lehnt: «<Nicht wird das Zepter weichen von Jehuda>, von David an und 
weiter, das sind die Exilsfürsten in Babel; denn sie waren von der 
Regierung (in Babel) eingesetzt» (Bamberger, S. 13o-13i). Auch Nm 
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24,17 (ein Stern geht auf aus Jakob) wird der traditionellen christlich-
messianischen Deutung widersprochen (Bamberger, S. 43o). Das 
Hohelied versteht Raschi allegorisch im Sinne der Beziehung zwischen 
Gott und Israel. Gewiß kannte er die analoge christliche Interpreta-
tion auf Christus und die Kirche. Ps 2,7 (mein Sohn bist du, ich habe 
dich heute gezeugt) ist nicht mit den Rabbinen an den Messiaskönig zu 
denken, sondern an David, den König Israels. Das wendet sich (indi-
rekt) auch gegen die seit dem Neuen Testament verbreitete christologi-
sche Deutung dieser Stelle. Ps 22, von den Rabbinen dem Messiaskö-
nig zugeordnet und zugleich einer der in der christlichen Tradition seit 
dem Neuen Testament stets christologisch verstandenen Texte, wird 
von Raschi als Gebet Davids bezeichnet. Ps 110, wo ebenfalls seit dem 
Neuen Testament Jesus Christus erkannt wurde, ist — so auch die Rab-
binen — von Gottes Verhältnis zu Abraham die Rede. Zu Sprüche 30,4 
widerspricht Raschi heftig der christlichen Deutung. Is 7,14 ist mit 
dem Sohn, der geboren werden soll, nicht Hiskia gemeint, und `alrna 
ist nicht «Jungfrau» (im Sinne der Septuaginta [parthgnos] und der 
Interpretatio christiana auf Maria), sondern die Ehefrau des Prophe-
ten57. Die antichristliche Deutung wird zu Is 9,5-6 (ein Kind ist uns 
geboren, ein Sohn ist uns geschenkt .. .) bekräftigt: Hier ist von Hiskia 
die Rede, der «Friedensfürst» genannt werde, während die übrigen 
Hohheitstitel («Wunderrat» usw.) Gott meinen. «Von nun an bis in 
Ewigkeit» kann, ebenso wie Is 11,1 ff., nicht Jesus meinen, da dieser ja 
erst fünfhundert Jahre später geboren wurde und mit ihm nicht der 
ewige messianische Friede gekommen sei. Is 11,1 ff. zielt vielmehr auf 
den (erst noch kommenden) messianischen König der Juden. 

Die Passion des Gottesknechts in den Gottesknechtliedern des 
Isaias galt in christlicher Sicht seit jeher als vorgreifende Beschreibung 
des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Naturgemäß sieht Raschi das 
anders: Is 49,1 hört er den Propheten selbst sprechen, und zu Is 52, I 3-
53,12 weist er die Vorstellung der rabbinischen Tradition vom Messias-
könig und leidenden Messias zurück beziehungsweise schweigt dar-
über zugunsten seiner eigenen Deutung auf das Volk Israel insgesamt 
und seine Leidenszeit während des ersten Kreuzzugs, eine Zeit, die bei 
Raschi selbst offenbar tiefen Eindruck hinterlassen hat. Is 57,1-4 läßt 
ihn an Josia denken und Jr 11,19 an den Propheten Jeremias. Zach 6,12 
ist nicht der Messiaskönig gemeint, eine Deutung der rabbinischen 
Überlieferung, sondern Serubbabel. Zach 9,9 findet Raschi keine 
Möglichkeit der historisch-zeitgeschichtlichen Interpretation, die er 
sonst bevorzugt und muß — etwas widerwillig, wie es scheint — den 
Vers auf den Messiaskönig hin auslegen, obwohl ihn ein solches Ver- 
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fahren wenigstens methodisch in die Nähe der Deutung auf den Mes-

sias Jesus Christus bringt. Zu Dt 6,4 kommentiert er unter Hinweis 

auf Soph 3,9 und Zach 14,9: «Er (Gott) ist in der Jetztzeit unser Gott 

und nicht der Gott der Nichtjuden. Er wird aber in der Endzeit der 

einzige 
aller Völker sein.« «Nicht der Gott der Nichtjuden» ist gewiß eine 

schroffe Abgrenzung; sie versteht sich besser angesichts des 

Umstands, daß aus jüdischer Sicht Jesus sich als die dominierende 

Gottesgestalt der Christen darstellte. Der Gedanke der eschatologi-

schen Konvergenz ist aber der entsprechenden christlichen Auffassung 

affin, die vor allem von Röm 11,26 und i Kor 15,28 ausgeht. 

2. Jehuda Halevi 

Die Apologetik Jehuda Halevis (um 1075-1141) richtet sich sozusagen 

rundum, gegen die nichtjüdische, speziell arabische Philosophie und 

gegen die nichtjüdischen Religionen seiner Zeit und seines Umfeldes, 

Islam und Christentum, wobei allerdings die innerjüdische Stand-

punktklärung stark vorherrscht und die Apologetik, soweit sie sich 

klar artikuliert, nie missionarische Intentionen verfolgt. Letzteres ist 
auch ein grundsätzlicher Unterschied zu christlichen Apologeten des 

'2. Jahrhunderts.° Eine gewisse Vorsicht kennzeichnet den ersten 

großangelegten Versuch einer jüdischen Apologetik: Buch der Beweis-

führung und Begründung zur Verteidigung der gedemütigten Reli-
gion, arabisch geschrieben, in der zweiten Hälfte des '2. Jahrhunderts 

als Buch Kusari ins Hebräische übersetzt; denn die (literarisch fiktive) 

Disputation des Königs der Chasaren (kusari) mit einem Philosophen, 

einem Christen, einem Muslim und einem jüdischen Gelehrten (cha-

ber, eigtl. «Kollege») ist um vier Jahrhunderte in die Vergangenheit 

zurückverlegt. 
Daß der messianische Friede noch nicht eingetreten sei, wird oft von 

christlichen Autoren als jüdisches Argument gegen die Messianität 

Jesu referiert (dazu unten). Dieses Thema erscheint gleich zu Beginn 

als ratlose Frage des Chasarenherrschers: «Wozu würden wohl Edom 

(d. h. Rom bzw. die Christenheit) und Ismael (d. h. der Islam), die sich 

in die Welt geteilt haben, einander bekämpfen, da doch jeder von ihnen 

auf Reinheit der Seele hält, seinen Sinn auf Gott richtet, sich absondert 

und zurückzieht, fastet und betet, und dann hingeht, um den anderen 

zu erschlagen, in dem Glauben, daß diese Tötung ein sehr gottgefälli-

ges Werk sei, das ihn dem Schöpfer näherbringe. Beide sind überzeugt, 

daß sie in das Paradies kommen. Und beiden zu glauben, widerspricht 
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ja die Vernunft»." Jehuda Halevi läßt einen christlichen Gelehrten ein-
fühlsam zum Beispiel so zu Wort kommen: «. . . verkörperte sich die 
Gottheit und ging über in den Leib einer Jungfrau aus dem Fürsten-
hause Israel, und sie gebar Einen, der äußerlich ein Mensch, innerlich 
ein Gott . . . war; das ist der Messias, der genannt wird ein Sohn Got-
tes, er ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir glauben in 
Wahrheit an die Einheit; und wenn auch aus unsern Reden scheinbar 
die Dreiheit hervorgeht, so glauben wir doch an die Einheit. Ebenso 
glauben wir, daß Gott unter den Israeliten weilte, so lange der göttli-
che Geist an ihnen haftetete, bis die große Masse sich widerspenstig 
gegen diesen Messias zeigte und sie ihn hängten . . . Wenn wir also auch 
nicht von den Israeliten herstammen, so verdienen wir doch eher Isra-
eliten genannt zu werden . . . Alle Völker werden zu diesem Glauben 
gerufen . . . wir lernen auch die Satzungen der Tora, an deren wahrhaf-
ter Göttlichkeit wir keinen Zweifel hegen. Es heißt ja auch im Evange-
lium unter den Reden des Messias (vgl. Mt 5,17): Ich bin nicht gekom-
men, irgend eines der Gebote der Kinder Israel und ihres Lehrers 
Mose aufzuheben, sondern ich bin gekommen, sie zu bekräftigen» 
(Kusari 1,4; Cassel, S. 20-21), wozu freilich der Kusari kritisch 
bemerkt: «Hier ist für Vernunfttätigkeit kein Raum, ja die Vernunft 
verwirft das Meiste von dem Gesagten» (Kusari 1,5; Cassel, S. 3o). Es 
wird jedoch, und dies muß als Unterschied zur christlichen antijüdi-
schen Apologetik gesehen werden, aus dem im 12. Jahrhundert auch 
bei jüdischen Autoren verbreiteten Operieren mit der Vernunft nir-
gends ein Bestreiten des Menschseins des apologetischen Gegners. 
Der jüdische Gelehrte legt jedoch seinerseits Wert auf die Feststellung, 
die Tora enthalte nichts, was mit Erfahrung und Vernunft im Wider-
spruch stehe (Kusari 1,67; Cassel, S. 48). Dem entspricht, wie wir 
oben sahen, bei den frühscholastischen Theologen das Bemühen um 
die Widerspruchslosigkeit von Glauben und Vernunft. 

Jehuda Halevi setzt sich auch mit dem Problem des Geschichtsbe-
weises auseinander, einem gängigen Thema christlicher Apologeten. 
Er läßt den jüdischen Dialogpartner einigermaßen geschickt den Sinn 
der Erniedrigung des jüdischen Volkes mit dem Hinweis auf Mt 5,39 
(Leidensbereitschaft der Christen) verständlich machen (Kusari 1,113; 
Cassel, S. 79), worauf der Kusari einwendet: «Das wäre richtig, wenn 
eure Demut eine freiwillige wäre, aber sie ist eine gezwungene. Hättet 
ihr die Macht dazu, ihr würdet eure Feinde erschlagen» (Kusari 1,114; 
Cassel, S. 8o), was zu widerlegen dem jüdischen Gelehrten einige 
Mühe bereitet (Kusari 1,115; Cassel, S. 8o-81). 

Zum Thema wird auch die Vernunftwidrigkeit des anthropomor- 
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phen Redens über Gott, wie wir sahen ein Vorwurf scholastischer 
Theologen gegen die rabbinische Literatur beziehungsweise deren 
haggadische Teile (Kusari 2,1; Cassel S. 85). Jehuda Halevi scheint hier 
zum Teil auch christliche Angriffe abzuwehren und verteidigt mit Ver-
nunftgründen die Unkörperlichkeit und Einheit Gottes, indem er zum 
Beispiel anthropomorphe Bibelaussagen (wie Nm 8,1i und Lv 21,8) 
als allegorisch und bildlich gemeint erklärt (Kusari 2,2; 2,26; Cassel, S. 
89.131-132). Offenbar gegen christliche Anschauungen vom Erle-
digtsein der jüdischen Religion und ihrer Substitution durch das Chri-
stentum beharrt er auf der Fortdauer der Erwählung: «Denn es ließe 
sich sonst gar nicht denken, daß irgendeine Nation eine solche Verban-
nung ertragen könnte, ohne in eine andere Nation aufzugehen, noch 
dazu in so langer Zeit . . . und ich denke nicht, daß wir eine tote Sache 
seien» (Kusari 2,32-34; Cassel, S. 14o-142); vielmehr verhält sich 
Israel als Gottes ein für allemal erwähltes Volk zur Menschheit insge-
samt wie das Herz zum menschlichen Körper, ja es leidet im Sinne von 
Is 53,4 zur Sühne für die Sünden der Völker, und «die Leiden, die uns 
treffen, tragen dazu bei, unsere Lehre zu befestigen, uns zu läutern 
und die Schlacken von uns auszuscheiden; durch unsere Lauterkeit 
und Förderung haftet der göttliche Geist an der Welt» (Kusari 2,36.44; 
Cassel, S. 143.145). 

Wie auch für manche christlichen Theologen ist für Jehuda das 
Hebräische «die Sprache, in der Gott mit Adam und Eva und diese bei-
den selbst gesprochen» haben, also die Ursprache (Kusari 2,66.68; 
Cassel, S. 166-168), und er ist besonders stolz auf den Sabbat: «Auch 
in anderen Nachahmungen hat kein anderes Volk uns gleichkommen 
können. Sieh! Anstatt des Sabbats haben sie einen Ruhetag eingeführt; 
haben sie uns gleichkommen können? Höchstens wie die Gestalt eines 
Bildes der Gestalt des lebendigen Menschen gleichkommt» (Kusari 
3,9; Cassel, S. 203). 

Nur beiläufig und jedenfalls unpolemisch ist einmal die Rede von 
«Josua ben Perachja, dessen Geschichte bekannt ist; Jeschu der Naza-
räer gehörte zu seinen Schülern» (Kusari 3,65; Cassel, S. 281-282; vgl. 
bSota 47a; bSanhedrin o7 b). Kurz darauf werden noch einmal 
erwähnt »Jeschu und seine Jünger, das sind diejenigen welche die 
Lehre der Taufe annahmen und im Jordan getauft wurden» (Kusari 
3,65; Cassel, S. 284). Gelassenheit bewahrt Jehuda Halevi auch, als 
er auf Gn 1,26 zu sprechen kommt, wo an Gott und die Engel in sei-
ner Umgebung gedacht sei (vgl. oben zu Raschi); die ungeheuer ver-
breitete — ihm sicher bekannte — christliche Deutung des Plurals (Laßt 
uns den Menschen machen) auf die Existenz mehr als einer göttlichen 
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Person erwähnt er nicht einmal (Kusari 4,3; Cassel, S.314-315). 
Besonders eindrucksvoll, mit des Gegners Waffen, wird gegen den 

Geschichtsbeweis für die Veritas christiana argumentiert, gegen dieje-
nigen, «die aus unserer Gedrücktheit, Armut und Zerstreuung 
Beweise für das Erlöschen unseres Lichts, so wie aus der Größe der 
Anderen, ihrer weltlichen Macht und Herrschaft über uns Beweise für 
das Dasein ihres Lichts entnehmen . . . Bei der Erklärung der Stelle 
<Siehe, mein Knecht ist beglückt> (Is 52,13) hast du ja schon nachge-
wiesen, daß der göttlichen Tätigkeit Armut und Niedrigkeit mehr 
zukommt, als Größe und Stolz. Und dies wird an jenen zwei Reli-
gionsparteien selbst sichtbar. Die Christen rühmen sich nicht der 
Könige, der Helden, der Reichen, sondern der Männer, die Jeschu alle 
die lange Zeit nachfolgten, ehe sein Glaube feste Wurzeln gefaßt; diese 
Männer gingen in die Verbannung, mußten sich verbergen, den Tod 
erleiden, wo man sie fand, duldeten für die Befestigung ihres Glaubens 
unendliche Verachtung und tödliche Leiden; und sie sind es, mit denen 
sie sich jetzt segnen, deren Aufenthalts- und Leidensort sie verehren, 
auf deren Namen sie Tempel erbauen . . . Ist diese Hingebung nicht 
genügend, um Fürbitte und Versöhnung für viele Sünden zu erlangen? 
. . . du weißt wohl, daß das weise Vorhaben Gottes mit uns der Bestim-
mung eines Samenkorns zu vergleichen ist. Man legt es in die Erde, wo 
es sich scheinbar verändert . . . und fast gar nicht mehr wahrzunehmen 
ist . . . Aber gerade es ist es, welches Erde und Wasser in seine Natur 
verwandelt . . . So wandelt auch die Lehre Moses jeden, der nach ihm 
kommt, in sich um, wenn sie auch scheinbar von jedem verworfen 
wird. Diese Völker sind die Vorbereitung und Einleitung zu dem 
erwarteten Messias, der die Frucht ist, und dessen Frucht sie Alle wer-
den, wenn sie ihn anerkennen, und alles ein Baum wird: Dann werden 
sie die Wurzel hoch ehren und achten, die sie früher geschmäht» 
(Kusari 4,23; Cassel, S. 336-337). Das erinnert von ferne an Paulus, 
Röm i 1,16-24, formuliert aber auf jeden Fall eine Art ökumenische 
Gesinnung, die Christen und Muslime heilsuniversalistisch in die jüdi-
sche Messiaserwartung einbezieht. 

3. Maimonides 

Maimonides (1135-1204) will die jüdische religionsgesetzliche Tradi-
tion samt ihren philosophischen Bezügen und Implikationen systema-
tisch erhellen und für die Gegenwart und Zukunft der Juden heilswirk-
sam werden lassen. Ein philosophisch fundierter und darum einsichti-
ger und überzeugender Beweis soll die Praktizierung der Tora als den 
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Heilsweg schlechthin dartun, hin zur künftigen messianischen Zeit 
und zur <Kommenden Welt>. Obwohl Maimonides innerjüdische Ziele 
verfolgt und die nichtjüdische Welt für ihn nicht mehr als ein Rand-
thema ist, machte seine geistige Leistung — vor allem über die um 124o 
entstandene lateinische Übersetzung seines <Führers der Unschlüssi-
gen> — mächtigen Eindruck auf die christliche Scholastik, die ja ihrer-
seits ähnlich um die Verknüpfung von Schriftautorität und philosophi-
scher Ratio bemüht war, sich hier also bestätigt und angeregt fühlen 
konnte.6o 

In seinem Mischnakommentar zu Sanhedrin 10,1 formulierte Mai-
monides seine bekannten dreizehn Glaubensartikel, die in ihren Aus-
sagen zur Einheit Gottes, zur Tora und zum Messias teilweise wohl 
auch eine Antwort auf entgegenstehende christliche Aussagen sind 
(Trinität; Abrogation der Tora; der Messias kommt erst noch, ist also 
noch nicht in Gestalt Jesu von Nazareth erschienen)» Den schon 
Tosefta Sanhedrin 13,2 formulierten Gedanken, daß die Gerechten der 
Völker Anteil an der zukünftigen Welt haben, greift Maimonides ver-
schiedentlich auf und spricht auch Nichtjuden, welche die noachi-
schen Gebote (Gn 9,1-7) halten, das heißt wenigstens grundsätzlich 
die Tora als Gottes Gebot respektieren, eine Teilhabe an der zukünfti-
gen Welt zu» ohne daß dabei allerdings der Unterschied zwischen 
Nichtjuden und Juden aufgehoben wäre. Die in talmudischer Zeit 
noch offene Diskussion zum Anteil von Nichtjuden an der künftigen 
Welt (vgl. bSanhedrin 05a) wird nun jedenfalls durch Maimonides 
nachhaltig im heilsuniversalistischen Sinne beeinflußt. 

Wer glaubte, Gott sei Einer, ihm aber verschiedene Eigenschaften 
beilege, «der nennt ihn zwar mit seinen Worten Einen, hält ihn aber in 
seinem Denken für eine Vielheit wie die Christen, welche sagen, Gott 
sei Einer, umfasse aber drei Personen, diese drei seien jedoch Einer» . 63  

Ebenso erscheint ihm die Inkarnation ganz abwegig (Führer der 
Unschlüssigen 2,6; Pines, S. 263-264), und obwohl er dabei nicht aus-
drücklich von Christus und dem christlichen Glauben spricht, ist der 
Bezug wohl deutlich Ähnlich deutlich anscheinend auch an anderer 
Stelle, wo er verneint, daß Gott jemanden gleich ihm selbst (d. h. eine 
zweite göttliche Person) erschaffen könnte.64  Auf der anderen Seite 
vermag Maimonides aber auch, und zwar hinblickend auf Soph 3,9, 
die Tochterreligionen Christentum und Islam als Wegbereiterinnen des 
noch kommenden Messiaskönigs und des reinen Eingottglaubens zu 
sehen, freilich verbunden mit erheblicher Jesuskritik: Ein nicht erfolg-
reicher Messias oder ein Messias, der getötet wird, kann nicht der in 
der Tora verheißene Messias sein. «Selbst von Jesus von Nazareth, der 
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wähnte, er sei der Messias, aber durch das Gericht getötet wurde, 
hatte David prophezeit . . . (Dn 1414). Denn hat es je ein größeres 
Straucheln gegeben? Alle Propheten haben bekräftigt, daß der Messias 
Israel erlösen werde, sie retten, ihre Zerstreuten sammeln und die 
Gebote bestätigen werde. Er (Jesus) aber veranlaßte, daß Israel durch 
das Schwert vertilgt, ihr Rest zerstreut und erniedrigt wurde. Er war 
verantwortlich dafür, die Tora zu ändern, die Welt zum Irrtum zu ver-
anlassen und einem anderen außer Gott zu dienen . . . Alle diese Ange-
legenheiten, die sich auf Jesus von Nazareth und auf den Ismaeliten 
(d. h. Mohammed), der nach ihm kam, beziehen, dienten nur dazu, 
den Weg für den König Messias frei zu machen und die ganze Welt auf 
die Verehrung Gottes mit vereinten Herzen vorzubereiten, wie es 
geschrieben steht (Soph 3,9) . . . Auf diese Weise sind die messianische 
Hoffnung, die Tora und die Gebote allgemein verbreitete Gesprächs-
gegenstände geworden — Gesprächsgegenstände (unter den Einwoh-
nern) der fernen Inseln und vieler Völker, unbeschnitten an Herz und 
Fleisch. Sie diskutieren diese Gegenstände und die Gebote der Tora. 
Einige sagen, <Diese Gebote waren wahr, haben aber ihre Gültigkeit 
verloren und sind nicht länger verbindlich>; andere erklären, sie hätten 
eine esoterische (verborgene) Bedeutung, und es bestehe nicht die 
Absicht, sie wörtlich zu nehmen; der Messias sei schon gekommen 
und habe ihre verborgene Bedeutung offenbart. Wenn jedoch der 
wahre König Messias erscheinen und erfolgreich sein wird, . . . werden 
sie sofort einen Widerruf leisten und erkennen, daß sie nichts als 
Lügen von ihren Vätern ererbt und ihre Propheten und Vorfahren sie in 
die Irre geführt haben«.65  Den monotheistischen Religionen Christen-
tum und Islam kommt also eine relative Dignität zu, wie in gewisser 
Weise ähnlich Paulus (Röm 9-1 i) dem Judentum eine heilsgeschichtli-
che Sonderstellung einräumte (Vorbereitung der christlichen Wahr-
heit, dann heilsgeschichtlicher Wartestand bis zur eschatologischen 
Konvergenz). 

In dem 1172 an die durch islamische Zwangsmissionierung bedräng-
ten Gemeinden des Jemens gerichteten Schreiben wird unter anderem 
der Erwählungsneid der nichtjüdischen Völker als Motiv von Juden-
verfolgungen benannt: Wegen der (Dt 10,15 formulierten) Erwählung 
Israels «haben sich alle Völker, von Neid und Gottlosigkeit getrieben, 
gegen uns erhoben; alle Könige der Erde, vereint in Ungerechtigkeit 
und Feindschaft, haben es sich angelegen sein lassen, uns zu verfol-
gen . . . Auch sie (d. h. die intelligentesten und kultiviertesten Völker 
wie etwa die Syrer, Perser und Griechen) versuchten, unser Gesetz zu 
zerstören und es zu verfälschen; aber dies geschah mit Hilfe von Argu- 

48 



menten und Auseinandersetzungen. Sie versuchten, das Gesetz abzu-
schaffen und jede Spur von ihm zu verwischen . . . Danach erhob sich 
eine neue Sekte (d. h. Christentum und Islam), die die beiden Metho-
den der gewaltsamen Unterdrückung und der geistigen Auseinander-
setzung miteinander verband; sie war der Überzeugung, daß eine der-
artige Methode viel wirkungsvoller sei, um jede Spur des jüdischen 
Volkes und der jüdischen Religion auszulöschen. Sie entschloß sich, 
sich auf die Prophezeiung zu berufen und einen neuen Glauben in 
Erscheinung treten zu lassen, der unserer göttlichen Religion entge-
gengesetzt ist, und dabei zu behaupten, dieser Glaube sei ebenfalls von 
Gott gegeben. »" Maimonides unterstellt hier Islam und Christentum 
einen generellen Vernichtungswillen, der nicht der historischen Reali-
tät entspricht. Zumindest verkennt er, daß Überzeugungen von Sinn 
und Notwendigkeit des Überlebens der Juden, wie sie zum Beispiel 
Augustinus und Bernhard von Clairvaux formulierten, im Christen-
tum weithin dominierten. Richtig sieht er freilich, daß die Tora (das 
heißt die Bibel mit ihren Prophezeiungen) und ihre Auslegung im Mit-
telpunkt der Kontroverse stand. 

Freundlicher ist die Sicht des jüdischen Philosophen in seinem 
58. Gutachten, in dem er meinte: «Die Christen glauben und beken-
nen wie wir, daß die Bibel göttlichen Ursprungs und durch unseren 
Lehrer Moses offenbart worden ist. Sie haben den geschriebenen Text 
vollständig übernommen, indes interpretieren sie ihn oft unterschied-
lich«.67  Zwar äußerst sich Maimonides ausdrücklich nur selten und 
distanziert zum Christentum und scheint von der Kontroverse mit ihm 
eher abzuraten. Um so deutlicher artikuliert er allerdings oft jüdische 
Standpunkte, die indirekt auch eine Ablehnung der einschlägigen 
christlichen Positionen zur Folge haben. Dies ist oft erkennbar etwa 
beim Thema der Einheit Gottes und des hohen Wertes der Tora. Der 
Abrogation oder auch nur Relativierung der Tora — wie er sie in der 
christlichen Tradition zu erkennen glaubte — widersprach er vehement, 
teilweise durch eine apologetische Interpretation von Bibelstellen wie 
Is 	'ff. (Führer der Unschlüssigen 3,32; Pines, S. 529-53o), die seit 
eh und je von christlichen Theologen für ihre antijüdische Apologetik 
herangezogen wurden (vgl. Führer der Unschlüssigen z,6 [Pines, S. 
262] zu Gn 1,26, dem Locus classicus der christlichen Trinitätsargu-
mentation). Er vermeidet allerdings durchgehend eine ins einzelne 
gehende apologetische Diskussion christlicher Standpunkte, scheint 
aber nicht zu glauben, das Judentum sei in keiner Weise durch das Auf-
kommen und Erstarken von Christentum und Islam angefochten; 
denn große Teile seines schriftstellerischen Werkes wollen ja die Tora 
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als einzig sicheren Heilsweg erweisen und damit wohl auch der Glau-
bensstärkung gegen die Anfechtungen der christlichen und islami-
schen Judenmission dienen. Auf der anderen Seite war das Christen-
tum immer schon stärker kontroverstheologisch orientiert, weil es mit 
dem Alten und Neuen Testament das Thema Israel und Judentum stets 
vor Augen hatte und als Tochterreligion lange mit seiner Identitätsfin-
dung gegenüber der Mutterreligion befaßt war. 

4. Jüdische Argumente referiert bei christlichen Autoren 

Zur Erhellung der Gesprächssituation zwischen Christen und Juden 
trägt vielleicht ein Blick auf das Referat jüdischer Argumente bei 
christlichen Autoren bei,•insofern dialektische Schwerpunkte der Dis-
kussion so deutlicher hervortreten können. Freilich ist die Authentizi-
tät hier nur eine relative, wie ja auch die jüdische Darstellung christli-
cher Positionen nicht immer ganz zutreffend ist, wie wir sahen. Das 
meiste hat aber wohl die Vermutung der Richtigkeit für sich, zumal 
wenn die gleichen Standpunkte auch bei jüdischen Autoren vertreten 
sind." 

So erscheint ein genuin jüdisches Argument bei Gilbertus Crispinus 
(gest. 1117): «Überall auf der Welt stellt der Nachbar dem Nachbarn 
nach, überfällt ihn, bringt ihn um. Volk kämpft gegen Volk mit maßlo-
sem Kraftaufwand . . . Gewiß irrt ihr Christen euch also bezüglich des 
Messias und seiner Ankunft» (PL 159,101 2 ; Blumenkranz, a. a. 0., S. 
34). Bei Rupert von Deutz weist ein Judaeus auf den Unfrieden und die 
Unerlöstheit der Welt post Christi adventum hin: Wenn Jesus Christus 
der von den Juden erwartete Messias ist, wo ist dann die nach den Pro-
pheten mit seiner Ankunft verbundene große Freude der Menschen? 
Und wieso liegt dann, im Widerspruch zu der Verheißung Zach 
14,12.14 Jerusalem seit der Zeit des Erscheinens dieses Christus zer-
stört am Boden? (PL 170,573) — womit der alte antijüdische christliche 
Geschichtsbeweis für die Veritas christiana aufgefangen und zurückge-
worfen wird. Als jüdische Ansicht erscheint in einem anonymen Trac-
tatus adversus Judaeum vom Jahre 1166: Der mit der Ankunft des 
Messias eintretende messianische Friede ist noch nicht gekommen und 
die Sünde noch nicht aus der Welt, «da bis auf den heutigen Tag alle 
Menschen sündigen» (PL 213,787). Als jüdischer Standpunkt 
erscheint bei Hermann von Scheda der Hinweis darauf, daß der Is 11,6 
verheißene messianische Friede noch nicht eingetreten sei, weshalb die 
Juden nicht glauben, der Messias sei (in Gestalt Jesu Christi) schon 
gekommen.69  Bei Wilhelm von Bourges, in seinem um 1235 geschrie-
benen Liber bellorum Domini contra Judeos et hereticos, erscheint als 
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jüdischer Kommentar zu Is 2,2-4: «Bis jetzt ist der Messias, der Chri-
stus heißt, noch nicht gekommen; wenn er da ist, werden die Schlach-
ten ein Ende haben. In der Gegenwart sehen wir jedoch (noch) Volk 
gegen Volk das Schwert führen» (ed. G. Dahan, Paris 1981 [= SChr 
288], p. 204). 

Ähnlich oft findet sich der Vorwurf gegen die Christen, die Bibel 
willkürlich (figurativ, allegorisch, christologisch) zu ihren Gunsten 
auszulegen, womit man alles beweisen könne, zum Beispiel bei Petrus 
Alfonsi (PL 157,639), bei Rupert voll. Deutz (PL 170,583 sagt der 
Jude: De figuris vel umbris mecum agere noli), Martin von Leön (PL 
208,253.271.301.334.35i .354) und Alanus ab Insulis (PL 210,407). 

S. Das Zeitgeschehen im Spiegel der jüdischen Buchmalerei 

Schließlich könnte noch ein vergleichender Blick auf jüdische mittelal-
terliche Miniaturen nützlich sein, um auch hier der christlichen Seh-
weise, wenn möglich, die der anderen Seite gegenüberzustellen. Das 
im Hinblick auf Götzenbilder erlassene Bildnisverbot (Ex 20,4; Dt 
4,25ff.; 27,15) hatte zwar eine stark retardierende Wirkung auf die 
Entwicklung einer jüdischen Bildkunst, vor allem der plastischen und 
reliefartigen Darstellung von Menschen, aber schon biblisch sind die 
Cherubim der Bundeslade und die Tiergestalten des Ehernen Meeres, 
und noch in der Antike kommt es, wie man besonders seit der Entdek-
kung der Wandmalereien in der Synagoge zu Dura-Europos weiß, zur 
Entstehung einer Malkunst, die sich in der verbreiteten mittelalterli-
chen Buchmalerei fortsetzt. Diese ist allerdings quantitativ der christ-
lichen Bildkunst weit unterlegen und auch noch wenig erschlossen. 
Immerhin erleichtern einige neuere Publikationen den Zugang zur 
jüdischen Kunst des Mittelalters und verschaffen einen ersten Über-
blick über ihre Inhalte und Formen!' 

Als Darstellungsthemen begegnen in der Synagogenmalerei und in 
der Buchillustration — vor allem zur Pessach-Haggada und Esther-
Rolle, ferner in Gebetbüchern und Heiratsverträgen — vielfach Bibel-
szenen, zum Beispiel die Opferung Isaaks; oft sind Personen mit dem 
spitzen mittelalterlichen Judenhut dargestellt, einmal sogar der Mes-
sias!' Auch die Kennzeichnung mit dem Judenring auf der linken 
Brust beziehungsweise Schulter begegnet (Gnie du Judaisme, II, S. 
25, Abb. t), allerdings ist die Abbildung dieses Gruppenmerkmals 
eher die Ausnahme. Nicht überraschend finden sich vereinzelt sogar 
Darstellungen von christlichen Judenverfolgungen, Hinrichtungen 
und Vertreibungen (z. B. bei Metzger, a. a. 0., Abb. 267 ff.). Aber hier 
fällt sofort auf: Solche Bilder sind einesteils beschreibend-unpole- 
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misch. Sie registrieren das Geschehen, und die Art der berichtenden 
Darstellung erinnert an den Stil der «Hebräischen Berichte über die 
Judenverfolgungen während der Kreuzzüge».72  Anderenteils finden 
sich einige Buchillustrationen, welche die Probleme der christlich-
jüdischen Beziehungen und die jüdische Verfolgungssituation mehr 
oder weniger verschlüsselt beschreiben und dabei dann auch polemi-
sche Akzente gestatten. 

Hier ist etwa zu nennen eine Miniatur des Wormser Gebetbuchs 
vom Jahre 1272:73  «Die gejagte Hirschkuh ist die in Spr 5,19 genannte 
Geliebte und symbolisch für das trotz seiner Verfolgungen seinem 
Gott die Treue haltende Judentum. Der Verfolger, das Christentum, 
wird als teuflisches Wesen mit für Dämonen charakteristischen Hah-
nenfüßen und mit Schweinsrüssel dargestellt. Damit ist diese jüdische 
Illustration ein Pendant zur Verteufelung des Judentums durch die 
Christen und eine jüdische Antwort darauf» (Schubert, S. 119). Die 
Verfolgung der Juden durch die Christen scheint auch dargestellt zu 
sein in der «Jagdszene» einer spanischen Pessach-Haggada:74  «Der 
weiße, schwarzgefleckte Hund hat bereits einen dunklen Hasen gebis-
sen, dem aber, schon blutend, offenbar noch die weitere Flucht 
gelingt. Der weiße, schwarzgefleckte Hund ist wahrscheinlich eine 
Anspielung auf die von den Dominikanern geleitete Inquisition. 
Genau so stellten sich z. B. in der Kirche Santa Maria Novella in Flo-
renz die Dominikaner als <domini canes> selbst dar, die die Ketzer ver-
folgen» (Schubert, S. 12o, zu Abb. 53). — Auf die Verfolgungssituation 
des Judentums im christlichen Mittelalter ist wohl auch die Initial-
wortminiatur zu Ps 83,1-5 in einem hebräischen Psalter des späten 
i3. Jahrhunderts zu beziehen (Ms. Parma 187o, fol. 8v): «Die Illu-
stration dazu zeigt drei Jünglinge mit Lanze und Schild (?), vor denen 
ein mit erhobener Hand auf sie einredender Mann steht. Dieser 
könnte als Mönch verstanden werden, da er deutlich eine Tonsur (und 
Kapuze) hat. Damit wäre die Szene als Vorbereitung eines Pogroms zu 
deuten, zu dem ein Mönch drei Krieger antreibt, eine Interpretation, 
die auch dem hier illustrierten Text des Psalms Rechnung trägt« (Schu-
bert, S. 97.121 zu Abb. i6). — Durchaus polemisch ist die Miniatur in 
einer sephardischen Bibel:75  «In der Verzierung oberhalb des Initial-
wortes des Propheten Jesaja ist ein kriechender Mann mit nacktem 
Gesäß und gelbem Rock, der offenbar Anstalten trifft, einen Bären an 
seinem Hinterteil zu lecken. Diese sonderbare Gestalt trägt eine 
Bischofsmütze. Die unzweideutig polemische Darstellung scheint eine 
jüdische Antwort auf die zahlreichen Darstellungen der Judensau zu 
sein, die Juden zeigen, die entweder an den Zitzen einer Sau saugen 
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oder ihre Exkremente lecken» (Schubert, S. i21, ohne Abb.). — In 
einer spanischen Pessach-Haggada der zweiten Hälfte des I4Jahrhun-

derts76  findet sich eine Miniatur, welche das bekannte Hasenjagdmotiv 
thematisiert: «Der Hase ganz links im Rankenwerk blickt auf die ver-
folgenden Hunde zurück. Der Jäger stößt in das Jagdhorn und hat 

bereits einen erlegten Hasen am Stecken. Hinter dem Jäger hockt eine 
affenartige Gestalt . . . Zweifellos soll sie den Teufel symbolisieren, der 
die Kirche zur Verfolgung der Juden veranlaßt... Oben einander 
gegenüber sitzen ein weißer Hase, der ein Schofar bläst, und ein wei-
ßer Hund, der ihm gespannt zuhört. Hier scheint die messianische 
Zeit angedeutet zu sein. Der weiße Hase ist wohl eine Veranschauli-
chung des Messias, auf dessen Botschaft jetzt nun auch die Christen-
heit hinhört.»77  In der gleichen Handschrift erscheint das Messias-
Motiv erneut (fol. 3 ov), und zwar im Zusammenhang mit der Knecht-
schaft Israels in Ägypten: Oberhalb des Initialwortes abadim 
(«Knechte» waren wir dem Pharao in Ägypten) erscheint ein auf 
einem goldenen Thron sitzender Hase, «dem ein Hund zwei Goldge-
fäße apportiert. Hier symbolisiert der thronende Hase nicht mehr das 
verfolgte, sondern das messianische Israel, dem die Völker, repräsen-
tiert durch den Hund, die endzeitlichen Gaben darbringen»? 

Soweit die insgesamt doch vergleichsweise sehr geringe Zahl ein-
schlägiger jüdischer Miniaturen erkennen läßt, sind diese stilistisch 
mehr oder weniger abhängig von der zeitgenössischen christlichen 
Bildkunst, die jüdischen Künstlern also nicht ganz unbekannt sein 
konnte. Dies macht aber die Annahme noch wahrscheinlicher, daß sie, 
wenn auch zum Teil verschlüsselt, Antwortpositionen zu bestimmten 
christlichen Anschauungen formulieren: Daß auch das Verhalten von 
Nichtjuden das Agieren von Tieren assoziieren läßt, daß es als dämoni-
sches Agieren erscheinen kann, daß der Teufel dieses Agieren veran-
laßt, vor allem aber, daß die jüdische Messiaserwartung weitergeht. 
Den wenigen bekannten Handschriftenillustrationen dieser Art steht 
jedoch eine Unmenge christlicher Bilder von oft bestürzender Aggres-
sivität gegenüber. Diesem Ungleichgewicht entspricht das — wie wir 
oben sahen — im allgemeinen gelassene Reagieren jüdischer Gelehrter 

jedenfalls des 	2. Jahrhunderts auf die in dieser Zeit sprunghaft 
schärfer werdende christliche Polemik. Das Thema «Christentum» hat 
für jüdische Autoren noch für lange Zeit nicht die gleiche Bedeutung 
wie das Judenthema schon immer für christliche Theologen. Zwar gibt 
es auf der jüdischen Seite auch heilsuniversalistische Tendenzen, aber 

kaum missionarische Absichten; zwar auch das Bemühen um die Har-
monie von Offenbarung und Vernunft, aber keine Beschimpfungskata- 
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loge in der Art Martins von Leön gegen den andersdenkenden Gegner. 
Freilich ist es durchaus zweifelhaft — gerade auch angesichts der mit 
dem Lateinischen gegebenen Kommunikationsschwierigkeit —, ob die 
jüdischen Autoren überhaupt das ganze Ausmaß der antijüdischen 
christlichen Wertungen samt der Einstufung der Juden als vernunftlose 
Wesen kannten. Schließlich hatte ja die traditionelle Literatur Adversus 
Judaeos und Contra Judaeos auch im "2..  .Jahrhundert nicht ihre Eigen-
art verloren, die theologischen Probleme der Judenthematik inner-
christlich zu diskutieren und zu lösen. Insofern stimmen die Adressen 
dieser Traktate fast nie, weil sie kaum je echte, von Juden zu lesende 
Missionstraktate waren. Immerhin kam es, wie schon im Frühmittelal-
ter, so auch im Laufe des Hochmittelalters nicht selten zu privaten 
Gesprächskontakten, so daß schon von daher manchen gelehrten 
Juden die christlichen Positionen einschließlich einzelner Bibelexege-
sen nicht unbekannt waren.79  Alles in allem findet sich in bibelkom-
mentierenden und philosophischen jüdischen Texten von Raschi bis 
Maimonides fast nur ein sachliches, wissenschaftliches Argumentieren 
ohne den bei christlichen Autoren oft deutlichen Rechtfertigungs-
zwang und bemüht-angestrengten Beweiswillen, der sich bisweilen 
geradezu überschlägt, wie bei Martin von Leön. Unübersehbar ist in 
jüdischen Texten und Bildern aber auch ein zwar meist gelassener, bis-
weilen ironischer, stets aber entschiedener Abgrenzungwille gegen 
Nichtjüdisches,' und hier stehen sich, wie bei der Evangelienkritik, 
die Positionen schroff gegenüber. 

VI. Schluß: Zusammenfassung 

Zweifellos wird eine weitere Erkundung der christlichen und jüdi-
schen literarischen Quellen des frühen Hochmittelalters besser zu ver-
stehen lehren, was im 12. Jahrhundert, das oft als Wendejahrhundert 
der christlichen Theologie bezeichnet wird, zwischen Christen und 
Juden geschieht: Von der christlichen Seite her verstärkt sich die Span-
nung fast schlagartig und steigt auf einen weit höheren Pegel. Mehrere 
Voraussetzungen konvergieren in dieser Zeit und lösen eine Art Syn-
drom aus. Einmal die lange Tradition des Tiervergleichs in der Art des 
Physiologus, vereinzelt schon früh mit dem Einschlag des Monströsen 
und Dämonischen; dann der beliebte, diese Entwicklung begleitende 
und diesen Trend noch verstärkende polemisch aktualisierende Bezug 
zahlreicher Bibelstellen auf die Juden der christlichen Zeit, weil diese 
zu den dort erwähnten Tieren, etwa Schlangen und Hunde, assoziier- 
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bar erschienen; schließlich und entscheidend der hohe theologische 
Beweiswert, den im Laufe der Frühscholastik, kulminierend im 
I2. Jahrhundert, Vernunftgründe (rationes) als Komplement der Väter-
beweise und Schriftbeweise (auctoritates) auch für die christlich-jüdi-
sche Apologetik erhalten. Auslösender Faktor des raschen Anstiegs 
des Spannungspegels ist vermutlich die stolze Freude christlicher 
Theologen über die eindrucksvolle Architektur des mit Ratio und 
Scriptura errichteten Glaubensgebäudes beziehungsweise das zugleich 
damit dramatisch wachsende Unverständnis angesichts der jüdischen 
Uneinsichtigkeit. Der Schluß schien auf der Hand zu liegen: Wer kei-
nerlei Sinn für die Ratio des christlichen Beweisgebäudes hatte, dem 
mußte schon die Ratio überhaupt abgehen, der konnte nur ein ver-
nunftloses Wesen (animal, iumentum usw.) sein. Die christliche Entrü-
stung über die Juden sucht und findet ein neues Interpretament, weit 
aggressiver als die bisherigen Versuche, die Blindheit der Juden etwa 
mit ihrer angeborenen Bosheit oder mit dem Einfluß des Teufels zu 
erklären. 

Der einzige Zusammenhang zwischen der Höherbewertung der 
apologetischen Ratio besonders im i 2Jahrhundert und der synchron 
erfolgenden sprunghaften Zunahme bestimmter aggressiver Tierver-
gleiche kann nicht die Koinzidenz sein, vielmehr deutet das gehäufte 
Neben- und Miteinander auf Dependenz und Korrelation. Jedenfalls 
erhält die christliche Bewertung eine völlig neue Kontur, und es wird 
eine Wende eingeleitet, die mit den harten antijüdischen Bestimmun-
gen des 4. Laterankonzils (anno 1215) besiegelt wird. Der paratheolo-
gisch begründete Zweifel am Menschsein der Juden hatte — so gewiß 
nicht beabsichtigte — Langzeitfolgen. Von nun an war die Denkmög-
lichkeit gegeben, Juden auch als vernunftlose, abartige Wesen zu 
behandeln, was das weitere Vordringen gruppenpsychologischer 
Feindhaltungen in den christlichen Raum sehr begünstigte. Die Fremd-
gruppenexistenz der Juden als Minorität am Rande der christlichen 
Gesellschaft verstärkte sich und ihre Marginalisierung und Ausgren-
zung ging beschleunigt weiter. Es muß jedoch gesehen werden, daß die 
oben ausführlich beschriebenen polemischen Sehweisen weder bei 
Anselm von Canterbury noch bei Thomas von Aquin oder Albertus 
Magnus zu registrieren sind, daß sie vielmehr in den Randzonen der 
Scholastik und eher bei minderrangigen Theologen auftreten, die aller-
dings oft weithin gewirkt haben, wie etwa Petrus, der Abt von Cluny. 
Hier wird auch die einschränkungslose Gleichsetzung von scholasti-
scher Ratio und menschlicher Vernunft schlechthin vollzogen, ein ver-
hängnisvoller Irrtum, den sehr viel später erst Kant korrigierte. 
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ANMERKUNGEN 

Diese im 12. Jahrhundert verbreitete Ansicht formuliert z. B. Petrus Vene-
rabilis in seinem Brief an König Ludwig VII. von Frankreich im Jahre 1146 
(zum 2. Kreuzzug): Sed quid proderit inimicos Christianae spei in exteris auf 
remotis finibus insequi ac persequi, si nequam blasphemi, longeque Sarracenis 
deteriores Iudaei, non longe a nobis, sed in medio nostri, tam libere, tam audac-
ter, Christum, cunctaque Christiana sacramenta, impune blasphemaverint, 
conculcaverint, deturpaverint (PL 189,367; The Letters, ed. G. Constable, I, 
Cambridge, Mass. 1967, 328). Für das Jahr 1096, den Beginn des 1. Kreuz-
zugs, bezeugt Guibert von Nogent: «In Rouen begannen eines Tages die 
Kreuzfahrer untereinander zu hadern: <Wir wollen eine weite Fahrt in den 
Osten antreten, um (dort) die Feinde Gottes anzugreifen, obwohl hier vor 
unsern Augen sich die Juden befinden, die das gottfeindlichste Volk sind; wir 
packen die Arbeit am falschen Ende an.> Danach griffen sie zu den Waffen, 
trieben sie in eine Kirche, hielten sie dort — ob mit Gewalt oder List, weiß ich 
nicht — fest und brachten sie mit ihren Schwertern ohne Rücksicht auf 
Geschlecht und Alter um. Sie verfuhren freilich dabei so, daß diejenigen dem 
drohenden Todesstoß entgingen, die sich verpflichteten, Christen zu werden» 
(PL 156,903; Autobiographie, ed. et  trad. par E.-R. Labande, Paris 1981, 246-
248). — Abkürzungen: ANRW = Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 
hg. von H. Temporini u. W. Haase, Berlin — New York 1972 ff. — b = Traktate 
des Babylonischen Talmuds. — BKV = Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 
1869 ff. — CChr = Corpus Christianorum, Turnhout 1953 ff. — CSCO = Cor-
pus scriptorum christianorum orientalium, Paris 1903 ff. — CSEL = Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Wien 1866 ff. — GCS = Die griechi-
schen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig 1897 ff. 
— Mansi = J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, 
Paris 1899 ff. — MG = Monumenta Germaniae Historica, Hannover-Berlin 
1826 ff. — PG = Patrologia Graeca, ed. J. P. Migne, Paris 1857 ff. — PL = Patro-
logia Latina, ed. J. P. Migne, Paris 1878 ff. — SChr = Sources chretiennes, Paris 
1941  ff. 

2. Von dieser cupiditas der Christen spricht Papst Alexander II. im Zusam-
menhang der Begleiterscheinungen des von Südwestfrankreich ausgehenden 
Sarazenenfeldzuges eines christlichen Heeres im Jahre 1063, eines Vorläufers 
der Kreuzzüge: Illi quippe stulta ignorantia, vel forte caeca cupiditate corn-
moti, in eorum (sc. Judaeroum) necem volebant saevire etc. (PL 944'1  14_,13. 
Alexander begrüßt ausdrücklich das schützende Eingreifen der dortigen 
Bischöfe, so daß der Vorgang den — etwas später beginnenden — Kreuzzugsver-
folgungen strukturell sehr ähnlich ist. 

3 A. L. Williams, Adversus Judaeos. A Bird's-eye View of Christian <Apo-
logiae> until the Renaissance, London 1935, befaßt sich nur mit sehr wenigen, 
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noch dazu willkürlich ausgewählten Texten des Hoch- und Spätmittelalters. 
B. Blumenkranz (Juifs et chretiens dans le monde occidental. 430-1096, Paris 
1960; derselbe: Les auteurs chretiens latins du moyen äge sur les juifs et le 
judaisme, Paris 1963) schließt seine literaturgeschichtliche Aufarbeitung vor 
Beginn des I. Kreuzzuges, ebenso H. Schreckenberg, Die christlichen Adver-
sus-Judaeos-Texte und ihr literarisches und historisches Umfeld, Frankfurt 
1982. Die uns hier interessierende Zeit behandelt kenntnisreich und anregend, 
aber nur punktuell und sektoral, Marianne Awerbuch, Christlich-jüdische 
Begegnung im Zeitalter der Frühscholastik, München 1980, mit manchen 
wertvollen Beobachtungen zur christlichen und jüdischen Bibelexegese dieser 
Zeit. Neben Awerbuch bleibt nützlich Beryl Smalley, The Study of the Bible in 
the Middle Ages, Notre Dame, Indiana, 1964. 

4 Eine Ausnahme ist der seltsame Brief des Petrus Venerabilis vom Jahre 
1146 an König Ludwig VII. von Frankreich zum Thema: Der ungerecht 
erworbene Reichtum der Juden als mögliche Finanzierungsquelle für den 
Kreuzzug (PL 189,366-368; The Letters, ed. G. Constable, I, Cambridge, 
Mass. 1967, 327-330); dazu Awerbuch, a.a.O., 5. 177 ff. Die Polemisierung 
der christlich-jüdischen Diskussion im 12. Jahrhundert registriert auch 
G. Dahan in seiner Ausgabe des Guillaume de Bourges, Paris 1981 (= SChr 
288), S. 39-40. Fr. Lotter (in: Judentum und Antisemitismus von der Antike 
bis zur Gegenwart, hg. von Th. Klein u. a., Düseldorf 1984, 58) sieht im 
Judenrecht des Decreturn Gratiani (um 1140) eine Überleitung zu der scharf 
antijüdischen Haltung des 4. Laterankonzils vom Jahre 1215. Dies Beispiel ist 
aber weniger beweiskräftig, weil Gratian verhältnismäßig moderat verfährt 
und hinsichtlich des Judenthemas stärker von dem vergleichsweise juden-
freundlichen Gregor d. Gr. beeinflußt ist als von den harten westgotischen 
Konzilstexten. Im übrigen zeigt auch Gratian kein Interesse für die Kreuz-
züge. Bessere Beispiele für die literarische Polemik des 12. Jh. bieten etwa 
Martin von Leön (gest. 1185) und Petrus von Blois (um 1130-1204). 

5 Zu weit mehr Texten als Williams, a. a. 0., führt die Liste bei. P. Browe, 
Die Judenmission im Mittelalter und die Päpste, Rom 1942, 99-110. Ein hilf-
reicher Führer ist auch, trotz Unvollständigkeit, Kirche und Synagoge, Hand-
buch zur Geschichte von Christen und Juden. Darstellung mit Quellen, hg. 
von K. H. Rengstorf u. S. von Kortzfleisch, 2 Bde., Stuttgart 1968-1970. 
Daneben führen recht gut in die Quellen ein K. Schubert, Das Judentum in der 
Umwelt des christlichen Mittelalters, Kairos r8, 1975, 161-217, M. Kniewas-

ser, Die antijüdische Polemik des Petrus Alphonsi (getauft 1106) und des 
Abtes Petrus Venerabilis von Cluny (t '156), Kairos 22, 980, 34-76. Zutref-
fend urteilt D. Mertens (in: Die Juden als Minderheit in der Geschichte, hg. 
von B. Martin u. E. Schulin, München 1981, 46), daß die im Zusammenhang 
mit dem 1. Kreuzzug stehenden Judenverfolgungen zwar hinsichtlich des 
christlich-jüdischen Verhältnisses eine entscheidende Wende zum Schlechte-
ren bedeuten, daß diese »jedoch nicht durch entsprechende Wandlungen in der 
offiziellen kirchlichen Beurteilung des Judentums . . . vorbereitet wurde» und 
«auch hinterher nur allmählich ihren Niederschlag in der Lehre bedeutender 
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Theologen und im Recht gefunden hat». In der Tat lassen neben Gratian auch 
bedeutende Theologen wie Anselm von Canterbury und der hochrangige Kir-
chenrechtler Papst Alexander III. (1159-118 der sich sehr umfangreich zum 
Judenthema äußerte, desgleichen die Sicut-Judaeis-Bullen des Hochmittelal-
ters, keine besondere Judenfeindschaft erkennen, wahren vielmehr im wesent-
lichen nur die seit Gregor d. Gr. überkommenen kirchlichen Prinzipien. Aus-
gesprochen antijüdische Aussagen finden sich dagegen, wie wir sehen werden, 
zahlreich bei weniger bedeutenden Theologen und dann allerdings im 4. Later-
ankonzil von 1215. 

6 H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 706 (Regi-
ster). 

7 Augustinus, der selbst kein Hebräisch konnte, hält das Hebräische für die 
Ursprache der Menschheit (De civ. dei i 6, i 1; CChr 48,513), und in dieser Tra-
dition steht noch Martin von Leön im 12. Jh.: scire possumus, linguam hebrai-
cam matrem esse omnium linguarum (PL 208,144). Der gleiche Martin refe-
riert den jüdischen Anspruch guter Bibelkenntnis: 0 Judaei, qui vos Testa-
menti Veteris libros scire dicitis etc. (PL 208,135). Schon Sigebert von Gem-
bloux (um 1030-1112) «stimmte gewöhnlich zu, wenn die Juden Angaben ent-
sprechend dem hebräischen Wortlaut (der Bibel) machten» (PL 160,641; vgl. 
PL 157,312). Abälard nimmt die Bibelauslegung eines Juden zur Kenntnis (PL 
178,718) und empfiehlt Nonnen das Erlernen des Hebräischen (PL 178,325). 
Vereinzelt bemühen sich christliche Theologen, ihre antijüdische Apologetik 
aufzuwerten und eindrucksvoller zu machen durch in lateinischer Umschrift 
eingestreute hebräische Sprachbrocken (Walter von Chätillon, um 1135-1200; 
PL 209,440 f.). Zum Beispiel von Guillaume de Bourges ( 12./13. J11.) wissen 
wir, daß er in der Frage der Kenntnis des hebräischen Bibeltextes besorgt, 
«daß nicht die Juden über die christlichen Kleriker lachen, wenn sie mit ihnen 
über diese Dinge sprechen» (Livre des guerres du Seigneur et deux homelies, 
ed. G. Dahan, Paris 1981, 76 = SChr 288,76). Dieser Wilhelm von Bourges 
schrieb seine «Kriege des Herrn gegen die Juden und Häretiker» als getaufter 
Jude unter anderem, um seinen neuen Glaubensgenossen mit Hilfe von in 
lateinischen Buchstaben transkribierten Zitaten des hebräischen Bibeltextes 
ein Gefühl von Authenzität zu vermitteln, das sie in Gesprächen mit Juden 
weniger hilflos erscheinen ließ. Um 1150 entstand eine Ysagoge in theologiam 
(Text bei A. Landgraf, Hg., Ecrits theologiques de l'ecole d'Abelard, Louvain 
1934, p. 61-285), in der das gleiche drängende Problem erkannt ist: «Gegen 
die Feinde des katholischen Glaubens müssen wir disputieren und dabei uns 
mehr stützen auf die Beweisstellen der hebräischen Verfasser (d. h. auf den 
hebräischen Wortlaut des biblischen Buches) als auf Verstandesbeweise», weil 
das einen Hebräer mehr beeindrucke; denn ein «ungläubiger Freund der Lüge 
und Feind der Wahrheit» ist nicht durch lateinische Testimonia zu überzeugen, 
sondern leugnet ihren Beweiswert oder verdreht den Sinn der Worte (Land-
graf, p. 127). Die Verwendung der hebräischen Sprache empfehle sich auch 
deshalb, weil sie «die Mutter aller Sprachen ist und in ihr Gesetz und Prophe-
ten, also die ersten Grundlagen der Theologie überliefert und eben daraus von 
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Griechen und Lateinern übersetzt wurden» (Landgraf, p. 127). Auch sei von 

Inkarnation und Trinität klarer in der hebräischen Sprache die Rede als bei 

Griechen und Lateinern; denn die (siebzig) Übersetzer hätten mit klugem 

Bedacht viele Texte der Hebräer, die klar von der Trinität handeln, verschwie-

gen, um nicht Griechen und Lateiner zum Aberglauben des Polytheismus zu 

verführen» (Landgraf, p. 127). 
8 Zur andauernden Bedeutung des Schriftbeweises in der apologetischen 

Literatur des 12. Jh. G. Dahan, a. a. 0., S. 27. — Auf einem ganz anderen Blatt 

steht die heutige Bewertung der Beweiskraft solcher Testimoniensammlungen, 

die davon abhängt, wieweit noch typologische und allegorische Auslegungen 

bibelexegetisch vertretbar sind. Hier hat z. B. H. Haag die schweren Bedenken 

der heutigen christlichen Exegese formuliert (H. Haag, Vom Eigenwert des 

Alten Testaments, Theologische Quartalschrift 160, 1980, 2-16), etwa S. 3: 

«Daß die Typologie in ihrer herkömmlichen selbst gemäßigten Gestalt heute 

nicht mehr anwendbar ist, darüber dürfte ein weitgehender Konsens beste-

hen . . . Ihre Verbindlichkeit kann auch nicht daraus abgeleitet werden, daß die 

neutestamentlichen Schriftsteller sich ihrer bedienen. Denn dann müßte man 

mit dem gleichen Recht auch die Allegorese für verbindlich erklären, was aber 

niemand tut.» Mit solchen Sätzen wird zweifellos die Relevanz der herkömm-

lichen Adversus-Judaeos-Literatur stark relativiert, die sich ja seit jeher in 

umfassendster Weise der Typologie und Allegorese bedient. 
9 Ein Beispiel für das Nebeneinander von ratio und scriptura (bzw. auctori-

tas) im apologetischen Kontext gibt Hermann von Scheda mit seinem Opus-

culum de conversione sua (ed. G. Niemeyer, Weimar19_ 4  3, p. 77.80.85.82). 
Ebenfalls bei Hermann von Scheda zeigt sich, daß die Juden, soweit sie sich 

nicht überzeugen lassen, wie bruta iumenta, stumpfsinnige Tiere ohne Gefühl 

und Verstand, eingeschätzt werden (Niemeyer, p. 74). Dieser Tiervergleich ist 
wohl das auffälligste polemische Element des 12. Jahrhunderts, wie wir sehen 

werden. Im scholastischen Kontext meint auctoritas die durch die Kirchenvä-

ter und die Kirche überhaupt gegebene Glaubensgewißheit, in erster Linie 

aber den Schriftbeweis. Auctoritas und Ratio (Verstandesbeweis, Vernunft-

grund) sind als Begriffspaar die treibenden Kräfte, die «Triebfedern» der scho-

lastischen Methode (allgemein dazu M. Grabmann, Die Geschichte der scho-

lastischen Methode, 2 Bde., Freiburg 1909-1911). 
Io Zur Entwicklung dieser ganzen Literaturgattung besonders Fr. Maurer, 

Der altdeutsche Physiologus, Tübingen 1964; vgl. auch H. de Boor, Die deut-

sche Literatur von Karl dem Großen bis zum Beginn der höfischen Dichtung, 

München 1979, 123-125.300. Zum Vergleich von Juden mit Tieren im Physio-

logus H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 550-

552. Zur Sache auch H. Schwarz u. V. Plagemann, in: Reallexikon der deut-

schen Kunstgeschichte, VI, Stuttgart 1973, 267ff., und U. Treu, Zur biblischen 

Überlieferung im Physiologus, in: Überlieferungsgeschichtliche Untersu-

chungen, Berlin 1981 (= Texte und Untersuchungen 125), 549-552. 

11 Die Formen der christlich-jüdischen Polemik sind als solche noch nicht 

untersucht worden. Immerhin liefert Ilona Opelt (Die Polemik in der christli- 
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chen lateinischen Literatur von Tertullian bis Augustin, Heidelberg 1980) eine 
Typologie der Polemik als «Gruppensprache» gegen nichtchristliche Grup-
pen, darunter auch gegen die Juden, freilich nur für einen begrenzten Zeit-
raum und Literatursektor. Einige weitergehende Informationen bei H. Schrek-
kenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 705-707. Für das Hoch-
mittelalter fehlt es ganz an Untersuchungen. J. Guttmann, Die Scholastik des 
dreizehnten Jahrhunderts in ihren Beziehungen zum Judentum und zur jüdi-
schen Literatur, Breslau 1902, beschränkt sich auf religionsphilosophische 
Affinitäten und ergibt für unsere Fragestellung nichts. Eher beiläufig, ver-
streut und ganz am Rande findet sich da und dort in Literatur mit allgemeine-
rer Zielsetzung einiges an Informationen zur verbalen Polemik des Antijudais-
mus inner- wie außerchristlicher Provenienz bei J. Cohen, The Jews as Killers 
of Christ in the Latin Tradition, from Augustin to the Friars, Traditio 39, 1983, 

7; J. G. Gager, The Origin of Anti-Semitism. Attitudes toward Judaism in 
Pagan and Christian Antiquity, New York 1983 (nicht immer überzeugend); 
R. Kampling, Das Blut Christi und die Juden. Mt 27,25 bei den lateinischspra-
chigen christlichen Autoren bis zu Leo dem Großen, Münster 1984; 
K. H. Schelkle, Israel in seiner Umwelt, Theologische Quartalschrift 164, 
1984, 81-88 (auch zur vor- und außerchristlichen antiken Judenpolemik). 

12 Zahlreiche Beispiele verdrehender, verschärfender oder unangemessen 
generalisierender antijüdischer Exegese des Neuen Testament bei H. Schrek-
kenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 72o (Register); ein weite-
res bei Gregorios Asbestas, dem Erzbischof von Nikaia, der um 878 in einer 
einschlägigen Schrift zur Zurückhaltung bei der Taufe von Juden rät, «um 
nicht Heiliges den Hunden zu geben und Perlen vor die Schweine zu werfen» 
(vgl. Mt 7,6) und «schamlosen und zuchtlosen Leuten» die christlichen Glau-
bensgeheimnisse zum Mißbrauch zu geben (Text der Abhandlung hg. von 
E. de Stoop, in: Verslagen en Mededeelingen der Koninglijke Vlaamsche Aca-
demie voor Taal en Letterkunde, 1913, 474-510,  dort S. 474; ähnlich argumen-
tiert Leo VII. [936-939], PL 132, 085); vgl. de Stoop, S. 478: Gefangensein 
im jüdischen Unglauben ist wie Beschmutzung mit Hundekot. Da und dort 
wird 2 Kor 6,14 als Begründung für eine strikte soziale Abgrenzung gegen die 
Juden genannt, z.B. von demselben Leo VII. (PL 132, 1085), was diese Stelle 
aber keineswegs hergibt. 

13 PL 159,1007; ed. B. Blumenkranz, Utrecht 1956,29. 
14 Edidit G. Niemeyer, a. a. 0., p. 77; vgl. Dt 7,6, Ps 147, 19-20; Nie-

meyer, p. 82: Der verstockt bleibende Jude ist wie die taube Schlange von Ps 
58,5• 

15 Perceval oder die Geschichte vom Gral. Aus dem Altfranzösischen über-
setzt von K. Sandkühler, 4 Bde., Stuttgart 1977, I, S. 113. 

16 Hortus deliciarum. A Reconstruction by R. Green (u. a.), I, Leiden 
1979, 236. 

17 Innerhalb der im ganzen noch unedierten Summa Abel, darin in dem 
Artikel Judei, ediert von G. Dahan, in: Revue des 6tudes Augustiniennes 27, 
1981, 105-126, dort S. 107. 
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18 PL 178,1637; Dialogus, ed. R. Thomas, Stuttgart 1970, p. 90: Judei 
quippe tantum, quod animales sunt ac sensuales, nulla inbuti philosophia, qua 
rationes discutere queant etc.: Als tierhafte Wesen können sie keine Vernunft-
gründe diskutieren. 

19 Was er (aus Petrus Alfonsi und anderen Quellen, darunter das soge-
nannte Alphabet des Ben Sira) zitiert, sind aber nur einige haggadische Stücke, 
mehr oder weniger allegorische und parabelhafte Erzählungen und Legenden, 
die — z. T. überspitzt und hyperbolisch — bestimmte allgemeine Wahrheiten 
und Einsichten vermitteln sollen: Daß Gott im Himmel den Talmud studiere, 
mit jüdischen Gelehrten darüber diskutiere und bei der Diskussion einer Ein-
zelfrage sogar den Talmudisten unterliege (PL 189, 6o6 ff.; 189, 6o8: vicerunt 
me filii mei), ist für Petrus ein blasphemischer Anthropomorphismus. 
Ebenso, daß Gott einmal täglich über die Gefangenschaft der Juden weine und 
aus seinen Augen zwei Tränen in den Ozean fallen, wodurch das nächtliche 
Sternenleuchten zustande komme; daß er vor Schmerz dreimal am Tage wie 
ein Löwe brülle, mit den Füßen stampfe und überdies wie eine Taube gurre, 
alles aus Kummer über die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und über 
das Exil der Juden (PL 189,622; vgl. bBerachot 59 a), absurde Dinge, über die 
Petrus mit den Juden gar nicht diskutieren will (PL 189,622). Gleiches gilt von 
der wunderhaften Jenseitsreise des R. Josue ben Levi, der dem Todesengel 
nicht folgen will, weil er gerade den Talmud studiere (PL 189,631 ff.) und 
anderem. Die frühe christliche Talmudkritik kann noch lange nicht Haggada 
von Halacha unterscheiden, und ist sich offenbar auch gar nicht bewußt, daß 
manche christlichen Legenden ähnlich strukturiert sind. 

zo PL 189,622: Ut margaritas divinas talibus bestiis conculcandas exponam. 
Der Plural bestiae markiert den Weg der Generalisierung von der einzelnen 
Spezies (Hunde, Schweine) zum Tier überhaupt. 

21 Der lateinische Text des Gedichts ist zugänglich gemacht bei H. Walther, 
Das Streitgedicht in der lateinischen Literatur des Mittelalters, München 1920, 
227-229. 

22 Der — im ganzen noch unedierte — Text auszugsweise gedruckt bei 
R. W. Hunt, The Disputation of Peter of Cornwall against Simon the Jew, in: 
Festschrift Fr. M. Powicke, Oxford 1948, 143-158, dort S. 148. 

23 Der geistige Beweggrund der Entwicklung, nämlich den christlichen 
Glauben mit den Mitteln der Vernunft zu durchdringen und Glaube und Ver-
nunft miteinander in Harmonie zu bringen, wird schon im ursprünglichen 
Titel des Monologion Anselms von Canterbury (1033-1109) deutlich:Exem-
plum meditandi de ratione fidei, ein Werk mit der Absicht, ohne die Hilfen der 
traditionellen Bibeltestimonia die Trinität rational so zu begründen, daß nicht 
nur Christen dadurch erbaut werden, sondern auch Nichtchristen einen 
Zugang zu diesem zentralen Dogma finden können. Solche Zielsetzungen 
wirkten bahnbrechend in dem Sinne, daß auf die Dauer rationale Begründun-
gen gleichberechtigt neben die biblischen Beweisstellen traten und diese teil-
weise sogar zurückdrängten. Auf dieser Linie formuliert Richard von St. Vic-
tor ( to—t 173) in seiner Schrift De trinitate den Grundsatz Fides quaerens 
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intellectum, womit er Anselms Satz Credo ut intelligam modifiziert, und in 
diesen Zusammenhang gehört das zeittypische Neben- und Miteinander von 
ratio (philosophica) einerseits und scripturae auctoritas (meist verkürzt zu auc-
toritas oder scriptura) andererseits. Wir finden diese Schlüsselbegriffe der 
scholastischen Methode gerade auch in der antijüdischen Apologetik dieser 
Zeit angesiedelt, zum Beispiel bei Gilbertus Crispinus (PL 159,1008.1018-
1019; Blumenkranz, a. a. 0., p. 29.43-44); Petrus Alfonsi (PL 157,538.551 
ff.); Petrus Venerabilis (PL 189,550-551.602); Hermann von Scheda (ed. 
G. Niemeyer, a. a. 0., p. 77.80.81.82); Adam von Perseigne (PL 211,654): Der 
harte jüdische Unglaube wird durch keinen Vernunft- oder Schriftbeweis 
(nulla ratione vel auctoritate) erweicht. Gegen die Methode, Zitate aus Kir-
chenvätern und Bibel manipulativ umzudeuten, wendet sich Alanus ab Insulis 
mit dem noch heute bemerkenswerten Bild der «wächsernen Nase»: quia auc-
toritas cereum habet nasum, id est in diversum potest flecti sensum, rationibus 
roborandum est (PL 210,333; Das Paar ratio — auctoritas auch PL 210,303 ff.). 
Zur wächsernen Nase des Alanus vgl. M. Grabmann, Die Geschichte der 
scholastischen Methode, II, Freiburg 1911, 467. 

24 Vgl. H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 705 
(Register). 

25 Das «Lexikon für Theologie und Kirche» (11 Bde., Freiburg 1957-1967) 
erwähnt ihn nicht einmal, ebenso schweigt «Die Religion in Geschichte und 
Gegenwart» (6 Bde., Tübingen 1957 ff.) über ihn. 

26 Der lateinische Text in PL 208-209; daß in absehbarer Zeit eine neue 
Ausgabe erfolgt, ist nicht zu erwarten. Lediglich der Text der Vita des hl. Mar-
tin von Lehn, verfaßt vom Diakon Lukas, dem späteren Bischof von Tuy-Vigo 
(1239-1249), ist abgedruckt bei A. Viriayo Gonzälez, San Martin de Leön y su 
apologetia antijudia, Madrid — Barcelona 1948, 217-263. Viüayo Gonzälez' 
Buch ist weit entfernt von einer kritischen Darstellung von Martins Leben und 
Werk und streckenweise mehr Hagiographie als wissenschaftliche Monogra-
phie. Der uns hier vor allem wichtige Gegenstand, die Muster und Strukturen 
seiner antijüdischen Polemik, interessiert den Autor nicht. Wie wenig bekannt 
Martin heute ist, mag auch daraus deutlich werden, daß man schon zur Enci-
clopedia Universal ilustrada Europeo-Americana greifen muß (Band 
XXXVIII, Barcelona, o. J., S. 744), um auch nur wenige Zeilen über ihn zu 
finden. 

27 Solche Sehweisen und Bewertungen, die schon in der Zeit der Alten Kir-
che beginnen und sich zum Mittelalter hin häufen (H. Schreckenberg, Die 
chriStlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 706), markieren die Entwicklung bis 
zur Definition der allgemeinen Kammerknechtschaft der Juden durch Fried-
rich II. im Jahre 1236. 

28 Der Kontext bei Martin erweist aber regelmäßig, daß die dreiste Unver-
schämtheit der Juden darin besteht, daß sie nicht die christlichen Glaubens-
überzeugungen (z. B. bezüglich der Gottessohnschaft Christi) teilen bezie-
hungsweise Einwände dagegen vorbringen. 

29 Vgl. dazu H. Schreckenberg, in: ANRW II, 21,2, S. 1198-1206: Morali- 
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sierende Geschichtsdeutungen. 
3o Mit diesem Vorwurf der «Lüge» werden überhaupt alle apologetischen 

Stellungnahmen und Meinungsäußerungen der Juden bedacht — gewiß keine 
auch für die jüdische Seite annehmbare Basis der Diskussion, die sich dadurch, 
wie oft, als Scheindialog erweist. Martins Einstellung, daß ihm Einwände der 
Juden von vornherein als Lüge gelten, weist im übrigen voraus auf die Gründe 
für das Scheitern der großen Religionsdisputationen der folgenden Jahrhun-
derte (Paris 1240, Barcelona 1263, Tortosa 1413/14). 

31 Offenbar weil sie mit immer neuen lügnerischen Argumenten aufwarten 
und sich so dem argumentativen Zugriff der Christen entziehen. Hier wird 
eine Linie sichtbar, die sich im folgenden verstärkt: Im Zuge der theologischen 
Auseinandersetzung mit den Juden führt die Erregung über ihre Uneinsichtig-
keit schrittweise auch zu durchaus paratheologischen Urteilen und zu allge-
meiner, menschlich abwertender Polemik. Sie ist gruppenpsychologisch einge-
färbt, wie noch weiter zu sehen sein wird: Angestaute, vorurteilsbedingte Irri-
tationen angesichts einer nicht integrierten oder nicht integrierbaren Fremd-
gruppe können sich in verbaler Aggressivität entladen. Die theologische Verur-
teilung der vom Gegner vertretenen Sache gleitet dabei unvermittelt in die 
moralische Verwerfung des Gegners selbst ab. 

32 Solche Wertungen sind nirgendwo theologisch begründet, doch tragen 
sie auf ihre Weise bei zur sozialen Verächtlichmachung und Ausgrenzung der 
Juden als ohnehin schon marginaler Gruppe. Die theologische Verständnislo-
sigkeit für jüdische Standpunkte ist offensichtlich nur der Ausgangspunkt 
oder Katalysator für die Artikulation von Gruppenvorurteilen. Die tatsächli-
che oder vermeintlich schwierige soziale Situation der Juden am Rande der 
christlichen Gesellschaft des Hochmittelalters schien wiederum solche Grup-
penvorurteile zu bestätigen, denn aus der Sicht Martins sind die Juden gerin-
ger und verächtlicher (vilior) als alle anderen Völker und ein «Schandfleck der 
Menschheit» (omnibus hominibus opprobrium, PL 208,1170). 

33 Sie geben ein repräsentatives Paradigma von relativ hoher Vollständig-
keit; nur wenige Stereotypen und Pauschalurteile fehlen, etwa daß die Juden 
habgierig sind, die Christen (geschäftlich) betrügen oder daß sie sinnlich sind 
und ausschweifend leben. — Eine ganz andere Struktur zeigt übrigens Martins 
antihäretische Polemik. Zwar gelten ihm die Ketzer insgesamt als dement (o 
dementes Haeretici, PL 208,518), und etwa die Sabellianer sind insipientes (PL 
208,433) und insensati (PL 208, 434.435),  aber es fehlt hier doch ein auch nur 
annähernd so breit gefächertes Spektrum, und vor allem das Menschsein wird 
ihnen belassen, die entscheidende Grenzüberschreitung der antijüdischen 
Polemik also vermieden. 

34 Hier ist nicht der Raum, Einzelelemente der Apologetik und Polemik 
Martins von Lehn mit ähnlichen Spektren bei anderen Autoren zu vergleichen 
und als durchaus typisch zu zeigen, und so mag es bei einigen Notizen sein 
Bewenden haben: Die Junktur von Unglauben und Blindheit der Juden bei 
Martin (PL 208,267.315.338.1341) erscheint als caecitas perfidiae des jüdischen 
Volkes bei dem Kirchenrechtslehrer Gratian um 1140 n. Chr. (Decretum Gra- 
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tiani, ed. E. Friedberg, Graz 1955 [Nachdruck], col. 1263). Dem refrainartig 
oft wiederholten Vorwurf, die Juden seien «Wahrheitsfeinde» (inimici veritatis) 
entspricht spiegelbildlich auf der anderen Seite die Gewohnheit der christli-
chen Tradenten des jüdischen Historikers Flavius Josephus, diesen Autor als 
«wahrheitsliebend» (philalethes, verax relator) zu bezeichnen, weil er mit sei-
nen Berichten über Christus und das Christentum ein hochwillkommener 
Zeuge aus dem gegnerischen Lager für die Veritas christiana zu sein schien. 
Daß der diesbezüglich wichtigste Bericht, das sogenannte Testimonium Fla-
vianum, Ant. Jud. 18,63-64, offensichtlich christlich interpoliert ist, gibt der 
Sache die Ironie eines unfreiwilligen Zirkelschlusses (dazu H. Schreckenberg, 
Die Flavius-Josephus-Tradition in Antike und Mittelalter, Leiden 1972, pas-
sim, und derselbe in: ANRW II, 21,2, 5. 1164-1167). - Zu dem als zehnten 
Feld der Polemik genannten Bereich, speziell zum Aspekt der abnormen Miß-
gestalt, ist zu bemerken, daß Guibert von Nogent (1053-1124) meint, der 
Juden verstockter Verstand sei «krummer als jede Sichel» (PL 156,513). — Im 
Hinblick auf die scheinbar krumme Mißgestalt und mißratene Verkehrtheit 
der jüdischen Denk- und Handlungsweisen spricht Coelestin III. ( 191-1198) 
in einem Dekretale zum Judenthema von der Iudaica pravitas (der Text kri-
tisch ediert von W. Holtzmann, in: Festschrift G. Kisch, Stuttgart 1955, 234--
235). Ähnlich redet Petrus Venerabilis (1094-1156) von der widersinnigen Ver-
drehtheit der Juden (perversitas, PL 189,535.563). Oben, im ersten Abschnitt 
unserer Untersuchung, sahen wir schon die Juden bei Ps.-Athanasios wegen 
ihres abstoßenden Charakters den Eselskentauren (d. h. schwanzlosen Affen) 
verglichen, so daß sie Züge des Monströsen, Abartigen erhalten (Weiteres und 
eine Übersicht über einige Topoi der christlich-jüdischen Polemik bei 
H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 705-707). — In 
diesen Zusammenhang gehört, daß vom I2Jahrhundert an christliche Apolo-
geten gegen die »Albernheit« (fatuitas,Petrus Alfonsi, PL 157,566, zu bSchab-
bat 88 b) und die «lächerlichen und überaus albernen Fabeleien» (ridiculae-
atque stultissimae fabulae Judaeorum, Petrus Venerabilis, PL 189, 602-65o) 
der rabbinischen Literatur polemisieren, weil sie nicht verstehen, daß in alle-
gorischen, in hyperbolischen oder in anthropomorph von Gott redenden Er-
zählungen solcher Texte bestimmte Einsichten und Wahrheiten verschlüsselt 
sind. Sie und spätere christliche Kritiker der rabbinischen Literatur rügten das 
Arationale und Blasphemische solcher Erzählungen, ohne zu sehen, daß die 
christliche Tradition ihrerseits ähnlich reich an arationalen Legenden ist. 

35 Diesbezüglich bemerkt B. Blumenkranz, Juden und Judentum in der 
mittelalterlichen Kunst, Stuttgart 1965, to, völlig zutreffend, es sei überra-
schend, daß selbst grundlegende umfangreiche Darstellungen der jüdischen 
Geschichte das reiche einschlägige Bildmaterial bislang so gut wie unberück-
sichtigt ließen. Es mangelt in der Tat an Vorarbeiten zur Erschließung dieses 
Arbeitsfeldes. 

36 In diesem Zusammenhang kann ein gebildeter Kleriker sagen: quod ergo 
nobis codices, hoc rudi vulgo representant imagines (Hermann von Scheda, ed. 
G. Niemeyer, a. a. 0., p. 80.) 
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37 Die bislang ganz unzulängliche Aufarbeitung der einschlägigen Ikono-
graphie zwingt dazu, zum Teil auch ältere und nur marginal relevante Litera-
tur noch heranzuziehen: P. Weber, Geistliches Schauspiel und kirchliche 
Kunst in ihrem Verhältnis, erläutert an einer Ikonographie der Kirche und 
Synagoge. Eine kunsthistorische Studie, Stuttgart 1894 (anregend und mate-
rialreich, in den Schlußfolgerungen aber oft gewaltsam); P. Hildenfinger, La 
figure de la synagogue dans l'art du moyen äge, Revue des etudes juives 47, 
1903, 187-196; G. Liebe, Das Judentum in der deutschen Vergangenheit. Mit 
106 Abbildungen und Beilagen nach Originalen, größtenteils aus dem fünf-
zehnten bis achtzehnten Jahrhundert, Leipzig 1903; E. Fuchs, Die Juden in 
der Karikatur. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte, München 1921 (oberfläch-
lich, bisweilen antijüdisch durch Einflüsse von W. Sombart, als Materialsamm-
lung jedoch oft nützlich); noch nicht überholt ist W Molsdorf, Christliche 
Symbolik der mittelalterlichen Kunst, Leipzig 1928 (S. 170-183: «Kirche und 
Synagoge»); M. Schlauch, The Allegory of Church and Synagogue, Speculum 
14, 1939, 448-464; A. Oepke, Das neue Gottesvolk, Gütersloh 1950 (inhalt-
lich z. T. überholt, durch das Ausziehen zahlreicher Verbindungslinien zwi-
schen Literatur und Bildkunst aber immer noch methodisch anregend); 
A. Weis, Ekklesia und Synagoge, in: Reallexikon zur deutschen Kunstge-
schichte, IV, Stuttgart 1958, 1189-1215; Synagoga. Kultgeräte und Kunst-
werke. Von der Zeit der Patriarchen bis zur Gegenwart, Recklinghausen 1960; 
Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein. 
Handbuch, Katalog und Fazit, 3 Bde., Köln 1963 (im ganzen ungewöhnlich 
informativ, besonders auch der Aufsatz von P. Bloch, Nachwirkungen des 
Alten Bundes in der christlichen Kunst, Handbuch, S. 735-781); B. Blumen-
kranz, Bilderevangelium des Hasses, in: Judenhaß — Schuld der Christen ?!, 
hg. von W P. Eckert und E. L. Ehrlich, Essen 1964, 249-256; W. Seiferth, Syn-
agoge und Kirche im Mittelalter, München 1964, und: Synagogue and Church 
in the Middle Ages. Two Symbols in Art and Literature, New York 1970 (rei-
ches Bildmaterial, in der Diskussion der affinen literarischen Quellen jedoch 
oft unzureichend); B. Blumenkranz, Juden und Judentum in der mittelalterli-
chen Kunst, Stuttgart 1965, und: Le Juif medieval au miroir de l'art chretien, 
Paris 1966 (die bei weitem beste Darstellung des Gegenstandes); G. Schiller, 
Ikonographie der christlichen Kunst, 4 Bde., Gütersloh 1966 ff. (IV, 1,1976, S. 
45-68: «Ekklesia und Synagoge»); W. Greisenegger, Ecclesia und Synagoga, 
in: Lexikon der christlichen Ikonographie, hg. von E. Kirschbaum, I, Frei-
burg 1968, 569-578; Judentum im Mittelalter. (Katalog der) Ausstellung im 
Schloß Halbturn, hg. von K. Schubert, Eisenstadt 1978 (darin U. Schubert, 
Die Kunst des spätantiken Judentums, S. 7-3 1 ; dieselbe, Spätantike Vorlagen 
der mittelalterlichen jüdischen Buchillustration, S. 32-39); G. Kisch, The Yel-
low Badge in History, in des Verfassers «Ausgewählte Schriften», II, Sigmarin-
gen 1979, 115-164; W. P. Eckert, Zum Wert der bildlichen Darstellung als 
Geschichtsquelle. Überlegungen zur Ikonographie der Juden im Mittelalter, 
in: Juden in Deutschland. Zur Geschichte einer Hoffnung, Berlin 1980, II5-
125; B. Blumenkranz, Juifs et judaisme dans l'art chretien du haut moyen äge, 
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in: Gli Ebrei nell' alto medioevo, II, Spoleto 1980, 987-1014; H. W. Bartsch, 
Das alttestamentliche Bildverbot und die Verwendung des Bildes im Judentum 
und im frühen Christentum, in: Bilder sind nicht verboten, (Ausstellungskata-
log) Düsseldorf 1982, 106-111;G. Stemberger, woo Jahre Christentum, Herr-
sching 1983 (nützlich durch viele Bilder zur Geschichte der christlich-jüdi-
schen Beziehungen; die Textteile bieten gute Einführungen); 0. von Simson, 
Ecclesia und Synagoge am südlichen Querhausportal des Straßburger Mün-
sters, in: Wenn der Messias kommt. Das jüdisch-christliche Verhältnis im Spie-
gel mittelalterlicher Kunst, hg. von L. Kötzsche und P. von der Osten-Sacken, 
Berlin 1984, 104-125. 

38 Das Bild ist abgedruckt bei E. Weil, Zu Petrus Nigri's Judendisputation, 
Soncino-Blätter (Berlin) 3, 1929-1930, Heft 1, S. 57-62, dort S. 6o. G. Liebe, 
a. a. 0., S. 52, ordnet es zeitlich falsch ein. Eine ähnlich respektvolle Darstel-
lung von Juden bzw. jüdischen Gelehrten innerhalb einer Disputation mit 
christlichen Klerikern zeigt z. B. auch der (undatierte, aber etwa gleichzeitige) 
Titelblattholzschnitt bei Liebe, a. a. 0. 

39 Ms 26/91 der Bibliothek des Priesterseminars in Brügge; dazu H. Swar-
zenski, Die lateinischen illuminierten Handschriften des XIII. Jahrhunderts 
in den Ländern an Rhein, Main und Donau, I, Berlin 1936, 19 (=Tafel 2, Abb. 
II), und Monumenta Judaica, a. a. 0., S. 751 zu Abb. 58. Der Umstand, daß 
in der spätantiken christlichen Kunst vereinzelt eine typologische Beziehung 
zwischen Moses und Petrus hergestellt wird (E. Stommel, Beiträge zur Ikono-
graphie der konstantinischen Sarkophagplastik, Bonn 1954, 102-103), scheint 
eine Deutung auf das Gegenüber von Altem und Neuem Bund nahe zu legen. 
Aber: Für einen Dialog des Moses mit dem Apostelfürsten Petrus gibt es 
kunstgeschichtlich weder ein Vorbild noch eine Parallele (vgl. E. Rosenbaum, 
Dialog, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, III, Stuttgart 1954, 1400-
1408). 

4o P. Bloch, a. a. 0., S. 764 (mit Abb. 107); vgl. zum Bild auch H. Janit-
schek, Geschichte der deutschen Malerei, Berlin 1890, 72; W. Vöge, Eine 
deutsche Malerschule um die Wende des ersten Jahrtausends. Kritische Stu-
dien zur Geschichte der Malerei in Deutschland im to. und i 1.ahrhundert, 
Trier 1891; G. Leidinger (Hg,), Miniaturen aus den Handschriften der Kgl. 
Hof- und Staatsbibliothek in München, Heft 1: Das sogenannte Evangelia-
rium Kaiser Ottos III., München 1912, Tafel 41. Gegen die bisherige Deutung 
des Bildes H. Schreckenberg, in: ANRW II, 21,2, S. 1203. 

41 Zahlreiche Beispiele für Synagoga mit verbundenen Augen z. B. bei Sei-
ferth, a. a. 0.; für das bösartige Agieren im Zusammenhang mit Jesu Passion 
siehe Blumenkranz, Juden und Judentum, passim. Blumenkranz irrt aller-
dings, wenn er, a. a. 0., S. 49, zu den spitzhütigen Juden der Geißelungsszene 
des lateinischen Psalters (Dresden, Ms. A. 165, 1. Hälfte 131-1-1.) bemerkt: 
«Statt der üblichen Geißeln haben sie mächtige Keulen»; denn was er für Keu-
len hält, sind stilistisch vereinfacht dargestellte am Ende beschnittene Ruten-
bündel. Die beiden Juden, wären sie wirklich mit Keulen bewaffnet, würden 
Jesus erschlagen statt geißeln. Eine derart auffällige Abweichung vom Wort- 
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laut des Neuen Testaments erlauben sich selbst die polemischsten Bilder nicht. 
Unsere Interpretation wird auch bestätigt durch die Geißelungsszene auf dem 
Kölner Schrein der hl. Dreikönige (um 1220-123o), wo das Rutenbündel eben-
falls einer Keule ähnlich sieht (dazu H. Schnitzler, Rheinische Schatzkammer, 
II, Düsseldorf 1959, S. 36, zu Tafel 114). 

42 Blumenkranz' Deutung (a. a. 0., S. 44): «... sind angekettet, das heißt 
dem Gesetz buchstäblich verhaftet. Man beachte übrigens auch gleichzeitig, 
daß der Judenfleck sich in Form eines Sterns präsentiert» ist unrichtig; denn 
die Ankettung ist kein «antijüdischer Beweisgrund», wie er annimmt, und 
auch der vermutete Judenstern ist in Wahrheit kein Stern: Was Blumenkranz 
als sternförmiges Symbol auf dem Gewand eines der Juden deutet, hat über-
haupt nicht die Zacken eines Sterns, sondern etwa 8 dünne, feingegliederte, 
von einem relativ kompakten Mittelpunkt ausgehende Strahlen. Das Rätsel 
löst sich, wenn mann erkennt, daß im 15. Jh. der Skorpion ein oft benutztes 
Symbol des Judentums ist, wie M. Bulard, gezeigt hat (Le scorpion symbole 
du peuple juif, Paris 1935; vgl. S. Braunfels, in: Lexikon der christlichen Iko-
nographie, hg. von E. Kirschbaum, IV, Freiburg 1972, 178: «Nach Ez 2,6 ist 
der Skorpion seit 14.-16. Jh. sowohl auf der Fahne der Synagoge dargestellt als 
auch auf der Fahne der Juden, die Jesus von Pilatus fordern»). Gewiß findet 
sich der Skorpion auch als Symbol der Falschheit und Verhärtung der Heiden, 
aber das hier klar erkennbare Tuch vor den Augen der Angreifer ist seit dem 
hohen Mittelalter (Synagoga mit verbundenen Augen) ein außerordentlich 
weit verbreitetes Symbol der jüdischen Blindheit, so daß der Skorpion nur die-
ser Interpretationslinie zugeordnet werden kann. Eine weitergehende Frage 
ist, ob dort, wo der Skorpion als Wappentier des Jesus nach Golgatha beglei-
tenden Exekutionskommandos erscheint (z. B. bei Bulard, Tafel XXVII), Jesu 
Passion polemisch als Werk von Juden dargestellt ist. Auch dafür sprechen 
gute Gründe. 

43 So wenigstens die Deutung in: 2000 Jahre Christentum, hg. von 
G. Stemberger, Stuttgart 1983, 274 (mit Abbildung): «. . . nur allzu typisch für 
die antijüdische Propaganda in der künstlerischen Wiedergabe von Szenen aus 
der Passion Jesu. Zwar tragen die Gestalten, die den kreuztragenden Jesus 
umgeben, nicht den Judenhut oder sonst ein Abzeichen . . . dennoch sind die 
verzerrten Gesichter deutlich als Karikaturen von Juden erkennbar». 

44 Hortus deliciarum. A Reconstruction by R. Green (u. a.), I, Leiden 
1979, p. 439 (= Fol. 2 55 r): Die Juden sind — als Juden, nicht besonderer Mis-
setaten wegen; denn Jude zu sein genügt bereits — kollektiv der Strafe verfallen 
und werden in einem großen metallenen Kessel über einem Feuer geschmort. 
Drei Teufel sind mit ihnen befaßt; der erste wirft einen nackten Juden kopf-
über in den bereits mit spitzhütigen Juden gefüllten Kessel. Er hat, damit kein 
Zweifel bleibt, das Adskript Judei; ein zweiter stochert mit einer langen Gabel 
wie in einer Bratpfanne, während ein dritter Teufel einen weiteren Juden direkt 
in die unter dem Kessel lodernde Flamme stößt. Einer der bereits im Kessel 
befindlichen Juden bedeckt sein rechtes Auge mit der Hand, vielleicht um 
damit Blindheit anzudeuten, die ihn in diese Lage gebracht hat. In der Hölle 
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muß es sehr heiß sein; denn nicht nur brennt ein Feuer unter dem Kessel, son-
dern auch den ganzen unterirdischen Raum durchzüngeln unzählige Flam-
men. Wenn hier die Teufel offensichtlich vergnügt-sadistisch ihr Werk tun, so 
erinnert dies an das Passionsfenster der Kathedrale von Chartres (frühes 
13. Jh.): Ein boshaft grinsender kleiner Teufel, mit Flügeln am Steiß versehen, 
schießt der durch eine Augenbinde nicht sehfähigen Synagoga einen Pfeil in 
die Augen, wie um die Blindheit doppelt und endgültig zu manifestieren (eine 
Abbildung bei Weber, a. a. 0., S. 88; vgl. Seiferth, a. a. 0., S. 148 mit Abb. 20). 
Später wird übrigens sehr oft, auf der Linie des Physiologus und der Bestia-
rien, die tagblinde Eule zum Judensymbol (H. Schwarz u. V. Plagemann, in: 
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, VI, Stuttgart 1973, 267 ff.). 

45 Zum Beispiel in einer Miniatur des 13Jahrhunderts, abgebildet in: 
Revue de l'art chretien 1861, 33, hier der Höllenrachen am rechten Bildrand; 
der rechte untere Bildrand ist im übrigen ikonographisch regelmäßig der Ort, 
wo sich der Höllenschlund öffnet (vgl. bei Blumenkranz, Juden und Juden-
tum, S. 37: Miniatur des i3Jh.). Vorläufer dieses Bildtyps sind in gewisser 
Weise vielleicht schon die zahlreichen frühmittelalterlichen Kreuzigungsdar-
stellungen, in denen Synagoga sich vom Kreuz abwendend nach rechts fort-
geht (zahlreiche Beispiele dieses Typs bei Seiferth, a. a. 0.). Diese Vermutung 
könnte bestätigt werden durch eine einschlägige Abbildung bei E. Kirsch-
baum, a. a. 0., I, col. 574: Ecclesia und Synagoga, letztere dem Höllenrachen 
am rechten unteren Bildrand zugeordnet (Zeit: Hochmittelalter). 

46 Diesem Phänomen der zeitlich versetzten und verzögerten Wirkung 
begegnen wir auch sonst. So reden schon die Kirchenväter jahrhundertelang 
von der jüdischen Blindheit, aber erst im zwölften Jahrhundert erscheint die 
blinde Synagoga im Bild. 

47 I. Sachar, The <Judensau>. A Medieval Anti-Jewish Motif and its 
History, London 1974 (mit viel Bildmaterial). Allerdings ist dieses Werk recht 
ergänzungsbedürftig. Auch sind die Verbindungslinien zur einschlägigen lite-
rarischen Polemik kaum erkannt, die, wie wir sahen, schon in der Alten Kir-
che, bei Ephräm, beginnt und bis zur Bezeichnung von apologetischen jüdi-
schen Einwänden als «Grunzen» bei Petrus von Blois (PL 207,859) reicht. Spä-
ter kommt auch die Verunglimpfung hinzu, die Juden bei der Eidesleistung auf 
einer Sauhaut stehen zu lassen. Shachars Buch kann auch die einschlägigen 
Teile des Buches von E. Fuchs, Die Juden in der Karikatur, München 1921, 
ersetzen, eine bisweilen trübe Quelle, durch ihre zahlreichen Abbildungen 
aber immer noch nützlich. 

48 Vgl. schon den Gotenbischof Maximinus, der vom «Gestank des 
Unglaubens» der Juden spricht in seiner Schrift Contra Judaeos, ed. C. H. Tur-
ner, in: Journal of Theological Studies 20, 1919, 293-310, S. 298; ebenso noch 
Ende des 13. Jh. Seifried Helbling (dazu H. Schreckenberg, in: ANRW II, 21, 
2, S. 1197). 

49 Die vermeintliche Affinität zum Schmutz hat um 1200 der Verfasser 
eines polemischen lateinischen Spottgedichts artikuliert, Ps.-Marbod von 
Rennes (der Text zugänglich gemacht bei F. J. E. Raby, A History of Secular 
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Latin Poetry in the Middle Ages, I, Oxford 1957, 355): 
Cum de latrina lapsum Solomona ruina 
extraheret laqueis: <non trahar›, inquit eis, 
<Sabbata sunt>. Plaudit populus, plausum comes audit. 
Plaudit, et ipse iubet cras ut ibi recubet. 

5o Bezeichnend ist, daß sie noch in der Hölle zur Strafe auf Schweinen rei- 
ten müssen (Liebe, a. a. 0., S. 78). 

51 Offenbar Gerichtspraxis im 15.-16. Jahrhundert, wie ein Holzschnitt in 
der schweizerischen Chronik des Johann Stumpf, Augsburg 1586, belegt: Die 
Hunde sollten wohl durch Bisse töten, und der Jude sollte qualvoll in der ihm 
angemessenen Gesellschaft sterben (das Bild bei W. Schild, Alte Gerichtsbar-
keit, München 1980, 68); strukturell ähnlich die Abbildung bei Liebe, a. a. 0., 
S. 78: «Juden in der Hölle», wobei zugleich mit dem Locus infernus synchron 
die vorangegangene Hinrichtung als sozusagen oberirdisches Ereignis ins Bild 
gesetzt ist: Ein Jude, zusammen mit einem Hund am Galgen hängend (satiri-
scher Kupferstich des i B. Jhs.). Weitere Informationen zur Sache bei G. Kisch, 
Ausgewählte Schriften, II, Sigmaringen, 1979, 176 ff. (Plate 2: «Jews hanged 
with dogs and monkeys»). Vgl. jetzt auch D. Aschoff, in: Jüdisches Leben 
[Ausstellungskatalog], Gütersloh19 RR , _ 4 7-77. 

52 So das Titelblatt einer Spottschrift DerJuden Ehrbarkeit vom Jahre 1571 
(Fuchs, a. a. 0., S. 13); vgl. Fuchs, S. 31, zu einem Einblattdruck, gedruckt in 
Frankfurt, Anfang des 18. Jahrhunderts: Der Teufel als Jude mit Judenring auf 
der linken Brust; einer der Juden sitzt verkehrt auf einem Schwein als Reittier. 
Ein in Straßburg anno 1575 entstandener Einblatt-Holzschnitt (mit einem 
erläuternden Gedicht von Johann Fischart) setzt gar ins Bild, eine schwangere 
Jüdin zu Binzwangen, vier Meilen von Augsburg, habe am 12. September 1574 
eine Zwillingsgeburt in Gestalt zweier Ferkel gehabt (The German Single-Leaf 
Woodcut i550-1600. A Pictorial Catalogue by Walter L. Strauss, New York 
1975, I, S. 462). Die Darstellung des Juden als monströses Mischwesen betont 
seine Affinität zum Teufel; denn im Mittelalter stellte man sich die Teufel oft 
als tiergestaltige Fabelwesen vor (dazu B. Brenk bei Kirschbaum, a. a. 0., IV, 
col. 298). 

53 Das bestätigt sich vielleicht auch am Beispiel des Vorurteils von der jüdi-
schen Habgier. Schon Petrus Venerabilis, in seinem Brief vom Jahre 1156 an 
Ludwig VII., in dem er diesem vorschlägt, zur Finanzierung des 2. Kreuzzugs 
die Juden heranzuziehen, spricht pauschal vom «Betrug» an Nichtjuden und 
vom auf Kosten der Christen «unehrlich erworbenen Reichtum» (PL 189, 
367-368; The Letters of Peter the Venerable, ed. G. Constable, I, Cambridge, 
Mass., 1967, p. 329-330). Zeitversetzt erst geraume Zeit später, seit dem 
15. Jahrhundert, erscheint der Jude regelmäßig als Geldverleiher oder mit dem 
Geldbeutel in der Hand im Bild (z. B. bei Liebe, a. a. 0., 5. 11.12.13.40.43; 
Fuchs, a. a. 0., S. 16 und sonst); vorher, seit dem 13. Jh., findet sich das Geld-
thema vor allem in dem Spezialfall des Judaslohnes (dazu Blumenkranz, Bil-
derevangelium, S. 25i). Hier verleitet allerdings die Kenntnis der späteren Ent-
wicklung zur Überinterpretation. Dieser Gefahr ist offenbar Blumenkranz 
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erlegen, wenn er in seiner Darstellung der Judasszene 3. Jh.; Naumburger 
Dom) «Bestialität und Brutalität im Gesichtsausdruck aller Beteiligten» 
erkennt (a. a. 0., S. 25r, zur Abb. 8). Maßvoller dazu W. P. Eckert bei 
E. Kirschbaum, a. a. 0., I, col. 453. Seit dem Hochmittelalter erscheint das 
Thema «Geld» im übrigen implizit in Darstellungen der Vertreibung der 
Händler und Wechsler (Mt 21,22) und ganz vereinzelt auch schon in Gestalt 
des Attributs eines Geldbeutels (Blumenkranz, Juden und Judentum in der 
mittelalterlichen Kunst, S. 33). 

54 Eine Abbildung bei B. Kleinschmidt, Antonius von Padua, Düsseldorf 
1931, Tafel 9, und W. P. Eckert bei E. Kirschbaun, a. a. O., I, col. 452; vgl. 
K. Zimmermann, in: Lexikon der christlichen Ikonographie, V, Freiburg 
1973, 224. 

55 Die hier interessierenden Informationen bieten E. I. J. Rosenthal, Anti-
Christian Polemics in Medieval Bible Commentaries, Journal of Jewish Stu-
dies r 1960, 115-135, S. 124-126, und ders. in: Kirche und Synagoge, I, 
Stuttgart 1968, 314-318; H. Hailperin, Rashi and the Christian Scholars, Pitts-
burgh 1963; E. Shereshevsky, Rashi's and Christian Interpretations, Jewish 
Quarterly Review 61, 1970-1971, 76-86; H. Schmid, Die christlich-jüdische 
Auseinandersetzung um das Alte Testament in hermeneutischer Sicht, Zürich 
1971, 25-27; M. Awerbuch, Christlich-jüdische Begegnung im Zeitalter der 
Frühscholastik, München 1980, 3o ff. 101-130; E. Shereshevsky, Rashi, The 
Man and His World, New York 1982; zu einigen jüdischen Autoren vor Raschi 
vgl. H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 519-
520.526-527.528-531.548-549. 

56 Raschis Pentateuchkommentar, vollständig ins Deutsche übertragen von 
S. Bamberger, Frankfurt a. M. 1935,1. 

57 Vgl. dazu jetzt W. Berg, Die Identität der «jungen Frau» in Jes 7, 14,16, 
Biblische Notizen 13, 1980, 7-13. 

58 Über Jehuda Halevi informieren zuverlässig Y. Baer, A History of the 
Jews in Christian Spain, I, Philadelphia 1961, 67-77; J. Maier, Das Werk des 
Maimonides und die damalige und spätere jüdische Gegenwartsbestimmung 
und Zukunftshoffnung, in: Zukunft in der Gegenwart, hg. von Cl. Thoma, 
Bern 1976, 127-185, S. 140 (vergl. Cl. Thoma, ebd., S. Io); A. Grabois, The 
Christian-Jewish-Islamic Dialogue in the Twelfth Century and its Historical 
Significance, Ecumenical Institute for Advanced Theological Studies. Year-
book 1975-1976, Tantur — Jerusalem 1979, 75-76; N. A. Stillmann, Aspects of 
Jewish Life in Islamic Spain, in: Aspects of Jewish Culture in the Middle Ages, 
hg. von P. E. Szarmach, Albany, N. Y., 1979, 51-84, S. 71-74; S. Lauer, Hg., 
Kritik und Gegenkritik in Christentum und Judentum, Bern 1981, 14-15; 
G. Stemberger, Epochen der jüdischen Literatur, München 1982, 131-137. 

59 Kusari, 1,2; Das Buch Kusar des Jehuda ha-Levi, nach dem hebräischen 
Texte des Jehuda Ibn-Tibbon herausgegeben, übersetzt und mit einem 
Commentar versehen von David Cassel, Berlin 19204, S. 27-28. Nach Cassel 
im folgenden zitiert. Englische Übersetzung: The Kosari of R. Yehuda 
Halevi. Translated, Annotated and Introduced by Yehuda Even Shmuel, 
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Tel-Aviv 1972. 
6o Über das Christentumsbild des Maimonides und seine christliche Wir-

kungsgeschichte handeln informativ z. B. M. Goldstein, Jesus in the Jewish 
Tradition, New York 195o, 189-191.194-196; E. I. J. Rosenthal, in: Kirche 
und Synagoge, I, Stuttgart 1968, 323.328-330; K. Schubert, Die Bedeutung 
des Maimonides für die Hochscholastik, Kairos so, 1968, 2-18; J. Maier, Das 
Werk des Maimonides und die damalige und spätere jüdische Gegenwartsbe-
stimmung und Zukunftshoffnung, in: Zukunft in der Gegenwart. Wegweisun-
gen in Judentum und Christentum, hg. von Cl. Thoma, Bern und Frankfurt 
1976, 127-185; J. Cohen, The Friars and the Jews. The Evolution of Medieval 
Anti-Judaism, Ithaca and London 1982, 52-6o; J. Maier, <Messianische Zeit> 
und <Kommende Welt> in der Zukunftserwartung der Juden, in: Zukunftshoff-
nung und Heilserwartung in den monotheistischen Religionen, Freiburg 
1983, 139-165, S. 154-155;  D. Novak, The Image of the Non-Jew in Judaism, 
New York 1983, 138-148.275-319; J. Posen, in: Judaica 42, 1986, 66-73. 

6i Diese Artikel haben trotz ihrer sehr weiten Verbreitung im Judentum nie 
allgemeine (dogmatische) Anerkennung erfahren. Eine deutsche Übersetzung 
z. B. in: Sidur Sefat Emet, Basel 1972, S.2, und in: Sendung und Schicksal. Aus 
dem Schrifttum des nachbiblischen Judentums, mitgeteilt von N. N. Glatzer 
und L. Strauss, Berlin 1931, 176-177. 

62 Z. B. Mischne Tora, Hilchot teschuwa 3,5; Hilchot melachim 8, r 1; dazu 
J. Katz, in: Veröffentlichungen aus dem Institut Kirche und Judentum (Berlin) 

9,1979,  9. 
63 Führer der Unschlüssigen 1,5o; Jüdischer Glaube. Eine Auswahl aus 

zwei Jahrtausenden. Hg. von K. Wilhelm, Bremen 1961, 166; The Guide of 
the Perplexed. Transl. by S. Pines, Chicago 1963, 11 I ; die gleiche Ablehnung 
der Trinität auch <Führer der Unschlüssigen> 1,71.75 (Pines, S. 178. 225). 

64 Führer der Unschlüssigen 3,15; Pines S. 46o. Einmal sagt er: «Die Edo-
miter (d. h. Christen) sind Götzendiener, und der Sonntag ist ihr Feiertag» 
(Mischne Tora, Hilchot Aboda zara 9,4; nach I. Ta-Shma, Immanuel 12, 
Spring 1981, S. 121-122). Es scheint, daß diese Aussage dadurch beeinflußt ist, 
daß er die christliche Bilderverehrung als Bilderanbetung mißversteht. 

65 Mischne Tora, Hilchot Melachim 11,3-4; deutsche Übersetzung von 
E. I. J. Rosenthal, in: Kirche und Synagoge, I, Stuttgart19- 4R , 329-330; engli- 
sche Übersetzung bei M. Goldstein, a. a. 0., S. 190-195. 

66 Iggeret teman. Epistle to Yemen, ed. A. S. Halkin, New York 1952 (mit 
engl. Übers.); zum Inhalt: Kindlers Literaturlexikon V, Zürich 1971, 4741-

4742; deutsche Übers. bei L. Poliakov, Geschichte des Antisemitismus, III, 

Worms 1979, 81-82. 
67 Responsa (Kobets Teshuboth Harambam), ed. Lichtenberg, 1859, vol. 

I, 14b; Nach H. J. Schoeps, Israel und die Christenheit. Jüdisch-christliches 
Religionsgespräch in neunzehn Jahrhunderten, München 1961, 29. 

68 Die im folgenden aufgeführten Ansichten geben nur einige wenige Bei-
spiele, ohne Anspruch auch nur auf annähernde Vollständigkeit. Für die jüdi-
schen Argumente im Referat christlicher Autoren der Alten Kirche und des 
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Frühmittelalters vgl. H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-
Texte, S. 677 (Register). 

69 Edidit G. Niemeyer, a. a. 0., p. 89. Vgl. ebd. p. 87: exemplo melius 
quam verbo quisque docetur, d. h. die Christen müßten christlicher werden, 
wollten sie auf Juden Eindruck machen. 

7o B. Cecil Roth, Die Kunst der Juden, 2 Bde., Frankfurt 1963-1964; 
B. Narkiss (Hg.), Geschichte der jüdischen Kultur in Bildern, Birsfelden —
Basel 1973; Genie du Judaisme, 2 Bde., Paris 1975; B. Philippe, Etre juif dans 
la societe frafflise du moyen-äge ä nos jours, Paris 1979 (eher populär gehal-
ten, aber mit reichem Bildmaterial); W. P. Eckert, Zum Wert der bildlichen 
Darstellung als Geschichtsquelle. Überlegungen zur Ikonographie der Juden 
im Mittelalter, in: Juden in Deutschland, Berlin 1980, '15-125; E. Kedourie 
(Hg.), Die jüdische Welt. Offenbarung, Prophetie und Geschichte, Frankfurt 
1980 (populäre Darstellung, mit vielen Beispielen der Bildkunst); Th. et 
M. Metzger, La vie juive au moyen äge. Illustre par les manuscrits hebraiques 
enlumines du XIII' au XVI' siecle, Fribourg — Paris 1982 (von besonders 
hohem Informationswert); Ursula u. Kurt Schubert, Jüdische Buchkunst, I, 
Graz 1983 (besonders S. 119-121); L. Kötzsche — P. von der Osten-Sacken 
(Hgg.). Wenn der Messias kommt. Das jüdisch-christliche Verhältnis im Spie-
gel mittelalterlicher Kunst, Berlin 1984 (mit zahlreichen Abbildungen); 
H. Künzl, Jüdische Kunst im mittelalterlichen Köln — Synagogenbau und 
Buchmalerei, in: Köln und das rheinische Judentum. Festschrift Germania 
Judaica 1959-1984, hg. von J. Bohnke-Kollwitz (u. a.), Köln 1984, 52-62. —
Einschlägige Informationen bietet auch der eine oder andere Ausstellungskata-
log, so: Historia Hebraica. Jüdische Kunst — Kultur und Geschichte aus dem 
Staatlichen Jüdischen Museum Prag, Berlin 1965; Leistung und Schicksal. 300 
Jahre Jüdische Gemeinde zu Berlin. Dokumente, Gemälde, Druckgraphik, 
Handzeichnungen, Plastik, Berlin 1971; Judentum im Mittelalter. Ausstellung 
im Schloß Halbturn, hg. von K. Schubert, Eisenstadt 1978 (mit seltenem Bild-
material und wertvollen Aufsätzen zur jüdischen Kunst und Buchillustration). 
Nützlich sind hier auch einige andere oben (im Abschnitt zur christlichen Iko-
nographie) genannten Werke zur Kunst- und Kulturgeschichte. 

71 In: Wenn der Messias kommt, Abb. 12 (süddeutsche Haggada um 1480). 
72 Hg. von A. Neubauer u. M. Stern, Berlin 1892 (hebräischer Text und 

deutsche Übersetzung). — Andererseits ging natürlich auch im 12. Jh. im jüdi-
schen Raum die Tradition der sehr polemischen Toledot-Jeschu-Texte weiter 
(vgl. H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte, S. 483-
484). Doch es fehlen anscheinend polemische Spektren im Stile des Martin von 
Leön. Sicherer wird man aber wohl erst urteilen können, wenn die apologeti-
sche und polemische jüdische Literatur des Hochmittelalters — sie wird erst im 
13. Jh. umfangreich — durch Editionen und Übersetzungen besser bekannt 
wird, als dies heute noch der Fall ist. Zur antichristlichen jüdischen Polemik 
vgl. die Notizen von V. Pfaff, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte 52, 1965, 174. Auffällig ist im übrigen und dem erst relativ späten 
Beginn einer ausgedehnten jüdisch-christlichen Apologetik entspricht es, daß 
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antichristliche Polemik in jüdischen Miniaturen anscheinend erst seit dem spä-
ten 13. Jh. erscheint (dazu unten). 

73 Jerusalem, National and University Library, Ms. hebr. 4,781, fol. 170 v. 
Eine Bildbeschreibung in: Judentum im Mittelalter, 1978, Abb. 43; vgl. Roth, 
a. a. 0., S. 191 zu Abb. 204 und Schubert, a. a. O. I, 119. 

74 I4.Jh.; John Rylands Library, Ms. hebr. 6, fol. 29 v. 
75 Ende 15. Jh.; Parma 1995, fol. 1 r. 
76 British Library, Add. 14761, fol. 20 v. 
77 Schubert, S. 120 zu Abb. 46. 
78 Schubert, S. 121 zu Abb. 47. Daß der sonst den Hasen verfolgende 

Hund hier sozusagen manierlich apportiert, könnte ein ironisches Element 

sein. 
79 Von informellen, privaten Gesprächen zwischen Christen und Juden 

über kontroverstheologische Themen hören wir z. B. bei Odo von Cambrai 
(1045-1113), PL t6o, 1103, und Hermann von Scheda (ed. G. Niemeyer, 
a.a.O., p. 76-83). 

8o Die jüdischen Autoren des Hochmittelalters und des späten Frühmittel-
alters unterscheiden sich in dieser Hinsicht wenig von der talmudischen Lite-
ratur. Einige wichtige Aussagen der talmudischen Literatur zum Thema 
Nichtjuden sind aufgelistet bei H. Schreckenberg, Die christlichen Adversus-
Judaeos-Texte, S. i6o ff. — Die christliche Position ist von früh an nicht weniger 
auf Abgrenzung bedacht. So heißt es schon in der Vita Constantini des Euse-
bios: mJden toinyn estö he-min koinon meta tou echthistou tön Joudaiön ochlou 
(GCS 7,75). Die Trullanische Synode vom Jahre 691 verbietet Klerikern und 
Laien jede familiaritas mit Juden (Kanon II ; Mansi 11, 495). Schon das Konzil 
von Nikaia (325) untersagt Klerikern Gemeinschaft, Brüderlichkeit und Tisch-
gemeinschaft mit Juden (Kanon 52; Mansi 2,969). Später verbieten zum Bei-
spiel die Synodalstatuten des Bischofs Odo von Paris (gest. 1208) geschäftliche 
Beziehungen von Christen und Juden mit der Begründung: quorum enim dis-
par est cultus, nullus debet esse animorum consensus (Mansi 22, 685). 
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Abb. I: Disputation zwischen christlichen und jüdischen Gelehrten. —
Holzschnitt des Johann von Armssheim in dem anonymen Werk Seelenwurz-
garten, gedruckt 1483 in Ulm von Conrad Dinkmut. — Bildnachweis: E. Weil, 
in: Soncino-Blätter (Berlin) 3, 1929-1930, Heft 1, S. 6o (vgl. Encyclopaedia 
Judaica VI, 1971, 86). 

Abb. 2: Disputation zwischen Moses und Petrus. — Belgische Buchmalerei 
(lavierte Federzeichnung, Mitte 13. Jh.), Ms. 26/91 Diözesanbibliothek 
Brügge. — Bildnachweis: Monumenta Judaica, Handbuch, Köln 1963, Abb. 58 
(dazu S. 751); H. Swarzenski, Die lateinischen illuminierten Handschriften 
des 13. Jahrhunderts, I, Berlin 1936, Tafel 2, Abb. 11 (dazu S. 19). 
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Abb. 3: Die gejagte Hirschkuh als Sinnbild der jüdischen Verfolgungssitua-
tion im christlichen Mittelalter. - Wormser Machsor aus dem Jahre 1272 (John 
Rylands Library, Ms. hebr. 6, fol. 29 v.). - Bildnachweis: Cecil B. Roth, Die 
Kunst der Juden, I, Frankfurt (Ner-Tamid), 1963, Abb. 204 (dazu S. 191). 
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Abb. 4: In Verbindung mit einer Darstellung der Knechtschaft Israels in 
Ägypten erscheint im Kopf der Seite ein thronender Hase als Sinnbild des mes-
sianischen Israel, dem die Völker in Gestalt eines Hundes die endzeitlichen 
Gaben darbieten; spanische Pessach-Haggada der 2. Hälfte des i4jahrhun-
derts (British Library, Add. 14761, fol. 3o v). — Bildnachweis: Ursula u. Kurt 
Schubert, Jüdische Buchkunst, Graz (Akad. Druck- u. Verlagsanstalt) 1983, 
Abb. 47 (dazu S. 121). 
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DER FRANKFURTER JUDENFRIEDHOF 

Seine überörtliche Funktion im Mittelalter 

Dr. Dietrich Andernacht 

Nach dem Judenschuldentilgungserlaß König Wenzels 1391 hatte der 
Frankfurter Rat seiner Judenschaft eine gewisse «Schonzeit» gewährt. 
Immerhin 2o Jahre. Um so härter fielen die Beschlüsse aus, die er 1412 
zur «Sanierung» der Pfandschaft traf. Er zog die Steuerschraube scharf 
an. Er ging jetzt von einem Mindestsatz von 5o Gulden jährlich aus; 
die Jahressätze lagen damals im Durchschnitt bei 14 Gulden. Der 
Abzug von über 20 jüdischen Familien in den Jahren 1412 bis 1417 war 
die Folge.' 

Zu den Begleiterscheinungen gehört die Schließung des Frankfurter 
Judenfriedhofs für Bestattungen auswärtiger Juden im Frühjahr 1417 
Ob der Rat sich dieser Frage plötzlich gegenübersah oder ob er nur auf 
eine Gelegenheit gewartet hatte, läßt sich mangels Quellen nicht 
sagen. Von einem Beerdigungsrecht fremder Juden auf dem Juden-
friedhof in Frankfurt wollte der Rat nichts, oder besser nichts mehr 
wissen. Zeit und Gelegenheit erschienen günstig. 

Betroffen waren die Juden in den Städten und Dörfern um Frank-
furt. Noch gab es im weiten Lande keine jüdischen Friedhöfe. Betrof-
fen waren aber ebenso Fürsten und Herren in der Nachbarschaft 
Frankfurts und deren Judenpolitik. 

Die Beschwerden, die jetzt eintrafen, werfen mit einem Male Licht 
auf ein Recht (von dem wir zuvor nicht das geringste hören),2  den 
Kreis der Berechtigten und die Funktion des Friedhofs. Von Wetzlar 
bis Aschaffenburg, aus den Herrschaften Falkenstein, Büdingen, 
Hanau und aus dem sogenannten Mainzer Oberland (das Mainzer 
Oberstift) wurden die verstorbenen Juden nach Frankfurt gebracht 
und daselbst bestattet. Die Beschwerdeführer (zunächst natürlich die 
unteren und mittleren Instanzen — von Büdingen abgesehen) berufen 
sich auf Gewohnheitsrecht, sie sprechen von altem Herkommen: 

Der Pastor zu Münster (Wetterau) und der Amtmann zu Butzbach 
ersuchen den Rat, die Juden der Herrschaft Falkenstein den Frankfur-
ter jüdischen Friedhof nutzen zu lassen «als von alder bii unsers gnedi-
gen herren aldern seligen und auch sinen gnaden herkommen ist».3  
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Elsbeth von Solms, Frau zu Büdingen, erklärt, «als daz von alder 
herkommen ist, waz juden gestorben sint in unsers huszwirtes hir-
schafft, daz man die da begraben hait»4. 

Konkreter noch der Burggraf zu Miltenberg. Ihm tragen, so 
schreibt er, die erzbischöflichen Mainzer Juden «hie oben ym lande» 
vor: «wie daz sie dez frythoffs . . . zu Franckfurt biszher zu irn toden 
und sachen gebrucht hon, als ir vorfarn mit den juden zu Franckfurt 
denselben frythoff umb uch gekaufft hon umb eyn jerlichen zins, 
dovon zu geben, daran sie auch ir anczal jerlichen geben.»5  Dies 
schreibt auch in gesondertem Schreiben und gleichlautend der Vitz-
tum von Aschaffenburg.6  

Der Frankfurter Rat stellt das Gewohnheitsrecht nicht in Abrede, ja 
er bestätigt es unfreiwillig, indem er auf die erste Beschwerde (die 
anderen waren noch nicht eingegangen) antwortet, daß es derzeit nicht 
möglich sei, «alle tode juden umb Franckfurt» auf dem Judenfriedhof 
in Frankfurt begraben zu lassen. Er führt zur Begründung an: «wie 
wol das vormals bissher etzwii faste juden bii uns gewonet han, so han 
sie sich doch von dem heilgen riche und der stad . . entczogen und 
enferret, also das nit me dan ein huszgesesse von juden bii uns 
wonen.»7  Er will damit sagen, daß Bestattungen praktisch nicht 
durchgeführt werden können. Die Argumentation ist insofern heikel, 
als eben der Rat die Situation herbeigeführt hatte, wie dies bereits ein 
halbes Jahr zuvor König, Fürsten und Herren in ernsten Mahnschrei-
ben gerügt hatten.' 

Das Vorbringen der erzbischöflichen Mainzer Juden weist der Rat 
zurück. Er erklärt kurz und bündig, von den erwähnten Zinszahlun-
gen nichts zu wissen.9  

Die Angabe verdient aber durchaus Glauben. Den Mainzer Juden 
wird gewiß ein Irrtum über Zahlungen, die sie leisteten, nicht unter-
laufen sein. Man darf annehmen, daß sich die hier genannten Zinszah-
lungen auf den Wiedererwerb des Friedhofs im Jahre 8364 unmittelbar 
nach Wiederbegründung der Frankfurter Jüdischen Gemeinde bezie-
hen. Der Friedhof hatte damals aus dem Besitz einer adligen Erbenge-
meinschaft halb durch Kauf, halb gegen Jahrzins gelöst werden müs-
sen. i° Vermerkt sei der Vollständigkeit halber, daß die Besitztitel, also 
auch der Zins, in den siebziger Jahren unter Mitwirkung, um nicht zu 
sagen unter Regie, des Frankfurter Rates auf ein Konsortium Frank-
furter Patrizierfamilien übergegangen waren." Wiederbegründet 
wurde die Gemeinde übrigens durch eine Gruppe Mainzer Juden, an 
deren Spitze Simon von Seligenstadt stand. 

Der Frankfurter Rat widerspricht dem Gewohnheitsrecht nicht, 
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erkennt es aber auch nicht an. Seine Haltung versteift sich sogar im 
Verlauf des Schriftwechsels. Jetzt erklärt er rundweg, nach Durchsicht 
seiner Unterlagen stehe für ihn fest, daß lediglich die in Frankfurt ver-
bürgerten Juden ein Recht auf Begräbnis in Frankfurt beanspruchen 
können. '2  Der Rat geht von einer veränderten Rechtslage aus. Bei Wie-
deraufnahme nach dem Pogrom von 1349 hatte sich die Rechtsstellung 
der Juden erheblich verschlechtert. Ihr Aufenthalt in der Stadt war 
jetzt nur noch durch zeitlich befristete Verträge (die sogenannten Stät-
tigkeiten) abgesichert. Dauer, Umfang, Mehrung und Minderung 
blieb der Obrigkeit vorbehalten. Gewohnheitsrecht hatte in diesem 
Zusammenhang keinen Platz mehr. 

Auf den Vorschlag, wenigstens den Juden, die in der Zwischenzeit 
sterben (solange man um die Berechtigung streite), Begräbnis nicht zu 
versagen, geht der Rat überhaupt nicht ein.13  Die Amtleute weisen dar-
auf hin, daß sie ihre Herren unterrichten werden24  Mit der Interven-
tion der Erzbischöfe von Mainz und von Trier (letzterer als Inhaber 
der Herrschaft Falkenstein) mußte gerechnet werden. Der Frankfurter 
Rat ließ es darauf ankommen. 

Auch der Reichserbkämmerer Konrad von Weinsberg hatte im April 
oder Mai 1417 der Stadt geschrieben und im Namen des Königs Aufhe-
bung der Friedhofssperre verlangt. Er hielt ihr vor, daß die Friedhofs-
sperre die Einsammlung der königlichen Judensteuern im Rhein-
Main-Gebiet beeinträchtige, ja unmöglich gemacht habe. Wir wissen 
dies aus einem Brief seines mit der Einziehung der Steuern beauftrag-
ten Kaplans.'5  Dieser berichtet einem Dritten, einem einflußreichen 
Herrn am Hofe, daß der Frankfurter Rat auf das Schreiben negativ rea-
giert habe, sich unmittelbar an den König wenden wolle. Er stellt 
anheim, für ein entsprechendes Mandat des Königs zu sorgen. Mit 
Mandat vom 5.5.1418 greift der König ein. Er weist den Frankfurter 
Rat an, den um Frankfurt wohnenden Juden den Judenfriedhof in 
Frankfurt zu öffnen, sie bei Herkommen zu belassen, zumal Papst 
Martin V. und er den Juden im Reich die alten Freiheiten und Gewohn-
heiten bestätigt haben26  Daß der Rat auch jetzt noch keineswegs ein-
zulenken gedachte, zeigt ein Schriftwechsel mit Elsbeth von Solms, 
Frau zu Büdingen, aus September 1418 wegen eines toten Kindes, das 
ein Büdinger Jude nach Frankfurt gebracht und dessen Beerdigung 
daselbst verweigert wurde . '7  

Die Position, die der Rat inzwischen bezogen hatte, war im Grunde 
schwach, verfassungsmäßig bedenklich. Er konnte über die Juden-
schaft nicht frei verfügen. Die Oberhoheit lag nach wie vor bei König 
und Reich. Außerdem standen hinter dem Gewohnheitsrecht gewich- 
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tige Interessen — von der königlichen Kammer abgesehen — Interessen 
des Mainzer Erzbischofs und anderer benachbarter Territorialherren, 
mit denen man gute Beziehungen zu unterhalten wünschte. Nur Ver-
handlungen konnten weiterführen. 

Als erstem gab man dem Mainzer Erzbischof nach, dem in jeder 
Hinsicht Mächtigsten der Interessenten, möglicherweise auch, weil 
die Juden des Mainzer Oberstiftes ihren Anspruch aufgrund finanziel-
ler Leistungen urkundlich nachweisen konnten. 

Am 7. 5. 1420 dankt Johann, Erzbischof zu Mainz, für die Zusage 
des Rates, Begräbnisse seiner Juden (gemeint sind die Juden des Main-
zer Oberlandes), wie von alters üblich, zu gestatten, und ersucht um 
Anweisung an die dortige Judengemeinde, seinen Juden in solchen Fäl-
len mit Rat und Tat beizustehen.'8  

Die Verhandlungen mit den anderen Berechtigten zogen sich länger 
hin, zumal die Frankfurter Judenschaft (inzwischen wieder 6 Fami-
lien), der Reichsacht verfallen, in den Jahren 1422 bis 1423 auf Monate 
mit Erlaubnis des Rates die Stadt verlassen hatte. 

Im Jahre 1424 kommt es dann zu einem Vergleich. In der Sache muß 
der Frankfurter Rat beigeben, das Gewohnheitsrecht anerkennen. Im 
übrigen setzt er eigene Vorstellungen durch. Gegen eine einmalige 
Zahlung von Zoo Gulden und Bestattungsgebühren im Einzelfall 
gewährt er den in den Städten und Dörfern um Frankfurt wohnenden 
Juden (soweit sie nicht dem Stift Mainz zugehören, für die eine Rege-
lung bereits getroffen war) im Rahmen der den Frankfurter Juden 
bewilligten Stättigkeit Begräbnisrecht auf vier Jahre." 

Die Einbeziehung des Gewohnheitsrechtes in die Stättigkeit mag 
wie ein Widerspruch in sich erscheinen; sie wandelt Recht auf Dauer in 
Zulassung auf Zeit. Dies entsprach jedoch durchaus den Absichten des 
Rates, eröffnete Eingriffsmöglichkeiten jeweils nach Ablauf des Zeit-
vertrages, bedeutete Anerkennung von Hoheit. Von dieser juristischen 
Grundlage aus ließ sich später leicht ein gänzliches Verbot ableiten. 
Das gilt auch für das Recht, Gebühren zu erheben. Zweifellos ein 
Novum und zugleich ein Hinweis auf das Alter des Gewohnheitsrech-
tes. Eine Einräumung seitens der Stadt nach Wiederbegründung der 
Jüdischen Gemeinde 1363 hätte irgendwie ihren Niederschlag gefun-
den. Das Gebührenrecht sollte 5o Jahre später dem Rat das Instrument 
bieten, das ihm mißliebige Gewohnheitsrecht weiter zu untergraben. 
Vorerst beschränkte er sich allerdings auf die zugestandenen Gebüh-
ren, deren Einzug er der jüdischen Gemeinde überließ oder — genauer 
gesagt — aufbürdete." Das Gewohnheitsrecht lief sich danach erst ein-
mal wieder ein. 
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Das Städtische Rechenmeisterbuch von 1428 (das einzig erhaltene) 
verzeichnet Einnahmen in Höhe von 49 Gulden von Bestattungen 
fremder Juden in Frankfurt.' Die Gebühren betrugen damals: für Ver-
heiratete 2, für Ledige i und für Kinder 1/. Gulden." Man käme mithin 
auf etwa 25 Personen für das Rechnungsjahr 1428. In den Rechenbü-
chern der folgenden Jahrzehnte waren Jahr für Jahr Einnahmen unter 
der Rubrik «Begräbnisse fremder Juden» verzeichnet." Karl Bücher 
hat aus den 1944 verbrannten Frankfurter Rechenbüchern die Zahlen 
der in den Jahren 1487-1499 in Frankfurt beigesetzten fremden Juden 
zusammengestellt beziehungsweise errechnet.24  Ich gebe die Liste hier 
wieder: 

1487 3 1493 18-20 
1488 8 1494 14-16 
1489 32 1495 25 
1490 9 1496 7 
1491 12 1497 5 
1492 10 1499 3 

Sie vermittelt wenigstens eine Vorstellung von dem Umfang der 
Dienstleistung. Wie einfach wäre es seinerzeit gewesen, Zahlen und 
Herkunftsorte aus den Frankfurter Rechenbüchern auszuschreiben. 

In den Jahren 1438-1444 sind im Frankfurter Rat starke judenfeind-
liche Tendenzen zu erkennen. Gefordert wurde anfangs die Auswei-
sung der Juden aus der Stadt. Ein entsprechender Beschluß konnte nur 
mit knapper Mehrheit verhindert werden. Auch das Begräbnisrecht 
der umwohnenden Juden wurde erneut in Frage gestellt. Von einem 
Verbot sah man schließlich ab, wohl eingedenk der Erfahrungen von 
1417. Man einigte sich auf den Beschluß, die Aufnahme fremder kran-
ker Juden in das Spital der jüdischen Gemeinde zu untersagen." Dies 
erschien unbedenklich. Von einem Recht der Aufnahme ins Spital war 
ja auch, soweit wir sehen, in den Verhandlungen nie die Rede gewesen. 
Das Verbot ging in die Frankfurter Judenstättigkeit ein.26  

Ein weiterer Schritt war eine drastische Erhöhung der Bestattungs-
gebühren für auswärtige Juden im Herbst 1482, die der Rat in der 
Folge rigoros durchsetzte. Die bisherige Staffelung fiel weg. Der Rat 
verlangte nunmehr für ein jedes Begräbnis 3 Gulden und dehnte die 
Gebühren — wie er später erläuterte — auf Begräbnisse auch fremder 
Studenten und Spitalinsassen aus .27  Die Gebührenerhöhung kam für 
die ärmeren Juden auf dem Lande einem Verbot gleich. So ist die Klage 
der hanauischen Juden zu verstehen. Sie sprechen von Absage und Ver-
bot. So spricht der Graf von Hanau die Gebührenfrage nicht deutlich 
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an, bittet nur, es bei Gewohnheitsrecht zu belassen.25  Die Frankfurter 
Antwort dürfte diplomatisch nichtssagend ausgefallen sein, da der Rat 
im gleichen Moment Weisung gibt, die Gebühren, das heißt doch wohl 
die Gebühren in voller Höhe, zu erheben." 

In einem zweiten Schreiben — zwei Monate später — hält der Graf 
dem Frankfurter Rat vor, «das ire ine das judesche begrebnez, das sii 
(die Juden der Grafschaft Hanau) bii uch zu habin vermeynen und ire 
fordern judden, in unserm lande wonhafftig gewest sin, geruglichin 
gehabt han, zu entwenden und abezustellen . », sein Schreiben also 
vom 29. September nichts gefruchtet habe.3° 

Auch Beschwerden der Stadt Wetzlar und der Baumeister von Rük-
kingen liegen vor. Sie sehen in dem Vorgehen des Frankfurter Rates 
eine Verkürzung des Rechts. Sie bitten, ihre Juden «bye alder gewon-
heid und gerechtikeit loszen beruwen, nicht weiter belestigen, dan alde 
gewohnheit uszwiset» (so Wetzlar)," «bye erem alten begrebe und her-
kumen zu laszen, als eysz vore lang und alter herkämen ist (die Bau-
meister zu Rückingen).32  

Der Rat blieb bei seinem Beschluß. Im Frühjahr 1483 ersucht der 
hanauische Amtmann Friedrich von Dorfelden um Ermäßigung des 
hohen Gebührensatzes in einem Einzelfalle." Man hatte sich mit der 
Gebührenerhöhung abgefunden. 

Unter den Beschwerdeführern findet sich diesmal auch die Frank-
furter jüdische Gemeinde.34  Sie gab zu bedenken, daß gerade im 
Umland viele arme Juden leben, deren Angehörige die hohen Beerdi-
gungsgebühren nicht aufbringen können. Sie ist betroffen, daß nun 
auch die Spitalinsassen, die nach alter Gewohnheit kostenlos bestattet 
wurden, veranlagt werden. Die Gemeinde sah erhebliche Kosten auf 
sich zukommen. Mit Gebührenausfällen in größerem Umfange mußte 
gerechnet werden, und zwar zu Lasten der Gemeindekasse, da der Rat 
auf Vorkasse bestand. Alle Vorstellungen seitens der Gemeinde waren 
vergebens. Der Rat beschloß zu mehreren Malen, daß es bei seinem 
Beschluß bleibe." Der Gemeinde gestand er lediglich Zwangsmittel 
zur Beitreibung der Gebühren zu.36  Die Gebührenerhöhung war eine 
politische Entscheidung. Sie war geeignet, sowohl den Berechtigten 
wie auch der Frankfurter Judenschaft das alte, dem Rat lästige 
Gewohnheitsrecht zu verleiden. 

Es kam dann auch, wie es kommen mußte. Bei einem Großfeuer in 
Nieder-Rodenbach (Grafschaft Hanau) im April 1493 kamen sieben 
Juden ums Leben. Graf Philipp von Hanau wendet sich in bewegten 
Worten an die Stadt; er bittet, sich in diesem Falle großzügig zu erwei-
sen; weist darauf hin, daß seine Juden zugleich auch ihre Habe einge- 
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büßt haben.37  Es sieht nicht so aus, als ob der Frankfurter Rat entge-
gengekommen wäre. Eine Jüdin, die drei ihrer Angehörigen, die 
Opfer des Brandes waren, nach Frankfurt gebracht hatte, war daselbst 
von der Judenschaft wegen der Gebührenforderungen gepfändet wor-
den. Die Angelegenheit zog sich bis Ende Juni hin. Der Rat schob die 
Verantwortung der jüdischen Gemeinde zu.38  

Der Graf zieht die Konsequenzen. Im Jahre 1497 errichtet er mit 
Genehmigung der kirchlichen Instanzen in der Gemarkung von Win- 
decken einen Judenfriedhof.39  In der Begründung wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, daß die Windecker Juden bisher ihre Toten unter 
erheblichen Kosten in Frankfurt bestatten mußten. Der jüdische 
Friedhof zu Windecken war von Anfang an auch für die übrigen gräf- 
lich hanauischen Juden gedacht. Dies zeigt die vom Grafen beigefügte 
Gebührenordnung. Für die Bestattung «fremder» Juden (gemeint sind 
die nicht in Windecken gesessenen) sind folgende Gebühren vorgese-
hen: Erwachsene i Gulden und Kinder i/z Gulden. Säuglinge im Alter 
bis zu 4 Wochen dürfen kostenlos beigesetzt werden. 

Der Frankfurter Rat hatte sein Ziel erreicht. Die Grafschaft Hanau 
mit ihren alten, vergleichsweise zahlreichen Judensiedlungen, ihrer 
weitgehend ärmeren jüdischen Bevölkerung war nunmehr ausgeschie- 
den. Auch anderenorts waren jüdische Friedhöfe angelegt worden, so 
zum Beispiel in Butzbach.4° Der Kreis derer, die weiterhin von dem 
alten Gewohnheitsrecht Gebrauch machten, war geschrumpft, die 
Anzahl der Bestattungen auswärtiger Juden auf dem Frankfurter 
Judenfriedhof deutlich zurückgegangen. 

An ein Verbot dachte der Frankfurter Rat damals nicht. Nicht, daß 
sich seine Einstellung in der Sache irgendwie geändert hätte. Von 1417 

bis zum endgültigen Verbot führt eine klare Linie. Das Problem hatte 
an Bedeutung verloren. 

Trotz allem — das Gewohnheitsrecht hat sich gehalten und hielt sich 
weiter. Es blieb im Bewußtsein, auch da, wo es lange nicht mehr in 
Übung war. Bei der Wiederaufnahme von Juden in Aschaffenburg 
taucht das Problem praktisch wieder auf. Im Jahre 153o schreiben die 
Mainzer Räte für den erzbischöflichen Mainzer Juden Isaac, Bürger zu 
Aschaffenburg, der über eine kinderreiche Familie und Gesinde ver- 
fügt; sie bitten um Bestätigung, daß derselbe für sich und die Seinen 
Anrecht auf Beerdigung in Frankfurt hat, unter Bezug auf das 
Gewohnheitsrecht, «das die juden, so doselbst zu Aschaffenburg 
gewonet, ire kinder und hußgesinde, so sie ye zu zeitten tods verschie-
den, zu Franckenfurt uff der juden begrepnuß gehapt, doselbsthin uff 
entrichtung des gewonlichen zolss gefurt und begraben worden».41  
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Der Frankfurter Rat lehnt ab und unterrichtet die Frankfurter jüdische 
Gemeinde von dem Schriftwechsel." 

Die Literatur hat das Gewohnheitsrecht vorzeitig für tot erklärt. Es 
hat sich die Vorstellung festgesetzt, daß es der Frankfurter Rat im 
Jahre 15o5 aufgehoben habe. Dieser Irrtum geht auf eine in der Tat 
mißverständliche Wiedergabe eines Paragraphen der Stättigkeit von 
1614 bei Johann Jakob Schudt zurück." 

Der betreffende Abschnitt des Ratsbeschlusses vom 3o. I. 3505 hat 
einen völlig anderen Wortlaut." Hier heißt es: «Auch so eyn frembder 
judde oder juddin alher gein Franckenfort zu begraben bracht wirdet, 
sal die gemeyn judischeit in der stede rechenung dry gulden zu begreb-
niszgelt unvertzogelich usztzurichten pflichtig sin, er sy alt, jung, 
riche oder arme. Und moge die judischeit daruber witers nach eins 
gelaiszen narunge zu geben nach gelegenheit setzen der meynsten 
stymme nach; und wo sich einer oder eyn darwidder setzen wurde, so 
solte die judischeit denselben widderwertigen gemeynschafft irer Syn-
agogen zu verbieten zugelaissen werden, bisz solange der ungehorsam 
sich, wie obsteet, in gutlichen vertrag ergibbet. Doch uns dem rate an 
unser oberkeit und macht zu yeder zyt nach gelegenheit darinne zu 
handeln, zu meren, zu myndern, abe- und zuzesetzen, so offt uns 
eben und fuglich ist furbehalten.» Der Beschluß des Rates schreibt 
also lediglich die Gebührenordnung von 3482 fort. 

Erst in der Stättigkeit von 3570 werden Begräbnisse auswärtiger 
Juden auf dem Frankfurter Judenfriedhof bei hoher Strafe verboten. In 
der ersten Fassung derselben steht noch der Text von 15°5, allerdings 
am Rande die Frage vermerkt, «ob es zu verstatten oder abzuthun».45  

In der zweiten Fassung ist der Abschnitt gestrichen und ersetzt 
durch Verbot: «Und sollen die juden nun hinfur keinen fremden 
juden, der außerhalb dißer stat abgangen were, uf iren kirchhof zu 
begraben annemen, sondern sich, jung, alt, reich oder arm derselben 
gänzlich entslagen bei ains erbarn rats ernstlichen straff .»46  

In dieser Form ist das Verbot dann in die Stättigkeiten 1614 und 1616 
übergegangen. 
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ANMERKUNGEN 

Literatur zum Thema: Hermann Baerwald, Der alte Friedhof der israeliti-
schen Gemeinde zu Frankfurt a. M. In: Einladungsschrift ... der Real- und 
Volksschule der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a.M., 1883 S. 3ff.; Mar-
kus Horowitz, Die Inschriften des alten Friedhofs der israelitischen 
Gemeinde zu Frankfurt a. M., 1901 S. XVI ff.; Ernst J. Zimmermann, Hanau 
— Stadt und Land, 1903 S. 495 ff. 

Karl Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a.M. im 14. und 15. Jahr-
hundert, 1886 S. 555 f.; Isidor Kracauer, Geschichte der Juden in Frankfurt 
a.M. 1 (1925) S.I51 ff. 

z Das älteste mir bekannte Zeugnis: Johann, Erzbischof zu Mainz sagt sei-
nen Juden für ihre Toten und deren Begleiter auf den Wegen zu den Bestat-
tungsorten Geleit zu, 1413 Dez. 28 Staats-A. Würzburg, Mainzer Ingrossatur-
buch 15 f. 122v-123r. 

3 1417 Febr. 7, Judenschaft Ugb E 43 T s. 
4 1418 Sept. 23, RS Nachtr. 978. 
5 1417 Febr. 12, Judenschaft Ugb E 43 T 9. 
6 1417 Febr. 15, Judenschaft Ugb E 43 T 11. Dazu Botenbuch 1416 f. 161.: 

«51/2. s. alder Diederich dem boden gein Hanauw und vorter gein Aschaffen-
burg an den vicztum und den von Bickenbach von des judenkirchoffes wegen, 
als die juden da oben meinten, daz man die juden, die do oben sturben, hie 
begraben sulde.» 

7 1417 Febr. 9, Judenschaft Ugb E 43 T 2. 
8 Auf Veranlassung des Königs: der Erzbischof von Mainz 1416 Sept. 29, 

Judenschaft Ugb E 44 Gg; der Bischof von Würzburg 1416 Sept. 26, a. a. 0. 
Ugb E 44 Aa und der Reichserbkämmerer Konrad von Weinsberg 1416 Sept. 
26, a. a. 0. Ugb E 49 Fff. 

9 1417 Febr. 25, Judenschaft Ugb E 43 T to. 
10 1364 März 8, Judenschaft Ugb E 43 Dd i; Regest: Isidor Kracauer, 

Urkundenbuch zur Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. 1911 S. 79 
Nr. 191. 

11 Kracauer a. a. 0. S.86 Nr. 133 und S. 103 Nr. 260. 
12 1417 Febr. 25 und März z, Judenschaft Ugb E 43 T 4 und 9. 
13 1417 März 4, a.a.O. T 7. 
14 1417 Febr. 27, a. a. 0. T. 3. 
15 1417 Juni 24, Judenschaft Ugb E 49 Mmm. Die Abschrift ist der Stadt 

durch einen Dritten zugespielt worden. 
16 Judenschaft Ugb E 55 D 25. 
17 1418 Sept. 23, RS Nachtr. 978. Dazu Botenbuch 1418 f. 6t: «5 S. alder 

gein Budingen an die frauwen von Isenburg von eins toden juden wegen zu 
begraben.» 

85 



18 1420 Mai 7, Judenschaft Ugb E 43 T 12. 
19 Rechenbuch 1424 (Original 1944 verbrannt), hier nach Georg Ludwig 

Kriegk, Frankfurter Bürgerzwiste und Zustände imMittelalter,RK 1--2 S. 544 f. 
«100 gulden han wir enphangen von etzlichin sunderlichen juden der stede 
umb Franckenfurd, die doch dem stiffte von Mentze nit zugehoren, daz man 
in gegonnet hat von nu sant Jacobs tag nest komet uber vier jare nest darnach, 
daz sie ire toden juden hie zu Franckfurd begrabin mogen, als auch dieselbin 
zyt die judischeit bii uns vom rade und der stat stedikeit hat, und sollin sie 
auch darzu sunderlich von den juden zu begrabin hie gebin mit namen: von 
eim menschen, daz zur e virandirt ist gewest, czwenge gulden; von eim, daz 
eczwaz zu sinen tagin kommen wer und doch unverandert wer gewest, einen 
gulden und von eim kinde einen halben gulden.» 

zo Bürgermeisterbuch 1436 f. 29`: «juden zu manen an daz gelt von der 
fremden begrebde, rechenmeister.» 

Stättigkeit 1439 um Mai 13, Gesetzbuch II a f. 9or: «auch der toden juden, 
die sie hie begraben werden, sollen die juden ye zum firteljars ungeverlich vor 
die rechenmeistere kommen und yne geben das . 	begrabegelt, als sich 
gepurt.» 

Bürgermeisterbuch 1471 f. 7or: «von der toden juden wegen da mogen sie 
schriben oder nit, als ferre dem rade werde das sich gepurt.» Bürgermeister-
buch 1476 f. 2": «den fremden juden, die ire toden here schicken, so die herko-
men, ine sagen, bezalunge zu tun.» Siehe auch Anm. 26 und 36. 

21 Rechenbuch 1428 f. 14" und 90". 
22 Siehe Anm. 19. Die Frankfurter Judenschaft erklärt 1486: «ist von alters 

gewonheit gewest, daz die uszmercker juden ire begrebnisz hie zu Franckfurt 
haben, also daz eyn alter judde uber driitzehen jare zwene gulden und eyn mit-
teler darunder ein gulden und eyn kint under eynem jare eyn halben gulden 
haben geben muszen», Judenschaft Ugb E 43 Ee. 

23 Kriegk a. a. O. S. 555. 
24 Karl Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. im 14. und 15. Jahr-

hundet, 1886 S. 600. Ich notiere hier Einzelfälle, soweit sie in meinem Beitrag 
nicht aufgeführt sind: um 1425 wird ein Hanauer Jude in Frankfurt beigesetzt 
RGA Jakob Mohn (1977) S. 283 Nr. 183; 1460 wird ein toter Jude von Baben-
hausen nach Frankfurt überführt, Friedrich Karl von Buri, Behauptete Vor-
rechte . .. des Forst- und Wildbanns zu der Drey-Eich, 1744 Nr. 190 b; 14.81 
klagen die Kellner zu Butzbach wegen Hinterziehung von Geleitsgeld anläß-
lich der Überführung einer Leiche eines Münzenberger Juden nach Frankfurt, 
Judenschaft Ugb E 55 C 31; 1483 wird Salman, Schulkopper zu Windecken, in 
Frankfurt bestattet, Judenschaft Ugb E 56 G 14; 1495 wurden Juden aus 
Praunheim, Windecken und Münzenberg in Frankfurt begraben, Kriegk 
a.a.O. S. 555. 

25 Bürgermeisterbuch 1438 f. 7r  (1438 Mai 20): «ratslagen von der juden 
wegen, von irer schule, begrebde .» 

Bürgermeisterbuch 1438 f. 3o" (1438 Aug. 14): «die juden disz jar laszen bli-
ben als vor und dabynnen ratslagen, ob man ir quit moge werden.» 
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Bürgermeisterbuch 1438 f. 4or (1438 Sept. 25): «ratslagen, der juden abczu-
kommen.» 

Bürgermeisterbuch 1438 f. 41` (1438 Sept. 30): «ratslagen, der juden abec-
zukommen; die frunde follich darbii.» 

Bürgermeisterbuch 1438 f. 86" (1439 Apr. 28): «dode juden— <in der juden 
spidel> keinen fremden hie laszen begraben.» 

Bürgermeisterbuch 1438 f. 87" (1439 Apr. 30): «den juden das heckhus disz 
jare uszlassen, so ferre sie keinen krancken fremden juden darinne tun ... 
Keyn dode juden, die fremde sin, me hie zu begraben. Das heckhus yn gon-
nen; doch keyn fremde siehe juden darin zu lassen, dan ir krancken juden, die 
hie weren.» 

26 Stättigkeit 1439 um Mai 13, Gesetzbuch II a f. 90": «auch sollen sie key-
nen fremden krancken juden in iren spitale nemen, der uszwerter krang wor-
den und herbracht wurde.» Druck: Armin Wolf, Die Gesetze der Stadt Frank-
furt a. M. im Mittelalter, 1969 S. 323 ff. Nr. 230. In der Stättigkeit 1465 wieder-
holt, Wolf a. a. 0. S. 365 ff. Nr. 277 5 8. Dazu Ratsbeschluß von 1485 Jan. 2o: 
«auch sollen sie keynen fremden krancken judden, der uszwerter krangke und 
herbracht wurde in iren spital nemen und keynen toden judden hie begraben 
laiszen, sie haben dan dry gulden vor den rechenmeistern zu werden ver-
schafft», Judenschaft Ugb E 46 Ww. f. to'. Und schließlich Bürgermeister-
buch 1486 f. 23 r  (1486 Juli 19): «die juden sollen keyn siechen juden herinne 
furen lassen bii der pene 4o gulden.» 

27 Bürgermeisterbuch 1486 f. 21r (1486 Juli 17): «von den judden studen-
den und fremden juden, die hie sterben, das gelt nemen, von ydem 3 gulden.« 
Siehe auch Anm. 34. Dazu ferner Bürgermeisterbuch 1490 f. 103' (1491 März 
29): «die toden judden magt, so ferre die inne Joselins dinst gestorben ist, das 
begrebdegelt zu erlaiszen.» 

z8 1482 Sept. 29, RS 16161/1. Druck: Ernst J. Zimmermann, Hanau —
Stadt und Land, 1901 S. 519 f. 

29 Bürgermeisterbuch 1482 f. 38' (1438 Okt. r): «als der von Hanauwe 
geschriben von der juden und des begrebnis wegen, siner etelkeit wyder schri-
ben. Johan richter befelhen, den juden, die gestorben sin, das gelt intzubrin-
gen.» 

30 1482 Nov. 23, RS I 6161/2. 
31 (1482), RS Nachtr. 2420. Dazu Bürgermeisterbuch 1482 f. 50". 
32 (1482), Judenschaft Ugb E 55 D 21. Dazu Bürgermeisterbuch14- R 2 

f . 52r.  

33 1483 Febr. 18, Judenschaft Ugb E 56 G14. 
34 (1486), Judenschaft Ugb E 43 Ee. Die Frankfurter jüdische Gemeinde 

erinnert an die alten Gebührensätze und führt aus: «Aber nu inne kurtz so sint 
wir hoich beswert worden, also daz eyn iglicher frembde judde, er sii alt oder 
jung, drii gulden geben solle und wirdt manch arme judde her zu begrebnisz 
gebracht, der solichs nit vermag und wir auch solichs von den sinen nit bren-
gen konden oder mogen, das alles uber uns geet, dardurch wir an dem unsern 
fast gesmehelt werden. Desglichen auch die armen judden, hie zu Franckfurt 
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sin und der almuse geleben, hie sterben, von alter herkommen nicht vor ire 
begrebde geben, bitten wir um gottes willen, die armen dabii zu laszen.» Dazu 
der Rat (Randvermerk zur Eingabe): «der rat lest es bii den driien gulden und 
wil der rat, das die judden, die hie studiren oder zu cost gene und sterben, die 
sollen die 3 gulden auch geben.» 

35 Bürgermeisterbuch R 14_2 _ f . _ 6 5"; 1483 f. 14" und f. 37"; 1484 f. 25"; 1486 
F. 22' und f. 26". 

1495 Jan. 23, Judenschaft Ugb E 46 Ww. f. 16": «haben der stede rechenmei-
ster der judischeit buwemeistern thun sagen, das sie hynfur zu yeder zyt, so 
ein toder judde alher zu der begrebde gefurt werde, dasz sie dasz grabegelt, 
nemlich von iglichem judden dry gulden alszbalde in die rechenung zu gefallen 
verschaffen oder die hie nit begraben laissen sollen.» 

36 Bürgermeisterbuch 1487 f. 2o": «den juden gonnen, ire begrebdegelt als 
von alter zu fordern durch iren hoffemeister.» 

Bürgermeisterbuch 1487 f. 8 «sollen die judden laub haben diejhenen, die 
die toden judden herbrengen und nit gelt für die begrebde brengen, uffczuhal-
ten.» Der Beschluß ergeht auf eine Eingabe der Frankfurter Judenschaft, 1488 
Febr. 7, Judenschaft Ugb E 47 Gg. Diese hatte vorgeschlagen, «das eyn yeder 
frembder judde odir die, so die dotten judden brengen, an der porten odir 
unserm juddenkirchhoff besehen und fur solich geh selbst odir uff endeschafft 
und nit uff uns gemeyne judischeit angenommen odir der begrebde entberen 
und mangeln und widder hinweggefurt wurden oder aber uns zu vergonnen, 
dieselben, so die doten judden brengen, fur solich obgenant gelt angriffen zu 
lassen, damit wir des enthebt werden mogen». Sie sieht sich zu diesem Vor-
schlag gezwungen, da sie der Rat für den Einzug der Gebühren haftbar macht. 

37 1493 Apr. 30 (nicht Mai 7; statt «Cantate» ist «Jubilate» zu lesen) und 
1493 Mai 2, RS I 6700. Der Text des letzteren Schreiben bei Zimmermann 
a.a.O. S. 519 f. 

38 Bürgermeisterbuch 1493 f• 21`  (1493 Juni 3o): • «als unser her von Ha-
nauwe schribt, der toden judden halber zu Rodenbach, so hie begraben wor-
den sin, und bit, sie des begrabegeltes zu erlaiszen, nemlichen Lewen wip und 
zwey kinde — die judden horen.» 

39 1497 Nov. z I, Staatsarchiv Marburg, 86 Hanauer Nachträge 28 021. Auf 
diese Urkunde hat mich Frau Dr. Uta Löwenstein hingewiesen. 

Die Stadt Friedberg räumt den Friedberger Juden ein Grundstück vor der 
Stadt zur Errichtung eines Friedhofes ein, 1523 Juli 3-16, Stadtarchiv Fried-
berg, Conv. 12/7. Die Begräbnisgebühren werden mit 1 Gulden für einen 
Juden von über 13 Jahren und 1/2 Gulden für Minderjährige festgelegt. 

4o In einem Vergleich zwischen Werner von Eppstein-Münzenberg und 
Eberhard von Eppstein-Königstein wird u. a. das Begräbnisrecht von Juden 
des Amtes Butzbach, die nach Münzenberg verziehen, auf dem jüdischen 
Friedhof vor Butzbach auf drei Jahre zugesichert, 1455 Apr. 25, Staatsarchiv 
Darmstadt, A 3 Butzbach. Regest: Judaica im Staatsarchiv Darmstadt I, bear-
beitet von Friedrich Battenberg, 1981 S. 132 Nr. 66o. Zur Anlage außerhalb 
der Stadt gibt die Bestimmung Aufschluß: «das sie damit (mit den Toten) 
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durch Butzbach die stat, darusz und darinne nit wandern noch kommen sul-
len.» 

41 153o Juni 27, Judenschaft Ugb E 56 H 23. 
42 Bürgermeisterbuch 1530 f. 22r. 
43 Johann Jacob Schudt, Jüdische Merckwürdigkeiten . III. Teil (1714) 

S. 14o. 
44 Judenschaft Ugb E 46 Ww f. 22r. Dazu Bürgermeisterbuch 1504 f. 99' 

(15o5 Jan. 3o.). 
45 Judenschaft Ugb D 7 B 4. Zur Datierung: Ratsprotokoll 1570 f. 11 19", 

43" und 51 v, Bürgermeisterbuch 1 57o f. 25". 
46 Judenschaft Ugb E 46 Uu. 
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PHIBES HEILBOT UND DIE JUDENPOLITIK 
DER STADT HANNOVER 
GEGEN ENDE DES i6. JAHRHUNDERTS 

Rotraud Ries 

. . . Burgermeister und Rath zu Hannober [haben] mich gefengklich 
eingezogen, in die khoellkammer versperrt, sechs wochen darinnen 
gefengklich behalten, auß der khoelkammer in die provestuben vier 
wochen, widderumb darauß in die khoelkammer bei wehrender gro-
ßer kelte gesetzt, verschloßen, folglich an der ketten ins hauß bestrickt, 
hernacher, wie E. f. g. die wegen furgeschlagenen transports underthe-
nig gesuchte gnedige Ratification an die furstliche Radtstuben vorwie-
sen, die ketten abgedhan und ein burgkliches einlager gebotten . 

Mit diesen Worten beschreibt der Jude Phibes Heilbot aus Hanno-
ver in einem Hilfeersuchen an Herzog Heinrich-Julius von Braun-
schweig-Wolfenbüttel den Höhepunkt der Auseinandersetzungen und 
des Interessenstreits, die zu Ende des r6. Jahrhunderts zwischen 
Juden, Bürgern und Rat der Stadt Hannover über einen Zeitraum von 
zwanzig Jahren stattgefunden haben.' 

Das individuelle Schicksal des Juden Phibes läßt sich — vergleicht 
man es mit den bekannten Judenverfolgungen — sicher weder als beson-
ders hart noch als besonders grausam bezeichnen. In seiner auf der 
guten Überlieferung3  beruhenden Plastizität belichtet es jedoch kenn-
zeichnend die administrativen Methoden der hier städtischen Obrig-
keit, den Juden ihre Existenzgrundlage zu nehmen und sie so auf legale 
Art und Weise auszuweisen. Auf der anderen Seite erhellen Möglich-
keiten und Grenzen jüdischer Behauptungsfähigkeit und Widerstands-
kraft in dem jahrelangen Ringen des Phibes um sein verbrieftes Recht.4  

Die von den beteiligten Parteien benutzten Argumente, ferner nicht 
nur die Maßnahmen der Judenpolitik, sondern auch die Einflußnahme 
darauf sind charakteristisch für die Diskussion um die Frage der 
Judenduldung in den niedersächsischen Städten zu Ende des 16. Jahr-
hunderts 5. 
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. Voraussetzungen 

Die Stadt Hannover besaß seit 1375 das Recht, Juden nach ihrem Gut-
dünken aufzunehmen und auszuweisen, ihnen Abgaben abzuverlan- 
gen und nach ihrem Willen mit ihnen zu verfahren.' In der Altstadt 
Hannovers hat, soweit nachweisbar, im gesamten 15. und i 6. Jahrhun-
dert aber immer nur eine geringe Anzahl von Juden gelebt. Es könnte 
sein, daß der Rat nur solche Juden in die Stadt aufnahm, die wohl- 
habend waren und ihm wirtschaftlich nutzen konnten.? Vor den Toren 
der Stadt lebten um die Mitte des 15. Jahrhunderts auf dem Damm' 
und spätestens seit Ende des Jahrhunderts auf der von einem herzogli-
chen Vogt verwalteten Calenberger Neustadt Juden unter dem Schutz 
des Herzogs9, die durch ihren Handel mit den Bürgern der Altstadt 
die Ansiedlung einer größeren Anzahl von Juden in der Altstadt vom 
wirtschaftlichen Standpunkt her nicht erforderlich machten. 

Seit den 3oer Jahren des 16. Jahrhunderts besaß bis auf eine kurze 
Ausnahme nur eine Familie das Recht, in der Altstadt zu wohnen. Der 
Jude Isaac läßt sich seit dem Jahr 1 5 3 6/3  7 in der Stadt nachweisen'', ein 
Schutzvertrag aus dieser Zeit existiert jedoch nicht. Erst im Jahr 15So, 

als seine Tochter Brunneken und sein Schwiegersohn Sander einen 
eigenen Hausstand begründeten, wurde ein solcher Vertrag mit dem 
Rat abgeschlossen." 

In ihm werden die Verdienste Isaacs und Sanders um die Münze der 
Stadt hervorgehoben, den Juden wird erlaubt, die Bude' des Rates, 
die sie bereits bewohnten, und eine weitere für die Zeit ihres Lebens zu 
erwerben.13  Die Abgaben vor schot, meinewerg, freiheit und tholage14  
für die zwei Haushaltungen betrugen jährlich zur Schoßzeit 12 Gul-
den, Isaac allein hat vorher 6 Gulden bezahlt." 

Der Rat verpflichtete sich, die Juden auf Lebenszeit wie seine ande-
ren Bürger zu schützen und in rechtvertigen sachen zu vertreten. Der 
Zinssatz wurde auf einen hannoverschen Witten pro Gulden in der 
Woche, d. h. 29 % Jahreszins'', beschränkt, ungotliche hendell verbo-
ten und unter Strafe gestellt, die Annahme von Waffen und gestohle- 
nen Gütern zum Pfand wurde untersagt; die christliche Religion und 
die Stadtrechte sollten die Juden nicht lästern, ihrem jüdischen Glau-
ben durften sie aber in aller Stille nachkommen. 

Die Familie des Isaac bestand aus ihm und seiner Frau, seiner Toch-
ter Brunneken und deren Mann Sander (Alexander), seinen Söhnen 
Phibes und Abraham. '7  Sander hat vor seiner Heirat vielleicht auf der 
Neustadt gewohnt, wo sich auch sein Bruder Mosche, der auch den 
Beinamen Heilbot trug, nachweisen läßt.'' Sander selbst ist bereits 
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1558 gestorben", von da an übernahm seine Frau seine Rechte im 
Schutzvertrag und führte bis zu ihrem Tode 1597/98 seine und dann 
ihre eigenen Geschäfte." Sie hatte mindestens drei Kinder, die Söhne 
Israel, Phibus und Jobst." Ihr Bruder Phibus (d. Ä.) hatte ebenfalls 
Frau und Kinder in Hannover", er lebte bis ca. 15 80.23  Ihr zweiter 
Bruder Abraham war verheiratet mit Eddele, hatte vier Kinder und 
starb 1566:4  

Isaac wird Ende 1562 zum letzten Mal erwähnt, ebenfalls in diesem 
Jahr ließ er sein Testament vor dem Rat eintragen. 25  Zum gleichen Zeit-
punkt schloß der Rat einen neuen Schutzvertrag mit Israel auf Lebens-
zeit seiner Mutter Brunneken.26  Ihm wird erlaubt, im Hause seiner 
Mutter eine eigene Familie zu gründen, im übrigen soll er sich an die 
im Vertrag von 15 5o festgelegten Bedingungen halten. Für die Ausstel-
lung des Schutzbriefes mußte er Zoo Joachimsthaler bezahlen.27  

Einen ähnlich lautenden Schutzbrief auf Lebenszeit der Mutter 
erhielt 1568 Phibes (d. J., Heilbot).29  Er durfte die Hälfte des Hauses, 
die seine Mutter nach dem Tode ihres Bruders Abraham geerbt hatte, 
d. h. Isaacs Haus", bewohnen und dort eine Familie gründen. Ferner 
genießt er die gleichen Rechte wie seine Mutter und sein Onkel Phi-
bes, für den Vertrag muß er too Joachimstaler erlegen. 

Umb gewieseten getrewen dienstes willen in wechseln wird Phibes 
Heilbot und seinem Bruder Jobst mit ihren Frauen und Kindern 
schließlich im Jahre 1577 gegen eine Zahlung von 30o Talern und eine 
«Verehrung» von über 17o Talern" das Wohnrecht in den beiden Häu-
sern der Familie auf 14 Jahre nach dem Tod der Mutter (plus ein Verlän-
gerungsjahr zur Abwicklung der Geschäfte) gewährt.31  Die Konditio-
nen und z. T. der Wortlaut des Vertrages entsprechen dem von i550. 

Die Bedingungen, unter denen die Familie des Isaac lebte, blieben 
bis in die 8oer Jahre hinein konstant, wenn auch nicht unangefochten. 
Die Häuser der Juden befanden sich in der Bockstraße (heute Ballhof-
straße) auf dem alten Marstall.32  Für eine Synagoge in der Altstadt gibt 
es keinen Hinweis33, ein Betraum läßt sich aber nicht ausschließen34; 
ihren religiösen Rückhalt dürften die Altstädter Juden aufgrund ihrer 
geringen Zahl eher bei der Neustädter Gemeinde, mit der sie auch 
sonst enge Beziehungen verbanden, gefunden haben.35  

Da auch die Neustädter Juden in der Altstadt ihre Geschäfte tätig-
ten, wie u. a. aus den Eintragungen in den Stadtbüchern hervorgeht, 
sind Feindseligkeiten oder Forderungen gegen die Juden nicht im Ein-
zelfall den Alt- bzw. Neustädter Juden zuzuordnen.36  Zweimal stell-
ten im behandelten Zeitraum Alterleute, Werkmeister und Zwanzig-
mann der Meinheit, die «Vertretungsgremien der Bürgerschaft» 3 7, For- 
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derungen nach Eingrenzung der Juden: 15 5 5 verlangten sie, daß Isaac 
die Beherbergung fremder Juden verboten werden solle38; 1563 sagte 
ihnen der Rat auf ihre Bitte hin zu, daß er nach Beendigung der Ver-
träge mit Isaac und seinen Kindern keine neuen Juden aufnehmen 
werde.39  Dieses Versprechen hat er allerdings nicht eingehalten, son-
dern nicht nur die Verträge für Isaacs Familie erweitert, sondern auch 
158o einen weiteren Schutzvertrag ausgestellt.4° 

Art und Umfang der Geschäfte der Juden lassen sich nur zum Teil 
fassen. Bereits Isaac und Sander, aber auch Phibes d. Ä. und Phibes 
Heilbot haben für die städtische Münze gearbeitet, wie in den einzel-
nen Schutzbriefen hervorgehoben wird. Aus der Abrechnung des Phi-
bes Heilbot mit dem Rat von 1 603 geht hervor, daß er sowohl gültige 
und ungültige in- und ausländische Münzen sowie Gold- und Silber-
waren aller Art zum Einschmelzen beschafft hat als auch Werkzeug für 
die Herstellung der Münzen.'" 

Das Kreditgeschäft mit den Einwohnern der Stadt, aber auch mit 
Auswärtigen, war ein weiterer wichtiger Geschäftszweig. Die Juden 
verliehen Geld gegen Pfänder (z. B. Schmuck), die, falls sie nicht wie-
der eingelöst wurden, nach Jahr und Tag gerichtlich geschätzt und ver-
steigert wurden42, gegen schriftliche Sicherheiten (Schuldschein) und 
auf «guten Glauben». Ein Teil dieser Geldgeschäfte wurde um der 
Sicherheit willen (z. B. bei großen Summen) oder wegen Streitigkeiten 
in die Stadtbücher eingetragen. Die Mehrzahl der Eintragungen 
betrifft Schuldabzahlungsverpflichtungen von Christen gegen Juden; 
die wenigen umgekehrten Fälle beweisen, daß den Juden bei Nichtein-
haltung der Verträge eine viel härtere Strafe drohte: Zahlte ein Christ 
nicht innerhalb von 14 Tagen nach der festgesetzten Frist, drohte ihm 
das Einlager (= Hausarrest); der Jude hingegen konnte im gleichen Fall 
der Stadt verwiesen werden» Da die Juden gemäß ihren Schutzbriefen 
der städtischen Gerichtsbarkeit unterstellt waren, konnte der Rat sie 
auch eigenen Gesetzen unterwerfen und sie danach bestrafen. 

Die Höhe der verliehenen Summen rangierte in der Regel unter 100 
Talern, angefangen von Kleinbeträgen; der Gesamtumfang des ausge-
gebenen Kapitals dürfte mehrere tausend Taler ausgemacht haben.44  

Auch die Juden liehen sich jedoch Geld, arbeiteten mit fremdem 
Kapital bzw. handelten wie die christlichen Kaufleute untereinander 
auf Pump und gegen Bürgschaften45, wenn sie Waren kauften und ver-
kauften.46  Für die Art der von ihnen gehandelten Waren gibt es leider 
wenig Anhaltspunkte; genannt werden, auch im Zusammenhang mit 
Schuldrückzahlungen in Naturalien, lediglich: Schmuck und Edelme-
talle, Münzen, Werkzeug für die Münzprägung, Korn, polnische Och- 
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sen, Leder, Brot, Bier.47  Die Summen, mit denen gerade Phibes Heil-
bot bei christlichen Kaufleuten in der Schuld stand, reichten in die 
Hunderte, der Gesamtumfang seiner Schulden dürfte sich auf mehrere 
tausend Taler belaufen haben.48  

Geschäftliche Beziehungen zu den Calenberger und Wolfenbütteler 
Herzögen unterhielt besonders Phibes d. Ä., dem Erich II. von Calen-
berg z. B. im Jahre 1565 die Münze in Wunstorf verpachtete.49  

2. Angriffe gegen Juden und Rat 1587/88 

Im Frühjahr 1587 haben die evangelischen Prediger der Stadt Hanno-
ver begonnen, in ihren Predigten die Juden aufs heftigste zu beschimp-
fen, sie wegen ihrer Gotteslästerungen und ihres Wuchers anzugreifen 
und auszuführen, daß man ihnen als Ketzern die Verträge nicht einhal-
ten müsse. Die Folge war, daß das Volk (der gemeine pofe15°) mit 
Gewalttätigkeiten gegen die Juden vorging. Zusammen mit den Juden 
kritisierten die Geistlichen aber auch den Rat, weil er die Juden 
schützte.5' 

Der Anlaß der heftigen Ausbrüche der Geistlichkeit gegen die Juden 
ist nicht bekannt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit den 
Forderungen der Calenberger Landstände nach dem Tod Herzog 
Erichs II. und dem Anfall des Herzogtums an Herzog Julius von 
Braunschweig-Wolfenbüttel im Jahr 1584/85, die in ihren Gravamina 
die Ausweisung der Juden aus dem Herzogtum forderten. '2  

Die angegriffenen Juden wandten sich an den Rat und verlangten 
den ihnen von der Stadt in den Schutzbriefen zugesicherten Schutz, 
erboten sich aber gleichzeitig, jedem, der etwas gegen sie vorzubrin-
gen habe, vor dem Rat zu Recht zu stehen. Die Stadtobrigkeit baten 
sie, sich bei den Predigern um Einstellung sollicher verhetzunge der 
gemeine gegen die Juden zu verwenden.53  

Am 3. Juni zitierte der Rat das Geistliche Ministerium vor sich und 
reagierte damit als Judenschutzherr und als für den Stadtfrieden ver-
antwortliche Obrigkeit. Er klagte die Geistlichen wegen der Hetzpre-
digten an und ermahnte sie eindringlich, solche Predigten zu unterlas-
sen, da er selber darum bemüht sei, die Juden zu rechter Zeit auszuwei-
sen oder zu bestrafen. Das Ministerium erwiderte, es sei nicht das Ziel 
gewesen, die Bürger zu Gewalt gegen die Juden aufzureizen, sondern 
sie über die Gotteslästerungen der Juden zu informieren und von 
Kompagniegeschäften mit diesen abzuhalten. Da die Geistlichen trotz 
der Ermahnung ihre Hetzpredigten fortsetzten, ließ der Rat sie noch 
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einmal vor sich fordern (t3. Juni), tadelte sie heftig wegen ihrer 
Angriffe auf den Rat und ermahnte sie, in Zukunft sanfter aufzutreten. 
Predigten gegen die Gotteslästerungen und den Wucher der Juden 
könne er zwar zulassen, der Rat aber solle geschont werden, um nicht 
durch Mißverständnisse Aufstände und Gewalttätigkeiten gegen die 
Juden zu provozieren. Er wolle sich bei Theologen und Juristen in 
angesehenen Universitäten erkundigen, ob er mit gutem Gewissen die 
Privilegien der Juden aufheben könne, und beabsichtige, den Bürgern 
zu verbieten, sich durch Kompagniegeschäfte am Gewinn der Juden 
zu beteiligen. Auf diese Beschlüsse ging das Ministerium ein und ver-
sprach Mäßigung. 

In seinen sechs Anfragen an die Konsistorien bzw. Theologischen 
Fakultäten und die Juristenfakultäten in Helmstedt, Leipzig und Wit-
tenberg erbat der Rat Rechtsauskunft darüber, ob er I. verpflichtet sei, 
den Juden ihre Verschreibungen zu halten, und wie er 2. mit dem Mini-
sterium in der Frage der Hetzpredigten verfahren solle. 

Alle Gutachten54  stimmten einhellig darin überein, daß der Rat, 
wenn er aufgrund der Regalien und der Reichsabschiede dazu berech-
tigt sei, Juden aufzunehmen, diesen auch die Verträge halten müsse. 
Wenn die Juden allerdings der Gotteslästerung und des gegen die 
Reichsverordnungen verstoßenden Wuchers überführt würden, so 
sollten und dürften sie entsprechend bestraft werden mit, wie Leipzi-
ger Juristen und Konsistorium übereinstimmend urteilten, leibs oder 
gelds straffe, mit gefengnis oder gar mit Austreibung. In diesem Fall, 
stellten die Leipziger fest, hätten die Juden auch kein Recht, sich auf 
ihre Verschreibungen zu berufen oder den Rat zu verklagen. Außer-
dem sei es dann den Predigern erlaubt, in Strafpredigten die Juden zu 
kritisieren, während sie bei rechtmäßigem Verhalten der Juden beschei-
denheit im Predigambt gebrauchen sollten. 

Die Juristen in Helmstedt gaben in bezug auf die zweite Frage die 
Auskunft: Weil den Juden beide, in den algemeinen beschriebenen 
Rechten und des Heiligen Römischen Reichs publicirten und außge-
kundigten abscheiden, wie auch per specialia und sonderbare furstliche 
indulta und begnadungen, bei anderen Christen in Stedten zu wohnen, 
ihre synagogen zu haben, auch schutz und schirm gewircket, so konnen 
und mugen hierdurch eure prediger von ihren ubermeßigen schelden 
und hefftigen straff predigen billich abgemahnet und die zu moderie-
ren unndt einzuziehen ihnen woll untersaget werden. 

Den Helmstedter Theologen" lagen weniger die gesicherten Rechte 
der Juden als das christliche Gewissen des Rates am Herzen. Sie kriti-
sierten zunächst, daß es überhaupt Obrigkeiten gebe, die den Juden 
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neben dem Recht der Beiwohnung soviel Freiheit einräumten, daß sie 
Jesus Christus lästern und ihre Receptatorn und nachbauren aussau-
gen können. Wenn also die Juden in ihrem mammelukischen und 
unchristlesterlichen wesen und übungen, auch den wucherischen hen-
deln ungerüget verharren möchten . . . so hetten E. W destoweniger zu 
furchten, daß sie briefe und siegel brechen, wo sie die Juden ausjegten. 
Der mißbrauch der receptation und freiheit . . . dringe E. W gewi ßen, 
die Juden, ungeachtet weltliches undt im gewißens recht ungegrunde-
ten Einwendens, ernstlich zu straffen und abzuschaffen. Den Predi-
gern könnten die Helmstedter Theologen ihre Strafpredigten auch 
gegenüber dem Rat nicht verargen, E. W wollen es vor eine sonderliche 
Wolthat Gottes erkennen, das die wechter eurer sehlen nicht stumme 
hunde sein, sondern erheben ihre stimme als eine posaune undt verkün-
digen euch eure sünde. Wenn der Rat aber dafür sorgen werde, daß die 
Juden entweder zum Christentum übertreten oder bei Strafe der Aus-
weisung geloben, sich jeder Gotteslästerung und ihrer Synagogenver-
sammlungen zu enthalten und keinen Wucher zu treiben, so würden 
die Prediger keinen Grund mehr für die Strafpredigten haben. 

Mit diesen Gutachten sicherte sich der Rat der Stadt Hannover zum 
einen juristisch und theologisch nach innen und außen ab, zum ande-
ren schuf er sich einen begrenzten Handlungsspielraum. Wie er selbst 
gegenüber den Juden eingestellt war, wird nicht recht deutlich, es 
scheint trotz der auch im weiteren Verlauf bemerkbaren Unschlüssig-
keit das politische Kalkül in seinem Handeln überwogen zu haben. In 
den überlieferten Quellen gibt es keinen Hinweis darauf, daß der Rat 
auch vor den Predigten der Geistlichen eigene Maßnahmen gegen die 
Juden getroffen hätte; die guten geschäftlichen Kontakte einiger füh-
render Familien zu den Juden und das Verhalten in den folgenden Jah-
ren legen vielmehr eine nicht einheitliche Haltung ihnen gegenüber im 
Rat nahe. Antijüdische Bestrebungen in der Bevölkerung, in Ämtern 
(Gilden/Zünfte) und Meinheit (nichtzünftische Bürger), hat es das 
ganze Jahrhundert hindurch immer wieder gegeben 56, so daß es nicht 
verwunderlich ist, daß die Predigten auf fruchtbaren Boden fielen. 
Allein schon zur Stabilisierung der Situation, wahrscheinlich aber 
auch aus Überzeugung mußte der Rat gegenüber den Predigern 
behaupten, daß er selber Maßnahmen zur Ausweisung oder wenig-
stens zur Bestrafung der Juden einleiten werde. 

Die juristische Position und die sich daraus ergebenden Möglichkei-
ten waren durch die Gutachten eindeutig: Solange sich die Juden an 
die Gesetze hielten, durften ihre Verträge nicht gebrochen werden. 
Die Reaktion gegenüber den Angriffen der Geistlichen auf Rat und 
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Juden blieb dagegen ins Belieben des Rates gestellt. Sein oberstes Ziel 
mußte dabei die Wahrung des Stadtfriedens sein; hier eine Entschei-
dung gegen die Geistlichkeit der Stadt und gegen den Stadtfrieden, für 
den Schutz einiger weniger Juden zu erwarten, überfordert Denk- und 
Handlungsmöglichkeiten des i6. Jahrhunderts. 

Auch Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel hat sich im 
Laufe des Sommers 1587 als Schutzherr der Neustädter und auch der 
Altstädter Juden 57  in das Geschehen eingeschaltet und den Rat darauf 
hingewiesen, daß gemäß den Reichsordnungen die Juden nicht mit 
Gewalt verletzt werden dürften.° 

Am 2 5. August wurden dem Geistlichen Ministerium die Weisungen 
der Universitäten, der Brief des Herzogs und der Entwurf einer Ver-
ordnung gegen Kompagniegeschäfte zwischen Christen und Juden 
mitgeteilt. Der Rat bat um eine Stellungnahme der Geistlichen und 
forderte sie noch einmal auf, von Strafpredigten um des Stadtfriedens 
willen Abstand zu nehmen. Der Bitte der Prediger nach Abschriften 
der an die Universitäten gesandten Anfragen, deren Antworten, des 
Verordnungstextes und der Schutzverträge der Juden kam der Rat bis 
auf letzteres am 25. September nach; die Verschreibungen der Juden 
wollte er nicht publik machen. 59  Das Ministerium überreichte dem Rat 
im Gegenzug eine Untersuchung über die jüdischen Gotteslästerun-
gen.' 

Im Laufe der folgenden Monate sammelte der Rat genauere Infor-
mationen über die den Juden verbrieften Rechte, stellte einen Auszug 
aus ihren Schutzbriefen zusammen und beschloß, mit Alterleuten, 
Werkmeistern und Zwanzigmann zu bereden, daß man die Juden dul-
den wolle, solange sie sich an die Bestimmungen der Reichspolizeiord-
nung von 1577 (5 % Zinsen pro Jahr)6I hielten. Die Juden erklärten am 
8. November, sie wollten sich an die Ratsverschreibung halten, bis man 
ihnen per Rechtsverordnung etwas anderes zuerkenne; ferner baten sie 
erneut um den ihnen zugesicherten Schutz.' 

Der schwierige Meinungsbildungsprozeß innerhalb des Rates geht 
aus einer lateinischen Randbemerkung auf dem Auszug der Juden-
schutzbriefe hervor: «In Zusammenhang mit der Beratung über die 
Ausweisung der Juden müsse bedacht werden, daß nicht über die Auf-
nahme, sondern über die Vertreibung der bereits Aufgenommenen ver-
handelt werde. In erster Hinsicht solle das strenge Urteil der Theolo-
gen berücksichtigt werden, in zweiter möge man beraten». 63  

Nach außen hin geschah jedoch nichts, so daß der Prediger Hein-
rich Garber sich veranlaßt sah, am 26. Dezember wieder den Rat in 
einer Predigt anzugreifen, weil er die Juden schütze. Am 29. Dezem- 
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ber wurden die Prediger erneut vor den Rat zitiert und ihnen die Hetz-
predigten verboten. Der Rat fügte hinzu, daß er mit dem Ministerium 
übereinstimme, die Juden auszuweisen, aber wie, wisse man noch 
nicht; schnell werde es auf jeden Fall nicht gehen, weil die Juden durch 
Reichsverordnungen, kaiserliche und fürstliche Privilegien geschützt 
seien und weil die Gefahr bestehe, daß der Herzog die aus Hannover 
ausgewiesenen Juden ihnen zur Schande wieder in die Stadt hinein-
führe. Deshalb müsse man erreichen, daß die Juden «freiwillig und 
von selbst» gehen, der Stadt zur Bequemlichkeit. Vorerst beschlossen 
Rat, Ämter und Zwanzigmann, den schweren Wucher von Juden und 
Bürgern öffentlich zu verbieten und einen Geldwechsel einzurichten. 

Heinrich Garber, der wegen seiner Hetzpredigten besonders hart 
kritisiert worden war und mit dem ganzen Ministerium Zurückhal-
tung versprach, hielt auch r 588 weitere aggressive Predigten gegen die 
Juden und wurde im Mai 1588 noch einmal deshalb vor dem Rat ange-
klagt. 64  

Am 3. Mai desselben Jahres wurde schließlich auch die Verordnung 
des Rates gegen die Kompagniegeschäfte der Christen mit den Juden 
erlassen und veröffentlicht: Bürger und Einwohner, die mit den Juden 
in Alt- oder Neustadt Contracte undt Commercia abgeschlossen und 
ihnen Geld vorgestreckt hätten, sollten bis spätestens 24. Juni ihr Geld 
zurückfordern und in Zukunft bei Geldstrafe in Höhe der verliehenen 
Summe den Juden kein Geld mehr ausleihen. Begründet wurde die 
Maßnahme in Anlehnung an die Kritik der Geistlichen damit, daß der 
ungöttliche jüdische wucher zugenommen habe und dadurch viele 
arme Bürger zum aussersten . . . ausgesogen und die Einkünfte der 
Stadt uf ein ansehnlichs geschmelert und geringert würden. Da aber die 
Juden in Alt- und Neustadt gemeinlich und mehres teils nicht sonder-
lichs hohes vermuegens sein, könnten sie ohne die Kapitaleinlagen der 
Christen gar nicht mehr solche schädlichen Wuchergeschäfte tätigen» 

Über einen Grund für den späten Zeitpunkt der Verordnung läßt 
sich nur spekulieren: Vielleicht gestalteten sich die Verhandlungen 
innerhalb des Rates, der Ämter und der Bürgerschaft als schwierig, 
oder es kam zu Meinungsverschiedenheiten mit der Geistlichkeit, 
möglicherweise war es aber auch Hinhaltetaktik, um abzuwarten, ob 
sich die Lage wieder beruhigen und die Angelegenheit im Sande ver-
laufen würde. 

Den Juden selbst wurde auferlegt, sich an die Vorschriften der 
Reichspolizeiordnung von 1577 zu halten und nicht mehr als 5 % Zin-
sen zu nehmen, sich der Gotteslästerungen und ihrer Zeremonien zu 
enthalten. 66  
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Die wirtschaftlichen Folgen des Edikts und des niedrigen Zinssatzes 
waren für die Juden, wie vom Rat beabsichtigt, fatal: Ihnen wurde die 
Geschäfts- und Verdienstgrundlage entzogen. Einige der Neustädter 
Juden verließen deshalb noch im gleichen Jahr die Stadt 67, die übrigen 
mußten i590 und 1591 nach der herzoglichen Judenvertreibung das 
Land verlassen." 

Es sein aber damahls in der Stadt Hannover drey Juden verblieben, 
welche das Bürgerrecht gehabt, welche E. E. H. Raht so weit geschüt-
zet, doch mit großer Mühe, als Fiebes, ein langer schwartzer Kerl, 
Jobst, ein kurtzer dicker Kerl, und Mosche, ein gar alter Kerl [Schwie-
gervater und vermutlich auch Onkel des Phibes]. Mosche ist um die 
Zeit verstorben, Jobst ist auch nicht lange darnach gestorben, Fiebes 
aber ist etwa 7 oder 8 Jahre darnach wegen Schulden sammt den sämbt-
lichen noch übrigen Juden hinaus der Stadt Hannover geschaffet wor-
den» 

3. Geschäftsabschluß 1588/98 und Ausweisung 

• 
Das Edikt von 1588 mußte zu einem schwerwiegenden Bruch in den 
Geschäften der Altstädter Juden führen, das System ihrer Geschäfts-
beziehungen zerstören. Das Kapital, das sie von Bürgern erhalten hat-
ten, um damit Gewinn zu machen, sollte plötzlich zurückgezogen 
werden aus laufenden Verträgen und geschäftlichen Bindungen. Kurz-
fristig und ohne Hilfe der Beteiligten und der Stadtobrigkeit war dies 
gar nicht möglich, ohne Bezahlung durch ihre Schuldner konnten die 
Juden aber auch nicht, wie verlangt, ihre Gläubiger befriedigen. Oben-
drein erlitt das wirtschaftliche Klima, von dem Geschäfte auf Vertrau-
ensbasis und gegen Handschriften, wie sie Phibes wohl vielfach abge-
schlossen hat, abhingen, erheblichen Schaden durch die Predigten und 
die Maßnahmen des Rates. Die Geistlichen forderten dazu auf, den 
Juden die Verträge nicht zu halten, und der Rat signalisierte, daß er die 
Juden gerne los werden wollte, eine Aussicht, die die Schuldner der 
Juden nicht gerade zu beschleunigter Rückzahlung ihrer Schulden 
antrieb .7° 

Die Abwicklung der Geschäfte zog sich über Jahre hin, wobei sich 
der Anteil der problemlos abgeschlossenen Transaktionen nicht ermit-
teln läßt. Am 23. Juni 1592 fand eine Vergleichsverhandlung zwischen 
Phibes, seinen Gläubigern und seinen Schuldnern vor mehreren Rats-
kommissaren statt.'` Aus diesem Anlaß hat Phibes eine Liste der 
Schulden, mit denen ihm die Bürger verhaftet waren, erstellt.72  
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In der Verhandlung wurde keine umfassende Einigung erzielt73, die 
Höhe der zu veranschlagenden Zinsen blieb wohl strittig. Am 
26. November 1592 beschwerte sich Phibes darüber vor dem Rat: Man 
könne den Juden nicht entgegen ihren verbrieften Rechten nachträg-
lich einen niedrigeren Zinssatz vorschreiben, nachdem sie für 10-13 % 
Geld aufgenommen und weiterverliehen hätten. Die Reichspolizeiord-
nung gestatte denjenigen, die berechtigt seien, Juden aufzunehmen, 
ausdrücklich, eigene Ordnungen mit den Juden zu machen, ein Zins-
satz von 5% sei also nicht zwingend vorgeschrieben.74  

Auch mit Hilfe königlicher und kaiserlicher Schutzprivilegien für 
die Juden des Reiches versuchten Phibes und Jobst im April 1593, den 
Rat zu einer Rücknahme der Zinsvorschriften zu bewegen: sey ihnen 
mehr von Carolo V. erleubt als Christen wegen hoher der Juden Reichs 
zulagen, gefirmirt per Maximilian II. und Rudolph II.75  

Da Phibes und Jobst ihre Schulden nicht bezahlen konnten, drohte 
ihnen früher oder später das Gefängnis. Aus Furcht davor ist Phibes 
im Sommer 1597 einer Ladung des Rates nicht gefolgt, sondern hat 
seine Frau geschickt, um zu erfahren, was der Rat ihm zu sagen habe. 
Diese wurde nicht empfangen, Phibes zum zweiten Mal zitiert. Wie-
der erschien er nicht, sondern schrieb in metu et terrore am 3. August 
von Wunstorf aus, der Rat möge ihn nicht, wie er fürchte, wegen sei-
ner Schulden ins Gefängnis werfen, sondern sich gedulden und die 
Bürger dazu veranlassen, ihre Schulden bei ihm zu bezahlen. Nur 
dann könne er seine Gläubiger und den Rat befriedigen. Für den Fall, 
daß der Rat dazu nicht bereit sei, macht er den Vorschlag, sein Wohn-
recht in der Stadt und seine Schulden anderen Juden zu überlassen. 
Wohin mich dan der treue Gott henwider wirt weisen, stehet bei ime, 
will lieber im exilio mein lebent enden, dan das ich in carcere solte 
geengstiget und geplaget werden? 
Der Vorschlag der Judenumbwechslung ist von den Gläubigern des 
Phibes aufgegriffen und mit Nachdruck vor dem Rat vertreten wor-
den, das Versprechen einer ansehnlichen Spende für die Armen und die 
Kurrende-Schüler miteingeschlossen. Die neuen Juden, die an dem 
Tausch interessiert seien, wären bereit, auf einen Teil der Phibes und 
Jobst zustehenden Jahre zu verzichten und die Zinsen auf die Hälfte zu 
reduzieren. Auf diese Weise würde die Stadt also im Endeffekt die Got-
teslästerung der Juden auf legale Weise eher los, die Bürger würden 
nicht ihre Pfänder zu den Juden nach Hildesheim bringen, der Armut 
und den Untertanen geschehe es zum Nutzen77  — für jeden das Argu-
ment, das er hören wollte. 

Die Verhandlungen gediehen so weit, daß der Rat im Dezember 
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1597 einen Vertragsentwurf aufsetzte, in dem er zunächst noch einmal 
die Gründe für den Judenumbwechsel aufführte und die Gläubiger der 
Juden78  namentlich nannte. Danach willigte er ein, daß die Juden Isaac 
Süßmann und Salomon Gans aus Minden unter folgenden Bedingun-
gen anstelle von Phibes und Jobst in den Schutzvertrag treten: Die 
Jahre nach dem Tod Brunnekens werden von 14 auf Io verkürzt, der 
zugelassene Zinssatz von wöchentlich I Witten pro Gulden wird auf 
die Hälfte reduziert (außer für Auswärtige), die Abgaben um eine 
nicht genannte Summe erhöht. Ferner sollen sich die Juden an die Vor-
schriften der Reichspolizeiordnung von 1577 halten, keine gestohle-
nen Güter kaufen, die christliche Religion nicht schmähen und sich 
dem Stadtgericht unterwerfen, alles bei Strafe des Verlustes von 
Schutz, Freiheit und Wohnrecht.79  

Am 6. Dezember 1597 und am 31. Januar 1598 wurde das Geistliche 
Ministerium um seine Meinung hierzu befragt und lehnte unter Hin-
weis auf den großen Schaden, den die Juden verursacht hätten, und die 
große Mühe, die es gekostet habe, sie los zu werden, den Handel ab, 
nicht ohne sich noch einmal auf das Urteil der Theologen der Univer-
sität Helmstedt und auf seine schriftliche Erklärung zu beziehen. 
Schließlich stellten die Geistlichen die Entscheidung in das Gewissen 
des Rates.' 

Der Rat machte jedoch sein Votum davon abhängig, ob Herzog 
Heinrich-Julius, der im Herzogtum keine Juden duldete, sondern 
ihnen seit 1594 nur den Durchzug wieder gestattete, dem Tausch 
zustimmen würde» 

Zu diesem Zeitpunkt saß Phibes bereits seit ca. einem Monat in 
Haft', der Rat hatte auf Bitten eines Gläubigers, wegen seiner Schul-
den gefangennehmen lassen. 

Die übrigen Gläubiger des Phibes ließen unterdessen in Sachen 
Judentausch nichts unversucht, wandten sich auf die Vertröstung des 
Rates am 1. April 1598 und am 4. Mai in zwei fast gleichlautenden Brie-
fen an Herzog Heinrich-Julius und, weil dieser seinen Räten die Ange-
legenheit zuwies, an die herzogliche Kanzlei, um sie zu einem Promo-
torialschreiben an die Stadt Hannover zu bewegen.83  Erhalten hat sich 
ein solches Schreiben nicht, der Rat sah sich jedoch durch die Einschal-
tung der fürstlichen Räte zur Haftmilderung für Phibes veranlaßt» 

Die Dauer der Gefangenschaft des Phibes läßt sich nicht ermitteln, 
sie mag i/z bis über 1 Jahr gewährt haben. Der Rat verweigerte dem 
Juden jede Hilfe gegen seine Schuldner und ließ ihn schließlich unter 
der Bedingung frei, daß er umgehend alle seine Gläubiger befriedigen 
oder die Stadt verlassen solle. Zahlen konnte Phibes nicht, schon gar 
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nicht so kurzfristig, also ist er mit seinem Bruder von Hannober abge-
scheiden, mein gantzen haußhaltt, brieff, siegell, vorradt und was vor-
handen, dahinden zu laßen genöttigt.85  

4. Widerspruch 

Die faktische Ausgangslage im Kampf des Phibes und seiner Gläubiger 
um ihre Rechte blieb im Laufe der nächsten Io Jahre die gleiche, die 
Ansprüche der Parteien wurden wahrscheinlich nie endgültig befrie-
digt. Die Überlieferung bricht mit dem Jahreswechsel 1608/09 ab, zu 
einem Zeitpunkt, als Phibes noch für 2-3 Jahre Wohnrecht in Hanno-
ver besaß. Da er auch weiterhin in Niedersachsen wohnte,85a haben er 
und seine Gläubiger vermutlich ihre Hoffnung auf die Hilfe der 
Obrigkeit endgültig aufgegeben. 

Phibes ist mit seiner Familie (sein Bruder Jobst wird nach der Aus-
weisung nicht mehr erwähnt, im Anschluß an seine Gefangenschaft 
und Ausweisung 1598 oder 1599 nach Prag gezogen (ich und die mei-
nigen dadurch in eußerste darbung vortieft, daruber erstarret, mich 
endtlich gehn Praeg erfugt, daselbst niedergeschlagen, widderumb 
besetzet . . .86). Wahrscheinlich hatte er in der großen und einflußrei-
chen Judengemeinde87  Verwandte, die ihn aufnahmen und ihm einen 
neuen Start ermöglichten." 

Zunächst hoffte er, daß Bürgermeister und Rat der Stadt Hannover 
sich eines besseren besinnen und ihn von sich aus restituieren würden. 
Weil sich nichts tat, rieten ihm andere Juden schließlich, sich beim Kai-
ser ein Promotorialschreiben an Herzog Heinrich-Julius zu beschaf-
fen. Er hielt dies jedoch für unnötig und meinte, durch sein persönli-
ches Erscheinen in bzw. vor Hannover die Dinge wieder in Gang zu 
bringen» 

Mindestens zwei Jahre lang, von 160I-1603, hat sich Phibes in Nie-
dersachsen aufgehalten und von verschiedenen Orten aus mit Briefen 
und persönlich seine Angelegenheit zu befördern versucht: im Septem-
ber 1601 von Minden, danach von der Hannoverschen Neustadt aus, 
im März 1602 von Hildesheim; im Januar 1603 wieder auf der Neu-
stadt, im April 1603 in Wolfenbüttel; auf der Neustadt schloß er Ende 
Juni 1603 einen Vergleich mit seinen Gläubigern. 

Daß Phibes noch mit einem solchen Aufwand um sein Recht streiten 
konnte, beweist, daß er entweder noch nicht völlig finanziell ruiniert 
war bzw. gewisse Reserven, vielleicht außerhalb Hannovers, besaß 
oder, und das ist wahrscheinlicher, daß er von anderen Juden, viel 
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leicht seinen Verwandten, unterstützt wurde. Während seines Aufent-
haltes in Niedersachsen hatte er ja nicht nur die Kosten für die Lebens-
haltung, Reisen, Geleitbriefe, seinen Notar, Schreibarbeiten etc. zu 
bezahlen, sondern konnte natürlich auch nur in begrenztem Umfang 
Geschäfte tätigen. Hierfür dürften ihm fester Wohnort und Grundka-
pital gefehlt haben. Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, daß 
seine Frau (t 1603) in Prag geschäftlich aktiv wurde, wie dies für 
andere Jüdinnen bei Abwesenheit oder nach dem Tod ihrer Männer 
belegt ist. 

Der Schwerpunkt der Verhandlungen zwischen Phibes, dem Rat zu 
Hannover, den Gläubigern und den herzoglichen Räten liegt ebenfalls 
in den Jahren 1601 bis 1603. Hiernach ergriffen erst Ende 1606 die 
Gläubiger wieder die Initiative und versuchten noch einmal, direkt 
oder durch Einschaltung des Herzogs bzw. seiner Räte die Stadt zum 
Einlenken zu bewegen, während von Phibes selbst nur noch ein Brief 
an seine Gläubiger vom November 1608 überliefert ist. 

Zwischen dem 14. September 1601 und dem 25. Januar i6o2 schrieb 
Phibes fünfmal an den Rat der Stadt Hannover und bat um Erlaubnis 
des Judentauschs, seine Gläubiger zweimal; der Rat antwortete in zwei 
Briefen.9° Die Positionen der Parteien blieben unverändert, die Bedin-
gungen, unter denen der Rat nachzugeben bereit war, so gesetzt, daß 
Phibes sie nicht erfüllen konnte: Er solle erst seine Schulden bezahlen, 
dann könne man über Wiederaufnahme oder Tausch verhandeln. 

Nach einem halben Jahr fruchtlosen Bemühens wandte sich Phibes 
schließlich um Hilfe an Herzog Heinrich-Julius." Daraufhin schrie-
ben die fürstlichen Räte an Hannover und forderten die Restitution 
des Juden oder eine Stellungnahme der Stadt.92  Doch der Rat ließ sich 
Zeit, seine ausführliche Antwort ging erst nach einer neuerlichen 
Beschwerde des Phibes93  wegen der Verzögerung am 10. Juli auf der 
Kanzlei ein94  und wurde Phibes von den fürstlichen Räten in einer 
Kopie zugestellt. Am i 6. August widerlegte Phibes die einzelnen 
Argumentationspunkte des Rates und bat um die Beförderung seiner 
Wiedereinnahme oder ein Verhör beider Parteien auf der fürstlichen 
Ratsstub e .95  

Seiner Bitte wurde stattgegeben, am 19. Oktober ergingen die Einla-
dungen an die Kontrahenten, sich am 22. November auf der fürstli-
chen Kanzlei in Wolfenbüttel einzufinden.96  Am 21. November traf 
stattdessen in Wolfenbüttel die Weigerung des Hannoverschen Stadtra-
tes ein, in dieser Sache Kosten und Tagfahrt auf sich zu nehmen und zu 
erscheinen.97  

Phibes beschwerte sich über diese Weigerung und bat mehrmals mit 
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der Drohung, sich sonst an den Kaiser zu wenden, schriftlich° und 
mündlich um einen neuen Verhörstermin. Gleichzeitig bemühte er 
sich, die Behauptungen des Rates über den Grund seiner Inhaftierung 
und Ausweisung zu widerlegen. 

So traf er sich am 7. i. 1603 auf der Neustadt vor Hannover vor dem 
Notar Jacob Braun und drei Zeugen mit allen seinen Gläubigern (bis 
auf zwei oder drei, die nicht in Hannover weilten), las diesen das Rats-
schreiben vom 17. November 160z vor und fragte sie, da er von keinem 
wüßte, der ihn mit Hilfe des Stadtrechts habe gefangennehmen lassen, 
wie sie sich weiter ihm gegenüber verhalten wollten. Im Namen aller 
Gläubiger erklärte Gebhard vom Sode, daß ihrer Erinnerung nach kei-
ner ihn habe mit Gerichtsschein verfesten und ausweisen lassen, son-
dern sie wehren auch sambt und sönderlich mit ihme woll zufrieden. 
Wenn mit Hilfe fürstlicher Promotorialschreiben er oder andere Juden 
wieder in die Stadt eingenommen würden, seien sie, wie auch bereits 
zuvor geschehen, bereit, ihm einen Teil der Schuldenrückzahlung zu 
erlassen. Außerdem wollten sie noch einmal an Herzog Heinrich-
Julius oder seine Räte schreiben und diese bitten, sich für die Wieder-
aufnahme des Phibes oder anderer Juden einzusetzen. Beide Zusagen 
ließ Phibes aufzeichnen und notariell beglaubigen." 

Die fürstliche Kanzlei lud am S. Februar i603 erneut zu einem Ver-
hörstermin auf den 30. März ein, der auf Bitten Hannovers schließlich 
verschoben und für den S. April fixiert wurde.'" Zu diesem Termin 
ging auch die Supplikation der Gläubiger an Herzog Heinrich-Julius 
ein, in der sie wie schon 1598 um Zustimmung zu und Beförderung 
des Judentausches baten.' 

An dem Verhörstermin auf der herzoglichen Kanzlei nahmen teil: 
der Kanzler J. Jagemann und die fürstlichen Räte Otto von Hoim, 
D. Uslar und D. Eberlin, ferner Hannoversche Ratsherren unter Füh-
rung des Syndikus Dr. Bünting, außerdem Phibes und sein Notar 
J. Haberland. Die Standpunkte beider Parteien wurden noch einmal 
kurz gehört, dann berieten sich Kanzler und Räte und teilten schließ-
lich den Parteien das Ergebnis mit': 

. Hannover habe nicht das Recht, Juden einzunehmen; einmal 
abgeschlossene Verträge müßten jedoch den Juden, sofern sie Gott 
nicht lästerten, gehalten werden. Da aber der Landesherr die Juden 
vertrieben habe, sei auch das Bestreben Hannovers in diese Richtung 
verständlich, hätte eigentlich schon eher greifen müssen. Zur Wieder-
aufnahme der Juden könne die Stadt nicht verpflichtet werden. 

2. Die Gefangennahme des Phibes hätte auch auf Drängen der 
Gläubiger nicht, schon gar nicht so schnell und scharf erfolgen dürfen 
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(Antwort an Hannover); sie sei auf Drängen der Gläubiger nach Stadt-
recht, was Phibes selbst vertraglich zugestanden habe, vorgenommen 
worden (Antwort an Phibes). 

3. Der Judentausch werde (zu Phibes: ohne Bewilligung der Land-
stände) abgelehnt. 

4. Die Stadt solle Liquidationstermine zum Vergleich zwischen Phi-
bes, seinen Schuldnern und Gläubigern ansetzen, Phibes eine Liste sei-
ner Außenstände und Schulden anfertigen. Für die Liquidation erhalte 
er ein Geleit sooft er es brauche. 

S. Hannover solle Phibes für die Haft, für seine zurückgelassenen 
Güter, die beiden Häuser und die 14 Jahre entgangenen Wohnrechts 
eine Entschädigung zugunsten seiner Gläubiger zahlen. 

6. Der Hannoversche Wechsel mit seinen hohen Zinsen sei nicht 
statthaft. 

Am gleichen Tag noch wurde Phibes der Geleitbrief ausgestellt, mit 
dem er jederzeit ungehindert in und aus Hannover gehen konnte. Rat 
und Bürgermeister der Stadt und die herzoglichen Beamten wurden 
darin aufgefordert, ihn bei seinen Bemühungen um Abrechnung zwi-
schen Schuldnern und Gläubigern zu unterstützen und so die ganze 
Angelegenheit zu einem Ende zu führen.'°3  

Der Rat sandte am 9. Mai einen Gegenbericht auf das ein,was seinen 
Abgesandten auf der fürstlichen Kanzlei mitgeteilt worden war. Zur 
Beförderung von Liquidationsverhandlungen erklärte er sich bereit, 
nicht jedoch zu irgendwelchen Entschädigungszahlungen. i°4  Dem 
Notar des Juden wurde am 13. Mai engegen dem herzoglichen Geleit 
mitgeteilt, Phibes solle eine Liste seiner Schuldner und Gläubiger ein-
reichen, nur dann wolle man ihm Geleit geben und einen Tag bestim-
men, um ihm die gepuer in den sachen zu beschaffen. 1°5  

Die Höhe der Außenstände und der Schulden der Juden läßt sich 
nicht mehr schlüssig rekonstruieren. Der Rat hat im März 1603 eine 
Aufstellung gemacht, in der seine Forderungen gegen die Juden (131 
Goldgulden plus Zinsen für i6 Jahre) und die einiger Bürger verzeich-
net waren (an Jobst: 1021 Taler, an Phibes: 321 Taler, an beide gemein-
sam 83o Taler und 30o Gulden, d. h. zusammen 2172 Taler und 300 
Gulden). r°6  

Die Hauptgläubiger des Phibes gehen aus der Liste hervor, die bei 
dem Liquidationstermin vor einem Notar auf der Neustadt am 20. Juni 
erstellt wurde 1°7: Gebhard vom Sode mit 400 Talern und Caspar von 
Wintheim mit 600 Talern. Einen Teil seiner Schulden dürfte Phibes —
zieht man die Ratsliste zum Vergleich heran — bei diesem Termin 
bezahlt haben, ein anderer mag ihm, wie im Januar versprochen, erlas- 
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sen worden sein. Gleichwohl belief sich seine Schuld noch immer auf 
1800-1900 Taler, deren Rückzahlung die Gläubiger mit Geduld zu 
erwarten versprachen. 

Phibes selbst hat eine genaue Abrechnung seiner Geschäfte mit dem 
Rat vorgelegt, diesem schuldete er nach eigenem Bekunden noch 115 
Taler. Die Liste seiner Schuldner stammt aus dem Jahr 1592 und 
scheint dann von ihm aktualisiert worden zu sein. Die Summe beläuft 
sich auf fast 3000 Taler. i°8  Die Schuldner aber waren, wie Phibes erfah-
ren mußte, zum größten Teil verstorben, vertorben und also qualifici-
ret, das bij dem weinigk zuersprießen.'°9  

Daß Phibes sich mit seinen Gläubigern auf der Neustadt treffen 
mußte, beweist, daß der Rat ihn nicht, wie im Geleit festgesetzt, wann 
immer nötig in die Stadt ließ, sondern nur mit beigeordneten Kommis-
saren und zu bestimmten Terminen. Die Einforderung seiner Außen-
stände wurde ihm auf diese Weise erschwert. In einem Beschwerde-
brief li° legte Phibes diesen Tatbestand noch einmal den fürstlichen 
Räten dar, verlangte eine neue Ladung des Rates auf die fürstliche 
Kanzlei und seine Entschädigung. Er versuche bereits seit zwei Jahren, 
sein Recht zu erlangen, müsse aber nun wieder nach Hause, zumal 
seine Frau vor kurzem gestorben sei. 

Auf die Ermahnung der fürstlichen Räte, sich nach dem Geleit des 
Juden zu richten', antwortete die Stadt, daß sie sich daran halten, 
Phibes in die Stadt herein- und hinauslassen und ihm bei der Einforde-
rung seiner Außenstände behilflich sein wolle."' 

Für drei Jahre ruhte nun die Angelegenheit; ob Phibes nach Prag 
zurückgekehrt ist, bleibt offen. Sein letzter Brief von 16o81" legt sogar 
die Vermutung nahe, daß er weiterhin in Norddeutschland blieb, viel-
leicht auch gelegentlich Kontakte zu seinen Gläubigern pflegte. Im 
Herbst 1606 ergriffen diese noch einmal die Initiative, baten Herzog 
Heinrich-Julius (4. o.)"4  und seine Räte (19. '0" s erneut um eine 
Einwilligung zum Judentausch. Das Gesuch wurde im herzoglichen 
Rat abgelehnt, weil es den Landtagsabschieden und der Reichskonsti-
tution zuwiderlaufe. Die Gläubiger statteten zur Beförderung ihres 
Anliegens in Wolfenbüttel Franziscus Algermann mit einer Vollmacht 
aus. 116 

Im Oktober 1607 und am 13. 9.1608, nachdem im Herzogtum ein-
zelne Juden wieder zugelassen worden waren (Neustadt vor Hanno-
ver, Hameln, Northeim), suchten die Gläubiger erneut beim Rat der 
Stadt Hannover um den Judentausch nach, da der Herzog ja nun seine 
Zustimmung nicht mehr verweigern könne. "7  Beide Gesuche wurden 
abgelehnt, die Landtagsabschiede seien noch in Geltung, außerdem 
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fürchte man die bereits wieder aufflammenden Strafpredigten der Pre-
diger. '18  

Am 17. November 1608 schrieb auch Phibes einen letzten resignier-
ten Brief an seine Gläubiger. "9  Er warte noch immer auf Bescheid der 
Stadt, wornach ich mich zu achten. Wenn er diesen nicht bald 
bekomme, werde er fortziehen. Zu Kampf und Argumenten gegen die 
Stadt ist er nicht mehr in der Lage, das jahrelange Warten und die Ver-
geblichkeit all seiner Bemühungen und Unkosten scheinen ihn letzt-
endlich zermürbt zu haben. 

S. Die Argumente' 

5.1 Gläubiger 

Die Gläubiger haben sich vermutlich zur Durchsetzung ihrer Forde-
rungen zusammengeschlossen, denn die Schriftstücke sind in der 
Regel von den sozial am höchsten stehenden und den Hauptgläubi-
gern im Namen der anderen creditores oder consortes unterzeichnet."' 

Grundtenor in den Aussagen der Gläubiger ist das positive Urteil 
über Phibes, das auch nach den jahrelangen Bemühungen um die 
Rückzahlung des Geldes von ihnen nicht aufgegeben wurde (die lüden 
[stehen] fast bei menniglichen in einem guten Credit und glauben 122). 
Phibes habe sich immer korrekt verhalten, seine Waren nach Abma-
chung bezahlt, so daß dies auch für die Zukunft zu erwarten gewesen 
wäre, hätte man ihn nicht der Stadt verwiesen. 

Auch die Ursache für die finanzielle Misere der Juden ist den Gläu-
bigern gut bekannt, sie schieben die Schuld dafür nicht auf Phibes: 
... die Juden [seien] dadurch, daß ihnen ihre handlunge und vor-
brieffte zinse niedergelecht und abgeschafft worden, umb ihre nahrung 
undt credit komen . . .123  , und zwar auff anstiftung und getreib etzlicher 
leute.1" Ferner beteuern die Gläubiger wiederholt, daß sie nicht um 
Verhaftung und Ausweisung der Juden gebeten hätten, schon allein aus 
dem Grund, weil sie damit erst recht kein Geld mehr erhalten würden. 

Die Forderung der Gläubiger bleibt über die ganze Zeit dieselbe: 
Stadt und Herzog mögen dem Tausch der Juden zustimmen, weil die 
Stadt nach Auskunft der eingeholten Gutachten von i 587 verpflichtet 
sei, den Juden die Verträge zu halten'25  ; welche Juden aber in der Stadt 
wohnten, sei vom juristischen Standpunkt aus nicht entscheidend. 
Nur durch den Tausch bestünde eine Chance für die Rückzahlung der 
Schulden. 

Speziell gegenüber dem Rat führten die Gläubiger an: 
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— Er sei verpflichtet, zum Wohl seiner Bürger zu handeln und ihnen 
durch den Tausch zur Wiedererlangung ihres Besitzes zu verhelfen. 
— Er könne den neuen Juden die Bedingungen im Vergleich zum Ver-
trag von 1577 verschlechtern. '26  
— Nach der Wiederzulassung einzelner Juden in das Herzogtum habe 
das herzogliche Ausweisungsedikt von 1590/91 und der Landtagsab-
schied von Gandersheim (1601)1" keine Wirkung mehr, der Herzog 
könne sich dem Tausch nicht mehr entgegenstellen. Der Rat solle lie-
ber zu selbstgesetzten Bedingungen wieder Juden in die Stadt aufneh-
men — zum Nutzen seiner Bürger —, als daß der Herzog ihm unter 
Schmälerung der städtischen Rechte eigene Schutzjuden in die Stadt 
setze. 
— Den Predigern gezieme Bescheidenheit; wenn sie durch Predigten 
den Stadtfrieden gefährdeten, sei der Rat zur Einrede befugt. Nach 
Aussage der Bibel und Luthers 128  sollten die Juden den Christen zum 
Exempel geduldet werden. Die hochangesehenen Prediger bis in die 
6oer und 7oer Jahre hätten ebensowenig Anstoß an der Judenverglei-
tung genommen wie die Hofprediger an der Wiederzulassung einiger 
Juden durch den Herzog. 

5.2 Phibes 

Das Hauptziel des Phibes war die Bezahlung seiner Gläubiger, mit 
denen ihn offensichtlich ein gutes und vertrauensvolles geschäftliches 
Verhältnis verband. Deshalb und wegen der notariell beglaubigten 
Aussage der Gläubiger vom 7. Januar 1603 glaubte er nicht, daß einer 
oder mehrere von ihnen ihn nach dem Stadtrecht und mit Gerichts-
schein hätten gefangennehmen und ausweisen lassen, wies die Behaup-
tung dessen durch den Rat zurück. In einem Fall klärt sich dies auf: 
Jakob Wedekindt bekannte am 8. Oktober 1603 schriftlich, daß sein 
Vater sich zwar einen Gerichtsschein gegen Phibes habe ausstellen las-
sen, aber nur, um ihn als Druckmittel gegen ihn zur schnelleren Rück-
zahlung zu benutzen. Die Stadt habe den Schein von ihm eingefordert, 
er habe ihn zurückverlangt. Es sei weder in seiner noch in seines Vaters 
Absicht gewesen, den Juden aus der Stadt weisen zu lassen:29  

Die Hauptforderung des Phibes gegenüber der Stadt bildet die nach 
der Einwilligung zur Überlassung seines Wohnrechts an andere Juden. 
Nur so sah er sich zur Rückzahlung seiner Schulden in der Lage. Die 
Wiedereinnahme in die Stadt zu den neuen, schlechteren Zinskondi-
tionen nutzte ihm dagegen gar nichts, seine Gläubiger konnte er vor-
her nicht bezahlen. 
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Herzog Heinrich-Julius, den er als herzoglicher Schutzjude schließ-
lich anrief, bat er dagegen, die Stadt zu seiner Wiedereinnahme zu den 
alten Bedingungen zu veranlassen oder die Parteien auf der Kanzlei zu 
verhören und zu vergleichen. Einen langwierigen Prozeß könne er 
nicht durchstehen. 

Den stereotypen Vorwurf der Gotteslästerung und des Wuchers ließ 
Phibes durch seinen Notar auf der herzoglichen Kanzlei zurückwei-
sen: Der Gotteslästerung habe er sich nicht schuldig gemacht; die von 
den Vorgängern der Ratsherren erlaubten 29 % Zinsen seien gebräuch-
lich und normal. Er selbst und seine Mutter beteuerten mehrfach, sich 
strikt an Gesetze und Vorschriften gehalten zu haben.'3° 

Dem Rat hielt Phibes vor, das sie ohne das und vor sich anlaß gefurt, 
wie sie mihr das versprochene gleidt, unvorletzt brieff undt siegeln, 
abstricken und enerviren muchteni3i , die angeführten Gründe seien 
sekundär und widerlegbar: 

— Mit dem Zinssatz seiner eigenen Wechselstube (um io %) beweise 
der Rat, daß es ihm I. mit der Durchsetzung der Bestimmungen der 
Reichspolizeiordnung von 1577 nicht besonders ernst sein könne (5 
Zinsen erlaubt), die, wie auch der Herzog, zudem den Städten eigene 
Vorschriften gestatte, und daß 2. ein Zinssatz von 5 % unrentabel sei. 

— Trotz der Ausweisung der Juden aus dem Herzogtum (159o/9 1) 
habe ihn die Stadt weiter geduldet; die Tätlichkeiten gegen ihn seien 
jedoch noch vor dem Gandersheimer Landtagsabschied erfolgt, dieser 
könne also nicht als Begründung dienen. 

— Mit dem Stadtrecht sei er nicht verfolgt worden, Prozeß und 
Gefängnis gegen ihn seien, da keine Fluchtgefahr bestanden habe, 
nicht zu rechtfertigen. 

— Die Rechtsweisung zur Rechtfertigung des harten Vorgehens 
gegen ihn (Juden non sit servanda aequitas, sed rigor iuris 132) wider-
spreche dem Reichsrecht und den kaiserlichen Privilegien. Ihm aber 
sei baldt weder iuris rigor noch einige aequitas, besondere lautere ver-
gewaltigunge wiederfahren. '33  

Ferner habe der Rat seine Schuldner dazu ermuntert, ihre Schulden 
nicht zu bezahlen. Er aber könne, da er seine Briefe und Handschrif-
ten habe in der Stadt zurücklassen müssen, keinen Nachweis mehr füh-
ren, um die Schulden gerichtlich einzufordern. 

5.3 Rat 

Verhalten und Argumentation des Rates waren immer reaktiv, 
bestimmt durch das Bemühen, im Interessenkonflikt zwischen den 
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verschiedenen Gruppen nicht deutlich Stellung zu beziehen, sondern 
sich auf eine zwar juristisch unanfechtbare, aber gleichwohl juden-
feindliche Position zum vermeinten Nutzen des Stadtfriedens zurück-
zuziehen. 

Die Argumente des Rates erweisen sich zu großen Teilen als legali-
stisch, sie wurden je nach Situation und Adressat variiert und neu 
gewichtet: 

— Nach den Hetzpredigten und der Auskunft der Universitäten 
habe er die Verträge halten müssen, den Handel der Juden jedoch 
gemäß der Reichspolizeiordnung von 1577  beschränkt. 

— Besonders seit der herzoglichen Judenausweisung habe er wegen 
der juristischen und theologischen Gutachten vergeblich auf Mittel 
und Wege zur legalen Ausweisung gesonnen. 

— Phibes sei nachweisbar auf Anhalten vieler, durch die Flucht sei-
nes Bruders Jobst aufgeschreckter Gläubiger obrigkeitshalber in 
gelinde Haft gesetzt und mit Recht und Urteil aus der Stadt gewiesen 
worden. Dieses Vorgehen entspreche dem Stadtrecht, es treffe Bürger 
im gleichen Fall ebenso. 

— Die Wiederaufnahme des Phibes oder anderer Juden sei aufgrund 
des Gandersheimer Landtagsabschiedes nicht möglich. Wenn der Her-
zog diese jedoch gegen den Abschied befehle und der Jude seine Schul-
den bezahlt habe, wolle man ihn wieder in die Stadt lassen. 

— Da der Jude seine Außenstände nicht nachweise, könne man ihm 
bei der Eintreibung der Schulden nicht behilflich sein. Bürger, die 
nicht geständig seien, wolle man nicht auf sein bloßes Angeben hin 
beschweren. 

— Die Häuser der Juden gehörten diesen nicht, deshalb habe man 
den Besitz des Phibes inventarisieren lassen und die Buden wieder ver-
mietet. Zu Entschädigungsleistungen sei also kein Anlaß. 

— Da auch die herzogliche Kanzlei den Judentausch aufgrund der 
herzoglichen Judenausweisung und des Gandersheimer Abschieds 
ablehne, richte man sich gerne danach. 

Der wichtigste, als einziger nicht juristisch faßbare Grund für die 
Ablehnung der Wiederaufnahme von Juden bleibt zum Schluß: die 
Angst vor den bereits wiederaufflammenden Straf- und Hetzpredigten 
der Geistlichen. 

6. Resum 

Der Wahrheitsgehalt mancher der angeführten Sachargumente läßt 
sich nicht bewerten, hier muß z. T. Aussage gegen Aussage stehen blei- 
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ben (Gotteslästerung, Höhe der tatsächlich verlangten Zinsen, 
Gerichtsschein von Gläubigern zur Verhaftung, Entfremdung des 
Besitzes der Juden, Höhe der für die Schutzbriefe entrichteten Abga-
ben etc.). All diese Fragen konnten durch eine auf die freiwillige 
Akzeptanz ihrer Entscheidungen angewiesene Vergleichsverhandlung 
nicht geklärt werden, hierzu hätte es eines Gerichtsverfahrens bedurft, 
das Phibes, vielleicht nicht nur der Langwierigkeit wegen, scheute. 

Seine juristische Position könnte sich nämlich als nicht so sicher her-
ausgestellt haben, wie er meinte oder vorgab. Denn unabhängig 
davon, ob die Stadt dazu berechtigt war, die im Schutzbrief festgesetz-
ten und noch gültigen Bedingungen zu verschlechtern (hier stand das 
Stadtrecht gegen das Recht der Juden), war durch seine Zahlungsunfä-
higkeit ein gerichtliches Vorgehen gegen ihn durchaus legal, die Aus-
weisung eingeschlossen, es bedurfte nur des Klägers. Bis jedoch der 
Jude finanziell ruiniert war und sich ein solcher Kläger fand, hat es 
immerhin neun Jahre gedauert; dann hat es der Rat allerdings an Härte 
und Schnelligkeit nicht fehlen lassen, wie selbst die fürstlichen Räte 
rügend feststellten. Über seine legalen Möglichkeiten hinaus scheint 
der Rat Phibes in der Eintreibung seiner Außenstände nicht nur nicht 
geholfen, sondern ihn erheblich behindert zu haben; Sanktionen von 
seiten der fürstlichen Kanzlei brauchte er nicht zu befürchten. 

In einem weiteren Punkt stand Recht gegen Recht: die Verpflich-
tung der Stadt zur Einhaltung der den Juden gegebenen Verträge und 
das Judenverbot des Herzogs und des Gandersheimer Landtags. Nur 
zu gerne akzeptierte die Stadt in diesem Fall opportunistisch die von 
den fürstlichen Räten konstatierte Priorität des Landesrechts. "4  

Im Verhalten und in der Argumentation des Rates überwogen im 
Verlauf der ganzen Auseinandersetzung Unschlüssigkeit, das Abwäl-
zen von Initiativen und Entscheidungen auf andere, die Scheu vor kla-
ren Stellungnahmen und nicht zuletzt die Verzögerungstaktik, um die 
Juden mürbe zu machen. Dies begann 15 87 nach den durch die Predi-
ger initiierten Hetzpredigten mit dem Einholen der Gutachten und 
dem erst nach einem Jahr in Befolgung derselben verhängten Verbot 
von Kompagniegeschäften, reichte über die «nur» als obrigkeitliche 
Maßnahme auf Initiative der Gläubiger verhängte Verhaftung und Aus-
weisung, die dem Herzog zugeschobene Entscheidung über die Zuläs-
sigkeit des Judentausches (1 598), die nicht realisierbaren Bedingungen 
für eine Wiederaufnahme des Phibes (1 6o I) bzw. für Hilfe bei der Ein-
treibung seiner Außenstände, die Ablehnung und Verschiebung der 
Anhörung auf der herzoglichen Kanzlei, das stereotype Angebot eines 
(langwierigen) ordentlichen Gerichtsverfahrens, bis zu den Behinde- 
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rungen bei den Bemühungen des Juden um Liquidation (1603). 
Ein Grund für diese abwartende Haltung mag das gute Verhältnis 

einiger Mitglieder führender Hannoverscher Kaufmanns- und Ratsfa-
milien zu den Juden, und damit eine nicht einheitliche Interessenlage 
im Rat, gewesen sein. Ein anderer, wichtigerer das Bemühen, sich 
nach allen Seiten hin abzusichern, keine juristisch nutzbare Angriffs-
flächen zu bieten und sich damit weiteren Ärger zu ersparen.'3' Ein 
dritter, daß weitere Aktivitäten gar nicht nötig waren, daß — mit etwas 
Geduld — sich das «Problem» völlig legal von selbst erledigen würde. 

Ernstzunehmende wirtschaftliche Gründe für die beschriebene 
Behandlung der Juden existierten nicht. Nur einmal hat der Rat wirt-
schaftliche Argumente angeführt, nämlich um seine Verordnung von 
1588 zu rechtfertigen: die Armen würden ausgesaugt, das Stadtsäckel 
geschmälert. Gleichzeitig war er sich aber der Notwendigkeit der wirt-
schaftlichen Funktion der Juden bewußt, sah sich gezwungen, dieser 
durch Einrichtung einer eigenen Wechselstube zu begegnen. Der 
Geldhandel der Neustädter Juden brach 159o/91 ab, die drei zurück-
bleibenden Altstädter Juden beschäftigten sich ohnehin nur teilweise 
mit Geldgeschäften, d. h., einer möglichen wirtschaftlich argumentie-
renden Judenfeindschaft wurden die letzten Grundlagen entzogen. 

So hat Phibes mit seiner Behauptung, es sei dem Rat letztlich nur 
darum gegangen, ihn auf legale Weise los zu werden, wahrscheinlich 
den Kern des ganzen Interessenstreits getroffen. Sieht man einmal ab 
von der Eigendynamik, die der durch die Geistlichen und durch die 
Verordnung von 1588 in Gang gesetzte Prozeß sicherlich entwickelt 
hat, muß man die Judenpolitik des Rates wohl aus drei Wurzeln ablei-
ten: aus den den Stadtfrieden gefährdenden Hetzpredigten der Geist-
lichen, einer nur gegen die Geschäfte der Juden gerichteten (evangeli-
schen) Wirtschaftsmoral und einer durch die Predigten vermutlich 
reaktivierten überkommenen Judenfeindschaft. 

Die Interessen des Phibes und seiner Gläubiger sind dagegen, so 
erstaunlich dies für ihre Situation auch sein mag, identisch, die Argu-
mente zielen einander ergänzend in die gleiche Richtung. Die Haltung 
der Gläubiger in ihrem finanziellen Interesse ist verständlich, ihre 
Geduld, Freundlichkeit und Großzügigkeit gegenüber den Juden aber 
für die Zeit bemerkenswert. Sie zeugt von erstaunlich unbelasteten 
Beziehungen wenigstens zwischen den Gläubigern, d. h. zunächst 
Geschäftspartnern, und den Juden, die im Laufe von Jahrzehnten 
gewachsen sein müssen. Auf solch guten Erfahrungen mag auch die 
manchmal fast naiv anmutende Warte- und Erwartungshaltung des 
Phibes beruht haben, der spätestens mit der Einsicht in die traurigen 

112 



finanziellen Verhältnisse seiner Schuldner durch eine Flucht nur noch 
seine eigenen Schulden und seinen guten Ruf zu verlieren hatte. 
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18 Sta Hann. B 8268m, S. 298; HStaA Hann. Cal. Br. 22 Nr. 723, Bd. III, 
fol. 541. 

19 Sta Hann. B 8268m, S. 334. 
20 Todesdatum: Grundtlicher Bericht der Gläubiger ..., StaA Wfb. 2 Alt 

13156, fol. 2o; Geschäfte z. B.: Sta Hann. B 8268m, S. 334, 787f. 
21 Vgl. die Angaben in den Schutzbriefen von 1562, 1568 und 1577, wie 

Anm. 26, z8 und 31. 
22 Sta Hann. B 8268m, S. 800. 
23 StaA Wfb. 2 Alt 13161. 
24 Sta Hann. B 8269m, fol. i Tor; vielleicht ist Abraham der 1566 in Hanno-

ver grassierenden Pest zum Opfer gefallen, die mehr als 3000 Einwohner das 
Leben gekostet haben soll; Hannoversche Chronik, hg. v. 0. Jürgens, Sonder-
abdruck aus den Hannoverschen Geschichtsblättern, Hannover 1907 (Veröf-
fentlichungen zur niedersächsischen Geschichte 6), S. 205 f.; vgl. Müller, wie 
Anm. 1, S. 126ff. 

25 Sta Hann. B 8268m, S. 959 f. und 832f. 
26 Durchgerissenes und schadhaftes Konzept, Sta Hann. Alte Abt. 

XVII Q x. Bereits 1563 zog Israel jedoch nach Hildesheim. Sta Hildesheim 
Best. 5o/16o, Nr. 84, fol. 85. 

27 Sta Hann. B 7238m, fol. 43 V. 
28 Der Wortlaut des Vertrages ist nicht erhalten, lediglich eine zusammen-

fassende Inhaltsangabe aus dem Jahre 1587, Sta Hann. Alte Abt. XVII Q x. 
29 Vgl. Sta Hann. B 8268m, S. 214. 
3o Grundtlicher Bericht der Gläubiger, StaA Wfb. 2 Alt 13156, fol. 20. 

31 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761; Inhaltsangabe: Sta Hann. Alte Abt. 
XVII Q 1. 

32 Schutzbrief von 1550, Wiener, wie Anm. 2, Beil. V, S. 169. 
33 Die Abgaben der Turba Judeorum sind nicht die der Gemeinde für das 

Synagogengrundstück, wie U. Stille, Synagogen in Hannover. In: Leben und 
Schicksal, wie Anm. 6, S. 186, behauptet, sondern die jährlichen Steuern der 
Judenfamilie, vgl. Sta Hann. B 7566m und B 7567m, 1566 ff. 

34 Hiergegen könnte sich der den Juden gemachte Vorwurf der conventi-
cula richten, Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 1. 

35 1585 sind auf der Neustadt 17 jüdische Männer erfaßt, darunter ein Rab-
biner, es mögen dort also 8o—ioo Juden gelebt haben; M. Burchard, Die Bevöl-
kerung des Fürstentums Calenberg-Göttingen gegen Ende des x 6. Jahrhun-
derts. Die Calenbergische Musterungsrolle von 1585 und andere einschlägige 
Quellen, Leipzig 1935 (Sonderveröffentlichungen der Ostfälischen Familien-
kundlichen Kommission 12), S. 157; zur Größe jüdischer Familien siehe 
A. Maimon, Die Flucht der Juden aus Goslar im Jahre 1414 und ihre Folgen. 
In: Harz-Zeitschrift 24/25, 1972/73, S. 113-119, hier S. 116 Anm. ro. 

36 Vgl. die Forderungen und Verordnungen während der Einführung der 
Reformation, Sta Hann. B 8092, gedr. Büttner, wie Anm. 7, Nr. 116, S. 
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37 Müller, wie Anm. I, S. z8. 
38 Sta Hann. B 8223b, fol. 135v. 
39 Sta Hann. B. 8268m, S. 1085. 
4o Für Levi (Löb), Sohn des Michel von Derenburg, der bereits 1582/1583 

verstarb; Sta Hann. Alte Abt. XVII Q i (durchgerissen), gedr. Wiener, wie 
Anm. 2, Beil XVII, S. 290 ff.; Sta Hann. B 7567m zu 1583. 

41 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761 und Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 
20. 6. 1603. 

42 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 16. 8. 1602. 
43 Müller, wie Anm. 1, S. 34. 
44 Vgl. die Liste des Phibes über die Schulden der Bürger bei ihm, HStaA 

Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761 und Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 20.6.1603. 
45 Vgl. Müller, wie Anm. i, S. 42; H. Mauersberg, Wirtschaftsgeschichte 

zentraleuropäischer Städte in neuerer Zeit. Dargestellt an den Beispielen von 
Basel, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover und München, Göttingen 1960, 
S. 215: z.B. Schuldbuch des Jürgen Idensen (1583-1598), dessen Haupttätig-
keit neben dem Verkauf von Stoffen und Korn das Ausleihen von Geldern war. 

46 Wiederholte Aussagen der Gläubiger, HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761. 
47 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761 und Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 

2.0. 6.1603. 
48 Ebd. 
49 Siehe E. Fiala, Münzen und Medaillen der welfischen Lande. 5. Teil: Das 

mittlere Haus Braunschweig, Linie zu Calenberg, Prag 1904 (Sammlungen Sr. 
Königlichen Hoheit des Herzogs von Cumberland, Herzogs von Braun-
schweig und Lüneburg), S. 15 ff. 

5o Wiener, wie Anm. 6, S. 194 
51 Chronologische Rekonstruktion der Ereignisse des Jahres 1587/88, falls 

nicht anders vermerkt, nach den vermutlich im r7Jahrhundert entstandenen 
lateinischen Extracta e M. Viti Buscheri ad SS Georgii et Jacobi actis tempori-
bus sui MilliSterli. (1567-1594), Sta Hann. B 8278, fol. 220 ff., hier fol. 238-
240; ergänzend für den Anfang auch die Rekapitulation der Sachlage in den 
Gutachten der Universitäten, HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 1587, auszugs-
weise gedr. Wiener, wie Anm. 6, S. 194 ff. 

52 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, to. 5. 1602. 
53 Protokoll, Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 1, r. 6. 1587. 
54 Abschriften, HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 1587; Wiener, wie Anm. 

6, S. 201, schreibt das Gutachten des kurfürstlich-sächsischen Konsistoriums 
Leipzig irrtümlich der fürstlichen Kanzlei in Wolfenbüttel zu. 

55 Gutachten vollständig bei Wiener, wie Anm. 6, S. 194-199. 
56 Vgl. Müller, wie Anm. 1, S. 34. 
57 Vgl. Schutzgeldzahlungen des Isaac von 1536/37 an Herzog Erich I. von 

Calenberg, HStaA Hann. Cal. Br. 19 Nr. 406; Aussage des Phibes vom 
16.3. 1602, HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761. 

58 Extracta, wie Anm. 51, fol. 239r. 
59 Der Rat fürchtete wohl die Kritik der Geistlichen an seinen, besonders 
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nach Maßgabe der Helmstedter Theologen, viel zu großzügigen Schutzbedin-

gungen. 
6o Vermutlich: Vitus Buscher, Der Juden Rullewagen: Was ein Jude zu die-

sen Zeiten sei (Sassisch: Der Jüden Rollewagen, dat iss von eren düvelschen 

Lögen, Lästeringe, Mordt und Wocker, christlike Erinneringe kort tosammen-
getogen dorch M. Büscherum, Prediger tho Hannover), Anno 1587; zit. bei 

Wiener, wie Anm. 2, S. 286, Anm. 3. Weder die Schrift selbst noch die ehemals 
in der Stadtbibliothek Hannover vorhandenen Exzerpte daraus scheinen erhal-
ten zu sein. Ihr Inhalt dürfte sich jedoch nicht wesentlich von ähnlichen Gut-

achten der gleichen Zeit unterschieden haben, wie sie für Hildesheim und 
Braunschweig bekannt sind, vgl. Aufgebauer, Hildesheim, wie Anm. 5, S. 93; 
Ries, wie Anm. 5, Abdruck der «Bedenken» der Braunschweiger Geistlich-

keit, S. 649-654. 
61 Vgl. G. K. Schmelzeisen, Polizei- und Landesordnungen, I. Halbband: 

Reich und Territorien, Köln/Graz 1968, S. 68 f. 
62 Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 
63 Ebd. 
64 An dieser Stelle endet der Bericht der Extracta, wie Anm. 51. 
65 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761 und Sta Hann. XVII Q2, gedr. Wiener, 

wie Anm. 6, S. 203 f. 
66 Eine Vorschrift für die Juden ist nicht überliefert, ihr Inhalt jedoch 

mehrfach angedeutet; vgl. Hannoversche Chronik, wie Anm. 24, S. 256; 
M. Wiener, Die Juden unter den braunschweigischen Herzögen Julius und 

Heinrich-Julius. Nach handschriftlichen Quellen dargestellt. In: Zeitschrift 
des Historischen Vereins für Niedersachsen 1861, S. 244-306, hier Beil. VII, 

S. 286 f. 
67 Wiener, wie Anm. 6, S. 205. 
68 Vertreibungsedikte gedr. Wiener, wie Anm. 2, Beil. XIX und XX, 

S. 293-297. 
69 Hannoversche Chronik, wie Anm. 24, S. 266. 
7o Vgl. die verzögerte Schuldrückzahlung der Braunschweiger Bürger nach 

der Ankündigung der Judenausweisung 1546; Ries, wie Anm. 5, S. 638 f. 
71 Einladung vom 5.6.1592, Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 2. 
72 Auflistung vom 22. 5.1592, ergänzt durch weitere Angaben aus dem Jahr 

1603; eine Differenzierung ist nicht mehr möglich; HStaA Hann. Cal. Br. 8 
Nr. 761 und Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, zo. 6. 1603. 

73 Vgl. jedoch Sta Hann. B 8124m, fol. r r2r. 
74 Protokoll, Sta Hann. Alte Abt. XVII Q r. 
75 Vgl. die Abschriften der Bestätigungen des Judenprivilegs von Kaiser 

Karl V. durch Kaiser Ferdinand I. und Maximilian II. mit eingelegtem Korn-
mentarzettel der Juden, Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 1. 

76 Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 8. 
77 Sta Hann. Alte Abt. XVII Q r. 
78 Nach Aussage der Gläubiger sollen es über hundert gewesen sein; 

HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761,4. 5. 1598. 
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79 Sta Hann. Alte Abt. XVII Q r. 
8o Excerpta aus M. Lud. Langen, Pred. zu S. Aeg. hieselbst zusamm-

getragenem, geschriebenen diario, Sta Hann. B 8278, fol. 248 ff., hier fol. 
258r-259v. 

8, Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 21.9. 16ot. 
82 Der Zeitpunkt der Gefangennahme läßt sich grob aus der Aussage des 

Phibes (s. S. r) erschließen: Herzog Heinrich-Julius wies die zitierte «Ratifica-
tion» am 9. 4.1598 seinen Räten zu (HStaA Cal. Br. 8 Nr. 761, Vermerk auf 
dem Brief der Gläubiger vom 1.4. 1598), zu diesem Zeitpunkt wurde Phibes 
ins Einlager gelegt. Vorher saß er bereits to Wochen in khoelkammer und pro-
vestuben, dann noch einmal in der khoelkammer und angekettet in seinem 
Haus, d. h., er dürfte mindestens drei Monate gefangen gewesen sein. Da er zu 
Luciae 1597 (13. Dezember) noch zum letzten Mal seine Abgaben entrichtete 
(Sta Hann. B 7567m), war er vermutlich im Dezember noch frei. 

83 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761. 
84 Siehe Zitat, S. i. 
85 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 16.3. 1602. 
85 a Zwischen 1610 und 1615 besaß ein Jude Philip Heilbach einen Schutz-

brief für die Stadt Northeim, G. J. Vennigerholz, Beschreibung und Ge-
schichte der Stadt Northeim in Hannover und ihrer nächsten Umgebung, 
Bd. 1-2, Northeim 1894, Nachdruck Hannover 1980, Bd. 2, S. 136f. Da die 
Northeimer Judenakten inzwischen vernichtet sind, läßt sich die Namens-
schreibung nicht mehr überprüfen. Eine Identität mit Phibes, der auch 
anderswo als Philip benannt wird, ist jedoch sehr wahrscheinlich. 

86 Ebd. 
87 Zu den Beziehungen der norddeutschen zu den Prager Juden und deren 

Fürsprache am kaiserlichen Hof vgl. B. Brilling, Die Prager jüdische 
Gemeinde als Fürsprecherin und Vertreterin des deutschen Judentums im 16. 
und 17. Jahrhundert. In: Theokratia III, 1973-1975, 1979, S. 185-198. 

88 Sein Vetter Gottschalk lebte zumindest in den 8oer Jahren in Prag, StaA 
Wfb. 2 Alt 13161; sein Vetter Karpel stammte von dort, HStaA Hann. Cal. Br. 
24, Nr. 3775, fol. 53 ff. 

89 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 16. 3.1602. 
90 Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5; der zweite Brief des Rates ist nur aus der 

Antwort des Phibes bekannt. 
91  HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 16.3. 1602. 
92 Ebd. und Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 23.4. 1602. 
93 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 15.6. 1602. 
94 Ebd., to. 5./10. 7. 1602. 
95 Ebd., 16.8. 1602. 
96 Ebd., 19. to. 1602. 
97 Ebd., 17. it. 1602. 
98 Ebd., 29.11.1602. 
99 Ebd., 7. I. 1603. 

ioo Ebd., 5. 2. 1603; 28. 2. 1603. 
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roi Ebd., 3.4. 1603. 
102 Protokoll, ebd. 5.4. 1603. 
103 Ebd. und Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 5.4. 1603. 
104 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 9. 5. 1603. 
105 Ebd. und Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 13.5. 1603. 
106 Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 29.3. 1603. 
107 Ebd. und HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 20. 6. 1603. 
108 Ebd. 
109 Ebd., 6.1 I. 1603. 
110 Ebd. 
III Ebd., 24. 11. 1603. 
112 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 28. 12. 1603. 
I13 Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 17. 11. 1608. 
II4 StaA Wfb. 2 Alt 13156, fol. ro-r r. 
115 Ebd., fol. 12-13. 
116 Ebd., fol. 18-19, 16. 4. 1607. 
117 Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, Okt. 1607 und 13.9. 1608. 
118 Ebd., 17. I I. 1607 und 28. ri. 1608. 
119 Wie Anm. 113. 
120 Die sich in der umfangreichen Korrespondenz häufig wiederholenden 

Argumente werden hier ohne Einzelnachweise zusammengefaßt. 
121 Vgl. den ersten Brief der Gläubiger vom r. 4. 1598, unterzeichnet von 

Albrecht Melbohm, Gebhard vom Sode, Erasmus von Berkhausen, Caspar 
von Wintheim, Levin und Friedrich Luende und vielen weiteren, HStaA 
Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761; zur sozialen Stellung dieser Kaufmanns- und Rats-
familien s. Müller, wie Anm. r, S. 47. 

122 StaA Wfb. 2 Alt 13156, fol. rot. 
123 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 3.4. 1603. 
124 Wie Anm. I22. 
125 Zur Untermauerung ihrer Forderungen haben die Gläubiger 1598 

Abschriften der theologischen und juristischen Gutachten anfertigen lassen 
und sie ihrem Schreiben an den Herzog beigefügt. Dies konnten sie vermutlich 
nur, weil einzelne von ihnen als Ratsmitglieder Zugang zu den städtischen 
Akten besaßen. In den städtischen Judenakten sind die Gutachten heute nicht 
mehr vorhanden. 

126 Vgl. den Entwurf des Tauschvertrags von 1597, Sta Hann. Alte Abt. 
XVII Q r. 

127 §48 : ., daß auch die Juden, so noch heimlich in etzlichen Städten stete-
ken, vollends abgeschaft, . . . die Beamte und Gerichts Herrn, welche mit . . . 
den Juden durch die Finger sehen, jedesmahl unnachläßig gestrafet . werden; 
J. H. Jung, Tractatio Juridica de iure recipiendi Judaeos cum generatim tum 
speciatim in terris Brunsvico•Luneburgicis, Göttingen 174 S. 106. 

128 Luther läßt sich wegen seiner zunächst milden Haltung gegenüber 
den Juden als Lehrautorität für und gegen die Judenduldung anführen; Lite-
ratur und Zusammenfassung zum Verhältnis Luthers zu den Juden: Ries, 
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wie Anm. 5, S. 642ff. 
129 HStaA Hann. Cal. Br. 8 Nr. 761, 8. 10. 1603. 
130 Die Gläubiger bestätigten dies; das gesetzeskonforme Verhalten ist 

kennzeichnend für die Juden, die aufgrund ihrer rechtlich schlechteren Stel-
lung Konflikte und damit juristische Handhabe gegen sie nach Möglichkeit 
vermeiden mußten. 

131 HStaA Hann. Cal. Br. 8, Nr. 761, 16. 8. 1602. 
132 Ebd., 9.5. 1603; siehe hierzu bes. Wilhelm Güde. Die rechtliche Stel-

lung der Juden in den Schriften deutscher Juristen des 16. und 17. Jahrhun-
derts, Sigmaringen 1981. 

133 Ebd. und Sta Hann. Alte Abt. XVII Q 5, 6.11. 1603. 
134 Nach den vom Rat Hannovers sooft angeführten Bestimmungen der 

Reichspolizeiordnung von 5577, aber auch der von 153o und 1548, besaß die 
Stadt ohnehin kein Recht, Juden zu vergleiten; vgl. Schmelzeisen, wie Anm. 
61, S. 68. 

135 Vgl. die Bedeutung juristisch gesicherten Vorgehens bei der Vertrei-
bung der Juden aus Nürnberg hundert Jahre vorher; M. Toch, «Umb gemeyns 
nutz und nottdurfft willen». Obrigkeitliches und jurisdiktionelles Denken bei 
der Austreibung der Nürnberger Juden 1498/99. In: Zeitschrift für Histori-
sche Forschung II,9_ R 4, S. 1-21. 
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JUDENSCHAFT, LANDSTÄNDE UND FÜRSTEN 
IN DEN GEISTLICHEN STAATEN WESTFALENS 
IM 18. JAHRHUNDERT 

Hans Joachim Behr 

«Wir sind mit der Ertheilung der Geleitsbriefe sehr sparsam gewesen 
und haben die Zahl der jüdischen Familien nicht vermehret, werden 
auch bey diesem Grundsatze beharren. Wir finden es aber hart, einer 
jüdischen Familie, wenn sich selbige redlich aufgeführet hat, das väter-
liche Geleit abzuschlagen, und es dürfte auch wohl nützlich sein, 
wenn man reiche, thätige und geschickte jüdische Handelsleute in das 
hiesige Commercium ziehen könnte.» Diese ebensosehr als Entschul-
digung wie als Erklärung zu verstehenden Sätze finden sich 1796 in 
einer Resolution des Paderborner Fürstbischofs Franz Egon v. Für-
stenberg auf den wiederholten Antrag der Landstände, die Zahl der 
Juden im Lande zu beschränken.' 

Gleichzeitig aber beklagt sich der Bischof in seinem Schreiben auch 
darüber, daß das Domkapitel in der Sedisvakanz zu viele Geleitbriefe 
ausgefertigt und so dem Landesherrn an seinem nutzbaren Regal der 
Aufnahme von Juden Abbruch getan hätte. Hier wird ein Dissens in 
der Behandlung der Juden deutlich, welcher das ganze 18. Jahrhundert 
durchzieht. Für den Landesherrn bedeutet der Judenschutz ein Regal, 
mithin eine Einnahmequelle, die nach Möglichkeit auszuschöpfen ist. 
Mehr Juden bringen mehr Geld. Dieser Grundsatz gilt unverändert bis 
zum Ende des Ancien R4ime, mögen auch in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts gewisse aufklärerische Ideen humanisierend auf die Ein-
stellung des Staates zu seinen Juden einwirken. Auf der anderen Seite 
ist das gewerbetreibende Bürgertum bemüht, die Erwerbsmöglichkei-
ten der Juden zu begrenzen und die Zahl der trotz aller Verbote immer 
noch lästigen jüdischen Konkurrenten einzuschränken oder gar auf 
dem Stand eines Jahres festzuschreiben. 

Um die Mitte des 17. Jahrhunderts war in den westfälischen Territo-
rien an die Stelle der individuellen und zeitlich unterschiedlich befri-
steten Judenvergleitung ein Generalgeleit getreten. Mit ihm wird die 
namentlich aufgeführte Judenschaft des Landes zu einer juristischen 
Person oder Korporation zusammengefaßt und unter landesherrlichen 
Schutz gestellt. Das persönliche Verhältnis des Landesherrn zum ein- 
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zelnen Schutzjuden wird eingeschränkt, sein Anspruch auf das allei-
nige unbeschränkte Schutzrecht über die Juden wird aber stärker als 
bisher betont. 

Fortan weist der Landesherr nach eigenem Ermessen Juden den ein-
zelnen Städten zu, die nur noch gelegentlich Versuche unternehmen, 
ihr altes Mitvergleitungsrecht zu behaupten.' In Lehnherrschaften 
und anderen abhängigen Gebieten versuchte man, wie der Bischof von 
Münster in Werth und Gemen, die Zahl der Juden zugunsten der eige-
nen Schutzjuden zu beschränken.' In der Herrschaft Büren wurde die 
Sonderstellung der Juden nach dem Vergleich von 166o beendet. 
Andere Unterherren, aber auch einfache Landadlige haben weiterhin 
Juden vergleitet und sich damit eine zusätzliche Einnahme verschafft. 
Im Fürstbistum Paderborn gab es 1767 in Canstein acht, in Hovestadt 
und Padberg je elf und in Alme zwölf Judenfamilien.4  In Münster stritt 
der Fürstbischof mit den Herren v. Westerholt zu Lembeck um das 
Judengeleit, und in Corvey führte Friedrich v. Kanne zu Bruchhausen 
um das Geleitsrecht in seinem privaten Gerichtssprengel mit dem 
Fürstabt sogar einen Prozeß vor dem Reichskammergericht.' 

Die Generalgeleite galten jeweils für zehn oder zwölf Jahre, mußten 
aber unabhängig davon auch bei jedem Regierungswechsel erneuert 
werden. Mit dem Geleit erhielten die namentlich aufgeführten Mitglie-
der der Judenschaft das Recht, im Territorium zu wohnen. Es gewähr-
leistete ihnen Sicherheit ihrer Person, ihres Gesindes und ihrer Habe 
sowie den Lebensunterhalt. Dafür zahlte die gesamte Judenschaft 
einen Jahrestribut und die jeweilige Renovationsgebühr für das Gene-
ralgeleit. Außerdem brachten Substitions- und Translationsgeleit für 
Erben und bei Umzug, Abzugsgelder, Leib- und Nachtzoll der frem-
den durchziehenden Juden, weitere jährliche Abgaben und Steuern 
aus dem Judenregal Geld in die fürstlichen Kassen.' 

Der Judenschaft mußte daran gelegen sein, die hohen und drücken-
den Abgaben auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Während lok-
kende Aussichten auf weitere Erhöhung der Einkünfte das Interesse 
der Fürsten an einer Vermehrung ihrer Schutzjuden und besonders an 
finanzkräftigen Neuaufnahmen wachhielten. So wurden zum Beispiel 
in Münster bei jeder Hauptvergleitung drei bis vier neue Geleite 
erteilt.? Steigende Judenzahlen gaben den Fürsten einen guten Grund, 
Jahrestribut und Kaufsumme für die Erteilung des Geleitbriefes anzu-
heben. Auf diese Weise hat sich die Zahl der jüdischen Familien im 
Fürstbistum Münster zwischen 1720 und 1795 von 61 auf 203,8  im 
Fürstbistum Paderborn zwischen 1719 und 1800 von 158 auf 3279  und 
im kölnischen Herzogtum Westfalen zwischen 8700 und 1802 von 107 
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auf 23310  vermehrt. Im Fürstbistum Münster ist die Renovationsge-
bühr so von r000 Rtlr im Jahre 1683 auf s000 Rtlr im Jahre 1763, der 
Jahrestribut in der gleichen Zeit von 700 auf r ioo Rtlr hinaufge-
schraubt worden.' Im Herzogtum Westfalen stieg die Erneuerungsge-
bühr für das Gesamtgeleit von 2000 Rtlr in den Jahren 168o und 1690 
auf 75oo Rtlr im Jahre 1800.12  In Paderborn schwankte sie zwischen 
8000 Rtlr 1704 und 1714, i5oo Rtlr im Jahre 1780 und 6000 Rtlr I 789.'3  

Die Städte, in denen Krämer und Handwerker mancherorts schon 
gegen Ende des 15.  Jahrhunderts die Vertreibung der Juden durchge-
setzt hatten, waren weiterhin ängstlich bemüht, jedes Übergreifen in 
die kaufmännische oder gewerbliche Sphäre abzuwehren. Sie glaubten 
die christlichen Kaufleute gegen jüdische Konkurrenz nicht anders als 
durch Verbote und Reglementierungen schützen zu können. 

Die gleichen gewerblichen Kreise des Bürgertums standen auch hin-
ter den ständig auf den Landtagen vorgebrachten Gravamina der 
Landstände über die Judenschaft. Bei ihnen ging es nicht nur darum, 
daß Juden bürgerliche Häuser erwarben, der Zunftordnung zuwider 
Handel trieben, Wucherkontrakte schlossen oder sich der Gerichts-
barkeit der Magistrate entzogen 24  In der Einleitung der Judenord-
nung für die kurkölnischen Lande von 1700, in welcher auf solche Kla-
gen Bezug genommen wird, heißt es auch, die Landstände seien den 
Kurfürsten verschiedentlich angegangen, die Judenschaft «aus den erz-
stiftischen Landen völlig auszuweisen». '5  

Klagen über angebliche Belastungen durch zu viele vergleitete 
Schutzjuden blieben freilich so lange wenig überzeugend, ehe nicht 
nach Einführung der Generalgeleite ab 1651 in Münster, 1700 im Her-
zogtum Westfalen und 1719 in Paderborn konkrete Zahlen über die 
tatsächlich im Lande lebenden Juden vorlagen. 

In Arnsberg stellten die westfälischen Landstände Anfang des 
Jahrhunderts auf Landtagen vor, «Städte, Freiheiten und Dörfer 

würden dergestalt mit Juden angefüllt, daß den Untertanen fast alle 
Nahrung entzogen würde». Die Abgeordneten des Kölner Domkapi-
tels, das nach der Flucht des Landesherrn Ende 1702 vom Kaiser mit 
der Administration des Erzstifts betraut worden war, versprachen 
1704 ausdrücklich, daß man die Mißstände abstellen werde. Auf 
Grund der Klagen hatte das Kapitel bereits den Arnsberger Regie-
rungsrat Dr. Berg mit einer Untersuchung beauftragt. Berg kam zu 
dem Ergebnis, daß sich die Zahl der Juden im Herzogtum tatsächlich 
seit 172o wieder erhöht hatte 26  Noch im Mai 1704 erhielt Berg den 
Befehl, vermögenden Juden die gesetzliche Strafe von 5o Goldgulden 
für unerlaubten Aufenthalt im Lande abzufordern und sie zur Erwer- 
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bung des Geleits nach Köln zu verweisen, die unvergleiteten armen 
Juden aber samt Anhang zur Räumung des Landes innerhalb von drei 
Wochen aufzufordern. Die beigefügte Liste enthielt 22 Familien dieser 
und 17 jener Kategorie.'7  

Die Maßnahmen waren in den Augen der Einheimischen wenig 
erfolgreich, zumal das Domkapitel als Landesregierung ausdrücklich 
angeordnet hatte, daß verarmte Juden, sofern sie nur einen alten 
Geleitbrief vorzeigen konnten, von der Ausweisung verschont bleiben 
sollten:8  Erneuerte Gravamina der Stände und Zusagen der Landes-
regierung finden sich fast in jedem Landtagsprotokoll, bis das Domka-
pitel im Oktober 1732 schließlich die Ausweisung der über die Zahl 
des Jahres 8700 seit 1705 vergleiteten Juden verfügte. Die Ausführung 
dieses Befehls wurde indes keineswegs mit besonderem Nachdruck 
betrieben" und schließlich überhaupt angehalten. Die Landstände 
setzten zwar durch, daß die den Landtagsbeschlüssen zuwiderlau-
fende Anordnung der Hofkammer kassiert wurde, erreichten prak-
tisch aber nichts, zumal auch eine Konferenz zwischen ständischen 
Deputierten und fürstlichen Verwaltungsbeamten nicht zu der erhoff-
ten Verständigung über die künftige Zahl der Schutzjuden und Moda-
litäten einer Ausweisung führte.' 

Es hat im 18. Jahrhundert im Herzogtum Westfalen kaum einen 
Landtag gegeben, auf welchem nicht die Bitte um zahlenmäßige 
Beschränkung der jüdischen Einwohner vorgebracht wurde. Noch 
nach dem Übergang des kurkölnischen Herzogtums an Hessen-
Darmstadt im August 1803 war die Ausweisung der angeblich über-
zähligen Juden in Arnsberg Gegenstand von Landtagsverhandlun-
gen.' Man wollte eine Festschreibung auf 807 Familien durchsetzen, 
die sich angeblich im Jahre 1700 im Lande befunden hatten, und 
konnte sich dabei auf entsprechende Zusagen des Domkapitels und 
des Fürstbischofs berufen." Treibende Kräfte waren immer die Städte. 
Sie verlangten, daß Bürgermeister, die sich bei der geforderten Auswei-
sung von Juden säumig zeigten, für unfähig erklärt und statt ihrer die 
Drosten mit der Aufgabe betraut würden'', und 1726 faßten sie einen 
Beschluß, daß diejenigen Magistrate, «welche in die Aufnahme über-
zähliger Juden geheelen würden», weder des Magistrats noch eines 
Voti bei Landtagen mehr fähig sein sollten." 

Neben der allgemeinen Bitte um Reduzierung der Zahl der Juden 
wurden auf dem Landtag auch immer wieder Klagen einzelner Orte 
über von der Landesherrschaft geduldeten, wenn nicht gar geförder-
ten, Zuzug von Juden vorgetragen.25  Dabei war die Städtekurie sehr 
darauf bedacht, verlangte 1725 auch einen Landtagsbeschluß, daß bei 
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der Ausweisung kein Ort vor dem anderen «praegraviert» werde:6  
Eine Judenvertreibung größeren Ausmaßes hat trotz aller Zusagen 

an die Stände und aller administrativen Weisungen, die von ihr erlassen 
wurden, sicherlich niemals in der Absicht der kurkölnischen Regie-
rung gelegen. Um weiterer Willkür vorzubeugen, ordnete sie vielmehr 
im Jahre 1725 an, daß jede einzelne Ausweisung im Bereich des Her-
zogtums Westfalen fortan nur noch durch die Arnsberger Regierung in 
Übereinstimmung mit dem Oberkellner erfolgen dürfe, und sie hat 
trotz aller Einwände der Stände daran festgehalten.27  

Im Fürstbistum Paderborn hatten die Landstände i6o6 und 1651 auf 
den Landtagen die Ausweisung der Juden beantragt:8  Regelungen 
eines Schutzbriefes, welchen Bischof Franz Arnold bei seinem Regie-
rungsantritt 1704 für die Judenschaft ausgefertigt hatte, lieferten die 
Grundlagen für die Judenordnung vom 3. Februar 1719:9  

Sie bildete bis zum Ende des Fürstbistums das Grundgesetz für das 
öffentliche und privatrechtliche Leben der Juden im Stift Paderborn. 
Diese Judenordnung bestimmte wie die Ordnungen für die Juden im 
Herzogtum Westfalen und im Stift Münster3° nicht nur die Gewerbe 
und die Waren, mit denen zu handeln den Juden erlaubt war. Sie setzte 
im ersten Kapitel zudem fest, daß außer den in Geleit und Schutz 
genommenen 125 jüdischen Familien keine weiteren Juden im Hoch-
stift Paderborn Aufnahme finden sollten. 

Wie die wirtschaftlichen Beschränkungen im Laufe der Zeit durch 
eine Reihe von Verordnungen gelockert wurden, so erhöhte sich auch 
die Zahl der jüdischen Einwohner, die im Jahre 1719 tatsächlich schon 
158 Familien betragen hatte, durch vergleitete Zuwanderer. 

Auch in Paderborn bestanden in der Judenpolitik Gegensätze zwi-
schen landesherrlichen und städtischen Interessen, wie sie auf den 
Landtagen von den Ständen vertreten wurden. 1607 hatten diese vom 
Fürstbischof die Zusage erzwungen, die Juden nur noch vier Jahre im 
Lande zu dulden, ohne daß der Landesherr freilich jemals daran 
dachte, sein Versprechen einzulösen und die Juden nach Ablauf der 
Frist aus dem Lande zu weisen." 

Im I8Jahrhundert scheinen die Gegensätze aber nicht so stark 
gewesen zu sein wie im Herzogtum Westfalen. Es war offensichtlich 
die Deklaration des preußischen Königs von 1728, daß die Juden in 
allen seinen Provinzen aussterben und keine neuen Schutzbriefe ausge-
stellt werden sollten, welche Kurfürst Clemens August bewog, seinen 
Landständen ein Geschäft vorzuschlagen." Er ließ 1729 auf entspre-
chende Klagen den Paderborner Ständen erklären, daß er nicht abge-
neigt wäre, gegen Ersatz «des Quanti, welches die Judenschaft alljähr- 
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lich zu praestieren gehabt», die Juden gänzlich auszuweisen. Die 
Stände waren selbstverständlich nicht bereit, die neuen Lasten zu über-
nehmen. Sie dankten für das Angebot, wichen aber einer Entschei-
dung mit dem Hinweis auf vorher notwendige Beratungen aus. Diese 
sind, wenn sie überhaupt stattgefunden haben, ohne Ergebnis ge-
blieben.33 

Im Jahre 1740 enthielt das Generalgeleit des Kurfürsten Clemens 
August schon 212 jüdische Familien. Die Ordnung von 1719 wurde 
1786 auf Verlangen der Stände neu aufgelegt. Die dort festgesetzte 
Zahl der Schutzjuden aber fand ebensowenig Beachtung wie vorher. 

Massivere Beschwerden werden auf dem Paderborner Landtag nicht 
vor den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts laut. Es war wiederum 
das städtische Kollegium, welches 1791 seinen Mitständen ein Prome-
moria überreichte, in welchem über eine zu großzügige Ausstellung 
von Judengeleiten Klage geführt wurde. Das Domkapitel als erster 
Stand verlangte darauf zunächst eine vergleichende Aufstellung über 
die tatsächliche Zunahme der jüdischen Bevölkerung.34  Ehe diese 
noch beigebracht werden konnte, führte die Klage des Krameramtes 
zu Paderborn zur neueren Vorstellung der Städte, die der Landtag dies-
mal übernahm.35  Er verlangte jetzt die Reduzierung der Zahl der 
Juden auf den Stand von 1719. 1795 erhalten die Stände auf ihren 
Antrag schließlich die allgemein gehaltene Zusicherung, daß die Zahl 
der inzwischen auf 291 angewachsenen jüdischen Familien im Lande 
verringert werden solle.36  Im folgenden Jahr erneuern die Stände den 
Antrag. Sie drängen sogar auf eine klare Entscheidung noch während 
des laufenden Landtages37, erhalten aber wieder nur unverbindliche 
und hinhaltende Antworten. Wegen der konkreten Beschwerde der 
Kramergilde wird auf den Verwaltungs- und Rechtsweg verwiesen.38  
Bei der Wiederholung des Antrags im Jahre 1797 gaben die Stände 
zwar zu, daß die Judenordnung von 1719 kaum in ihrem ganzen 
Umfang erneut in Kraft gesetzt werden konnte, nachdem so manche 
ihrer Bestimmungen infolge lässiger Handhabung durch die Jahr-
zehnte obsolet geworden waren. Sie behaupteten aber, daß eine ganze 
Reihe von Punkten erneuert werden könnte, darunter die zahlenmä-
ßige Beschränkung der Juden. Sie erklärten ausdrücklich, «die Mei-
nung der Stände ginge nicht dahin», daß die «einmal vergleiteten und 
angesessenen Juden vertrieben werden sollten», ebensowenig wolle 
man, daß den «Söhne der vorhandenen bemittelten Juden, welche sich 
sonst gut aufgeführt hatten, und welche Vermögen, ein solides Han-
delsgewerbe anfangen zu können, besaßen, das Geleit schlechtweg zu 
versagen sei». Sie verlangten lediglich, daß keine armen Juden als 
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«neue Müßiggänger oder Betrüger dem Staat aufgebürdet» würden. 
Diese sollten kein Geleit erhalten, und vakante Geleite sollten einge-
zogen werden." Bischof Franz Egon und seine Räte haben allerdings 
wenig Neigung gezeigt, auf diese Anträge der Landstände einzugehen. 
Vielmehr haben sie nicht nur in einer Resolution ihre Bedenken ge-
äußert und auf den Nutzen hingewiesen, den jüdische Wanderhändler 
dem Lande schließlich auch brächten.4° 

Es kann nicht gerade als ein Zeugnis besonderer Menschlichkeit gel-
ten, wenn die Paderborner Stände es ablehnen, armen Juden einen 
Geleitbrief zu erteilen. Noch weiter allerdings ging man im Herzog-
tum Westfalen. Mit ähnlichen Argumenten wie die Paderborner oppo-
nierten die westfälischen Landstände sogar dagegen, daß in § 9 des 
Generalgeleits den ehemals vergleiteten, «nun aber verarmten» Juden, 
«soviel deren ehrbaren und frommen Wandels bescheinlich sein», 
weiterhin das Geleit des Landesherrn bewilligt wurde.41  Nach ihrer 
Meinung würden damit «nur Schelme und Diebe, Betrüger etc. dem 
Lande zur größten Gefahr und Last gewährt». Die armen Juden fielen 
«dem Lande und den Untertanen am beschwerlichsten», weil sie sich 
«nur mit Rauben und Stehlen ernähren» müßten.42  Lange ist auf den 
Landtagen zu Arnsberg um die armen Judenfamilien, welche der Kur-
fürst «aus Gnaden dulden» wolle, gestritten worden. 1756 erklärten 
die Stände sich dann zwar endlich bereit, sie zu tolerieren, solange das 
Familienoberhaupt lebte. Nach dessen Tod jedoch sollten Frau und 
Kinder das Land verlassen. Die Antwort der Vertreter des Landes-
herrn erschöpfte sich damals in der allgemeinen Zusicherung, daß die 
Zahl der Juden nicht vergrößert werden solle.'" Aber die Städte gaben 
nicht nach. Im Jahre 1772 war wieder ein Befehl an sie notwendig, den 
geschützten armen Judenfamilien «Unterkunft, Aufenthalt und erfor-
derlichen Verbleib keineswegs zu hindern oder zu schmälern».44  

Ursache für das Verhalten der Landstände in dieser Frage dürfte 
letztlich die Furcht vor weiterer Zunahme des im i 8. Jahrhundert weit 
verbreiteten lästigen Bettlerunwesens gewesen sein. Verbote und Straf-
androhungen gegen Landstreicher, Bettler, Vagabunden, Juden wie 
Christen, fruchteten wenig.4' In Münster stellte Herr von Ketteler 
1794 auf dem Landtag schließlich sogar die Frage, ob es «dienlich 
anzutragen, daß die herumlaufenden verdächtigen Juden ins Zucht-
haus gesteckt» würden. Die Ritterschaft hielt den Vorschlag für zu 
kostspielig. Er wurde aber weiter verfolgt, und schließlich wurde 
sogar ein Bauentwurf und Kostenanschlag vorgelegt. Zum Bau dieses 
besonderen jüdischen Gefängnisses ist es dann aber nicht mehr ge-
kommen. 46  
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Im Fürstbistum Münster benannte Kurfürst Clemens August in sei-
nem Geleit-Patent von 1720 neben 6o vergleiteten Judenfamilien wei-
tere 21 jüdische Personen, welche, offensichtlich verarmt, bis zu ihrem 
Ableben geduldet werden sollten.47  Einwände der Landstände sind 
dagegen offenbar nicht vorgebracht worden, ebensowenig wie hier im 
18. Jahrhundert Ausweisungen verlangt wurden. 

Im Jahre 173o machte Kurfürst Clemens August den Ständen zu 
Münster ein ähnliches Angebot wie in Paderborn. Er ließ auf dem 
Landtag erklären, daß er bereit wäre, sich des Juden-Regals völlig zu 
begeben und allen Juden im Hochstift das Geleit aufzukündigen. Bil-
lig müsse dann jedoch der Hofkammer von denen, welche daraus Vor-
teile zögen, der Verlust erstattet werden.48  Wenn der Vorschlag über-
haupt ernst gemeint war, so konnte man bei der bekannten, alle Neue-
rungen ablehnenden Haltung der Landstände doch kaum erwarten, 
daß sie darauf eingehen würden. 

Da die Kommunen sich wenig entgegenkommend zeigten, fiel es 
jüdischen Zuwanderern manchmal sehr schwer, in einem Ort Fuß zu 
fassen. Gelegentlich eröffnete die Einmietung als Knecht bei einem 
anderen Juden einen Weg, das Geleit zu erlangen. Auch verheiratete 
Töchter und Söhne blieben aus diesem Grunde als Mägde und Knechte 
im elterlichen Haus. Solchen Kindern gewährte die kurkölnische Hof-
kammer 1722 im Herzogtum Westfalen den Schutz des elterlichen 
Geleitbriefs." Dort, wo die Stände auf Ausweisung der Juden dräng-
ten, wurden die zahlreich bei den wohlhabenderen Juden in Dienst ste-
henden jüdischen Knechte zu einem Problem, mit welchem sich die 
Landtage wiederholt zu beschäftigen hatten. Mangels anderer 
Erwerbsmöglichkeiten trieben diese Angestellten oftmals Handel auf 
eigene Rechnung oder waren Teilhaber im Geschäft ihres Dienstherrn 
und verstärkten den Konkurrenzdruck auf die christlichen Krämer 
und Hausierer. 

Im Jahre 1741 hatte Kurfürst Clemens August ein Edikt erlassen, 
welches neben manchem anderen den Anträgen der westfälichen Land-
stände hierzu nachkam. Den Juden wurde verboten, verheiratete 
Knechte zu halten. Außerdem sollte es ihren Knechten nicht mehr 
erlaubt sein, mit eigenem Geld selbständig oder als Teilhaber am 
Geschäft ihrer Arbeitgeber Handel zu treiben. 5° Den Landständen 
genügte dieses noch nicht. 1747 traten sie auf dem Landtag mit einem 
weiteren Antrag hervor, nachdem es den Juden nicht erlaubt sein 
sollte, jeweils mehr als einen Knecht zu halten. Sämtliche Arbeitsver-
träge sollten polizeilich überprüft und gegebenenfalls konfisziert wer-
den. Der Kurfürst erfüllte die Bitte insoweit, als er den Juden durch ein 
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Edikt untersagte, ohne landesherrlichen Konsens mehr als einen 
Knecht in Dienst zu nehmen." 

Auf den Landtagen in Münster und Paderborn wurden zwar wieder-
holt Klagen über den jüdischen Hausierhandel vorgebracht, auch Ein-
schränkungen und Verbote durchgesetzt. Erst 1776 wurde in Münster 
ein Antrag wegen der Judenknechte gestellt. Die Stände wünschten ein 
Gesetz, nach dem Handelsjuden nur noch im Hochstift geborene 
Juden, und dann jeweils nur einen als Gehilfen, beschäftigen sollten.52  
Der Paderborner Landtag beschloß 18oz einen Antrag an die bischöf-
liche Regierung, das Hausierrecht der vergleiteten Juden auf das jewei-
lige Ehepaar sowie einen Sohn oder eine Tochter einzuschränken." 
Durchgesetzt haben sie die Stände mit ihren Anträgen weder in Mün-
ster noch in Paderborn. 

Weniger einer Begrenzung von Zahl und Handel der Juden als der 
inneren Sicherheit sollten die Verordnungen dienen, mit denen den 
Juden verboten wurde, andere als «im Lande oder in der Nachbar-
schaft geborene» Leute als Knechte einzustellen. S4  

Die Geschicklichkeit, welche die Juden bei der Erledigung fürst-
licher Aufgaben an den Tag legten, trugen dazu bei, die Haltung der 
Landesherren ihnen gegenüber zu verändern." Die Judenschaft 
gewährte dem Staat Darlehen. S6  Juden wirkten während des Siebenjäh-
rigen Krieges auch an den geistlichen Höfen Westfalens als Heereslie-
feranten zum Vorteil des absoluten Fürstenstaates, finanzierten als 
Kammeragenten und privilegierte Hoffaktoren Hofhaltung, Kriegs-
führung, legten Douceurgelder für Bischofswahlen vor. Sie verschaff-
ten sich dadurch im Einzelfall Sonderrechte, wie Simon Baruch, der 
1759 vom Kurfürsten Clemens August die Erlaubnis erhielt, in Mer-
gentheim ein christliches Haus zu erwerben. Wohlhabenden Juden 
war ein begrenzter sozialer Aufstieg nicht verwehrt, der auch äußerlich 
seinen Ausdruck fand. Im Herzogtum Westfalen setzte sich die Hof-
kammer bei der Einführung einer den Luxus steuernden Kleiderord-
nung dafür ein, daß die bessergestellten Handelsjuden den Kaufleuten 
und Gewerbetreibenden und nicht den Handwerkern und Tagelöh-
nern zugeordnet wurden.57  In Kurköln und Münster erschienen Ver-
ordnungen, die Juden gegen Beleidigungen schützen sollten.58  Doch 
blieben die alten harten Bestimmungen, die Beschränkungen in der 
persönlichen Bewegungsfreiheit und den Erwerbsmöglichkeiten be-
stehen. 

Die Beamtenschaft des fürstlichen Absolutismus hat sich zunächst 
lediglich aus fiskalischen Gründen mit den Juden und ihren Verhältnis-
sen befaßt." Vermutlich deshalb erhob die kurkölnische Hofkammer 
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1686 Einwendungen gegen die verschärften Bedingungen der Juden-
ordnung des Kurfürsten Maximilian Heinrich.' Wie die Regierung in 
Bonn vertraten auch die Landesregierungen der anderen geistlichen 
Staaten den Standpunkt, daß der Juden «Handel geschützt und geför-
dert werden muß, wenn sie im Christenland existieren und Tribut zah-
len» sollten.' Unabhängig von allen finanziell-ökonomischen Erwä-
gungen indes läßt sich schon in der ersten Hälfte des Jahrhunderts 
gelegentlich eine fürsorgende Haltung von Beamten gegenüber der 
Judenschaft erkennen. 

Als 1715 nach der Rückkehr des Kurfürsten Joseph Clemens im 
Herzogtum Westfalen Befehle zur Ausweisung von Juden an landes-
herrliche Beamte und Kommunen erlassen wurden, schritt die Hof-
kammer wiederholt gegen zu rücksichtsloses Vorgehen der Städte ein. 
Dem Juden Joseph Gottschalk in Brilon hatte der dortige Ratsherr 
mündlich bedeutet, daß er mit Frau, Kind und Gesinde innerhalb von 
24 Stunden aus der Stadt zu weichen habe. Die Hofkammer befahl, 
ihm wenigstens eine Frist von sechs Wochen zu gewähren, damit er 
den Nachweis für seine Behauptung erbringen könnte, daß er bereits 
im Jahre 1700 zu den vergleiteten Juden gehört habe. Die Vertreibung 
des Abraham Lazarus aus Menden wurde zwar nicht abgewendet, 
doch ordnete auch hier der Drost an, daß die Stadt ihm eine Frist von 
vier Wochen zu lassen habe.' Es zeigt sich, daß die Städte aus Eigen-
nutz gerade die wohlhabenderen Juden außer Landes treiben wollten. 
Die Judenschaft wies den Kurfürsten deshalb darauf hin, daß mög-
licherweise das ganze Tribut- und Schutzgeldsystem gefährdet sein 
könne, wenn sich die Last auf immer weniger und schwächere Schul-
tern verteile. Dieses, aber auch die damit verbundenen Ungerechtig-
keiten, «weil Haß und Verfolgung gegen die Juden mit unterlaufen» 
könnten, veranlaßten die kurfürstliche Hofkammer im August 1716, 
die weitere Ausweisung anzuhalten. 

Schon 1726 weigerte sich die kurkölnische Regierung, Wünschen 
des westfälichen Landtags nach weiteren Handelsbeschränkungen für 
die Juden nachzugeben, weil sie ihr «mehr zum Privatvorteil der 
. . . Kaufleute als zum gemeinen Besten und freiem Handel gerichtet» 
schienen.63  Der Drost v. Fürstenberg zu Meschede wurde von der 
Hofkammer angewiesen, die Juden in Attendorn gegen Verbote des 
Magistrats in ihrem Handel zu schützen.64  Mit ähnlichen Argumenten 
lehnte der Paderborner Fürstbischof im Jahre r8oi einen ständischen 
Antrag auf weitere Einschränkung des jüdischen Hausierhandels ab. 
Wie es hieß, könne «auch wohl eine Gattung von Monopol für das 
Publikum nachteilig sein». «Aufnahme und Erhaltung des Handels 
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zum gemeinsamen Besten» beruhe unter anderem auf «Vorrat guter 
Waren um billige Preise». Es wäre «somit nicht bloß der Nutzen der 
Zünfte und Gilden zu beachten, sondern vornehmlich auf das Beste 
der Städte und Landesbewohner Rücksicht zu nehmen».65  Daneben 
finden sich in der Resolution des Fürstbischofs aber auch Anklänge 
sozialer Fürsorge für die Juden, wenn es heißt, daß diese in den ihnen 
zugewiesenen Häusern in entlegenen Straßen kaum Besuch besserer 
Kunden erwarten könnten und deshalb auf Hausierhandel angewiesen 
wären, um ihre Nahrung zu erwerben. 

Bei der näheren Beschäftigung mit den Lebensumständen der Juden 
haben die Beamten bald feststellen müssen, daß die Mehrzahl in 
Armut und Bedrückung lebte und auch die wohlhabenderen von 
ihnen bei der Art ihrer Geschäfte mit Darlehen, mit Getreide- oder 
Viehhandel mehr als irgend jemand anders jähen Wechselfällen ausge-
setzt waren. Wenn nicht gerade Judenfreundlichkeit, so verbreitete 
sich unter der Beamtenschaft doch zumindest ein gewisses soziales 
Verantwortungsgefühl gegenüber den israelitischen Schutzverwandten 
des Landesherrn und Verständnis für deren Streben, die ihnen gesetz-
ten Schranken aufzuheben und sich in den bürgerlichen Geschäftsbe-
reich einzuschalten. Zu radikalen Forderungen der Stände gegenüber 
leisteten die Beamten mehr als einmal hinhaltenden Widerstand, gaben 
ihnen auch, wenn sie auf den Landtagen sachlichen Argumenten unzu-
gänglich blieben, zu verstehen, daß sie es letzten Endes doch «als 
Stände und Untertanen mit ihrem Landesherrn» zu tun hätten. Wenn 
die Stände «auf ihrem Sinn» beharrten, müßten die fürstlichen Räte 
das zwar hinnehmen, hieß es einmal in Arnsberg, «es würde sich aber 
zeigen, was Landständen daraus für Vorteil erwachsen würde»." 

Nicht selten blieben mit Zustimmung der landesherrlichen Vertreter 
auf dem Landtag gefaßte Beschlüsse, wenn das Einverständnis nicht 
gar förmlich widerrufen wurde, seitens der Landesherrschaft später 
unbeachtet. Ein krasses, aber keineswegs das einzige Beispiel dafür 
sind die durch das ganze 18. Jahrhundert sich hinziehenden Forderun-
gen der westfälischen Landstände nach Festschreibung der Zahl der 
Schutzjuden auf den Stand von 1700. Noch im Jahre 1803 ließ der Kur-
fürst auf dem Landtag erklären, «Serenissimus würden schon selber 
Bedacht nehmen, daß die Anzahl der Juden im Lande auf nachteilige 
Weise nicht vermehrt» werde. Indessen müsse er sich gegen jede 
Beschränkung des landesherrlichen Judenregals, «es sei in Hinsicht 
der Anzahl oder in Hinsicht der Orte insolange verwahren, als darüber 
nicht ein förmlicher, mit allen Rechtserfordernissen versehener, für die 
Regierungsnachfolger verbindlicher Vertrag aufgelegt werde». Als 
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solchen wollte der Kurfürst Landtagsbeschlüsse indes nicht aner-
kennen.67 

Vor allem Hofrat und kurkölnische Hofkammer in Bonn haben die 
Juden im allgemeinen gegenüber Landtag und Städten geschützt, 
soweit es möglich war. Kurfürst Max Franz lehnte 1800 einen vom 
Landtag geforderten höheren Beitrag der Judenschaft zu den Kriegs-
schulden ab, weil sie kein Grundeigentum besäßen und schon mit 
«merklichen Abgaben» an Kammer, Unterherren, Städte und Gemein-
den belastet wären", und im Jahr darauf verbot er ausdrücklich, die 
Juden mehr als andere Untertanen mit Abgaben zu belasten» 

In einer Dissertation aus den dreißiger Jahren hat die Verfasserin als 
möglichen Grund für diese Haltung des Hofbeamtentums jüdische 
Bestechung nicht ausschließen mögen. Sie hat aber selbst damals 
Humanitätsideen im Vordergrund gesehen. Im Entwurf der neuen 
Judenordnung von 1790 zeigt sich, wie stark das Hofbeamtentum 
bereits von den neuen philosophischen Ideen der Aufklärung beein-
flußt war. Man schloß die Juden nicht mehr von der Gleichheit der 
Menschen aus, wenn man sie auch noch nicht als gleichwertig ansehen 
konnte. Sie waren aber keine Fremden mehr, sondern lediglich Unter-
tanen «minderen Rechts».7° Wie in vielen anderen Fragen der Zeit 
haben sich die privilegierten Stände, Städte und Zünfte des Ancien 
Regime auch bei der Behandlung der Juden starr an längst überholte 
Vorstellungen geklammert. Unfähig zur Reform, sich abgrenzend 
gegen alles Neue, pochten sie auf überholte Abmachungen und 
Rechte. Der fürstliche Absolutismus und seine Beamtenschaft haben 
gegen ihren Widerstand aus unterschiedlichen Motiven und keines-
wegs immer uneigennützig die Emanzipationsbestrebungen der deut-
schen Juden gestützt und so dazu beigetragen, daß sie nach der Wende 
zum I9Jahrhundert schließlich zum Erfolg führten. 
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FIDANQUE VERSUS BÄCKER-ÄMTER 

Der Streit zwischen dem portugiesischen Juden Fidanque 
und den Altonaer Bäcker-Ämtern (1772-1774)* 

Peter Freimark 

Die Herstellung von Brot und Backwaren in rituell korrekter Hinsicht 
war für Juden eigentlich immer von besonderer Wichtigkeit. Die Ver-
hältnisse in Altona im r8Jahrhundert bilden hiervon keine Aus-
nahme: Auseinandersetzungen zwischen Juden und christlichen Bäk-
kern um das «Kauscher-Backen» sind vielfältig belegt und verdienten 
eine eigene gründliche Untersuchung. Sie kann an dieser Stelle aus 
Raumgründen nur partiell gegeben werden. Es soll hier nämlich para-
digmatisch über einen Streit gesprochen werden, in dem das Kauscher-
Backen eine bestimmte Rolle spielt, andere wichtige Aspekte jedoch 
gleichzeitig zu beachten sind. Die im folgenden referierte Auseinan-
dersetzung ist ungewöhnlich breit dokumentiert und vermittelt einen 
guten Einblick in die Beziehungen zwischen Bäcker-Ämtern, örtlicher 
Verwaltung und königlicher Obrigkeit, wobei als Movens ein portu-
giesischer Jude erscheint. 

Obwohl von jüdischen Bäckern in Altona vereinzelt die Rede ist', 
war es üblich, daß Juden das «Brodt zu Hauß nur selbst einrühren, 
und sodan bey einen hiesigen Becker vor die Gebühr backen laßen».2  
Hierdurch war sichergestellt, daß keine tierischen Fette im Teig ver-
backen wurden und die Teighebe in korrekter Form abgesondert wer-
den konnte. Offenbar war es in Altona Usus, daß die Bäcker an Frei-
tagen Kauscherbrot backten.' 

Streitigkeiten blieben freilich nicht aus: 1740 beklagten sich die 
Älterleute der beiden Bäcker-Ämter, daß der Bäcker, der Kauscher-
brot backe, «jederzeit einen halben Reichstaler an die juden bezahlen 
solte». Die Zahlungen wurden mit Wirkung vom 19.9. 1740 einge-
stellt.4  1766 wurden die Älterleute erneut beim Oberpräsidenten vor-
stellig, da die christlichen Bäcker Lau und Happel mit der Witwe Rich-
ters Kauscherbrot gebacken und den Juden Moses Semp beim Backen 
hinzugezogen hatten, offensichtlich, um ein rituell zulässiges Backen 
sicherzustellen und das Brot als Kauscherbrot verkaufen zu können. 
Diese «Neurung», d. h. die Anwesenheit eines Juden beim Backvor- 
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gang, scheint sich in der Folgezeit durchgesetzt zu haben, wenn sich 
auch die Bäcker-Ämter zunächst heftig dagegenwandten.5  

Ganz ähnlich gelagert war der Fall des portugiesischen Juden Juda 
Namias Fidanque6, der im Sommer 1771, mit seiner etwa zehnköpfi- 
gen Familie aus Holland kommend, in Altona eintraf, am 13. 2. 1772 

das Bürgerrecht erwarb und anschließend daranging, eine Bäckerei zu 
errichten, in der Kauscherbrot hergestellt werden sollte.' Die nun- 
mehr einsetzenden Auseinandersetzungen beschäftigten für 2 Jahre 
nicht nur die beiden Bäcker-Ämter (Los- und Festbäcker), sondern 
auch das Oberpräsidium und die Deutsche Kanzlei in Kopenhagen. 
Hierbei stießen lokale bzw. regionale Gegebenheiten und obrigkeit-
liche merkantilistische Zielsetzungen aufeinander, wobei sich die 
ersteren trotz formaler rechtlicher Niederlagen schließlich durch-
setzten. 

Fidanque kam nach Altona, nachdem Christian VII. am z2.3. 1771 
das Privileg für die portugiesischen Juden in Altona erlassen hatte 
und vor Erlaß des Patents vom 28.12. 1771, dessen S5 festlegte: «Allen 
Kauf- und Handelsleuten, wie auch Künstlern und Handwerkern von 
allen Nationen ist es erlaubet, sich in Altona niederzulassen, und nach 
Gewinnung des auf sehr geringen Gebühren gesetzten Bürgerechts ihr 
Gewerbe ungehindert zu treiben; wobey den Handwerkern frey ste- 
het, ob sie sich als Amtsmeister in die vorhandenen Zünfte und Aemter 
(unter welchen jedoch die Barbirer, Goldschmiede und Schlachter eine 
geschlossene Zahl haben) hinein begeben oder ihr Gewerbe als Frey- 
meister treiben wollen, in welchem letztem Falle keinem etwas weiter 
zugemuthet wird, als daß er zum Beweise seiner Geschicklichkeit ein 
Meisterstück verfertige. »9  

In die nämliche Richtung war schon die Königliche Resolution vom 
2.8. 1771 gegangen, die den Numerus clausus bei den Fest- und Los-
bäckern aufhob und eine zahlenmäßige Beschränkung der Bäcker 
nicht mehr zuließ.' 

In dieser Situation, in der die Ältesten der beiden Bäcker-Ämter ein 
starkes Anwachsen der Zahl der Bäcker und eine drohende Verarmung 
befürchteten, tauchte nun  Fidanque auf, der kein Bäcker war, gleich- 
wohl aber Ambitionen hegte, eine Kauscher-Bäckerei einzurichten. 
Hierzu bedurfte er eines Bäckers, den er zunächst in Johann Hinrich 
Schlottmann zu finden meinte, der freilich ohne Konzession war und 
als «verdorben» galt." Fidanque fand seinen gewünschten Partner 
schließlich in Hans Jochim Striep. Dieser war Sohn eines altonaischen 
Losbäckers und nach seiner Lehrzeit beim Amtsmeister Billenberg für 
14 Jahre in die Fremde gegangen, darunter «mehrentheils in Engel- 
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land», und kehrte 1765 nach Altona zurück." 1771 ist er in der Liste 
der Losbäcker nachzuweisen, nicht aber in den folgenden Jahren:3  In 
einem Schreiben der Älterleute vom 21.9. 1772 wird Striep als «ver-
armt» bezeichnet,i4  er war am 12.1. 1771 unter Bruch gesetzt worden, 
weil er mit Anna Maria Jahnen «Unzucht getrieben» hatte, seine Strafe 
betrug to Reichstaler Strafe oder 4 Tage auf Wasser und Brot.'5  Am 
14. 4. 1772 hatte Striep in einem Gesuch gebeten, sein Handwerk als 
Bäcker in Ottensen ausüben zu dürfen. Dieses Gesuch wurde von der 
Deutschen Kanzlei am 3o. 5. 1772. abschlägig beschieden, wobei Striep 
als «Altonaischer Bürger und ehemaliger Becker» bezeichnet wird.'6  

Fidanque und Striep suchten und fanden sich. Für Fidanque war es 
mit Striep möglich, seine Pläne in die Tat umzusetzen und eine Kau-
scher-Bäckerei anzulegen. Für Striep ergab sich die Möglichkeit, sich 
wieder in seinem Beruf als Bäcker zu betätigen. Fidanque mietete ein 
Haus in der Kirchenstraße von dem hochdeutschen Juden Bendix 
Hertz Schiff, in dem zuvor ein (christlicher) Bäcker sein Gewerbe aus-
geübt hatte und dann in Konkurs gegangen war, das Haus verfügte 
über einen Backofen. 7  Fidanque schloß mit Striep einen Vertrag, 
wonach der Letztgenannte in dem Haus für eine Gebühr von 5o 
Reichstalern jährlich unter seinem Namen eine Bäckerei betreiben 
sollte. r8  Den Ausführungen der Älterleute der Bäcker-Ämter zufolge 
war der Zulauf der Juden zu dieser Bäckerei «unheimlich» '9, und der 
totale Ruin der christlichen Bäcker wurde als «unvermeidlich» hinge-
stellt.2° Fidanque habe die erforderlichen Waren, wie Mehl, Milch, 
Butter, Grieß, Korinthen und Gewürze — wie beim Kauscherbacken 
üblich — in einer verschlossenen Kammer untergebracht und über-
reiche sie Striep, der dann backe.' 

Die Älterleute der beiden Bäcker-Ämter wandten sich an das Ober-
präsidium, und dieses erkannte unter dem 26.6. 1772, «daß dem 
Citato Striep das Backen in des Mit-Citati Fidanque Hause, solange 
letzterer selbiges mitbewohnte, nicht zu verstatten und der Backofen 
gerichtlich zu versiegeln wäre»." 

Diese Entscheidung des Oberpräsidenten von Gähler blieb nicht 
unwidersprochen: am to. 8. 1772 richteten Fidanque und Striep ein 
Gesuch an die Deutsche Kanzlei, und diese erließ am 3.12. 1772 eine 
«allerhöchste Resolution», in der festgestellt wurde, «erstlich, daß es 
des Kauscherbacken wegen nunmehro festzusetzen wäre, daß ein 
ieder Becker ungehindert Kauscher-Brot backen könnte, und daß alle, 
sothanes Recht betreffende Streitigkeiten nach den Subsistirenden 
Polizey-Verfügungen, keinesweges aber als gerichtliche Processe zu 
entscheiden wären; zweitens, daß die Portugieser Juden als würckliche 
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Bürger der Stadt Altona, Bey ihrem erworbenen Rechte, sich aller 
derienigen Freiheiten, folglich auch der Freiheit des Brodbackens zu 
bedienen, die den übrigen Bürgersfähigen Nationen im 5t. 	des 
Patents vom 28. Decbr. 1771 versprochen worden, gehandhabet wer-
den sollten»." Außerdem wurde dem Oberpräsidenten von Gähler am 
8. 12. 1772 aufgetragen, den Passus 2 bekanntzugeben, und Fidanque 
wurde die Anzeige gemacht, «daß sein Gesuch wegen Aufhebung des 
Ober-Praesidials-Decrets [. . .] bewilligt wäre und er aus dem Ober-
Praesidio die weitere Verfügung gewärtigen könnte».24  

Fidanque und Striep hatten also auf der ganzen Linie Erfolg gehabt. 
Sie nahmen erneut den Backbetrieb auf, doch die Bäcker-Ämter gaben 
nicht nach und strengten ein neues Verfahren an. 

Zunächst einmal lud man am 26. I. 1773 Hans Jochim Striep zu 
einer Anhörung vor die Bäcker-Ämter, an der auch als Amtspatron der 
Vizebürgermeister Ziegler teilnahm. Striep wurde vorgehalten, 
geraume Zeit nicht mehr als Amtsbäcker gebacken und den Amtstaler 
und die Quartalsgelder nicht gezahlt zu haben. Außerdem wohne er in 
einer Wohnung, in der er keine Backnahrung treiben könne. Striep 
erwiderte, daß er die fälligen Gelder zahlen wolle, auch daß er «einen 
Sahl bewohnte, mithin vor der Hand bey den Juden Fidanque, der sich 
in der Kirchen Straße ein Haus gemiethet, so zum Backen geschickts, 
in Arbeit gehen wolte, um sich so er könte Brodt zu verschaffen, wor-
auf ihm vom Amte zur Antwort ertheilt, daß man ihn bey solchen 
Umständen, und solange er nicht selbst die Backnahrung als Amts-
Meister für sich fortsetzen könte, als Amts-Mit-Meister nicht erken-
nen noch ihn den einem Amts-Meister zukommenden Genuß nach 
dem Amts-Artikul mitgenießen laßen könne: seine Antwort war, daß 
gelte ihm gleich viel, die Privilegia die ihn gegeben, solte ihn niemand 
nehmen, das Amt könte sein bestes thun, er wolte seines auch thun. 
Worauf er seinen Abschied nahm.»" 

Wenige Tage darauf, am I.2. 1773, führten die Älterleute der beiden 
Bäcker-Ämter Klage gegen Fidanque, und diesmal wurde der Fall vom 
Obergericht behandelt, Striep wird in dem Verfahren nicht erwähnt. 
Sie zeigten an, »wasmaaßen sich Citatus unterfangen wolle, hieselbst 
die Backnahrung zu treiben, ohne dazu weder als Amtsmeister, noch 
als Freymeister die Befugnis zu haben». Fidanque bat um eine Kopie 
der Klage und stellte fest, daß er sich ad protocollum erklären wolle.' 
Er gab am II. 2. 1773 zu Protokoll, daß er niemals persönlich habe 
backen wollen, und bat, das Gesuch der Älterleute zurückzuweisen.27  
Am 15. 2. 1773 wurde Fidanque «anbefohlen, den Betrieb des Backens 
sofort in seinem Hause einzustellen und vor Entscheidung der Sache 
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nicht wieder anzufangen und zwar bey Vermeidung to Reichstaler 
Strafe und eventualiter persönlichen Arrests».28  Beim nächsten 
Gerichtstag, am 18. 2. 1773, erschienen die Älterleute erneut vor 
Gericht und «zeigen an, daß Citatus der ihm gewordenen obrigkeit-
lichen Inhibition ungeachtet den Betrieb des Backens in seinem Hause 
nicht habe einstellen lassen». Sie verlangten, daß Fidanque die Strafe 
von to Reichstalern erlegen solle und daß der Backofen gerichtlich zu 
versiegeln sei. 

Fidanque erklärte, «er habe seinen Ofen an den Becker Striep ver-
mietet, dieser also treibe Backnahrung in seinem Hause». Die Alter-
leute verwiesen auf das Dekret vom 15. 2.1773, wobei Fidanque erwi-
derte, daß er den Inhalt des Dekrets nicht verstanden habe und 
«geglaubet, daß der Becker Striep in seinem Hause backen könne». 
Der Gerichtsbote Rahtgen erklärte, daß er den Inhalt des Dekrets vom 
15. 2. 1773 Fidanque übermittelt habe. Fidanque wurde zur Zahlung 
von to Reichstalern verurteilt, zugleich wurde ihm angedroht, bei 
Strafe von 20 Reichstalern oder Arrest den Inhalt des Dekrets zu 
beachten.29  Schließlich wurde die Sache am 4. 3. 1773 «zum Urtheil 
submittiert»3° und am 8. 3. 1773 in der Hauptsache entschieden: 
Fidanque wurde bei Strafe von 5o Reichstalern verboten, in seinem 
Hause backen zu lassen, außerdem sollte er die Kosten des Verfahrens 
übernehmen.3' 

Fidanque, der am 18.2. 1773 bis zur Bezahlung der Strafe von to 
Reichstalern kurz arrestiert worden war,32  verließ nach dieser erneuten 
Niederlage Altona und begab sich nach Kopenhagen. AmR 2- 4. 1773 
reichte er ein neues Gesuch beim König ein und bat um Aufhebung der 
Gerichtsentscheidung vom 8.3. 1773. Er verwies auf den Inhalt der 
Resolution vom 3.12. 1772 und beschrieb den Gang der Verhandlun-
gen vor dem Obergericht in Altona. Das Vorgehen der Bäcker-Ämter 
wurde von ihm als «bloße unbegründete und unbefugte chicanen und 
Turbationen» charakterisiert. Er bat um «Aufhebung des am 8. Mertz 
jetzigen Jahres ergangenen Altonaischen Obergerichtlichen Erkennt-
nisses mich in der vermöge dero allerhöchste Resolution vom 3. Dec. 
v. J. allerhuldreichst verliehenen Befugniß, die Backnahrung in mei-
nem Hause durch einen Amts- oder Frey Meister betreiben zu laßen 
zu schützen». Außerdem suchte er um eine Erstattung der entstande-
nen Unkosten nach." 

Das Gesuch ist offensichtlich in der Folgezeit in der Deutschen 
Kanzlei Gegenstand ausführlicher Beratungen gewesen. Die Königli-
che Rente-Kammer wandte sich in dieser Angelegenheit am 29. 5. 1773 
an den Oberpräsidenten und an den Magistrat und bat «ganz dienst- 
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und freundlich: Sie gelieben und wollen bey deßen Remittirung, Ihren 
Bericht und Bedenken darüber anhero ertheilen».34  Am 22. 6. 1773 
wurde an die Erledigung der Bitte erinnert.35  

Die Älterleute der beiden Bäcker-Ämter meldeten sich auf das 
Gesuch Fidanques in einer umfangreichen Erklärung zu Wort.36  Sie 
teilten am 5.7. 1773 mit, «daß beregter Striep, alsbald nach der Abreise 
des Supplicanten nach Kopenhagen, vor Gericht erschienen sey, seine 
mit dem Supplicanten getroffene collusorische (trügerische) Abrede 
eingestanden, und dabey versprochen habe, künftighin von derglei-
chen dem Amte nachtheiligen Versuchen zu abstrahiren».37  Sie bean-
tragten, «daß Supplicant mit seinen affectirten Beschwerden Aller-
höchsten Ort abgewiesen, und zur Erstattung der durch seine Suppli-
cation uns verursachten Kosten, schuldig erkannt werden möge».38  

Die Deutsche Kanzlei stellte daraufhin in einer «Al.  erunterthänig-
ste(n) Vorstellung betreffend das Gesuch des Portugieser Juden Fidan-
que, aus Altona um Aufhebung eines vom Altonaischen Obergerichte 
abgegebenen Decrets» am 11.8. 1773 in breiter Ausführlichkeit den 
Ablauf der bisherigen zwei Verfahren dar." Dieses Vorstellungsproto-
koll bildete die Grundlage der Entscheidung König Christians VII., 
die dem Oberpräsidenten von Gähler in einem Königlichen Reskripte 
vom 25. 8. 1773 mitgeteilt wurde. Unter Hinweis auf die Resolution 
der Deutschen Kanzlei vom 3. 12. 1772 und das anschließende 
Gerichtsverfahren wurde ausgeführt: «Uns hat das Verfahren nicht 
wenig befremdet. Die Absicht jener Resolution gieng deutlich dahin, 
die Einwendungen und Protestationen des Beckeramts gegen die im 
Fidanqueschen Hause errichtete Beckerey, sie mochte nun eine Kau-
scherbeckerey seyn oder nicht, ein Ende zu machen, welches auch 
durch die dem Supplicanten aus der damaligen Deutschen Kammer 
ertheilte Anzeige völlig außer Zweifel gesetzet wird.» Die Entschei-
dung über das Verfahren ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übrig: «Wie demnach das geschehene Uns billig zum Misfallen 
gereicht, so finden Wir Uns bewogen, das gesamte Verfahren des dor-
tigen Rathsgerichts in dieser Sache als unbefugt, und unstatthaft hie-
mittelst zu caßiren, und dagegen ernstlich zu bestehen, daß Fidanque 
in den Besitz der durch Striep in seinem Hause getriebenen Beckernah-
rung sofort wieder hergestellt, und weder jener noch dieser durch wei-
tere gerichtliche Proceduren darin gestöret werden solle, und hast Du 
den dortigen beyden Beckerämter Namens Unser zu erkennen zu 
geben, daß, wenn sie des Kauscherbackens wegen in der einen oder 
andern Absicht etwas wichtiges und erhebliches anführen zu können 
glauben, sie solches in einer besonderen Vorstellung anzubringen und 
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Verfügung zu gewärtigen haben.» Zum Schluß wurden der Oberpräsi-
dent und der Magistrat noch zu einer Erklärung zu zwei Punkten gebe-
ten, nämlich wie die Angelegenheit trotz der erlassenen Resolution zu 
einem Gerichtsverfahren gemacht werden konnte und warum Fidan-
que «stehenden Fußes» in Arrest geschickt wurde, da nach den beste-
henden Bestimmungen Brüche lediglich innerhalb von sechs Wochen 
beigetrieben werden mußten.4° 

Der Ausdruck des Mißfalles gegenüber Oberpräsident und Magi-
strat und die Kassation des Verfahrens vor dem Obergericht gaben 
Fidanque recht und verschafften ihm sicher einen persönlichen Erfolg. 
Gleichwohl war durch den Hinweis auf die Prüfung eines eventuellen 
neuen Gesuchs der Bäcker-Ämter zum Kauscherbacken die Möglich-
keit einer anderen Entscheidung angedeutet. Dieser Hinweis hatte 
seine Begründung in Vorstellungen der Deutschen Kanzlei, die ein-
räumte, daß Fidanque mit seinem Betrieb einen Vorteil gegenüber den 
anderen Bäckern beim Kauscherbacken hatte.41  

Wenige Tage darauf, am 9.9.1773, teilte Oberpräsident von Gähler 
den Älterleuten der Bäcker-Ämter mit, daß zum einen Fidanque 
durch Striep wieder backen könne und daß zum anderen die Bäcker-
Ämter beim Vorliegen prinzipieller Fragen zum Kauscherbacken vor-
stellig werden könnten.42  

Sowohl der Oberpräsident wie der Magistrat hatten noch zu den 
beiden im Schreiben vom 25. 8.1773 aufgeführten Punkten Stellung zu 
beziehen. Diese Stellungnahmen sind Bestand des umfangreichen Vor-
stellungsprotokolls der Deutschen Kanzlei vom 3.3.1774, mit dem 
der Rechtsstreit quasi beendet wurde, ein offizieller Bescheid in Form 
eines königlichen Schreibens war bei den Quellen leider nicht auffind-
bar.43  

Von Gähler betont, «es sey wahr, daß er den Amts-Beckern, als sie, 
nach der Resolution von 3. Decbr. sich mit ihrem neuen Klagewerk 
wider Fidanque blos bey ihm gemeldet, ohne desfalls eine Citation an 
denselben erlassen zu haben, zu erkennen gegeben, wie er sich mit die-
ser Streitigkeit nicht befassen würde, sondern sie sich desfalls an den 
Magistrat wenden möchten. So wie er aber eines Theils sich hiezu 
gewissermaßen verbunden gehalten, und zwar aus eben dem Grunde, 
aus welchem die Gesetze einem Richter, dessen Erkenntniß einmal 
abgeändert worden, alles weitere Verfahren in derselben Sache untersa-
gen.» Er führt noch verfahrenstechnische Gründe für die Verweisung 
an und räumt dann ein: «Sollte indessen Referens sich in seinem Ur-
theil geirrt und Ew. Königl. Maytt. wahre und Willens-Meinung ver-
fehlet haben, so wäre solches blos einem Mißverständnis zuzuschrei- 
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ben, wesfalls er umso mehr Verzeihung zu finden hoffe, als es feren 
von ihm wäre, sich iemahlen einer vorsetzlichen Übertretung königl. 
Befehle schuldig zu machen.» Die Kanzlei nimmt in drei Punkten 
kritisch Stellung zu den vorgebrachten Äußerungen und stellt anheim, 
«ob nicht dem Referenten dieses, und daß bey etwaigen Zweifel in 
Ansehung der Hinwendung der Resolution auf Fidanque, er besser 
gethan haben würde, darüber unmittelbar anzufragen, aus der Canzel-
ley noch zu erkennen zu geben seyn möchte?» Der Randvermerk für 
die Königliche Resolution lautet hierzu: «Dieses kann dem Oberpräsi-
denten von Unserer Cantzeley zu erkennen gegeben werden. »44  

Deutlich schärfer fällt das Votum gegen den Magistrat aus, der sich 
auf ein Renten-Kammer-Notat aus dem Jahr 1749 berufen und festge-
stellt hatte, «daß in Fällen, da die in Brüche condemnirte unvermö-
gende Personen nicht sogleich Bürgschaft bestellen können, diese sie 
seyen Bürger oder nicht, in continenti zu inhaftiren, in Altona aller-
dings gebräuchlich sey, und man von dieser Vorschrift sowie über-
haupt, also auch in Ansehung des Fidanque, nicht habe abweichen 
dürfen, da er notorisch unvermögend und keine Caution bestellen 
könne. 
Da aber ein solches bloßes Notatum ohne der Rente-Kammer Deci-
sion und Verfügung nicht bestimmen kann, und man, nach gepfloge-
ner Communication mit nur besagter Cammer, auch noch in Erfah-
rung gebracht hat, daß im J. 1749 blos von gantz armseligen, keines-
wegs aber von angesessenen, Einwohnern der Stadt die Rede gewesen, 
mithin der Magistrat sein unverantwortliches Verfahren wider den 
angesessenen Bürger Fidanque auf keine Weise zu entschuldigen ver-
mag; so verstellet die Canzeley, in Übereinstimmung mit dem Carn-
mer-Collegio, zu Ew. Königl. Maytt. Resolution: ob nicht dem Magi-
strat desfalls die verdiente Weisung zu geben, ratione futuri, aber auch 
der ausdrückliche Befehl beizulegen sey, daß er in vorkommenden Fäl-
len nur wider dieienigen, welche würklich de fuga suspecti seyn möch-
ten, so zu verfahren habe, als in dem gegenwärtigen Falle geschehen.» 
Der Randvermerk für die Königliche Resolution stellt hierzu fest: 
«Dem Magistrat soll sein nicht zu entschuldigendes Versehen ernstlich 
verwiesen und ratione futuri der befehl vorgestelltermaaßen beygelegt 
werden. »4S 

Der letztliche Erfolg Fidanques in dem zweijährigen Rechtsstreit, 
die Niederlage der Bäcker-Ämter und die Rügen für den Oberpräsi-
denten und den Magistrat führten indes nicht zu dem zu erwartenden 
Ergebnis: der Errichtung einer Kauscherbäckerei in Altona unter 
Beteiligung eines (christlichen) Amtsbäckers. Hans Jochirr Striep ist 
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in den Quellen nicht weiter nachweisbar. Es hat den Anschein, als sei 
Fidanque im Frühjahr 1774 wieder nach Altona zurückgekehrt. Hier-
für sprechen Eintragungen in den Oberpräsidial-Protokollen zwi-
schen Januar und Mai 1774, die von einem Rechtsstreit um Mietrück-
stände zwischen Johann Andreas Höfer und Fidanque berichten.46  An 
gleicher Stelle erscheint unter dem 6. 4.1774 der Eintrag über eine 
Klage Fidanques gegen den Bäcker Matthias Menzendorff,47  «wegen 
eines dem Burschen des Klägers abgenommenen Korbes mit Broden», 
was nahelegt, daß Fidanque erneut versucht haben muß, eine Bäckerei 
einzurichten.4' Ansonsten schweigen die Quellen zum weiteren Auf-
enthalt Fidanques in Altona. Es muß angenommen werden, daß er kei-
nen Amtsbäcker fand, der mit ihm eine Bäckerei oder Kauscher-Bäk-
kerei betreiben wollte, der versteckte Widerstand der beiden Bäcker-
Ämter kann hier nur vermutet werden. Wahrscheinlich hat Fidanque 
Altona bald darauf verlassen. 

Eine Neuordnung in bezug auf das Kauscherbacken erfolgte einige 
Jahre später, wohl auch ein Indiz dafür, daß die Bäcker-Ämter erneut 
Beschwerden vorgebracht hatten, zumal ein Hinweis auf eine erneute 
Überprüfung der Angelegenheit ja schon im Vorstellungsprotokoll der 
Deutschen Kanzlei vom 11. 8.1773 und im königlichen Brief vom 
25. 8.1773 zu finden waren. Am 22.7.1778 wurde dem Oberpräsiden-
ten in einer Resolution mitgeteilt, daß die frühere Resolution vom 
2. 8.1771 (Aufgabe des Numerus clausus) aufgehoben sei und nun-
mehr wie zuvor (1774) 23 Meister im Festbäckeramt und 17 Meister im 
Los- und Kuchenbäckeramt zugelassen seien. Zum Schluß der Resolu-
tion heißt es: «Zu Hebung der von mehrbemeldeten Bäckerämtern 
bey dieser Gelegenheit mit angebrachten Klagen, wegen des, unterm 
3.12. 1772, jedem Bäcker bewilligten ungehinderten Kauscher-Brod-
backens haben Wir beschlossen und setzen hiemit fest, daß führohin 
das Kauscher-Brodbacken in dortiger Stadt unter sämmtlichen Amts-
bäckern nach einem, von ihnen unter sich auszumachenden oder von 
dir zu bestimmenden Turno, umgehen, und die Judenschaft schuldig 
seyn solle, einen Entrepreneur zu bestellen, der den Bäckern die bey 
ihnen bestellte Quantität Kauscherbrod abnehme und bezahle, und 
daß, bey der Zubereitung des Kauscherbrods, die in Unserer Resi-
denzstadt Kopenhagen vorhandene Verfassung einzuführen sey, nach 
welcher der Teig durch die Leute des Bäckers, unter zuzulassender 
Gegenwart eines Juden, geknätet, und das Backen unter der Aufsicht 
von z wey bis drey Juden vorgenommen wird, die auch wechselweise in 
der Nacht beym Bäcker bleiben, bis das Brod gehörigen Orts abgelie-
fert worden.»49  Eine Mitteilung über diese Neuordnung der Backver- 
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hältnisse wurde den Judenältesten am 18.8.1778 gemacht, für die 
Bestellung eines Entrepreneurs wurde ihnen eine Frist von drei 
Wochen eingeräumt." 

Diese verordnete Regelung ist in der Folgezeit offenbar praktiziert 
worden, was aus einem Brief des späteren Oberpräsidenten von Ste-
mann, des Nachfolgers von von Gähler, an den Magistrat vom 
25. 2. 1793 bzw. einer undatierten Aktennotiz hervorgeht. Die Älte-
sten der hochdeutschen Juden hatten in einem Gesuch, das leider nicht 
dem Vorgang beigefügt ist, «um Abstellung einiger, angeblich beim 
Kauscher-Backen eingerissenen Unordnungen gebethen». Die Älter-
leute der beiden Bäcker-Ämter lehnten das Ansuchen unter Hinweis 
auf ihre Amtsprivilegien ab. Die Notiz erläutert den Sachverhalt, sie 
lautet: «Das Sr. Excellenz mündlich referierte Gutachten des Magi-
strats gieng dahin, daß die von den Bäckern selbst bisher zur Aufsicht 
bey dem Kauscherbacken gewählten Juden ferner beibehalten und 
auch künftig deren Auswahl den Bäckermeistern überlassen werde; 
dem Oberrabbiner aber unbenommen wäre, diese Juden gehörig von 
demjenigen zu unterrichten, was sie nach ihren Religionsbräuchen bey 
dem Backen zu beobachten hätten und sie deshalb in Pflicht zu 
nehmen.» 5  

Wenn ein Resümee der dargestellten Vorgänge zu ziehen ist, so ist 
zunächst einmal festzuhalten, daß die dänische Obrigkeit loyal und 
korrekt zu den von ihr erlassenen Verordnungen und Maßnahmen 
stand und die Rechte von Angehörigen einer Minderheit schützte und 
absicherte. Gewiß waren in diesem Fall auch merkantilistische Zielset-
zungen und Prinzipien involviert, die man von Seiten der dänischen 
Behörden und der Deutschen Kanzlei auch in Altona durchzusetzen 
bemüht war. Die Rüge an den Oberpräsidenten, die harsche Mißbilli-
gung des Verhaltens des Magistrats und die Kassation des Gerichtsver-
fahrens zugunsten eines angereisten jüdischen Unternehmers sind frei-
lich schon bemerkenswert und für die damaligen Zeitverhältnisse 
ungewöhnlich. Dieses Verhalten der dänischen Behörden stand aller-
dings in einer Tradition, die schon im 17. und im frühen 18. Jahrhun-
dert in Altona anzutreffen war.' Daß Fidanque — obwohl im Besitz 
der erforderlichen Rechtstitel — letztlich nicht reüssierte, sondern an 
den lokalen Gegebenheiten scheiterte, spricht für die Stärke und 
Geschlossenheit der Gewerbestrukturen und ihrer Träger in Altona. 
Die Verhältnisse vor Ort waren trotz zeitweiliger Turbulenzen de facto 
stärker als fernab dekretierte Anordnungen. 

145 
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" Für freundliche Hinweise danke ich herzlich Herrn Dr. G. Marwedel, 
Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg, sowie Frau 
Dr. D. Cochanski und Herrn Dr. K. Schneider, Staatsarchiv Hamburg. 

E. Duckesz, Aus dem Archiv der Stadt Altona, in: Jahrbuch für die jüdi-
schen Gemeinden Schleswig-Holsteins und der Hansestädte i (1929/30), 
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derts. Diss. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Hamburg 1974, 5.192. 
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damaligen üblichen jüdischen Brotarten vgl. Herman Pollack, Jewish Folk-
ways in Germanic Lands (1648-1806). Studies in Aspects of Daily Life, Cam-
bridge, Mass. — London 1971, S. 98 f. 

4 StAH, Altona, Bestand 3, Abt. XXXII Kl. A II A 2/9, S. 28 (Amtsbuch 
der Los- und Kuchenbäcker6 6 1-9_ - 1752 [!]). 

5 Wie Anm. 4, S. 34. Gesamtvorgang: S. 34-39. 
6 Zur Geschichte der Fidanques und ihrer Wanderungen vgl. H.P. Salo-

mon, The Fidanques. Hidalgos of Faith, in: The American Sephardi 4 (1970/ 
5731), S. 15-37. Mitglieder der Familie Fidanque sind im 17. Jahrhundert in 
größerer Zahl in Hamburg nachweisbar, Grunwald führt 28 Gräber auf dem 
Friedhof Königstraße in Altona auf, die letzte Beerdigung datiert aus dem 
Jahre 1732 (M. Grunwald, Portugiesengräber auf deutscher Erde, Hamburg 
1902, S. to9 f.). Einige wenige Mitglieder der Fidanques gelangten im I7Jahr-
hundert auch nach Dänemark, vgl. M. Hartvig, >lerne in Danmark i tiden 
1600-180o, Kopenhagen 1951, S. 46. 

7 StAH Altona, Bestand 3, XXXII A II A2/181, fol. 12-26 (Schreiben der 
-Älterleute Lübber, Siebrandt, Greve und Fett an den Oberpräsidenten von 
Gähler vom 21.9.1772, hier fol. 12 v, 14 r.; Altona, Bestand 2, Stadtbücher I a 

(Protocollum gemeiner Stadt-Sachen, juncta Specificatione der recipirten 
Bürger und anderer angenommenen Stadt Bedienten (20. 2.1741 — 26.4.1773), 
fol. 127. 

8 Günter Marwedel (Hg.), Die Privilegien der Juden in Altona (Hambur-
ger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden, Bd. 5), Hamburg 1976, 
S. 325 ff. 

9 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 12 v; Chronologische Sammlung der im 
Jahre 1771 ergangenen Königlichen Verordnungen und Verfügungen für die 
Herzogthümer Schleswig und Holstein, die Herrschaft Pinneberg, Graff- 
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schaft Ranzau und Stadt Altona, Kiel 1800, S. 82-87. 
to Wie Anm. 4, S. 22 f.; vgl. hierzu R. Rohde (wie Anm. t), S. 156. 
II Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 54 V. 

12 StAH, Altona, Bestand 3, XXXII A II A/2/14o. 
13 StAH, Altona, Bestand 6 A (Stadtrechnungen der königlichen Gelder), 

1771, No. 57 «Specification der in dem Los Becker Amte zu Altona in ao 1775 
befindlichen recipirten Meister und Meisterinnen, welche die Bäcker Nahrung 
getrieben haben», Nr. 12. In den folgenden Jahren — überprüft wurde die Zeit 
bis 1775 — taucht Striep in den Listen nicht mehr auf. —1771 gab es 19 Los- und 
24 Fest-Bäcker. 

14 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 16. 
15 StAH Altona, Bestand 2 V b 5 (Kämmerei-Bruchregister 1766-1786), 

fol. 35. Am 59. 1.1771 wurden von ihm 4, am 4. 4. 77t 6 Reichstaler bezahlt. 
16 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 3. 
17 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 13. — Mit Bendix He--tz Schiff, einem 

wohlhabenden Mitglied der Altonaer Gemeinde in Hamburg (vgl. sein Konto 
in StAH, Bestand Jüdische Gemeinden 48 Nr. to, S. 135 f.), geriet Fidanque 
in einen Rechtsstreit wegen eines anderen Hauses. Schiff hatte am 19.2. 5772 
vor dem Oberpräsidium angezeigt, daß er am 29. 10. 1771 einen Mietvertrag 
mit Fidanque über ein Haus an der großen Mühle und Beckerstraße abge-
schlossen hatte. Die Höhe der Miete betrug 7o Reichstaler jährlich, die Dauer 
des Vertrags 3 Jahre. Bis zum Februar 1772 war Fidanque jedoch nicht in das 
Haus eingezogen. Fidanque trug am 29.2. 1772 vor, daß der vormalige Besit-
zer Hinrich Lau den Backofen weggenommen habe und ein neuer nicht fertig 
geworden sei, außerdem habe man ihm obrigkeitlich das Backen verboten. 
Auch in späteren Äußerungen werden die Positionen beibehalten: Schiff 
dringt auf Einhaltung des Vertrags, Fidanque will nur einziehen, wenn der alte 
Backofen wieder eingebaut wird. Am 25. 3. 5772 wird Fidanque verurteilt, das 
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dium ein, Bendix Hertz Schiff zu Himmelfahrt 5772 35 Reichstaler fällige 
halbjährliche Miete schuldig zu sein. Er wird angewiesen, den Betrag mit 
Nebenkosten innerhalb von 4 Wochen zu bezahlen (StAH, Bestand Zoo I a 9, 
Oberpräsidial-Protokolle, 17. 6.1771 — 14. to. 1772, S. 372, 388 f., 414, 455 f., 
454, 700). — Bendix Hertz Schiff war der Großvater des Hamburger Literaten 
Hermann Schiff (1801-1867). Vgl. hierzu J. Heckscher, Aus Hamburgischen 
Sammlungen. Eine Ergänzung zu Dr. M. Grunwald's: Hamburgs deutsche 
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irrtümlich mit dem 29. I. 1772 angegeben. Ein Extrakt der Entscheidung fin-
det sich in wie Anm. 4 a. 0., S. 31. — Über Aufgaben und Funktionen des 
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here Zeit D. Cochanski, Präsidial- und Oberpräsidialverfassung in Altona 
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L. Peickner, Geschichte der Bäcker-Innung zu Altona. Zum 3oojährigen Jubi-
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24 Wie Anm. 21, S. 255 f.; wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 5, 37. 
25 StAH, Bestand Jüdische Gemeinden Tors b. 
26 StAH Altona, Bestand 2 II a 56 (Stadtgerichsprotokolle), Bd. 56 S. 463 
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F. W. Th. Eggers (wie Anm. 22, S. 26-55; D. Cochanski (wie Anm. 22, S. 51  ff. 

27 Ebenda, S. 492f. 
z8 Ebenda, S. 500. 
29 Ebenda, S. 5o9. f. 
3o Ebenda, S. 549. 
31 Ebenda, S. 553. 
32 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 46 v; wie Anm. 15, fol. 49 (Bruchset-

zung vom 2. 8.1773). 
33 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 44-48 v. 
34 Ebenda, fol. 40. 
35 Ebenda, fol. 42. 
36 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 52-63. 
37 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 55 v. 
38 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 63. 
39 Wie Anm. 3, erster Eintrag, S. 221-242. 
40 Wie Anm. 7, erster Eintrag, fol. 26f. 
41 Wie Anm. 39, S. 237. 
42 Wie Anm. 4, S. 33. 
43 Wie Anm. 22,5.253-263. 
44 Wie Anm. 22, S. 257-261. 
45 Wie Anm. 22,5.261-263. 
46 StAH, Bestand wo I a to, S. 630, 692, 729. 
47 Daß Matthias Menzendorff Bäcker war, geht aus dem Eintrag anläßlich 

der Verleihung des Bürgerrechts an ihn hervor (wie Anm. 7, zweiter Eintrag, 
unter dem 22.8. 1765). 

48 Wie Anm. 46, S. 696. 
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49 Chronologische Sammlung der im Jahre 1778 ergangenen Verordnungen 
und Verfügungen für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, die Herr-
schaft Pinneberg, Graffschaft Ranzau und Stadt Altona, Kiel 1797, Nr. 29, 
S. 39 — 41. 

so StAH, Altona Bestand 3, Abt. XXXII Kl. A II A 2/198 fol. I. v. 
5i StAH, Altona Bestand 3, Abt. XXXII Kl. A II A 2/251. 
52 Vgl. P. Freimark, Zum Verhältnis von Juden und Christen in Altona im 

17./I8Jahrhundert, in: Theokratia 2 (1970-1972), Leiden 1973, S. 253-272. 
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BERÜHRUNGSPUNKTE UND KONFLIKTZONEN 
VON JÜDISCHER MINDERHEIT UND CHRISTLICHER 
GESELLSCHAFT IM i8. JAHRHUNDERT 
AM BEISPIEL DER BEIDEN WESTFÄLISCHEN 
KLEINSTAATEN PADERBORN UND LIMBURG 

Arno Herzig 

Vielfältig wie die Zahl der Territorien auf der Landkarte Deutschlands 
im 17. und 18. Jahrhundert war die Entwicklung ihrer Staatlichkeit. 
Grob gesehen lassen sich in dieser frühen Phase der Entwicklung des 
Territorialstaats drei Typen unterscheiden: 
r. Die Duodezfürstentümer. Sie zählten selten mehr als to 000 Ein-

wohner und waren nicht größer als 15o Quadratkilometer. In ihrer 
Verwaltung unterschieden sie sich kaum von der einer größeren 
Gutswirtschaft. 

2. Die Kleinstaaten mit einer Einwohnerzahl bis zu einer halben Mil-
lion und einer Größe von maximal to 000 Quadratkilometern. Sie 
verfügten über ein kleines Kader von Berufsbeamten, das ohne wei-
tere Ressorteinteilung in der Hofkammer oder Kanzlei der Resi-
denz eingesetzt wurde, während die nachgeordneten Beamtenstel-
len vielfach ehrenamtlich und daher nicht sehr effektiv ausgeführt 
wurden. In den meisten Staaten dieses Zuschnitts konkurrierten 
Fürst und Stände um die Macht. Zu den Ständen zählten in den zahl-
reichen geistlichen Fürstentümern auch die Domkapitel, in den 
anderen Staaten weitgehend nur Adel und Städte, während die Bau-
ern der Landgemeinden in diesen Gremien, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, nicht vertreten waren. Diese Machtverteilung auf 
mehrere Gruppen garantierte kaum eine fortschrittliche Entwick-
lung der kleinen Staaten, da die an der Macht partizipierenden 
Stände in jeder Entwicklung einen Vorteil der Fürsten argwöhnten. 
Auf die Krise, in die diese Staaten im ausgehenden Ancien regime 
gerieten, reagierten die Stände weitgehend mit einem intransigenten 
Pochen auf ihre überkommenen Privilegien. 

3 Am fortschrittlichsten im Sinne eines modernisierungstheoreti-
schen Ansatzes waren die großen Staaten, allen voran Preußen, in 
denen der Fürst das absolutistische System durchgesetzt und damit 
das Mitspracherecht der Stände mehr oder weniger ausgeschaltet 
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hatte. Die Beamten arbeiteten in diesen Staaten weitgehend effektiv. 
Die wirtschaftliche Entwicklung blieb nicht dem Zufall überlassen, 
sondern wurde gemäß den Grundsätzen des Merkantilismus diri-
giert. 
Verglichen mit dem Typ des absolutistischen Staats in Deutschland 

war die Staatlichkeit und Wirtschaft der Duodez- und Kleinstaaten 
nur rudimentär entwickelt, die Finanzverhältnisse vielfach ungesi-
chert, so daß der Fürst alle Chancen nutzte, um an Geld zu kommen. 
Aus diesem Grund bot sich für die jüdische Minderheit gerade in die-
sen Duodez- und Kleinstaaten eine Zuflucht, als sie im ausgehenden 
Mittelalter aus den Städten vertrieben oder durch die christliche Kon-
kurrenz verdrängt wurde.' Deshalb lebten gerade in diesen Staaten die 
meisten Juden, und es stellt sich die Frage, welche Bedeutung die 
Struktur dieser Staaten für die Entwicklung der jüdischen Minderheit 
in Deutschland hatte, welche wirtschaftlichen und kulturellen Entfal-
tungsmöglichkeiten diese kleinen Territorialstaaten ihren jüdischen 
Einwohnern ließen und welche Bedeutung die Funktionszuweisun-
gen, die in diesen Staaten das Leben der Juden regelten, für das Verhält-
nis von jüdischer Minderheit und christlicher Umwelt hatten. Waren 
hier die Voraussetzungen günstiger für eine spätere Gleichstellung, 
wie sie der bürgerliche, liberale Staat des 19. Jahrhunderts dann for-
derte, als in den großen Staaten? Diese Fragen sollen am Beispiel von 
zwei westfälischen Staaten untersucht werden, einem geistlichen 
Kleinstaat und einem weltlichen Duodezfürstentum: Paderborn und 
Limburg. 

Das Fürstbistum Paderborn, eine karolingische Gründung, zählte 
am Ende des Ancien r6gime (18oz) mit seinen 2405 km' und 96 000 
Einwohnern zu den mittleren geistlichen Territorien in Deutschland. 
Das Gros der geistlichen Staaten, wie das Paderborn benachbarte 
Fürstbistum Corvey, hatte eher duodezstaatlichen Charakter.' Der 
Ausbau eines absolutistischen Systems war in den geistlichen Staaten 
nur sehr schwer möglich, da die Domkapitel nicht nur als erster Stand 
an der Machtausübung beteiligt waren, sondern auch während der 
Sedisvakanzen die Regierung führten, zudem den von ihnen neu 
gewählten Bischof durch Wahlkapitulationen auf eine den Kapiteln 
angenehme Politik verpflichteten.4  Im Fürstbistum Paderborn hatte 
der 1585 zum Bischof gewählte ehemalige Domprobst Dietrich von 
Fürstenberg ( 585-16'8) versucht, dem Bischof als Landesherrn eine 
stärkere Stellung gegenüber dem Domkapitel und den Städten zu ver-
schaffen. Recht gewaltsam brach er die Macht der zumeist protestanti-
schen Städte, die er mit Hilfe der Jesuiten zum Katholizismus zurück- 
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führte. Er sorgte auch dafür, daß ein altes Recht an den Landesherrn 
zurückfiel: das Judenregal.' Zwar mußte er 1607 im Landtagsabschied 
die Zusage machen, die Juden nur noch vier Jahre im Land zu dulden, 
doch führte er diese Zusage nie aus, vergeleitete dagegen neue Familien 
und machte den Städten das Recht streitig, aus eigenen Stücken die 
Juden aus ihren Mauern zu vertreiben. Sein Nachfolger Ferdinand von 
Bayern (1618-1650) setzte dann durch, daß die Tributgelder nicht 
mehr in die städtischen Kassen, sondern in die bischöfliche Schatulle 
flossen, «weilen solche Unsere vergeleiteten Judden Uns als dem für-
sten, in dessen gleitschutz und schirm dieselbigen sein, allein tribut, 
contribution und uplagen zu entrichten und zu bezahlen schuldig». 
Dieser Satz von 1629 charakterisiert das Interesse des bischöflichen 
Landesherrn an seinen Schutzjuden. Ihre Tributzahlungen boten ihm 
eine Einnahmequelle, über die nur er und nicht auch die Stände 
bestimmte. Kapitel und Städten blieb nichts anderes übrig, als jeden 
neugewählten Bischof in seiner Wahlkapitulation auf eine «reduction 
und restruction» der Juden zu verpflichten, wie 1651 auch Bischof 
Dietrich Adolf von der Reck (1650-1661). Doch auch er, wie seine 
Nachfolger, setzte neue Familien an, so daß zwischen 1649 und 1677 
ihre Zahl von 67 auf 144 stieg. Die jeweilige Zahl wurde dann in den 
Generalvergeleitungen für zehn Jahre festgeschrieben. Diese General-
geleite ersetzten seit 1649 die bis dahin von den Städten ausgestellten 
Einzelgeleite. Sie machen deutlich, daß nun nur dem Bischof das Regal 
und damit die Gelder aus dem Geleit zustanden. Die Generalgeleite 
galten für zehn Jahre6  und enthielten Bestimmungen über die den 
Juden offenstehenden Gewerbe. 

Um das dem Landesherrn zurückgewonnene Regal effektiv zu nut-
zen, übertrug Bischof Dietrich Adolf nach dem Vorbild des Großen 
Kurfürsten die Einziehung und Ablieferung der Tributgelder am 
6.3. 1651 dem Obervorgänger Berend Levi, der dieses Amt auch in 
den preußischen Westprovinzen und im Fürstbistum Münster aus-
übte.7  Obleich von der Paderborner Judenschaft selbst in das Amt des 
Vorgängers berufen, kam es bald zum Konflikt zwischen Judenschaft 
und dem nicht im Fürstentum Paderborn wohnenden Vorgänger, der 
in seinem Amt mehr an seine Vorteile dachte als an die Belange seiner 
Glaubensbrüder. 1654 wurde er durch den Bischof seines Amtes ent-
setzt.' Doch auch seine Nachfolger, die nun wieder aus der Paderbor-
nischen Judenschaft stammten, erwiesen sich als korrupt, freilich 
boten sie dem Bischof die Garantie, daß er nach den wirtschaftlichen 
Schäden des Dreißigjährigen Krieges wenigstens aus dieser Quelle 
seine Einnahmen steigern konnte, um seine Beamten zu finanzieren.9  
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Zahlten die 75 vergeleiteten Familien 1652 noch 16o Rt. Tribut, so 
mußten spätestens seit 1661 die 97 Familien jährlich 5oo Rt. an Tribut-
geldern abführen. 

Die Stände, vor allem die Städte, drängten auch weiterhin auf 
Reduktion der jüdischen Familien. 1719 nutzten sie die Sedisvakanz, 
um eine Judenordnung zu erlassen, die die Zahl der Juden auf 125 ver-
geleitete Familien begrenzte, obgleich in Wirklichkeit allein in den 
Städten 132 Familien wohnten.' Doch ließ selbst die vom Domkapitel 
als Interimsregenten erlassene Judenordnung eine Hintertür offen, 
indem sie festsetzte, «daß 125 Familien verbleiben, die übrigen aber 
aussterben und deren Platz keine andere sonders in gleyd genommen 
werden sollen». Die Judenschaft bedankte sich sogar für diese Rege-
lung. Ihr bereitete viel größere Sorge, daß durch die neue Ordnung der 
Zinsfuß auf 6 % festgelegt wurde, wo er doch bisher fast 4o % bis 5o % 

betragen konnte." 
Die Sedisvakanz endete am 14. 3. 1719 mit der Wahl Clemens 

Augusts von Wittelsbach zum Bischof von Paderborn. Zu diesem 
nicht gerade sehr attraktiven Bischofsstuhl gewann er in den nächsten 
neun Jahren mit Hilfe der «Handsalben» aus den Kassen der jüdischen 
Hoffaktoren vier weitere dazu, nämlich Münster, Köln, Hildesheim 
und Osnabrück. Clemens August mußte die Judenordnung von 1719 
in seiner Wahlkapitulation anerkennen, milderte sie aber 1720 ab. 
Künftighin durften für Summen bis Zoo Rt. 8 % Zinsen genommen 
werden.' 

Die im 18. Jahrhundert weiterhin steigende Zahl der jüdischen Fami-
lien — 1793 waren es ca. 291, 1803 404 Familien" — beweist, daß sich 
die Bischöfe nicht im geringsten um die Reduktionsbestimmungen 
kümmerten. Wie ein Anachronismus mußte es deshalb wirken, als auf 
dem Landtag von 1794 die Stände in ihrem Rezeß noch einmal forder-
ten, die Judenfamilien des Fürstbistums auf die in der Ordnung von 
1719 vorgeschriebene Zahl von 125 zu reduzieren. Den Städten, die 
sich damit auf dem Landtag durchgesetzt hatten, konnte die Juden-
schaft in einer Eingabe an den Bischof entgegnen, daß nicht einmal das 
Domkapitel in den langjährigen Sedisvakanzen an einer Reduktion der 
Familien interessiert gewesen sei, sondern sogar während dieser Zeit 
weitere Vergeleitungen ausgesprochen habe 24  Die Bischöfe schrieben 
in den jeweiligen Generalvergeleitungen die Zahl der vergeleiteten 
Familien fest, nahmen aber während ihrer Amtszeit weiterhin neue 
Familien auf, wenn sie nur eine Bedingung erfüllten, nämlich den 
Besitz von i000 Rt. Vermögen.' 5  

Für den Bischof waren die Juden nur unter finanziellem Aspekt von 
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Interesse. Das garantierte diesen zwar auf der einen Seite eine relativ 
große Selbständigkeit für ihre Korporationen, bedeutete aber auf der 
anderen Seite ständig neue Abgaben. Neben den jährlichen Tributgel-
dem mußten ferner bezahlt werden: Gebühren für Geleitübertragun-
gen (12-24 Pistolen), Abzugsgelder (t o `)/0 des Vermögens), Wandstem-
pelgebühren ( 00 Rt. für die gesamte Judenschaft pro Jahr), ferner 
Naturalabgaben als sogenannte Neujahrsschenkungen, die allerdings 
schon im 17. Jahrhundert in bar entrichtet werden mußten (i 65o ca. 7o 
Rt.)26  Seit dem Siebenjährigen Krieg wurden die Juden auch zum 
«Kopfschatz» herangezogen. Das war eine außerordentliche Steuer, 
die zur Deckung der im Krieg gemachten Staatsschulden von allen 
Untertanen erhoben wurde. Sie betrug zunächst 24 Gr. für jeden 
bemittelten Juden über 14 Jahre. 1784 zum Beispiel machte die jähr-
liche Summe insgesamt ca. 450 Rt. aus. Nicht eruierbar sind die zahl-
reichen «Handsalben». Das gewöhnliche «Huldigungsgeschenk» an 
einen neugewählten Bischof betrug 12 000 Rt. Für die fünf im 18. Jahr-
hundert gewählten Bischöfe machte das eine Summe von ca. 6o 000 
Rt., im Durchschnitt pro Jahr also 600 Rt. Jede neue Generalvergelei-
tung kostete ca. 6000 Rt. Die alle zehn Jahre fällige Erneuerung beim 
letzten Mal (i 800) zum Beispiel 3500 Rt.'7  Darüber hinaus mußten die 
Beamten bedacht werden. So erhielt der Kanzler, dem es 1607 gelang, 
die «völlige Abschaffung der Juden» zu verhindern, ein Geschenk von 
1000 Rt. Außerdem partizipierte der Bischof an den sogenannten 
Brüchten, das sind Strafgelder, die im Rahmen der innerjüdischen 
Gerichtsbarkeit vom Rabbiner gegen ungehorsame Gemeindemitglie-
der verhängt wurden. Die vom Bischof eingerichtete Judenkommis-
sion hatte vor allem auf die Ergiebigkeit dieser Quelle zu achten. So 
wurde bei einem Konflikt im Juli 1700 dem Rabbiner befohlen, «sich 
sofort nach Büren zu erheben und gegenwärtige Klag gründlich zu 
untersuchen, dabei das Hochfürstliche Interesse zu beachten und ob 
seiner Verrichtung gehorsamst zu referieren».' 

Den Ständen, vor allem den Städten, gelang es nicht, an diesen Tri-
but- und sonstigen Geldern zu partizipieren. Sie flossen allein in die 
Kasse des Landesherrn. Doch waren die Forderungen der Städte und 
Gemeinden nicht unberechtigt, die Juden an den kommunalen Kosten 
zu beteiligen. Bischof Franz Arnold von Wolff-Metternich (1704 bis 
1718), der die Städte in seinem Stift zu fördern suchte, verfügte des-
halb in dem Generalgeleit von 1704, daß die Juden gleich den Christen 
zu allen vorfallenden Stadt- und Dorflasten nach Proportion beisteu-
ern sollten." Das bedeutete nun freilich, daß die Juden auch zu den 
Stolgebühren, den Gebühren für die Geistlichen, herangezogen wur- 
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den. Benachteiligt blieben sie trotz der Steuern dennoch weiterhin im 
Hinblick auf bürgerliche Rechte, so, was die Nutzung der Gemeinde-
waldungen und -weiden betraf, deren Nutzung ihnen nur im Ausnah-
mefall zugesprochen wurde." 

Es läßt sich kaum feststellen, wie hoch die jährlichen Abgaben der 
Juden im Fürstbistum waren. Im Jahr 1783 zum Beispiel zahlten die 
280 Judenfamilien allein an jährlichen Tributgeldern und Kopfschatz-
steuern 1700 Rt. Das entsprach der Summe, die zur selben Zeit im 
Durchschnitt an Akziseeinnahmen in der Stadt Paderborn eingenom-
men wurden, eine Steuer, zu der allerdings auch die Juden herangezo-
gen wurden.' Da durch den Siebenjährigen Krieg zahlreiche Juden-
familien verarmt waren, fiel es immer schwerer, die jährlichen Tribut-
gelder aufzubringen. So blieben zwischen 177o und 1775 die Juden in 
Paderborn mit 346 Rt., in Beverungen mit 648 Rt. und in Warburg mit 
332 Rt. in Verzug. Die Judenschaft sah sich schließlich gezwungen, 
Geld aufzunehmen, um die Zahlungen leisten zu können. Bei der 
Säkularisation des Fürstbistums 18o2 war die Korporation mit 6o 000 
Rt. verschuldet. Durch ein Dekret der königlich-westfälichen Regie-
rung in Kassel wurde den Gemeinden des ehemaligen Fürstbistums 
zur Pflicht gemacht, die Schulden abzutragen. Die Preußen übernah-
men 1815 diese Verordnung. Doch noch 1846 stand eine Summe von 
ca. 39 000 Rt. aus." Aus den Tributgeldern bestritt der Bischof weitge-
hend die Abgaben für die Kosten seines Beamtenapparates.23  

Das Fürstbistum Paderborn galt in der zeitgenössischen Aufklä-
rungsliteratur als Beispiel für Indolenz und Rückständigkeit.24  Faul-
heit war die «Nationalneigung». Die bäuerlichen Wirtschaften waren 
zu klein, um nennenswerte Erträge abzuwerfen, zudem durch hohe 
Abgaben belastet; dennoch war im Gegensatz zu dem benachbarten 
preußischen Ravensberg keine Neigung der Bauern vorhanden, durch 
Heimgewerbe die Einkünfte aufzubessern, obgleich die Rohstoffe 
Flachs und Wolle vorhanden waren. Handel und Gewerbe wurden 
durch engstirnigen Zunftgeist bestimmt. In den Städten vermisse man 
jede Idee von Handel und jede Spur von Spekulationsgeist. Eine nur 
für den nächsten Notbedarf einer wenig bedürfenden Genügsamkeit 
mobilisierte Indolenz sei allgemein, kritisierte 1804 der Freiherr von 
Vincke die ökonomische Situation» Ansätze einer staatlich geförder-
ten Kameralwirtschaft nach dem Vorbild Preußens hatte es lediglich 
unter Bischof Wilhelm Anton von Asseburg (1763-1782) gegeben.26  
Unternehmer und Facharbeiter der sich in dieser Zeit entwickelnden 
Eisen-, Glas- und Papierfabrikation waren nicht in der Lage, diese 
Chance zu nutzen. Sie orientierten sich an den Vorstellungen einer 
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«ausreichenden Nahrung», an einer Expansion der Gewerbe und des 
Marktes waren sie nicht interessiert. 

Das Fiskalinteresse des Landesherrn und die ökonomische Indolenz 
der Einwohner boten den jüdischen Zuwanderern günstige Vorausset-
zungen für eine wirtschaftliche Entfaltung. Als Pfandleiher waren sie 
Mitte des 16. Jahrhunderts ins Land gekommen, am Ende des 18. Jahr-
hunderts beherrschten sie das gesamte Wirtschaftsleben. Doch hatten 
sie zu dieser Zeit den wirtschaftlichen Höhepunkt bereits überschrit-
ten. Während der Dreißigjährige Krieg ihren wirtschaftlichen Aufstieg 
ermöglichte, ruinierte sie der Siebenjährige Krieg. Trotz der Schutz-
privilegien für die Zünfte waren die jüdischen Händler in allen Sparten 
zu finden. Sie handelten mit Juwelen und Edelmetallen, mit Eisen und 
Metall, mit Korn, Vieh, Malz, Öl und Salz, mit Tabak, Textilien, vor 
allem mit Garn und Leinen. Über die Pfandleihe waren sie fast auto-
matisch in alle Handelssparten eingedrungen.27  

Die jüdischen Kaufleute hatten schon früh die Chance erkannt, die 
ihnen der Südwesten des Territoriums mit Warburg als Zentrum bot. 
Nach Warburg kamen die ersten jüdischen Einwanderer, Warburg 
blieb bis ins ausgehende i8. Jahrhundert der eigentliche jüdische Mit-
telpunkt des Territoriums. Das Gebiet um Warburg war nicht nur die 
Kornkammer des Landes, sondern es lag auch günstig zu Hessen und 
Kurköln. Schon im Mittelalter bildete deshalb der Transithandel die 
wichtigste Einnahmequelle der Stadt; allerdings lag er nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg total danieder.28  Da die Landbevölkerung an proto-
industriellem Heimgewerbe nicht interessiert war und von der Regie-
rung dazu kaum Anreize geschaffen wurden, exportierten die jüdi-
schen Kaufleute das Garn an die benachbarten Protoindustriegebiete 
und importierten Leinen.29  Allerdings stiegen sie damit nicht in das 
große Verlagsgeschäft ein, da sie über den Status von Konzessionären 
der hessischen, thüringischen und bergischen Kaufleute nicht hinaus-
kamen, die bischöfliche Regierung zudem durch eine Legge-Verord-
nung den Textilimport zu unterbinden suchte.3° Als Importwaren 
brachten sie ferner aus Hessen und Waldeck Holz und Eisen ins Fürst-
bistum. Vor allem verhalfen sie dem Kornhandel wieder zur Blüte, so 
daß sie bereits 1679 «dadurch der Statt einen großen Nahmben mach-
ten».3' Fast ausschließlich von jüdischen Kaufleuten wurde in War-
burg auch der Malzhandel betrieben. 

Der «elenden Krämerei», wie von Vincke den Handel der Christen 
im Hochstift bezeichnete, setzten die jüdischen Kaufleute ihre Han-
delstätigkeit entgegen. Die Vorwürfe, die im 18. Jahrhundert z. B. von 
dem Paderborner Tabakspinneramt oder durch die Vertreter der Städte 
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auf den Landtagen erhoben wurden, zeigen, daß die Marktpraktiken 
jüdischer Händler den tradierten Zunft- und Gildepraktiken gefähr-
lich wurden und deshalb nach deren Vorstellungen verboten werden 
sollten. Vorgeworfen wurde den jüdischen Händlern der Warenhandel 
von Haus zu Haus, die Reklame, die sie für ihre Produkte machten, 
das elastische Preisangebot, das sie durch Aufkauf günstiger auswärti-
ger Fabrikate sich leisten konnten.32  Als die Landstände 1794 aufgrund 
dieser Beschwerden wieder einmal die Einschränkung des jüdischen 
Handels forderten, hielt die Judenschaft dem entgegen: «Wenn man 
der Erfahrung, daß ein Jude mit einem gar geringen Gewinnste sich 
begnügt mithin seine Waaren wohlfeiler verkauft, und auf dem ersten 
Wink sich bey den Christen einfindet; der christliche Kramer hinge-
gen nach der Krameramts Partie auf den einmal bestimmten Preis sei-
ner Waaren nicht allein strenge hällt, sondern auch Bedenken trägt, 
mit seinen Waaren sich bey den Christen in deren Häusern einzufin-
den, vielmehr derer Besuch bey sich erwartet, Gerechtigkeit widerfah-
ren läßt; so entdecket sich zugleich die Ursache, warum der Christ den 
Juden mit seiner Waare zu seinem Hause gern kommen läßt; dann in 
einem solchen Falle hat der Christ die bequemste Gelegenheit, die 
Waaren genau zu prüfen, und darauf ohne besonders Versäumnis sei-
ner häuslichen Geschäfte zu handeln, was er überall in den Kramer-
läden nicht vermag.»33  

So alt wie die jüdische Konkurrenz waren die Klagen der christli-
chen Kaufleute, die durch die Vertreter der Städte wiederholt auf den 
Landtagen vorgebracht wurden. Der Bischof, der aus fiskalischen 
Gründen auf die jüdischen Händler nicht verzichten konnte, hielt 
schon 165 i der Forderung des Landtags nach Vertreibung der Juden 
entgegen, daß damit das Land großen Schaden nehmen würde.34  Ein-
sichtige Vertreter der Städte sahen das ebenso und attestierten den jüdi-
schen Kaufleuten «einen redlichen Handel».35  Ein Bischof wie Franz 
Arnold, der den Städten aufgeschlossen gegenüberstand, versuchte 
diesen 3704 zu verdeutlichen, daß der jüdische Korn- und Malzhandel 
allen im Staate zugute komme, daß nur mit Hilfe der jüdischen Händ-
ler «der Christ im Mangel anderer Kauf-Leuten sein Korn versilbern» 
könnte.36  Doch widersprach der freie Kornhandel im Ancien r4ime 
der Auffassung von der «guten Policey», nach der die Regierung zuerst 
für die Versorgung im eigenen Land zu sorgen hat und erst dann den 
freien Export erlauben durfte. Da den kleinen Bauern aufgrund des 
Geldmangels häufig nichts anderes übrigblieb, als die Ernte auf dem 
Halm zu verkaufen, um Steuern, Beden und Zehnten zahlen zu kön-
nen, führte das zu Spekulationskäufen durch jüdische Händler, die vor 
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der Ernte größere Geldbeträge aufnahmen, um dafür nach der Ernte 
Frucht und Öl zu liefern.37  Die Vergeleitung von 1704 sah deshalb für 
den gesamten Getreidemarkt eine Regelung durch amtliche Getreide-
taxatoren vor. Doch waren es weniger die kleinen Bauern, viel eher die 
christlichen Konkurrenten, die durch landesherrliche Verordnung die 
Juden aus dem Korn- und Malzhandel zu verdrängen suchten. Zum 
Teil hatten sie auch Erfolg damit und bewirkten dadurch eine recht 
widersprüchliche Politik der bischöflichen Regierung, die auch auf 
Kosten der Städte ging. Im Jahr 1707 wurde für die Juden in Warburg 
der Malzhandel auf die Monate Oktober bis April eingeschränkt. Da 
dieser Handelszweig neben dem Kornhandel die wichtigste Einnahme-
quelle der Warburger Juden war, sich ihnen außer dem Fleischhandel 
keine neuen Zweige eröffneten, blieb ihnen nichts anderes übrig, als 
entweder das Verbot zu umgehen und das Getreide über das benach-
barte Ossendorf ins Kurkölnische zu exportieren oder sich in den 
Nachbarterritorien niederzulassen, um von dort aus den Getreidehan-
del zu betreiben. Warburg fiel in der Folgezeit als bedeutender Malz-
markt und schließlich auch als Kornmarkt für auswärtige Käufer aus 38, 
sehr zuungunsten der einheimischen Bauern, die sich bei der Regie-
rung daraufhin beschwerten, daß sie für ihr Getreide bei den christ-
lichen Kaufleuten weniger erzielten als bei den jüdischen. Durch Aus-
nahmeregelungen der Regierung wurde in der Folgezeit das Verbot 
weitgehend wieder eingeschränkt, doch unter Clemens August 1741 
der Getreidehandel auf einige Jahre für Juden wieder ganz verboten, 
diesmal wohl, um zu verhindern, daß Geld auf Ernten oder Saatgut 
ausgeliehen wurde. Bereits 1752 regelte erneut ein Edikt die Miß-
stände und bestimmte, daß für Getreide nur noch 6 % Zinsen in Geld 
oder Naturalien bezahlt werden dürften.39  

Einen großen Einschnitt brachte der Siebenjährige Krieg, in dessen 
Folge durch Verwüstungen, Einquartierungen und Kontributionen 
das Land unter einer ungeheuren Geldknappheit litt. Als «gute Poli-
cey» versuchte die Regierung durch niedrige Getreidepreise die ele-
mentare Versorgung zu sichern. Doch führte das zu einem gespaltenen 
Markt. Während die Regierung pro Scheffel Roggen 3 Taler festsetzte, 
konnte auf dem Markt das Dreifache, nämlich 9-10 Taler, dafür erzielt 
werden.4° Die Hungerjahre von 1770/71 verursachten ein weiteres 
Ansteigen der Getreidepreise, so daß alle Preisregulierungsmaßnah-
men der eh nicht sehr effektiven Paderborner Verwaltung total schei-
terten, zumal durch den Verkauf in das Ausland höhere Preise erzielt 
werden konnten. Die Regierung untersagte deshalb 178o den jüdi-
schen Händlern für einige Jahre total den Korn- und Malzhandel, da 
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sie die große Teuerung der Zeit zu sehr zu ihrem eigenen Vorteil ausge-
nutzt und starken «Kornwucher» betrieben hatten.41  

Garantierten die Juden auf der einen Seite durch ihre Handelsprak-
tiken dem Fürsten ein festes Einkommen, so widersprachen diese 
Praktiken auf der anderen Seite doch den Grundsätzen einer «guten 
Policey», die — zumindest in der Theorie — allen Untertanen eine aus-
reichende Nahrung sichern sollte und den Markt nicht dem freien 
Handel überlassen konnte, wie dies die jüdischen Händler immer wie-
der forderten.42  Das führte zu Widersprüchen in der bischöflichen 
Politik, die einmal den Klagen der städtischen Ämter und Gilden nach-
kam, dann aber wieder den Juden den Markt freizuhalten versuchte. 
Unter dem Einfluß der Aufklärung gewannen die Ideen des freien 
Marktes sogar Anhänger unter den bischöflichen Beamten, die sonst 
als recht rückständig galten. Die Verbote und Einschränkungen, die in 
den r79oer Jahren die Gilden und Kaufleute gegen die Juden durchzu-
setzen versuchten, wurden von seiten dieser Beamten als Gruppenin-
teressen abgetan, die dem Gemeinwohl gegenüberständen. Einer 
Klage der Paderborner Krämergilde an das städtische Kollegium hiel-
ten sie 1796 entgegen, «daß der Gesichtspunkt auf das ganze Publi-
kum, auf alle in den Städten und auf dem platten Lande wohnenden 
Einwohner und nicht auf die Kramer-Gilde allein gerichtet sein 
müsse».43  Wie in anderen Städten, so gerieten auch im Fürstbistum 
Paderborn Gilden und Zünfte hinsichtlich ihrer Handelspraktiken in 
Legitimationszwang. In Paderborn warf ihnen die Regierung vor, mit 
ihrer Monopoliensucht würden Zünfte und Gilden die momentane 
Teuerung verursachen, während der freie Handel der Juden den «Lan-
desbewohnern . . . zu einem großen Nutze gereiche».44  

Mit ihren flexibleren Handelspraktiken, der Nutzung aller Markt-
chancen, der Anpassung an die Wünsche der Käufer bestimmten die 
jüdischen Händler am Ende des 18.Jahrhunderts auf Kosten der 
Zünfte und Gilden weitgehend den Handel der meisten Städte des 
Fürstbistums. Dennoch: Trotz der Polemik der jüdischen Händler 
gegen die christlichen Handelspraktiken der Kaufleute und Ämter, 
trotz der Forderung nach «ohneingeschränkter Handelsfreiheit» wäre 
es verkehrt, in den jüdischen Händlern dieses Territoriums Vorläufer 
der liberalen kapitalistischen Wirtschaft des 19. Jahrhunderts zu 
sehen.45  Einmal fehlte ihnen die Bereitschaft, vom Handel auf die 
gewerbliche Produktion umzusteigen und in den Manufakturen zu 
investieren, wie das jüdische Kaufleute in Preußen taten:46  Unter den 
Manufakturisten des Fürstentums sind deshalb keine Juden zu fin-
den.47  Auch an der Entwicklung der Heimindustrie als Voraussetzung 
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für eine industrielle Entwicklung im Rahmen der Protoindustrie 
waren sie nicht interessiert. Glaubt man zeitgenössischen Quellen, so 
verhinderten sie geradezu durch ihren Handel ein Aufkommen des 
ländlichen Heimgewerbes.48  Entgegen merkantilistischen Grundsät-
zen exportierten sie die Rohstoffe, importierten Fertigwaren und tru-
gen so zur Entfaltung der Protoindustrie in anderen Regionen, aber 
nicht im eigenen Territorium bei.49  Vermutlich mangelte es ihnen am 
notwendigen Kapitalfundus, um — ähnlich wie in Preußen die Hoffak-
toren — in der Produktion investieren zu können. Einen Hoffaktor hat 
es unter der Paderborner Judenschaft nie gegeben. Die Faktoren, die 
die Bischöfe aus den preußischen Territorien engagierten, unterdrück-
ten eher die einheimische Judenschaft, als daß sie sie förderten, wie das 
Beispiel Berend Levi zeigt." 

Als infolge des Siebenjährigen Krieges zahlreiche jüdische Familien 
verarmten, zudem wichtige Handelszweige wie der Korn- und Malz-
handel eingeschränkt wurden, paßten die jüdischen Händler ihre Han-
delsstrategie immer mehr ihrer christlichen Umwelt an. Zwar vertei-
digten sie auf der einen Seite die Marktfreiheit gegen die Ansprüche 
der Gilden und Ämter, auf der anderen Seite aber pochten sie auf ihr 
Monopol gegenüber den Handels- und Packjuden, die von auswärts 
auf die Paderbornschen Märkte drängten. 1790 klagte die Judenschaft 
von Lügde in einer Eingabe an die Regierung, «daß sich einige fremde 
Juden seit einiger Zeit auf den Jahrmärkten von Lügde einfielen» und 
sie durch die fremden Juden in ihrer Handlung beeinträchtigt wür-
den." Die von den jüdischen Kaufleuten des Fürstbistums im 17. und 
in der i. Hälfte des 18. Jahrhunderts immer wieder geforderte «voll-
kommene Freyheit» eines jeden Untertanen, «entweder mit kristlichen 
Kaufleuten oder mit Juden zu handeln», schränkten sie selbst 1781 in 
einer Supplik an den Bischof ein, in der der Vorschlag unterbreitet 
wurde, ausländischen Juden, die trotz des Verbots auf den Paderborn-
schen Märkten Handel trieben, «den Packen zu konfiszieren»." Das 
erinnert sehr an das «Visitationsrecht» der Zünfte und Ämter, die, wie 
in Warburg die Schuhmacher und Wandschneider, in die Häuser der 
Juden eindrangen, um ihnen die nichterlaubte Handelsware abzu-
nehmen." 

Das Geleit war auch für die Paderborner Juden zu einem Privileg 
geworden, das vererbt, verkauft und beliehen, aber auch gegen unter-
privilegierte Glaubensgenossen in Anspruch genommen werden 
konnte wie eine Bankgerechtigkeit. Darin unterschieden sich die 
Juden in ihrer Mentalität kaum von der feudalistisch geprägten Umge-
bung. Und so verwundert es auch nicht, daß die Aufhebung der Jahr- 
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hunderte währenden Unterdrückung unter König Jerome im König-
reich Westfalen, an das nach 1806 auch das Fürstbistum Paderborn fiel, 
unter der ehemaligen Schutzjudenschaft keine Begeisterung hervor-
rief. Über die uneingeschränkte Gleichberechtigung (1807), die den 
Juden zu dieser Zeit nicht einmal in Frankreich sondern nur im König-
reich Westfalen zugestanden wurde, bemerkt das Protokollbuch der 
Paderbornschen Judenlandtage lapidar: «Unser Land hat eine neue 
Verfassung bekommen» und «wir leben nun in einer neuen Monar-
chie». Jede weitere Kommentierung entfie1.54  

Die ständig steigende jüdische Einwohnerzahl beweist, daß das 
Fürstbistum trotz aller Lasten für Juden eine gewisse Anziehungskraft 
besaß. Mit 1947 Seelen stellten sie 1802/3 ca. 2. % der insgesamt 97 000 
Einwohner. Doch verteilten sie sich recht ungleichmäßig über das 
Land. Das Zentrum bildete der Südwesten mit den Orten Beverungen, 
Peckelsheim, Borgholz, Borgentreich und Warburg.55  Um i800 
wohnte hier ungefähr die Hälfte der jüdischen Einwohner des Territo-
riums. 1789 beklagte sich deshalb die Stadt Beverungen bei dem Lan-
desherrn, daß die Juden mit ihren 23 Familien, das sind 149 Seelen, die 
rund i/7  der ca. 115o  Einwohner ausmachten, daß sie, «wenn die Zahl 
nicht beschränkt wird, in Zeit von 5o Jahren eine eigene Judenstadt mit 
Verdrängung der Christen aus Beverungen machen würden». 1802/3  
betrug der Anteil der jüdischen Einwohner in Beverungen 9 %, in 
Borgholz 7%, in Peckelsheim 12 % und in Warburg ca. to `)/0 .56  

Was zog die Juden ins Fürstbistum Paderborn? Zwar wurden sie auf 
der einen Seite durch hohe Abgaben gedrückt, besaßen aber auf der 
andern Seite weitgehende Freiheiten in ihrer kulturellen Entfaltung 
und fast vollständige Autonomie in religiösen Angelegenheiten, was 
ihnen z. B. in einer Stadt wie Hamburg verwehrt war.57  Gemessen an 
preußischen Verhältnissen, war ihr Status trotz des religiösen Vor-
urteils recht unabhängig, so daß die preußischen Beamten, als sie nach 
der Säkularisation 1802 das Fürstbistum übernahmen, darüber klag-
ten, daß die Bestimmungen für die Juden «allzu großzügig» seien. Der 
preußische Kriegs- und Domänenrat von Pestel schlug deshalb 1803 
vor, den alten Plan von 1719 zu realisieren und die nunmehr 404 Fami-
lien wieder auf 125 zu vermindern. Die nach Ansicht preußischer 
Beamter «allzu großzügige» Regelung betraf vermutlich auch die 
Autonomie der jüdischen Gemeinden. s8 

Damit gingen die Vertreter des angeblich aufgeklärten Preußen wie-
der hinter das zurück, was inzwischen die Beamten des angeblich rück-
ständigen Fürstbistums, zumindest als Argumentationsgrundlage, gel-
ten ließen, nämlich die Vorschläge, die Christian von Dohm 1781 in 
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seiner Schrift «Über die bürgerliche Verbesserung der Juden» gemacht 
hatte.59  Auf eine «unterthänigste Vorstellung» vom 3. 5. 1788 hin, in 
der die Judenschaft in Berufung auf die «aufgeklärten Zeiten» davon 
ausging, daß der «im müßigen Alterthum aus Vorurtheilen entsprun-
gene Unterschied zwischen Kristen und Juden aus politischen Grund-
sätzen . . . itzo längstens gänzlich aufgehoben» sei, gab der Paderbor-
ner Kanzler und Regierungspräsident Meyer zu bedenken, daß es 
«dem Staate ersprießlich falle», wenn «denen Juden alle bürgerliche(n) 
Gerechtsame und Befugnisse» gestattet würden.6° Zu praktischen 
Konsequenzen, wie in dem nicht weit entfernt gelegenen Duodezstaat 
Schaumburg-Lippe, führte diese Einsicht in Paderborn allerdings 
nicht» Die Fixierung auf die Tributgelder und andere Abgaben der 
jüdischen Minderheit verhinderten jede Reform. 

Dieser Fixierung verdankte die Judenschaft freilich auch die Auto-
nomie, die im jüdischen Landtag mit dem Recht, dort die eigenen 
Beamten, Vorsteher, Kollektoren und Taxatoren wählen zu können, 
ihren deutlichsten Ausdruck fand. Doch verursachte diese vom Lan-
desherrn der jüdischen Korporation zugestandene Autonomie auch 
innere Konflikte, zumal der jüdische Landtag die Aufteilung der Tri-
butgelder regeln mußte. Da die Paderborner Judenschaft sozial stark 
differenziert war, führte die Aufteilung der Abgaben auf den jüdischen 
Landtagen zu immer neuen Kontroversen. 1763 war deshalb auf Ver-
langen der bischöflichen Behörden nach preußischem Vorbild ein 
Dreiklassensystem eingeführt worden, das das für alle gleiche Ab-
gabenfixum abschaffte und an seine Stelle die Abgaben nach Vermögen 
staffelte. 62  

Infolge des Siebenjährigen Krieges verarmten jedoch immer mehr 
Judenfamilien im Hochstift, da, bedingt durch die allgemeine Geld-
knappheit, zahlreiche Schuldner illiquid wurden und die ausstehenden 
Zinsen und Schulden nicht zahlen konnten. Dennoch wurden die 
Juden nach 1783 zu immer neuen Steuern herangezogen, obgleich 
ihnen die Regierung zudem noch zahlreiche Handelszweige ein-
schränkte» Nach einer Liste des Rabbiners Samuel Gerson waren 
1779 iTo Familien vollständig verarmt. Das waren fast 1/3  aller jüdi-
schen Einwohner.64  Daß es sich hierbei nicht um Schutzbehauptungen 
handelte, beweisen Zeugnisse der christlichen Beamten, wie des Rent-
meisters Gronnefeld zu Beverungen, der in einer Eingabe an die Regie-
rung hervorhob, «daß der Krieg die Judenschaft überall und besonders 
in Beverungen dermaßen durch sotane Einquartierungen, überhäuffte 
Fourage betroffen und dergleichen mehr ohnaufhörlich gedrückt 
haben, daß viele zu Armuth geraten sind».65  Geldleihe-Geschäfte wur- 
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den immer riskanter." Als 1792 der Hofkammerath Budde ein an ihn 
für 1 5o Rt. verpfändetes Geleitrecht zum Kauf anbot, wurde gemäß 
der Judenordnung von 1719 ein Bewerber aus Herstelle ausgewählt, 
der über 1200 Rt. Vermögen verfügte. Als dieser jedoch 2 Jahre später 
starb, hatte er zwar 3o 000 Rt. Außenstände, aber 20 000 Rt. eigene 
Schulden. Da die Außenstände nicht gezahlt werden konnten, mußte 
die Witwe mit neun unmündigen Kindern aus der Armenkasse unter-
stützt werden.67  

Zahlreiche arme Juden weigerten sich, infolge ihrer ökonomischen 
Situation auf den Landtagen zu erscheinen, weil sie dort ihre Vermö-
gensverhältnisse durch Eid bekräftigen mußten, während die Vertreter 
der reichen Juden, der ersten Klasse, pauschal veranlagt wurden. Das 
führte zu Konflikten. Mitglieder aus der 2. und 3. Klasse beschwerten 
sich über die Taxierung der t. Klasse. Die reichen Juden wurden näm-
lich nicht mit ihrem realen Besitz veranschlagt, sondern mit einem Satz 
von 5000 Rt., der auf dem Landtag von 1790 durch die Vorsteher und 
Taxatoren sogar auf 35oo Rt. herabgesetzt worden war. Davon zahlten 
sie 1 %, also 35 Rt. Die Vertreter der 2. u. 3. Klasse wurden dagegen 
mit der Hälfte ihres realen Vermögens veranlagt. Ihre Angaben muß-
ten sie durch Eid bekräftigen. Geht man von dem in der Beschwerde-
schrift der z. und 3. Klasse angeführten Aufteilungsschlüssel aus, so 
zahlten die ca. to reichen Familien der t. Klasse nur 35o Rt., «so daß 
die zweyte und dritte Classe die harte Last allein auf ihren schultern 
tragen» mußte, wie es in einer Beschwerde hieß." Doch auch die neun 
oder zehn zur 1. Klasse gehörenden Familien besaßen nach Angabe der 
Beschwerdeführer aus der z. und 3. Klasse nicht mehr als 3o 000 bis 
40 000 Rt. Noch niedriger setzte die bischöfliche Hofkammer das Ver-
mögen der reichen Juden im Fürstbistum an. Nach ihrer Einschätzung 
war «in dem ganzen Land schwerlich ein Jude zu finden, der 
20 000 Taler in Vermögen hat.69  

Armut bedeutete für einen Juden nicht nur soziale Deklassierung, 
sondern den Verlust seiner Heimat und seines sozialen Umfeldes. Ein 
Schutzjude, der mehrmals sein Tributgeld nicht zahlen konnte, verlor 
sein Geleit und mußte das Land räumen. Da half es nichts, wenn der 
Ausgewiesene darauf hinwies, «daß seine Vorfahren in der Kriegszeit 
gleich den Christen alle Lasten getragen und auch bei Feuersgefahr 
mitgerettet hatten».7° Das mag erklären, warum gerade die ärmeren 
Juden gegen die Korruption bei der Einziehung der Tributgelder pro-
testierten. Für die bischöfliche Regierung waren die Beschwerdeführer 
der 2. und 3. Klasse freilich «Querulanten», doch fand man ihre Bitte 
«in der Billigkeit wohlbegründet». Da man bestrebt war, in den kriti- 
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schen 179oer Jahren die internen Konflikte in der Judenschaft nicht zu 
groß werden zu lassen, bestimmte der Fürstbischof, für den nächsten 
Landtag die Besteuerungssumme für die i. Klasse wieder auf 45oo Rt. 
zu erhöhen.7r 

Je drückender die Armut und die Belastungen waren, um so schwie-
riger wurde es für die Judenschaft die innerjüdischen Konflikte intern 
zu regeln. Sowohl der jüdische Landtag als auch die Autorität des Lan-
desrabbiners erwiesen sich als dazu nicht in der Lage. Die Beschwer-
den von Juden mit denunziatorischem Charakter gegen ihre eigene 
Gruppe nahmen im ausgehenden 18. Jahrhundert zu. Man schreckte 
nicht zurück, vor dem Hintergrund der Französischen Revolution die 
Beschwerden der ärmeren Juden über die Machenschaften der Vorste-
her und Taxatoren als «schwindelnden Empörungsgeist» und als 
«Rebellion» anzuzeigen oder sogar in einem anderen Falle beim Fürst-
bischof an die christlichen Vorurteile gegenüber den Juden zu appellie-
ren. Mit dem Hinweis darauf, daß der Bau weiterer Synagogen mit den 
christlichen, besonders katholischen Grundsätzen nicht vereinbar sei, 
versuchte die Warburger Gemeinde 1789, Separationsbestrebungen 
ihres Gemeindemitgliedes Moses Sostmann zu verhindern." 

Die Situation mochte im Fürstbistum insofern besonders schwierig 
sein, als die ökonomischen Vorbehalte der christlichen Bevölkerung 
gegenüber der Juden religiös verbrämt wurden und dadurch die 
Aggressionsschwelle recht niedrig gesetzt war. Schon zu dem Zeit-
punkt, als sich die ersten Juden im Fürstbistum niederließen, sah der 
Paderborner Chronist Martin Klöckener, ein wohlhabender Kauf-
mann, das «Patrimonium Christi» durch die «gottlosen verdammten 
Juden» in Gefahr, da diese «mit ihrem verfluchten schändlichen, teuf-
lischen Wucher . . . so viel guter ehrlicher Leute in dießer Statt und Stift 
Paderborn betrogen, außgemergelt und außgesogen haben»." Einem 
Juden unterstellte man von vornherein, «daß er sich stets angelegen 
sein lasset, einen Christen zu verfolgen und in Unglück zu stürzen», 
daß er ständig bestrebt sei, die christliche Religion zu schmähen» 
Diese Angst vor jüdischer Blasphemie gegenüber der christlichen Reli-
gion nahm bisweilen groteske Formen an. Nicht nur, daß es den Juden 
verboten war, in der Nähe einer Kirche zu wohnen, sie durften dar-
über hinaus auf keinen Fall katholischen Kulthandlungen zusehen, da 
sie dadurch das Heilige schändeten. Der jüdische Arzt Salomon Stein-
heim schildert in seinen Lebenserinnerungen eine Episode, die sich in 
einem Dorf in dem Paderborn benachbarten Fürstbistum Corvey in 
den 179oer Jahren abgespielt hat und die aufschlußreich ist für das, was 
in mancher schlichten christlichen Seele zu dieser Zeit vorgegangen 

164 



sein mag, wenn ein Jude als Zuschauer einer Prozession entdeckt 
wurde. Gegenüber Steinheims Vater äußerte sich nach einem solchen 
Ereignis ein benachbarter Bauer: «Leib (Levi, Vorname meines Vaters) 
dat du meinen heiligen Liborius seien hast, dat kann ik di vergeben; 
den wüll id di wol vor de tör bringen, aver, dat du den heiligen VITUS 
seien hast, sich, dat vergev ik di mein leven nich!»75  

Die Angst vor angeblicher jüdischer Blasphemie führte immer wie-
der zu Aggressionen. Auf Juden, die einer Prozession zusahen, wurde 
geschossen, jüdische Kinder, die auf einen christlichen Friedhof gin-
gen, wurden verprügelt, Juden, die die Sonntagsruhe nicht einhielten, 
wurde mit Einwerfen der Fenster gedroht.76  Andererseits nahmen die 
Christen auf die jüdische Religion keinerlei Rücksicht, sondern such-
ten sie geradezu zu verletzen, so, wenn man jüdischen Kindern 
absichtlich Schweinefleisch zu essen gab, in den Synagogen die Fenster 
einwarf oder sogar die Toten auf dem jüdischen Friedhof ausgrub.77  

Da die ländliche Bevölkerung Paderborns — glaubt man den Schilde-
rungen der Annette von Droste-Hülshoff — allgemein recht rauflustig 
war, trafen die Aggressionen v. a. die Juden, die nach allgemeiner 
Anschauung als schlecht und hinterhältig galten. Doch forscht man 
nach Konflikten zwischen ländlicher Bevölkerung und jüdischer Min-
derheit, so lassen sich aus den Akten nur wenige Konfliktfälle eru-
ieren, so daß man zu Recht fragen kann, inwieweit der bekannte Fall 
des Juden Soestmann Behrens, der als Sujet für die <Judenbuche> der 
Annette von Droste-Hülshoff diente, typisch ist!' Soestmann Beh-
rens wurde nach einer geschäftlichen Auseinandersetzung mit dem 
Knecht Hermann Winkelhannes 1783 von diesem erschlagen.79  Die 
Äußerungen der Landbevölkerung im Vorfeld zu diesem Ereignis, die 
durch den Bericht des Onkels der Dichterin, August von Haxthausen, 
überliefert sind, lassen vermuten, daß man geschäftliche Differenzen 
mit den Juden schon einmal handgreiflich austrug, daß dieser Tot-
schlag wohl aber eine Ausnahme war, die unter den Zeitgenossen auf 
eine allgemeine Ablehnung stieß. Die Stiftsdame Wilhelmine Antoi-
nette v. Haxthausen, die ihrem Bruder entsetzt schrieb: «Mein Gott, 
was ist es eine erschrecklige Mordthat welge der bauer an dem armen 
Juden verübet ich entsetze mir wan nuhr dar auf gedencke den Däther 
wirth noch endtlich aufgefangen werden . . .», stand mit dieser Mei-
nung wohl nicht allein da.' Daß die Juden in den Baum, unter dem 
Soestmann Behrens erschlagen wurde, in hebräischen Lettern einrit-
zen ließen, «daß der Mörder, den unser Gott finden wird, keines rech-
ten Daudes sterben soll», fanden der Drost und die übrigen Einwoh-
ner durchaus als angebracht.' 
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Insgesamt war das gegenseitige Verhältnis durch Vorurteile auf beiden 
Seiten geprägt; doch bestanden trotz der unterschiedlichen Sprache im 
Alltagsleben normale Beziehungen. Das bischöfliche Verbot für 
Juden, mit Christen unter einem Dach zu wohnen, wurde nicht beach-
tet, und nur die wenigsten mögen sich gestört gefühlt haben wie der 
Paderborner Gastwirt Georg Hemmer, der sich bei der bischöflichen 
Kanzlei 1783 darüber beschwerte, daß «der Jude bey Mitternacht in 
seinem Hause mit hartem Werckzeug ein außerordentliches Getöß 
mache». Er unterstützte damit ein Gesuch, das Haus des Juden käuf-
lich an sich bringen zu können.' Interessanterweise sind trotz des 
christlichen Vorurteils gegenüber Juden und trotz der Abhängigkeit, 
in der sich zahlreiche kleine Bauern von jüdischen Geldleihern befan-
den, für das 18. Jahrhundert auf dem Lande keine Pogrome gegen ein-
heimische Juden nachzuweisen. Auswärtige Packjuden dagegen, gegen 
die es zahlreiche bischöfliche Erlasse gab, wurden schon einmal mit 
Hunden aus dem Dorf gejagt» Übergriffe in den Städten erlaubten 
sich in erster Linie Studenten und Gewerbetreibende aus Konkurrenz-
neid."' 

Die fürstbischöfliche Politik garantierte der jüdischen Minderheit 
auf der einen Seite zwar Schutz gegen überzogene Ansprüche von sei-
ten der Städte und verteidigte die Judenschaft gegen ungerechtfertigte 
Angriffe der Gilden und Zünfte, schuf aber auf der anderen Seite 
durch die theologisch begründete Herabsetzung dieser Minderheit ein 
Vorurteil, das es jedem erlaubte, sich den Juden überlegen zu fühlen. 
Die Begründung dieser Überlegenheit war jedoch recht vage. «Juden 
seyndt zwar oft beßer in ihrem Lebenswandel», bemerkte 1788 ein 
bischöflicher Beamter85, «allein wenn der Jude ist, wie er seyn soll, 
und der Christ auch, wie er seyn soll, so hat doch Letzterer wohl 
etwaigen Vorzug vor dem Juden». Die Ethik des Christentums war 
nach Ansicht dieses Gutachters der Ethik des Judentums überlegen, 
von der Moral der christlichen Einwohner ließ sich das auch nach Ein-
schätzung dieses Beamten kaum behaupten. Diese angebliche Überle-
genheit des Christentums bestimmte nicht nur den täglichen Verkehr 
zwischen Juden und Christen, sondern auch den Tenor der Judenord-
nung von 1719. Zwar durfte ein Christ im täglichen Verkehr einem 
Juden nicht abschlagen, «etwas Feuer für seine Pfeife zu geben», wenn 
er darum bat, wie August von Haxthausen in seiner Geschichte eines 
Algir-Sklaven berichtet, war aber nicht gehalten, vor einem Juden den 
Hut zu ziehen, wie das die allgemeine Anstandsregeln erforderten." 
Die Herabsetzung zeigte sich auch darin, daß ein Jude stets geduzt 
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und nicht mit <Herr>, sondern mit <Jude> angeredet wurde. Erlaubte es 
sich aber mal andersherum ein Jude, einen Bürger ohne dessen Einver-
ständnis zu duzen, so wurde er bestraft.87  Der Jude sollte nach allge-
meiner Meinung bescheiden und nicht anmaßend sein und sollte sich 
nicht auffällig und reich kleiden, ihm sollte seine Paria-Stellung 
bewußt sein, auch wenn er keinen Judenfleck zu tragen und an der 
Paderborner Grenze keinen entehrenden Leibzoll zu entrichten 
brauchte.88 

Neben dieser Verachtung wurde ihm ständig unterstellt, Hehlerei 
zu begehen. Die Judenordnung von 1719 erlaubte deshalb, alle viertel 
Jahre eine Kontrolle jüdischer Warenlager durchzuführen, eine 
Bestimmung, die Bischof Clemens August auf ein- bis zweimal im Jahr 
reduzierte» Der Vorwurf des «unlauteren Handels» wurde von der 
jüdischen Minderheit als ebenso «ohnwahr» wie «gni' 2 Beleidigung» 
zurückgewiesen." Schon 1719 hatten sie bei der Diskussion um die 
neue Judenordnung gegen die willkürlichen Visitationen protestiert 
und diese lediglich dann als angemessen empfunden, «wann ein böser 
Verdacht vorhanden»." Der Protest richtete sich also gegen den pau-
schalen Vorwurf und die allgemeine Unterstellung, von der jeder ein-
zelne Jude betroffen war, gleichgültig, wie er seine Geschäfte führte. 

Neben der allgemeinen Unterstellung, daß Juden Betrügereien 
begingen, enthielt die Judenordnung von 1719 einen weiteren Grund-
satz, der die gegenseitigen Beziehungen belasten mußte. Ein Christ 
sollte nach geistlicher Auffassung einem Juden nicht dienen, und des-
halb verbot die Judenordnung von 1719 die Einstellung von christli-
chen Saugammen, überhaupt von christlichem Gesinde durch Juden." 
Dagegen kam die bischöfliche Regierung den jüdischen Gesetzen inso-
weit entgegen, als es Juden erlaubt war, am Sabbat die Arbeit durch 
einen Christen verrichten zu lassen.93  

Lassen sich über die alltäglichen Beziehungen der christlichen 
Umwelt zur jüdischen Minderheit nur vage Angaben machen, so ist 
dies wohl noch schwieriger für das umgekehrte Verhältnis, da es für 
diesen Bereich fast völlig an jüdischen Selbstzeugnissen fehlt. Gegen 
die Verachtung und Einschränkungen, die die jüdische Minderheit von 
ihrer christlichen Umwelt erfuhr, gab es nur wenige Möglichkeiten, 
um sich zu behaupten. Dazu gehörte die Nutzung aller Lücken, die 
die Handelsgesetze zuließen, wobei es wohl auch zu Unkorrektheiten 
kam, wie 1740 die vom Bischof für Warburg eingesetzte Untersu-
chungskommission feststellte." Fühlte sich die christliche Umwelt 
aufgrund ihrer Religion den Juden überlegen, so konnten die jüdi-
schen Händler darauf hinweisen, daß sie aufgrund ihrer Agilität, 
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Genügsamkeit und Arbeitsamkeit erfolgreicher als die Christen 
seien.9S Dies gab ihnen ein Selbstwertgefühl, das vor allem in ihren 
Eingaben an die bischöfliche Regierung deutlich wird. Sie verstanden 
sich als «Mitglieder des Staates», da sie «zu den gemeine Lasten» durch 
«ansehnliche Kontributionen» beitrugen. Gerade ihr Handel mache 
sie zu nützlichen Gliedern der «bürgerlichen Gesellschaft» in die sie 
«durch landesherrliche Gnade aufgenommen» seien.96  Im Staat sahen 
sie eine neutrale Instanz, der es gleichgültig zu sein hatte, wer Handel 
treibt. Ihm sollte es nur um die «Blüte des Handels» gehen.97  Trotz 
ihres Nutzens für den merkantilen Staat waren die Juden doch ganz 
auf sich, ihre Gemeinschaft, vor allem aber ihre Familien angewiesen. 
Während der Christ außer seinem Handel auch noch begütert war und 
alle Hantierungen betreiben durfte, «wozu den Juden alle Gelegenheit 
gesperret ist», konnte sich der Jude nur vom Handel ernähren und 
mußte seine Kinder «zum Handel frühzeitig anziehen . . ., um bei sei-
nem hohen Alter oder sonstigen Schwächlichkeit eine Unterstützung 
an seinen Kindern zu haben».98  Außer dieser Erwartung blieb ihm nur 
sein, wenn auch eingeschränktes, Recht in dieser Gesellschaft, das ihm 
die Judenordnung garantierte und das er einklagen konnte. Es verwun-
dert nicht, daß die jüdischen Einwohner häufig davon Gebrauch 
machten, daß für viele das Prozessieren zur «zweiten Natur» wurde. 
Steinheim berichtet in seinen Lebenserinnerungen von einem Onkel, 
der «unendliche Prozesse» führte, «die ihm ein wahres Lebensincita-
ment waren und ohne die er nun einmal nicht leben konnte».99  Bei den 
meisten Prozessen ging es um die Einklagung ausstehender Forderun-
gen, aber auch um Beschwerden über Mißhandlungen und Körperver-
letzungen durch Christen.'" 

Zeigt die Paderbornische Judenschaft mit ihren Institutionen und 
einem relativ hohen Bevölkerungsanteil von 2 % ein recht deutliches 
Profil, so läßt sich das nicht in gleichem Maße von der Judenschaft des 
Duodezstaates Limburg behaupten, obgleich auch hier der Anteil bei 
annähernd 2 % der Bevölkerung lag.' Die Grafschaft Limburg mit 
einer Freiheit und sieben Kirchspielen auf insgesamt i i 8 km' war aus 
dem Besitz des Grafen Friedrich von Altena-Isenburg, der 1225 seinen 
Vetter, den Kölner Erzbischof Engelbert, ermordet hatte, an Graf 
Heinrich von Limburg an der Maas gefallen und nach diesem benannt 
worden. In weiteren Erbgängen war sie schließlich an das Haus Bent-
heim-Tecklenburg gefallen, das trotz seines Namens aufgrund zahlrei-
cher Erbteilungen letztlich nur über die Grafschaft Limburg und die 
Herrschaft Rheda in Westfalen verfügte. Bis 1756 war der größte Flek-
ken dieser Grafschaft, der Ort (Hohen-)Limburg, die Residenzstadt. 
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Danach verlegte die Bentheim-Tecklenburger Linie ihren Sitz nach 
Rheda. Limburg wurde somit zu einem Nebenland der Herrschaft 
Rheda.Da Limburg fast ausschließlich von dem preußischen Territo-
rium Mark umgrenzt wurde, hatte 1647 der Große Kurfürst Ansprü-
che angemeldet und die Grafschaft bis 1649 militärisch besetzt gehal-
ten. Erst 1729 erhielt Graf Moritz Casimir I. gegen Zahlung von 
175 000 Rt. an den preußischen König Friedrich Wilhelm I. die unum-
strittene Souveränität zugesprochen. Die Selbständigkeit dieses Duo-
dezstaates endete am 21. 1. I8o8, als ihn Napoleon dem Großherzog-
tum Berg zuschlug.'" 

Die Verwaltung regelte bis 1808 die Limburger Kanzlei mit ihrem 
Drosten und maximal zwei Beamten. Zum Landtag, der über die Steu-
erfragen entschied, zählten lediglich die fünf adligen Grundbesitzer 
dieses Territoriums; jedoch wurden die fünf Landtagsstimmen im aus-
gehenden A Jahrhundert nur noch durch zwei Edelleute geführt. 
Städtische Vertreter gab es auf diesem Landtag nicht, da es in dem Ter-
ritorium keine Stadt gab. Auch die Bauern und Landgemeinden waren 
von der Landstandschaft ausgeschlossen. Die «Residenzstadt» hatte 
lediglich den Charakter einer Freiheit.'" 

Die Wirtschaft dieses Kleinstaates wurde durch die natürlichen Vor-
gaben bestimmt. Im südlichen Teil, der sehr gebirgig war und mit sei-
nen zahlreichen Bächen über eine gute Energiebasis verfügte, hatte 
sich, wie auch in den benachbarten märkischen Territorien, Eisen- und 
Metallverarbeitung, vor allem die Drahtzieherei entwickelt. In den 
nördlichen Bauernschaften herrschte dagegen die landwirtschaftliche 
Nutzung vor. Daneben spielten die ausgedehnten Waldungen eine 
wichtige wirtschaftliche Rolle. "4  

Jüdische Einwohner hatten sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts vermehrt in diesem Territorium niedergelasen. Die ältesten 
überlieferten Vergeleitungen waren von dem Grafen nach dem Vorbild 
der preußischen Vergeleitungen für Cleve-Mark ausgestellt worden. 
Eine Generalvergeleitung hat es in Limburg nicht gegeben, sondern 
die Geleite wurden einzeln ausgestellt. 

Bei den Regierungswechseln von 1768 und 1806 wurde der Rezep-
tor der Judenschaft aufgefordert, die Geleitbriefe einzusammeln und 
sie gegen eine Zahlung des sogenannten «Weinkaufs» je nach Vermögen 
von 2 Rt., 3 Rt. oder 5 Rt. neu bestätigen zu lassen. i°6  Die sogenann-
ten «Weinkaufgelder» mußten auch entrichtet werden, wenn das Geleit 
vom Vater auf den Sohn übertragen wurde. i°7  Die Vergeleitungen, die 
unterschiedlich auf zunächst vier bis zehn Jahre ausgestellt wurden, 
sind ohne Schwierigkeiten verlängert worden, wenn sich der betref- 
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fende Schutzjude nichts hatte zuschulden kommen lassen. Im Gegen-
satz zu Paderborn wurde ein Jude vergeleitet, wenn er nur über 40o Rt. 
Vermögen und nicht, wie dort, über i000 Rt. verfügte. Bei den ersten 
Vergeleitungen waren die jährlichen Tributsummen mit to Rt. relativ 
hoch angesetzt worden. 

Weitere Zahlungen verlangte die Bestimmung, daß im Fall von Tod 
und Geburt oder bei einer Hochzeit eine «Erkenntnis» von je 1 Gold-
gulden gezahlt werden mußte. '8  Nach 1747 entfiel offensichtlich diese 
Verpflichtung, zumindest ist sie im Vergeleitungstext nicht mehr ent-
halten. Abgesehen von der Zahlung bei Verlängerung des Geleits wur-
den die Schutzjuden zu keinerlei weiteren Abgaben an den Staat heran-
gezogen, auch zu keinen Kommunalsteuern. Als der Magistrat von 
Limburg 1793 die dortigen Juden zu lokalen Abgaben verpflichten 
wollte, schrieben diese in ihrer Ablehnung: «Als Schutzverwandte ste-
hen wir mit der Bürgerschaft zu Limburg als Bürger auch eigentlich 
nicht in Verbindung; man räumt uns allgemein genommen keine bür-
gerliche Handthierungen, auch keine Bürger-Prärogativen ein; man 
läßt uns zu keinen Bürgermeisterwahlen, wählet uns dazu auch nicht, 
kehrt sich an die Begräbnisse unserer Verstorbenen nicht, und über-
haupt genießen wir wenige oder gar keine Vortheile wie die eigentli-
chen Bürger zu Limburg als Bürger sie zu geniessen haben; und daher 
glauben wir der Magistrat daselbst könnte uns neben dem Geleit, das 
wir zur Hochgräflichen Renthei abführen . . . onera und Bürgerkosten 
zu obtendiren . . . (nicht) berechtigt sein».'°9  Mit dieser Argumenta-
tion setzten sie sich durch. 

Die Limburger Juden verstanden sich als Schutzverwandte des Gra-
fen. Der regelte ihre Rechte und Pflichten, andere Beziehungen woll-
ten sie nicht eingehen. Rechte und Pflichten wurden formelhaft in 
jedem Einzelgeleit festgehalten; eine Judenordnung hat es in diesem 
Duodezstaat offensichtlich nie gegeben. Dem einzelnen wurde 
erlaubt, «mit Schlachten, Kaufen und Verkaufen» seine Geschäfte zu 
machen."' Übte der zu vergeleitende Jude ein Handwerk aus, so 
wurde dies mit aufgeführt."' Sonst aber hatten sie sich zu verhalten 
«nach jüdischer Ordnung mit Gewohnheit wie in andern Landen und 
sonsten im Heiligen Römischen Reich». Bezug genommen wurde 
dabei auf die Reichspolizeiordnung von 1577."2   Festgesetzt war in den 
Einzelgeleiten der Zinssatz (allgemein 12 % bei Summen über 20 Rt.), 
das Verbot der Hehlerei, des Goldhandels, die Verpflichtung zur Füh-
rung eines Geschäftsbuches in deutscher Sprache. Dagegen gab es kei-
nerlei Einschränkungen im Hinblick auf Zünfte und ähnliche Organi-
sationen. Als es in den 169oer Jahren zum Konflikt mit einem Kauf- 
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mann in Hennen kam, befahl der Graf den Juden, «ihre Handthirung 
also zu treiben, daß den Christen dadurch kein würklicher Abbruch 
geschehen möge»."3  Auf die Forderung des Kaufmanns, den Juden 
den Handel mit den Waren zu verbieten, die «mit ell und schaalwag 
gemessen und gewogen» werden, ging der Graf nicht ein."4  
Beschwerte sich die Kanzlei über Mißstände im Verhältnis von Juden 
und Christen, dann erließ der Landesherr Einzelverordnungen, so 
1739 eine Verordnung gegen die Beherbergung der Pack- und Bettelju-
den und gegen überhöhte Zinsen, eine Bestimmung, die aber nur für 
die Juden in der Herrschaft Rheda galt. Während diese Ordnung vor-
sah, in Zukunft bei Anleihen über io Rt. nur 8 % Zinsen zu gestatten, 
durften die Limburger Juden nach dem Text ihrer Einzelgeleite bei 
Summen über zo Rt. weiterhin I2 % nehmen. Eine weitere Verord-
nung von 1770 regelte die Einstellung von unvergeleiteten Knechten. 
Sie war 1777 noch einmal verschärft worden, nachdem einige Schutz-
juden Knechte eingestellt hatten, die auf eigene Rechnung Handel 
betrieben."' 

Im Gegensatz zum Fürstbistum Paderborn bildete sich in dem Duo-
dezstaat Limburg eine geschlossene Judenschaft nur in Ansätzen her-
aus. Für die 23 Familien, die 1759 in der Grafschaft lebten, gab es kei-
nen Rabbiner, aber einen Rezeptor, der vom Grafen für drei Jahre 
bestimmt wurde."' Er mußte die Tributgelder einkassieren und beim 
Rentamt abliefern. Jacob Simon, der 1759 in den Quellen als erster 
Rezeptor genannt wird, stellte mit den Beamten der Limburger Kanz-
lei die in den Geleiten festgesetzten Tributgelder der einzelnen Schutz-
juden zusammen."7  Er hatte durchgesetzt, daß, falls ein Schutzjude 
inzwischen verarmt oder gar zahlungsunfähig geworden war, 
«ihme . . freystehen müße den Abgang sothanen tributs denen andern 
nach gut befinden aufzusetzen, jedoch die Repartition der Obrigkeit 
ad confirmandum zu praesentiren». So hatte er 1759 eine Herabset-
zung des Gesamttributs von 148 Rt. auf 121 Rt. erreicht.' I' 

Wie in anderen Territorien, bildete auch hier der Rezeptor das Bin-
deglied zwischen Landesherrn/Kanzlei und Judenschaft. Einen jüdi-
schen Landtag gab es in Limburg offensichtlich nicht, so daß eine 
gemeinsame Basis für die Einzelgemeinden fehlte. Auch das Amt des 
Rezeptors erfüllte diese Funktion nicht. Er hatte lediglich die Auf-
gabe, im Namen des Landesherrn die Tributgelder einzusammeln, die 
Geleite zur Verlängerung an die Kanzlei abzuliefern, Verordnungen 
weiterzuleiten und die Kanzlei über die Situation der einzelnen 
Schutzjuden zu unterrichten. Mit wachsender Zahl waren diese Auf-
gaben von einem allein nicht mehr zu leisten. 1777 werden neben dem 
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Rezeptor noch Zugeordnete als Funktionsträger aufgeführt."9  Als 
auch in Limburg, wie in Paderborn, nach dem Siebenjährigen Krieg 
immer mehr Judenfamilien verarmten, war die Judenschaft verpflich-
tet, fürs erste für deren ausstehende Tributzahlung aufzukommen. 
Der verarmte Schutzjude blieb der Judenschaft diese Summe schuldig 
und mußte sich bemühen, entweder mit seinen Zahlungen nachzu-
kommen oder aber jemanden zu finden, der mit seinem Geleit auch 
seine Zahlungen übernahm. So war 1784 der unvergeleitete Baruch 
Isaac mit dem verarmten Schutzjuden Samuel Moses aus Letmathe 
übereingekommen, «daß ich (Baruch Isaac) ihm zeit lebens Nahrungs-
unterhalt gebe, sein anständigen (= ausstehenden, A. H.) tribut bezah-
len, auch die ihm vor 12 Jahren abgepfändeten Sachen einlösen wolle, 
mit dem beding, daß er Samuel Moses mir dagegen seinen Geleitsbrief 
überlassen solle». '2° Der Drost stimmte dem zu, damit die Judenschaft 
die ausstehenden und noch zu zahlenden Tributgelder auf diese Weise 
bekäme. 

Ähnliche Fälle häuften sich in den 179oer Jahren, so daß Vergelei-
tungen erteilt wurden, um Zahler für die ausstehenden Tributgelder zu 
finden und somit die Gesamtjudenschaft zu entlasten. Kritisch wurde 
es nur wie im Fall des Feidel Abraham, der für den verarmten Juden 
Jacob Moses die Zahlungen übernommen hatte, aber schließlich selbst 
verarmt war.' Um für die Armen aufzukommen, mußten die einzel-
nen Schutzjuden nach einer Angabe aus dem Jahr 1777 neben dem Tri-
butgeld «zur Erleichterung der Armen» eine weitere (nicht näher 
umrissene) Summe abführen.'" Aus dieser Kasse wurden zum Bei-
spiel die Witwe des Jacob Moses und ihre Kinder unterstützt, die «fast 
ganz von Allmosen Leben».'23  

Wie im Fürstbistum Paderborn, so sprachen sich auch in der Graf-
schaft Mark aufgrund der steigenden Armut und der befürchteten 
Konkurrenz die vergeleiteten Juden in den 178oer/179oer Jahren ent-
schieden gegen neue Vergeleitungen aus. War sonst die Judenschaft nie 
als Gesamtheit aufgetreten, so führte die Abwehr gegen neue Anset-
zungen geradezu zu einer Integration. 24  Nicht der Rezeptor, sondern 
vier eher ärmere Juden verstanden sich 1784 als Vertreter der «übrigen 
Judenschaft» in der Grafschaft, wenn sie sich in einer Supplik gegen 
weitere Vergeleitungen aussprachen, da die Judenschaft «allzu merk-
lich vermehret und hingegen der ordentliche Nahrungsfond zu viel 
geschwächet werden» würde."' Darin stimmten sie durchaus mit den 
politischen Vorstellungen des Limburger Drosten und seiner Kanzlei 
überein, die ebenfalls keine weiteren Vergeleitungen durch den Lan-
desherrn ausgesprochen wissen wollten, weil «der juden im lande 
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sowohl als auch besonders in Limburg ohnehin zu viele sind».126  Vor-
haltungen des preußischen Nachbarn mochten mitbestimmend für 
eine restriktive Politik der Limburger Kanzlei sein, da die Kriegs- und 
Domänenkammer in Hamm gefordert hatte, daß «den limburgischen 
juden der handel in der Grafschaft Mark gänzlich geleget werde».127  
Doch zwangen weitere Ausfälle bei den Tributzahlungen zu immer 
neuen Vergeleitungen. 

Was das Verhältnis zwischen Juden und Christen betraf, so waren 
dem Protest des Hennener Kaufmanns Dietrich Daniel Eichelberg von 
1696 gegen den Handel des Schutzjuden Wulf Levi im folgenden Jahr-
hundert keine weiteren Beschwerden christlicher Einwohner gegen 
Wucher und Handel jüdischer Kaufleute gefolgt.'28  Im Gegensatz zum 
Fürstbistum Paderborn wurde von seiten der christlichen Bevölkerung 
die restriktive Politik der Kanzlei den Juden gegenüber weder geför-
dert noch unterstützt, eher unterlaufen, wie ein interessanter Fall 
zeigt. Als 1772 Baruch Isaac die Limburger Kanzlei um ein Geleit im 
Kirchspiel Berchum anging, wurde sein Antrag zwar von den «Einge-
sessenen» unterstützt, von der Kanzlei «zur Vermeidung einer vermeh-
rung» aber abgelehnt. 1780 erhielt er von der Regierung gegen Erle-
gung von 5 Louisdor «eine gnädigste Concession» für zwei Jahre Auf-
enthalt in der Grafschaft. Nach Ablauf dieser zwei Jahre versuchten 
ihn die Beamten ins Ausland abzuschieben. Baruch Isaac konnte sich 
und seine Familie jedoch mit Hilfe der Einwohner von Berchum ver-
stecken. Zu diesem interessanten Vorgang stellte die Regierung fest: 
«Wann man seinen Aufenthalth in Erfahrung brachte, ergingen zwar 
die gehörigen ordres, ihn außer Landes zu bringen, da aber die mehr-
sten Eingesessenen auf seiner Seite sind, so konnte man ihn niemals 
treffen.» Gegen seine «Aufführung und Handel» war nichts einzuwen-
den, «weilen in allen denen Jahren niemals die geringste Klage über ihn 
entstanden ist.» '29  1784 konnte er dann das Geleit eines verarmten 
Juden gegen Zahlung von dessen ausstehenden und künftig zu zahlen-
den Tributgeldern und Zahlung seines eigenen Tributs übernehmen. '3°  

Eine Bemerkung aus Baruch Isaacs Antrag von 1784 mag typisch sein 
für die Situation zahlreicher unvergeleiteter Juden des 18. Jahrhun-
derts, die einen festen Wohnsitz, eine Heimat, suchten: «Die Pflicht 
für mein und meiner Kinder Wohl zu sorgen, zwingt mich, endlich 
einen festen und gewissen Aufenthalt mir zu suchen, damit ich nicht 
stets von einem orthe zum anderen zu wandern genöthiget bin.» 

War ein Schutzjude in der glücklichen Lage, ein Geleit zu besitzen 
und vererben zu können, tat er alles, um nicht «brüchig befunden» zu 
werden, was den Verlust des Geleits zur Folge gehabt hätte. Für viele 
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jüdische Familien in der Grafschaft läßt sich eine lange Vergeleitungs-
reihe nachweisen. Manche Formulierungen in den Vererbungsgeleit-
briefen dokumentieren ein stolzes Bewußtsein auf die lange Zeit-
spanne, die man unter dem Schutz des Fürsten leben durfte. Als 1736 
Graf Moritz Casimir I. eine Erbvergeleitung auf Beline, Frau des Josef 
Abraham, und ihren Mann übertrug, hob er in der Urkunde hervor, 
daß ihre «Eltern lange Jahre unter unser Vorfahren Schutz gewohnet». 
Ihr Vater Abraham, Sohn des märkischen Schutzjuden Nathan Simon, 
war im Juni 1713 von Graf Christian vergeleitet worden. Er hatte ein 
Attest des Iserlohner Magistrats über sein «ehrliches Betragen» vor-
legen können. Von den acht Kindern aus der Ehe der Beline hatte 1797 
Salomon Joseph das Geleit für seine noch lebende Mutter inne; Beline 
ist auch noch 18o1/18o2 al «vidua Joseph Abraham» bezeugt. Beim 
letzten Herrscherwechsel, 18o6, zahlte Salomon Joseph für eine Reno-
vation des Geleits auf 12 Jahre 3 Rt. 45 Stüber in Gold. Die Familie war 
also fast hundert Jahre vergeleitet worden. 

Inwieweit das Verhalten der Berchumer gegenüber Baruch Isaac 
typisch für das Zusammenleben von Christen und Juden in der Graf-
schaft während des ausgehenden Ancien r4ime war, muß offenblei-
ben. Zumindest scheint im Gegensatz zu Paderborn der jüdische Han-
del zu keinen größeren Konflikten geführt zu haben. Für das wichtige 
Protoindustriegewerbe stellten sie keine Konkurrenz dar, da sie für das 
Verlagsgeschäft offenkundig zu arm waren. Als Handelssparten blie-
ben «Viehschlachtung und Crämerey», daneben die Geldleihe; verein-
zelt sind auch Handwerker wie der Glaser Josef Jacob (1742 vergelei-
tet) bezeugt, dessen Enkel Herz Jacob 1834 in Iserlohn in diesem 
Gewerbe noch tätig ist."' Daß Juden und Christen im Pferdehandel 
mit dem »Ausland» zusammen als Kompagnons auftraten wie 1777 
Arend Weissel mit dem Christen Vieler, gehört wohl eher zu den 
Ausnahmen. 

Die Handelsmöglichkeiten waren begrenzt, da der Handel in der 
preußischen Nachbarprovinz vielfach unterbunden wurde. Wenn sie 
Handel über die Grenze hinweg betrieben, mußten sie mit Schikanen 
von seiten der preußischen Behörden rechnen. Die Gewinne blieben 
deshalb in dieser kleinen Grafschaft bescheiden. Selbst der Pferde-
händler Arend Weissel verfügte 1777 trotz seines Handels ins «Aus-
land» nur über 5o Louisdor bares Vermögen und über Außenstände im 
Wert'von 350 Rt.'" Sogar im Vergleich mit den sicher nicht sehr rei-
chen Paderborner Juden waren die Limburger erheblich ärmer. Zahlte 
in Paderborn 1802 jeder Schutzjude im Durchschnitt ca. 27 Rt. Tribut, 
so lag der vergleichbare Satz 1794 in Limburg bei ca. 7 Rt.'" Die höch- 
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ste Tributzahlung betrug 15 Rt.134  
Die Pfandleihe brachte auch in der Grafschaft Limburg die Juden 

schnell in den Verdacht, an Diebstählen beteiligt zu sein. Zumindest 
behauptet 3777 die Kanzlei, daß «alle hiesigen Juden . . . ins Gespräch 
gekommen», daß sie «mit stehlen helfen». '35  Die kriminellen Vergehen 
Limburger Juden, die überliefert sind, rechtfertigen einen solchen 
pauschalen Verdacht keineswegs. Im Zusammenhang mit dem erwähn-
ten Diebstahl wurde lediglich ein Jude als «diebstahlsverdächtig» arre-
tiert, nachgewiesen werden konnte ihm allerdings nichts."' 

Während in dem katholischen Paderborn die Mißgunst gegenüber 
den Juden religiös verbrämt wurde, in der lutherischen Grafschaft 
Mark diese Minderheit 1700 sogar zu Opfern in der Auseinanderset-
zung zwischen den lutherischen Untertanen und ihrer calvinistischen 
Obrigkeit wurde, fehlen in Limburg religiös motivierte Auseinander-
setzungen zwischen Juden und Christen. Die calvinistische Obrigkeit 
erhob offenbar keinerlei Einschränkungen gegenüber der jüdischen 
Religion und ihren religiösen Gebräuchen. Daß kein Rabbiner in die-
sem Territorium lebte, mag mit der Armut seiner jüdischen Einwohner 
zusammenhängen. So wurde erst im ausgehenden 38. Jahrhundert in 
(Hohen-)Limburg eine Synagoge gebaut, nachdem man sich zuvor 
vermutlich mit Stubensynagogen beholfen hatte. Die Friedhöfe aus 
dem i 8. Jahrhundert sind deshalb die ältesten Kultstätten, die in der 
Grafschaft erhalten sind. Schon 1704 wurde dem Juden Abraham 
Hertzig in seinem Geleitbrief zugesichert, «einen ohrt zum begräbniß 
auszuweisen» . "7  

Die zeremoniellen Funktionen versah vermutlich der «Judenschul-
meister», wie er 1797 in Ostrich bezeugt ist. Nach eigener Auskunft 
befand er sich 1807 in den «armseligsten Vermögensverhältnissen», da 
ihn «die Östrichschen Juden durch Abdankung in Armuth gesetzt» 
hatten.'38  Obgleich er keinen Tribut zahlen mußte, konnten die sieben 
armen Östricher Judenfamilien ihn nicht mehr bezahlen. 

Nicht die christlichen Einwohner Limburgs, sondern die gräfliche 
Kanzlei verfolgte gegenüber der jüdischen Minderheit eine recht 
restriktive Politik, die auf zahlreichen Vorurteilen basierte. So wurde 
durch diese 3786 in einer Beschwerde an den Grafen der uneinge-
schränkte Handel und angeblich rücksichtslose Häusererwerb der 
Juden kritisiert, vor allem ihnen unterstellt, daß sie betrügerische Kon-
kurse betrieben, während ihre «Gläubiger auf alle nur mögliche Art 
bey Nachsuchung ihrer befriedigung herum chicaniret und mit Pro-
cessen fatigiret» (= hart zugesetzt, A. H.) werden; wird «concursus 
creditorum ac beneficium cessionis bonorum ergriffen . . . , so werden 
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zuforderst die besten beweglichen Sachen und wahren, (auf)-die Seite 
gebracht; und mit beyhülfe anderer Juden und Christen (!) verheim-
lichet». An diese Behauptung knüpfte die Kanzlei den «unterthänigen 
Vorschlag, daß in Zukunft ein ieder fallirender Jude, ipso facto, seinen 
Schutz verwürken mithin ohne weitere Rücksicht im Lande nicht 
geduldet, sondern herausgeschaft werden möge».139  

Während die Limburger Kanzlei noch 1786 diese Vorurteile als 
Beweise für die Notwendigkeit ihrer Forderungen anführte, merkt 
man der Argumentation der Rhedaer Kanzlei an, daß C. Dohms Ana-
lyse von 1781 nicht ohne Folgen geblieben ist. In ihrer Antwort auf die 
Limburger Verdächtigungen plädieren die Rhedaer Räte Aschoff, Ger-
stein und Krieger dafür, zwischen christlichen und jüdischen Bankrot-
teurs keinen Unterschied zu machen; denn «der christliche Kaufmann, 
der einen muthwilligen Banquerott macht, ist sogut ein Betrüger als 
ein jüdischer». Doch dem jüdischen Bankrotteur ist im Gegensatz zu 
dem christlichen zugute zu halten, daß »jener . . . bekanntlich ein 
gedrücktes und verachtetes Geschöpf (ist), der nach Verhältnis seines 
Nahrungsstandes zugleich mehrer Lasten trägt als ein Christ». Dem 
Juden werde nicht gestattet, ohne die größten Einschränkungen sein 
Brot zu verdienen. Dennoch müsse er «seine Abgaben zur bestimmten 
Zeit baar entrichten», dürfe dabei kein Betrüger sein «und müsse doch 
auch noch leben». Die Rhedaer Räte hielten es demnach «für hart, 
lediglich in Ansehnung der Juden etwas zu verordnen, was doch mit 
gleichem Rechte auch in Ansehnung der Christen billig statuiert wer-
den könnte und sollte» .14° Der Grundsatz einer gleichen Behandlung 
für Juden und Christen, d. h. die Durchführung des Gleichheitsgrund-
satzes, war nach Ansicht der Rhedaer Räte um so dringender, da 
«durch Herausschaffung aus dem Lande . . . die Zahl der Bettler und 
unsicheren Persohnen» vermehrt würde.'" 

Zum ersten Mal wird hier der soziale Aspekt hervorgehoben, den 
die Landesverweisungen zur Folge hatten, da diese nur neue soziale 
Probleme schufen, die alten aber nicht beseitigten. Versuchten die 
Paderborner Beamten, zumindest in der Theorie eine moralische 
Überlegenheit des Christen über den Juden zu behaupten, so schluß-
folgern die Rhedaer Räte gemäß des von ihnen geforderten Gleich-
heitsgrundsatzes: »Vorsätzlichen Concurs macht ein Jude ohnehin nie, 
und wenn er kann, so bleibt er eben so gern ein ehrlicher Mann als der 
Christ. » 1 

42  Die Umstände, die von der christlichen Umwelt geschaffen 
wurden, bestimmen die Moral des Juden, nicht seine Religion, so das 
Fazit aus dieser Bemerkung. 

Auch wenn der Landesherr sich der aufgeklärten Argumentation 
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der Rhedaer Räte anschloß und in dem besagten Fall nur zwischen vor-
sätzlichem und unvorsätzlichem Bankrott, nicht aber zwischen Juden 
und Christen unterschieden wissen wollte, war damit in der Politik 
dieses Duodezstaates noch lange nicht der Weg zur Gleichberechti-
gung beschritten worden. Als im Februar 18o6, also zwei Jahre vor 
Ende dieses Staates, der letzte Graf an die Regierung kam, verfügte er 
die Renovation des Judenschutzes, wie sie auch beim letzten Regie-
rungswechsel veranlaßt worden war. Doch hielt er es «der Menschlich-
keit gemäß», daß den armen Juden die «außerordentliche Besteuerung 
. . . ganz oder zum Theil nachgelassen werde». '43  Daß das Tributgeld 
ganz aufgehoben und die Juden den anderen Untertanen gleichgestellt 
würden, lag nicht im Vorstellungsbereich dieses Duodezfürsten. Die 
Gleichstellung erfolgte dann zwei Jahre später am 22.7. i8o8 durch ein 
Edikt des Innenministers von Nesselrode für das Herzogtum Berg, 
das vorsah, «die Juden allmählich in die nämlichen Rechte und Freihei-
ten zu setzen, deren die übrigen Bewohner des Großherzogthums 
genießen» . '44 

Die napoleonische Herrschaft brachte das Ende der Schutzjuden-
schaft in Paderborn und Limburg, es kam nicht durch die aufgeklärten 
Ansichten führender Beamter in diesen Territorien. Eine rückständige 
Finanzpolitik verbot jegliche Liberalisierung, so daß eine Ablösung 
des Tributsystems nie näher in Erwägung gezogen wurde. Es wäre 
auch weiterhin bei dem verachteten Status der Schutzjudenschaft 
geblieben, der freilich den Vorteil hatte, daß die kulturelle Identität 
dieser Minderheit nicht in Frage gestellt wurde, dagegen aber durch 
ständig neue finanzielle Pressionen die inneren Konflikte steigerte und 
an die Stelle eines gemeinsamen jüdischen Bewußtseins die Betonung 
sozialer Gegensätze treten ließ. 

Der liberale Staat des 19. Jahrhunderts bot der jüdischen Minderheit 
die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, forderte aber durch seine Assi-
milationspolitik den Verlust der jüdischen Identität als nationaler Min-
derheitengruppe. So widersinnig es auf den ersten Blick erscheint, so 
hat es doch seine Richtigkeit, daß nicht der absolutistische Staat die 
Identität der jüdischen Minderheit angriff, vielmehr der liberale Staat 
des 19. Jahrhunderts den Verzicht darauf verlangte. Trotz des Verlusts 
der Identität war aber die Gleichstellung dringend nötig geworden, da 
das System der Schutzjudenschaft immer mehr Juden sozial deklas-
sierte, indem es sie bei Verlust des Geleits zu einer unsicheren Existenz 
als Pack- und Betteljuden zwang. Doch die deutschen Kleinstaaten 
waren im ausgehenden Ancien regime zu einer Verbesserung der sozia-
len Situation der jüdischen Minderheit nicht in der Lage, sieht man 
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von der Ausnahme Schaumburg-Lippe ab, wo seit 1792 die Fürstin 
Juliane gemäß Dohms Vorschlägen die Juden für den Ackerbau und 
das Handwerk zu gewinnen suchte.'45  Der Anstoß mußte also von 
außen kommen. 

Die Ideen der Französischen Revolution ließen sich zumindest in 
den deutschen Staaten verwirklichen, die von Frankreich als soge-
nannte Modellstaaten beherrscht wurden. Aber auch hier gab es Ein-
schränkungen, die durch Napoleons Vorliebe für den Physiokratismus 
bedingt waren. Lediglich Napoleons jüngster Bruder Jeröme setzte 
trotz Kontroversen mit seinem Bruder die vollständige Gleichstellung 
der Juden durch. 

Selbst Preußen als anerkannt forschrittlichster Staat in Deutschland 
war zu einem solchen Schritt noch nicht bereit. Die Bemerkungen des 
Kriegsrats von Pestel zur Strategie des preußischen Staates gegenüber 
der jüdischen Minderheit in dem gerade gewonnenen Fürstbistum 
Paderborn lassen keinerlei fortschrittliche Perspektive vermuten, im 
Gegenteil, sie dokumentieren den Geist der Judenordnung von 1719. 
Die eingeschränkte Gleichstellung, die Hardenberg dann 1812 durch-
setzte, hatte kein Fundament. 1792 hatte er als preußischer Beamter in 
Ansbach-Bayreuth im Hinblick auf eine «Verbesserung des bürgerli-
chen Zustands der Juden» die Meinung vertreten, daß «der quälende 
Mangel und die Nahrungslosigkeit der Handwerker, der Geist der Zeit 
überhaupt und die fast allgemein herrschende Volksunzufriedenheit, 
die bei jeder Neuerung die größte Vorsicht und selbst gegen Vorurteile 
die höchste Schonung zur Notwendigkeit macht», einer Verbesserung 
der Situation im Wege stünden.I46  Nach 1815, als die Reformen dann 
wieder zurückgeschraubt wurden, mußte er erkennen, daß die «Vorur-
teile» nicht nur im Volk, sondern auch unter seinen Beamten herrsch-
ten, die sie nun wieder ohne Hemmungen zu Papier bringen durften 247  

Entsprechend langwierig verlief der Emanzipationsprozeß in Preu-
ßen, der vor allem in dem ehemaligen Fürstbistum Paderborn immer 
wieder durch Rückschläge bestimmt wurde, wie durch die Kabinetts-
order von 1836 zum Beispiel, die noch einmal in den Kreisen Pader-
born, Büren, Warburg und Höxter Zustände wie zur Zeit der Schutz-
judenschaft schuf.148  

Die Paderborner und Limburger Judenschaft, die 18o6/o8 ihre neue 
Chance noch nicht begriff, war freilich nach 1815 nicht mehr bereit, 
trotz aller Versuche der Gegenseite, das einmal Erreichte wieder auf-
zugeben. '49  Tatkräftig versuchte die jüdische Elite in Westfalen, durch 
die Einrichtung von Hilfsfonds und Vereinen Dohms Forderung nach-
zukommen und die Gleichstellung der jüdischen Minderheit durch 
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eine totale Anpassung an die Sozialstruktur ihrer Umwelt zu errei-
chen. Doch blieb sie damit erfolglos.'5° Es erfolgte zwar der soziale 
Aufstieg, aber die alten tradierten Berufe im Handel und Geldverkehr 
blieben auch für die nachwachsenden Generationen bestimmend. Die 
alte Eingrenzung auf die Funktionen und die dadurch gewonnenen 
Erfahrungen brachten nun die Chance, sich im kapitalistischen System 
voll entfalten zu können. Sie hatten aber auch zur Folge, daß die jüdi-
sche Minderheit auf den Handel und das Geldgewerbe fixiert blieb, 
daß sie trotz der Industrialisierung Westfalens in ihrer Berufsstruktur 
sich nicht weiterentwickelte. Wie unter den Manufakturisten der Pro-
toindustrie in Paderborn überhaupt keine Juden, so sind unter den 
Unternehmern des technisch-industriellen Produktionsprozesses in 
Westfalen kaum Juden zu finden.'" 

Das Erbe des Ancien r4ime wirkte so bis weit ins 19. und 20. Jahr-
hundert hinein fort und provozierte neue Reibungsflächen zwischen 
der jüdischen Minderheit und ihrer Umwelt. 
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bahrten ohrten aufgekaufft und in solventum angegeben worden, welches 
obzwar von gutter Calibre jedoch nach hiesiger publicirter ordnung die Länge 
und Breite nicht hat. Und wann also dergleichen Linnen nicht eingehandelt, 
noch insolutum angenommen werden dürffe, der Linnen- und Garnhandel 
gänzlich darnieder legen thäte». Sta. Ms., Domkapitel Paderborn Nr. 169.15, 
Bl. 56". 

31 Zitat bei M. Evers, Geschichte (wie Anm. 5), S. 63. 
32 Die Vorwürfe bezogen sich auch auf die Reklamebilder der jüdischen 

Händler und die Wirkung, die sie hervorriefen: So beschwerte sich z. B. 1797 
das Paderborner Tabakspinneramt: «... und es verändert auch durchaus die 
innere güte der Waare nicht, ob die Juden vor die Paketen einen Mohren, einen 
Afrikaner oder sonst eine frömbde Gestalt drücken laßen und ... Regelschaft 
(die Mitglieder des Tabakspinneramtes. A. H.) sich blos mit dem Stadt Pader-
bornischen Wappen begnügen läßt; solche frömde gestalten blenden nur zum 
Vortheil solcher Gaukeler der gemeinen Mann, hemmen zum Nachtheil des 
Staats den inneren Betrieb ... ». Sta. Ms., Hofkammer Paderborn Nr. 433, 
Bl. r ff. 

33 Sta. Ms., Geheime Hofkanzlei Paderborn Nr. 354, Bl. 19". 
34 B. Altmann, Die Juden (wie Anm. 5), S. 145; Ders., The Rise (wie Anm. 

5), S. 184. 
35 M. Evers, Geschichte (wie Anm. ,5) S. 6o. 
36 Zitiert nach B. Altmann, Die Juden (wie Anm. 5), S. 146. 
37 Ebd., S. tos ff.; M. Evers, Geschichte (wie Anm. 5), S. 53 f. 
38 M. Evers, Geschichte (wie Anm. 5), S. 65. 
39 B. Altmann, Die Juden (wie Anm. 5), S. 109. 
4o A. Heggen, Staat (wie Anm. 21), S. 136. 
41 M. Evers, Geschichte (wie Anm.5), S. 65. 
42 J.H. G. v. Justi, Die Grundfeste zu der Macht und Glückseligkeit der 

Staaten oder ausführliche Vorstellung der gesamten Polizeiwissenschaft, Bd. r, 
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Königsberg und Leipzig 1760 (Reprint Aalen 1965), S. 267. 
43 Sta. Ms., Geheime Hofkanzlei Paderborn Nr. 354, BI. 12. 

44 Ebd. 
45 Ebd., Bl. 21; B. Altmann, Die Juden (wie Anm. 5), S. 146. 
46 S. Jersch-Wenzel, Juden und <Franzosen> in der Wirtschaft des Raumes 

Berlin/Brandenburg zur Zeit des Merkantilismus, Berlin (West) 1978, S. 196 

ff.; zu den Manufakturunternehmungen des Hannoverschen Hofjuden Leff-

mann Behrens: B. Schedlitz, Leffmann Behrens. Untersuchungen zum Hofju-

dentum im Zeitalter des Absolutismus, Hildesheim 1984, S. 91 ff. Zu den 

Manufakturunternehmen Hamburger Juden siehe: H. Krohn, Die Juden in 

Hamburg 1800-185o. Ihre soziale, kulturelle und politische Entwicklung 

während der Emanzipation. Frankfurt/M. 1967, S. go. 
47 Entgegen einer Behauptung von F. Priebatsch, Die Judenpolitik des 

fürstlichen Absolutismus im 17. und i B. Jahrhundert, in: Forschungen und 

Versuche zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Fschr. f. D. Schäfer 

zum 7o. Geburtstag, Jena 1915, S. 582. 
48 «Der Landmann ist indes einigermaßen hierbei (für das fehlende Heim-

gewerbe. A. H.) zu entschuldigen, da der Jude ihm den Preis bestimmt, zu 

welchem er sein Garn ihm überlassen muß, da sich Christen mit dem Garn-

handel nicht befassen.» Zitiert nach S. Reekers, Beiträge zur statistischen Dar-

stellung der gewerblichen Wirtschaft Westfalens um 180o. Teil 1: Paderborn 

und Münster, in: Westfälische Forschungen, 17 (1964), S. 83-167, S. 98. 
49 J. Mooser, Klassengesellschaft (wie Anm. 24), S. 51. 
5o A. Herzig, Judentum und Emanzipation in Westfalen, Münster 1973, 

S. 4. 
51 Sta. Ms., Gemeiner Rat Paderborn Nr. 2307, Bl. 6; B. Altmann, The 

Rise (wie Anm. 5), S. 178. 
52 Ebd., Bl. 3 ff. 
53 M. Evers, Geschichte (wie Anm. 5), S. 6o. 
54 Zitiert nach B. Altmann, The Rise (wie Anm.5), S. 176. Auch zeitgenös-

sischen Lebenserinnerungen ist keine große Begeisterung anzumerken. Vgl. 

die Lebenserinnerungen des Itzig Behrend (1766-1845), in: M. Richarz (Hg.), 

Jüdisches Leben in Deutschland. Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1780 

bis 1871, New York 1976, S. 70-82, S. 72. Anders dagegen bei der Übernahme 

des Fürstbistums durch Preußen. Bei der Erbhuldigung für König Friedrich 

Wilhelm III. am Io. 7.1803: «Nachmittags 2 Uhr versammelten sich sämtliche 

junge Leute beyderley Geschlechts (der jüdischen Gemeinde Paderborn. 

A. H.) in gleicher festlicher Kleidung in des . .. Vorstehers Behausung, emp-

fingen daselbst ein auf einer Tafel neu verfertigtes wohleingerichtetes Gebeth 

für Erhaltung unsers allergnädigsten Königs Friedrich Wilhelm des III. in 

einem großen schön verzierten Rahmen, mit dem darüber sich befindlichen 

Königl. Preußischen Adler mit ausgebreiteten Flügeln, Zepter und Reichs-

apfel. Besagtes, welches von der hiesigen jüdischen Gemeinde zum ewigen 

Gebrauche und Andenken der hiesigen Synagoge gewidmet, wurde zur Ein-

weihung und Verehrung auf diesen huldreichen Tag vom besagten jungen 
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Volke, welche einen ansehnlichen Zug ausmachten, mit schönsten musikali-
schen Instrumenten durch die hiesigen Hauptstraßen zur Synagoge beglei-
tet ...». Der Bericht über die Huldigung für König Jeröme 1808 klingt nicht 
mehr so enthusiastisch: «Auch unsere neuen Mitbürger, die hiesigen Juden, 
feierten den festlichen Tag und stimmten ein in den allgemeinen Jubel.» Die 
Zitate in: R. Muhs, Schutzherrschaft (wie Anm. 5), S. 35 f. 

55 Ebd., S. 37. 
56 Sta. Ms., Geheime Hofkanzlei Paderborn Nr. 82, Bl. 2 ff.; R. Muhs, 

Schutzherrschaft (wie Anm. 5), S. 37; A. Herzig, Judentum (wie Anm. 5o), 
S. 75. In Beverungen betrug der Anteil 1932: 2,1%. 

57 B. Altmann, Die Juden (wie Anm. 5), S. 171; Reglement der Judenschaft 
in Hamburg, Hamburg 1710, Art. 5. 

58 Zitiert nach R. Muhs, Schutzherrschaft (wie Anm. 5), S. 4. 
59 Berlin und Stettin 1781. (Reprint der z. Auflage von 1783: Hildesheim 

1973.) In Westfalen war die Schrift von dem Prediger Schwager im Mindener 
Intelligenzblatt i. g. positiv rezensiert worden. A. Herzig, Judentum (wie 
Anm. 5o), S. r r, Anm. 83. 

6o Zitate nach R. Muhs, Schutzherrschaft (wie Anm. 5), S. 28; B. Altmann, 
Die Juden (wie Anm. 5, S. 176. 

61 H.-H. Hasselmeier, Die Stellung der Juden in Schaumburg-Lippe, 
Bückeburg 1967, S. 46. 

62 Sta. Ms., Geheime Hofkanzlei Paderborn Nr. 351, Bl. 9 ff. 
63 B. Altmann, Die Juden (wie Anm. 5), S. 220. 
64 Sta. Ms., Geheimer Rat Paderborn Nr. 2304, BI. 17 ff. 
65 Sta. Ms., Geheime Hofkanzlei Nr. 82, Bl. 13 ff. 
66 M. Evers, Geschichte (wie Anm. 5), S. 56. 
67 Sta. Ms., Geheime Hofkanzlei Paderborn Nr. 351, BI. 27. 
68 Ebd., Bl. 4 ff. Das Zitat Bl. 11. 
69 Ebd., Bl. 21. Die Behauptung der jüdischen Gemeinde Nieheim 1795, 

das Gemeindemitglied «Nachmann Leifmann hat sich in wenig Jahren ein Ver-
mögen von 8o 000 Rt. erworben», scheint nach den übrigen Aussagen 
unglaubwürdig. Sta. Ms., Geheime Hofkanzlei Nr. 353, Bl. x. 

7o Zitiert nach B. Altmann, Die Juden (wie Anm. 5), S. 178. 
71 Sta. Ms., Geheime Hofkanzlei Nr. 351,  Bl. 8. 
72 Ebd., BI. 17", 18; R. Muhs, Schutzherrschaft (wie Anm. 5), S. to. 
73 Zitiert nach R. Muhs, Schutzherrschaft (wie Anm. 5), S. 29; H. Kraft, 

Lage (wie Anm. 5), S. 109. 
74 Zitiert nach M. Evers, Geschichte (wie Anm. 5), S. 77. 
75 S. L. Steinheim, Biographische Bruchstücke: Kindheitserinnerungen, 

in: H.-J. Schoeps (Hg.), Salomon Ludwig Steinheim zum Gedenken. Ein 
Sammelband, Leiden 1966, S. 179-222. Das Zitat S. 189. Offensichtlich galt es 
für diesen Bauern, vor allem seinen Ortsheiligen (St. Vitus von Corvey) vor 
den jüdischen Blicken zu schützen, während der Paderborner Patron unter 
einem gewissen Konkurrenzaspekt dadurch ruhig «befleckt» werden konnte. 

76 Ebd., S. 187 f.; Sta. Ms., Geheimer Rat Paderborn Nr. 2303, Bl. 21. 
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Hier die bezeichnende Äußerung eines Müllerknechts: «Ihr Juden kombt 
immer auf unsern Sonntag und wollt mahlen, ihr haltet ja euren Sabbath, so 
kombt auch auf unsern Werktag, ihr werdet zu frech, und euch haben lange die 
Fenster nicht geklungen». 

77 S. L. Steinheim, Bruchstücke (wie Anm. 75). S. 189; Sta. Ms., Geheimer 
Rat Paderborn Nr. 2303, Bl. 3 ff.; H. Kraft, Lage (wie Anm. 5), S. 190; 
M. Evers, Geschichte (wie Anm. 5), S. 76 f. 

78 K.P. Moritz, Annette von Droste-Hülshoff. Die Judenbuche. Sittenge-
mälde und Kriminalnovelle, Paderborn 1980, S. 33 ff. 

79 Ebd., S.9ff.; Das Dorf Ovenhausen, in dem sich der Totschlag ereignete, 
gehörte zur damaligen Fürstabtei (ab 1792 Fürstbistum) Corvey. Sta. Ms. 
Fürstabtei (Fürtsbistum) Corvey, Stadt Höxter Nr. 1496. 

8o A. v. Haxthausen, Geschichte eines Algierer-Sklaven, erschienen 1818 in 
der Göttinger Zeitschrift <Wünschelruthe>. Abgedruckt, in: K.P. Moritz, 
Droste-Hülshoff (wie Anm. 78), S. 151-159; Das Briefzitat ebd., S. 9. 

81 Ebd., S. 153. Totschlag im Affekt scheint sich in dieser Gegend des öfte-
ren ereignet zu haben, glaubt man den Lebenserinnerungen S. Steinheims, 
Bruchstücke (wie Anm. 75), S. 195. Interessanterweise berichtet er nichts über 
den Tod des Soestmann Behrens, obgleich Steinheim nur sechs Jahre später in 
dem nicht weit von dem Tatort entfernten Dorf Bruchhausen geboren wurde 
und hier seine Kindheit verbrachte. 

82 Sta. Ms., Geheimer Rat Paderborn Nr. 2303, Bl. to ff. 
83 S. L. Steinheim, Bruchstücke (wie Anm. 75), S. 187. 
84 B. Altheim, die Juden (wie Anm. 5), S. 180; H. Kraft, Lage (wie Anm. 

5), S. 19o; Sta. Ms., Geheimer Rat Paderborn Nr. 2303, Bl. 3. 
85 Zitiert nach R. Muhs, Schutzherrschaft (wie Anm. 5), S. 28. 
86 Zitiert in: K.P. Moritz, Droste-Hülshoff, S. 152. Vgl. auch die Episode, 

die S.L. Steinheim, Bruchstücke (wie Anm. 75), S. 189 berichtet. 
87 Sta. Ms., Geheimer Rat Paderborn Nr. 2293. 
88 Siehe Gravamina der Stadt (Beverungen) gegen die Judenschaft (1719), 

zitiert in: Akten-Inventar der Synagogengemeinde Beverungen, in: Mitteilun-
gen des Gesamtarchivs der deutschen Juden, hsg. v. E. Täubler, 3. Jg. (1911/ 
12), Leipzig 1912, S. 2. 

89 Sta. Ms., Edikte Paderborn, Bd. 8, Bl. 26; B. Altheim, Die Juden (wie 
Anm.5), S. 104. 

90 Sta. Ms., Domkapitel Paderborn Nr. 169.15, Bl. 36. 
91 Ebd. 
92 B. Altmann, Die Juden (wie Anm. 5), S. 172, 179. 
93 Hochfürstlich-Paderbornische Landesverordnungen, Bd. 2, Paderborn 

1786, S. 65 ff. 
94 B. Altheim, Die Juden (wie Anm. 5), S. 107. 
95 M. Evers, Geschichte (wie Anm. 5), S. 6o. 
96 Sta. Ms., Geheime Kanzlei Paderborn Nr. 354, Bl. 21". 
97 Ebd., Bl. 22. 
98 Ebd. 
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99 S. L. Steinheim, Bruchstücke (wie Anm. 75), S. 183; M. Evers, 
Geschichte (wie Anm. 5), S. 51. Im Fürstbistum Paderborn hatte der Bischof 
im 17. Jahrhundert die Gerichtsbarkeit über die Juden an sich gezogen und sie 
damit den Städten und auch dem Domkapitel genommen, die die Prozesse 
immer wieder verschleppten. 

100 B. Altheim, Die Juden (wie Anm. 5), S. 157 ff.; H. Kraft, Lage (wie 
Anm. 5), S. 8. 

roi Genaue Zahlen liegen nicht vor, sondern nur für die vergeleiteten 
Haushaltsvorstände. 1806 gab es 43; Die Grafschaft zählte 1786: 5518 Ein-
wohner, 1818: 6614 Einwohner. Aus der heimatkundlichen Literatur zur 
Geschichte der Juden in diesem Territorium: H. Esser, Die Limburger Juden, 
in: Heimatblätter für Hohenlimburg und Umgebung 4 (193o), S. 161-176; 
W. Ewig, Auf dem Judenfriedhof, in: Heimatblatt des Vereins für Orts- und 
Heimatkunde Oestrich 44 (1962), S. 7; R. Heetmann, Die Synagogenge-
meinde Oestrich, in: H. Schlossier, Letmathe — eine aufstrebende westfälische 
Stadt im Sauerland, Letmathe 1961, S. 441-444; W. Honselmann, Die Juden 
der Grafschaft Limburg 1775/76, in: Heimatblätter für Hohenlimburg und 
Umgebung 8 (1963), S. 127-128. 

102 Die wichtigste wissenschaftliche Arbeit zur Geschichte dieses Territo-
riums im r7./i8Jahrhundert: H. Klueting, Ständewesen und Ständevertre-
tung in der westfälischen Grafschaft Limburg im 17. und I8Jahrhundert, in: 
Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark 70 (1976), 
S. 109-201; M. Wolf, Das 17.jahrhundert (wie Anm. 4), S. 573. 

103 H. Klueting, Ständewesen (wie Anm. IO2), S. 153. 
104 Ebd., S. 119 f.; S. Reekers, Beiträge zur statistischen Darstellung der 

gewerblichen Wirtschaft Westfalens um i800. Teil 6: Grafschaft Limburg und 
Reichsstadt Dortmund, in: Westfälische Forschungen 23 (1971), S. 75-106. 

105 Das im folgenden herangezogene Archivmaterial stammt aus dem 
Fürstlich zu Bentheim-Tecklenburgischen Archiv Rheda/Westfalen (künftig-
hin zitiert: Arch. Rhed.), Bestand Limburg. Ich danke Herrn Dr. H. Conrad 
vom Westf. Archivamt Münster, daß ich dort die Bestände des Fürstlich zu 
Bentheim-Tecklenburgischen Archivs benutzen konnte. Die älteste überlie-
ferte Vergeleitung, ausgestellt vom Grafen Friedrich Mauritz für Samuel Jude, 
stammt vom 7./17. Nov. 1683. Arch. Rhed., Lit. J. Nr. 66, Bl. 4-6. Im Formu-
lar richtete sich dieses Geleit nach einem Geleit, das der Große Kurfürst Fried-
rich Wilhelm am 23. 3. 1671 für Simeon David in Lüdenscheid ausgestellt 
hatte. Dieser Geleitbrief ebd., Bl. 1-2. 

roh Arch. Rhed., J. Nr. 64, BI. 8, 86. 
107 Arch. Rhed., L. Nr. 305, B. 83. 
108 Bis 1747 taucht diese Forderung in den Geleitbriefen auf. Arch. Rhed., 

J Nr. 66, Bl. 29 ff. 
109 Arch. Rhed., L Nr. 299, Bl. 17. 
II° Arch. Rhed., J Nr. 66, Bl. To. 
111 Arch. Rhed., J Nr. 64, Bl. 24. 
112 So schon im ältesten Geleitbrief von 1683. Arch. Rhed., J Nr. 66, 
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Bl. II". 
113 Ebd., Bl. 22. 
114 Ebd., Bl. 26. 
15 Arch. Rhed., J Nr. 6o, Bl. 1 ff. (Wucherordnung); ebd., L Nr. 300, Bl. 

3-7 (Knechte-Ordnung). 
116 Arch. Rhed., J Nr. 6o, Bl. 2 ff.: «Limburg, den I4Junii 1759, praes. 

H. Drosten, HH. Cantzley Räthe und des Cammer Secretarii hat der Jude 
Jacob Simon in praesentia wie obgemeldt folgende ohnmaßgebliche quotisa-
tion derer hieselbst begleiteten Juden, als ... Selbst gemacht dabey aber erin-
nert, daß alle drey Jahr, alß der Judenschaft ein Receptor angeordnet werden, 
auch demselben erlaubet seyn mögte, falß ein oder ander Jude verarmen oder 
gar ad insolventiam gerathen wird, daß so dann Ihme Empfängern freystehen 
müße, den abgang sothanen tributs, denen andern nach gutbefinden aufzu-
setzen, jedoch die repartition der Obrigkeit ad confirmandum zu prae- 
sentiren 	» 

117 Ebd., Daß die erstmalige Einsetzung des Rezeptors aus dieser Zeit 
datiert, bestätigt ein Vermerk der Kanzlei von 1784, in dem es heißt: «... vor 
20 Jahren, da ein Receptor gesetzet worden ... ». Arch. Rhed., L Nr. 305, 
Bl. 28 ff. 1759 war der Rezeptor von der Tributgeldzahlung ausgenommen, 
1794 mußte jedoch der damalige Rezeptor Joseph Meyer 5 Rt. entrichten. 
Arch. Rhed., J Nr. 63, Bl. 33. 

118 Arch. Rhed., J Nr. 6o, Bl. 2. 
119 Arch. Rhed., L Nr. 300, Bl. 5. 
120 Arch. Rhed., L Nr. 305, Bl. 23. 
121 Ebd., Bl. 28 ff. 
122 Arch. Rhed., L Nr. 300, Bl. 5. 
123 Arch. Rhed., J Nr. 63, Bl. 71. 
124 Arch. Rhed., L Nr. 305, Bl. 6 ff. 
125 Ebd., Bl. 10 ff. Die Beschwerdeführer David Gottlieb, Simon Jacob, 

Koppel Moses und Meier Isaac zahlten 5797:2,30 Rt., 5 Rt., 3 Rt. und 5 Rt. 
Arch. Rhed. J Nr. 63, Bl. 32 ff. 

126 Arch. Rhed., L Nr. 305, Bl. 17 ff. 
127 Ebd. 
128 1796 hatte sich Dietrich Daniel Eichelberg in einer Eingabe an den Gra-

fen beschwert, «waß Maßen der Jude zu Hennen mir in meinem Kaufhandel 
großen Schaden zufüge, dadurch dann endtlich runiniert werden dürffte 	» 
Offensichtlich wurde er in seinen Preisen von dem Schutzjuden Wulf Levi 
unterboten, denn er beschwerte sich: «... allermaßen . .. (die) Eingesessenen 
des Kirspels Hennen ... anitzo aber bey dem Juden die Wahren abholen, wie-
wol ich dieselbe eben in solchem preiß gebe, wie in Dortmund und zu Iserlohn 
auffs näheste verkauffet werden können ...» Auf das Einsehen der calvinisti-
schen Obrigkeit zielte die Bemerkung: «Jedennoch aus Haß und Neydt die 
Lutheraner mich als einen reformirten vorbeygehen.» Eichelberg hatte seinem 
Gesuch ein Testat Unnaer Kaufleute (27.8. 1695) beigelegt, in dem diese bestä-
tigten, «daß denen Juden alhie zu Unna wohnhafftig von uns Kauff- und Han- 
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delsleuten hieselbst keine wahren, wie wir Kaufleute solche bekanntermaßen 
öffentlich zum feilen Kauff haben, zu verkauffen und öffentlich zu verhandeln 
keineswegs gestattet werde ...». Arch. Rhed., J Nr. 66 Bl. 19 f. 

129 Arch. Rhed., L Nr. 305, Bl. 23. 
130 1810 ff. zahlte er to Rt. Arch. Rhed., J Nr. 63, BI. 31 ff. Das im Text 

folgende Zitat: Arch. Rhed., L Nr. 305, Bl. 23. 
131 Arch. Rhed., J 63, Bl. 33, 7o, J 64, Bl. 88; A. Herzig, Die Geschichte 

der jüdischen Gemeinde Iserlohn, in: Beiträge zur Geschichte Iserlohns 1970, 
S. 9-147, S. 133. 1824 heißt es über Herz Jacob in den Iserlohner Magistrats-
akten: «... ernährt sich als Glaser, hat ein kleines Häuschen, sein Vermögen 
ist höchstens auf 800 Rt. anzuschlagen.» Das Zitat ebd., S. 59. Seine Familie 
nahm 1846 den Namen Waldbaum an. Ihre Mitglieder lebten bis 1942 als Kauf-
leute und Akademiker in Iserlohn. Ebd., S. 6z 

132 Arch. Rhed., L Nr. 305, Bl. 51  f. 
133 R. Muhs, Schutzherrschaft (wie Anm. 5), S. 37. 
134 Im Vergleich dazu zahlte ein Limburger Bauer 5o Rt., ein Hintgersasse 

5 Rt. Steuern im Jahr. H. Klueting, Ständewesen (wie Anm. 102), S. 173 
135 Arch. Rhed., L Nr. 305, Bl. 64 f. 
136 Arch. Rhed., L Nr. 307. Als weitere kriminelle Vergehen werden zwi-

schen 1777 und 1807 aufgeführt: Fälschung (1786), Betrug (1804), schlechte 
Aufführung (1807). Ebd. 

137 Die Konzession für die Synagoge von Limburg erfolgte 1782: Arch. 
Rhed., J Nr. 72, L Nr. 303; Geleit für A. Hertzig: Arch. Rhed., J Nr. 305, Bl. 
1 f.; Zu den Friedhöfen: H. Esser, Limburger Juden (wie Anm. o1), W. Ewig, 
Judenfriedhof (wie Anm. tot). 

138 Arch. Rhed., L Nr. 305, Bl. 113 ff. 
139 Arch. Rhed., L Nr. 299, Bl. 2 f. 
140 Ebd., Bl. 5 ff. 
141 Ebd., BI. 8. 
142 Ebd. 
143 Arch. Rhed., J Nr. 64, Bl. 86. 
144 Zur Entstehung und Durchführung dieser Verordnung: A. Herzig, Die 

jüdische Minderheit Rheinland Westfalens im Assimilationsprozeß (1780 Bis 
1860), in:/ K. Düwell/W. Köllmann, Rheinland-Westfalen im Industriezeit-
alter, Bd. z: Von der Reichsgründung bis zur Weimarer Republik, Wuppertal 
1984, S. 72-85, S. 74. 

145 H. H. Hasselmeier, Die Stellung (wie Anm. 61), S. 46. Zur Rezeption 
der Dohmschen Vorschläge in der <III. Neuen verbesserten Sankzion wegen 
der Betteljuden' des oberrheinischen Kreises vgl. B. Post, Judentoleranz und 
Judenemanzipation in Kurmainz 1774-1813, Wiesbaden 1985, S. 415 ff. 

146 Zitiert nach: A. Eckstein, Hardenberg und die Frage der Judenemanzi-
pation in den preußisch-fränkischen Fürstentümern. Festschrft. zum 7o. Ge-
burtstag vonM. Philippson, Breslau 1916, S. 267-274, S. 268. 

147 A. Herzig, Judentum (wie Anm. 5o), S. 23 ff. 
148 Ebd., S. 37 ff. 

188 



149 A. Herzig, Die Juden in Preußen im 19. Jahrhundert, in: P. Freimark 
(Hg.), Juden in Preußen — Juden in Hamburg, Hamburg 1983, S. 32-58, 
S. 38 ff. 

i so A. Herzig, Die jüdische Minderheit (wie Anm. 144), S. 77. 
151 A. Barkai, Die sozio-ökonomische Situation der Juden in Rheinland-

Westfalen zur Zeit der Industrialisierung (1850-1910), in: K. Düwell/W. Köll-
mann (Hg.), Rheinland-Westfalen im Industriezeitalter, Band 2: Von der 
Reichsgründung bis zur Weimarer Republik, Wuppertal 1984, S. 86-106, S. 

95, 99. 

189 



KADDISCH FÜR EINEN FAST VERGESSENEN: 
DAS LEBEN UND WIRKEN DES 
NIKOLAUS HEINRICH JULIUS (1783-1862) 
AUS ALTONA 

Peter Maser 

Als Heinrich Heine, der jüdische Dichter, der den Taufzettel als 
«Entreebillet zur europäischen Kultur» zu benutzen gedacht hatte, 
sein Gedicht «Gedächtnisfeier» niederschrieb, da war es für ihn schon 
zur unausweichlichen Einsicht geworden: 

«Keine Messe wird man singen, 
Keinen Kadosch wird man sagen, 
Nichts gesagt und Nichts gesungen 
Wird an meinen Sterbetagen.» 

Die lästerlich-grellen Phantasmagorien, die sich an diese trüben 
Aussichten anschließen, verschärfen nur noch den Eindruck von der 
verzweifelten Situation des zum Christentum konvertierten Juden, der 
die Religion der Väter aufgegeben hat und in der anderen Religion 
nicht heimisch geworden ist. Die exemplarische Bedeutung dieses 
jüdischen Dichterschicksals hat wohl wesentlich dazu beigetragen, das 
Phänomen der Konversion von Juden zum Christentum in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts weithin unter negativen Vorzeichen zu 
akzentuieren. Noch 1927 unterstellte der Leipziger Rabbiner Felix 
Goldmann (1882-1934), einer der Führer des jüdisch-religiösen Libe-
ralismus in Deutschland und Verfasser des Buchs «Taufjudentum und 
Antisemitismus» (1914), es als selbstverständlich, daß jüdische Kon-
versionen zum Christentum «dem Ansehen des Judentums ... stets 
schädlich gewesen» seien, weil alle Charakterfehler der Täuflinge, 
«also Strebertum, Eigennutz, Rücksichtslosigkeit, Oberflächlichkeit 
und Zynismus», dem Judentum zugerechnet worden seien.' 

Inwieweit diese Sicht zu Recht besteht, soll hier nicht weiter unter-
sucht werden. Es gäbe wohl auch andere Betrachtungsweisen. Für 
etwa ein Jahrhundert galt aber ziemlich durchgängig, daß, wer die 
jüdische Gemeinde verlassen hatte, auch dem Judentum nicht mehr 
zuzurechnen sei — über den sei «nichts gesagt und nichts gesungen». 
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Heine hat die zukünftige Entwicklung sehr präzise prognostiziert. 
Erst angesichts des zur Staatsdoktrin erhobenen rassistischen Antise-
mitismus der Nationalsozialisten unternahm es 1934 Siegmund 
Kaznelson, die Leistung der »Juden im deutschen Kulturbereich» auf 
rund tausend Seiten zu bilanzieren, wobei er erklärte: «Das Kriterium, 
das für die Aufnahme und Auswahl der in diesem Werke genannten 
Persönlichkeiten als maßgebend galt, war nicht die bloße konfessio-
nelle Zugehörigkeit, sondern die jetzt in Deutschland geltende und 
gesetzlich festgelegte Rassenangehörigkeit. »2  Welche grauenvollen 
Entwicklungen diesen Satz ermöglicht haben, ist allgemein bekannt. 
Der sehr diskret vorgebrachte Appell an Wahrheitsliebe und Gerech-
tigkeitsgefühl verhallte damals praktisch ungehört. Kaznelsons Buch 
wurde sogleich nach seinem Erscheinen «im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung» von der Gestapo eingezogen und konnte 
erst nach dem Ende der Schreckensherrschaft unter ganz anderen Vor-
zeichen seinen Dienst tun. 

Das Problem, was man von den getauften Juden zu halten habe, 
blieb•weiterhin offen. Ja, man ist ihm in aller Regel sorgfältig aus dem 
Wege gegangen, wofür die schmerzhafte Sensibilisierung auf allen 
beteiligten Seiten gute Gründe genug bereitstellte. Wenn es nun aber 
auch zur Geschichte des neuzeitlichen Judentums gehört, daß vor dem 
Hintergrund der Aufklärung, unter dem Eindruck eines durch das 
Erlebnis der Freiheitskriege erstarkten Patriotismus und angesichts 
eines neubelebten Christentums die Konversion zum Christentum für 
Juden eine Alternative unter anderen auf dem Weg zur Emanzipation 
wurde, dann wird man diesem Phänomen gegenüber nicht mehr mit 
Allgemeinplätzen operieren dürfen, sondern wird zunächst einmal 
den Blick auf typische Einzelschicksale zu richten haben. Der Jubilar, 
dem diese Gedenkschrift gewidmet ist, hat dieses Verfahren in muster-
gültiger Weise angewandt, als er anhand des Falles «Baruch Sutro» den 
«Kampf der preußischen Juden um ihre Gleichberechtigung» in minu-
tiöser Genauigkeit nachzeichnete.' Erst durch solche Einzelunter-
suchungen werden die Bausteine für ein Gesamtbild von dem zusam-
mengetragen, was in oft allzu bequemer Weise unter dem Stichwort 
»Emanzipation» abgebucht wird. 

Wenn ich im folgenden an das Leben und Wirken von Nikolaus 
Heinrich Julius aus Altona erinnere, dann geschieht das zunächst in 
der Absicht, für einen fast vergessenen Juden und Christen «Kadosch» 
zu sagen. Weder das «Jüdische Lexikon» noch das «Philo-Lexikon» 
noch das «Lexikon des Judentums» von 1971 haben diesem großen 
Philanthropen und Polyhistor auch nur eine Zeile gewidmet. Dafür 
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hat jedoch Hilde Ottenheimer in ihrem Beitrag «Soziale Arbeit» zu 
Kaznelsons Sammelwerk von 1934 den Namen Julius rühmend her-
vorgehoben.4  Aber dabei ist der besondere Ansatz dieser Arbeit zu 
berücksichtigen, wie auch festgestellt werden muß, daß diese eine 
Würdigung nicht ausgereicht hat, Julius dem Vergessen zu entreißen. 
So fehlt sein Name erstaunlicherweise auch noch in Arbeiten aus jüng-
ster Zeit, die sich speziell mit der Geschichte und Leistung Hambur-
ger Juden im vorigen Jahrhundert beschäftigen.' Da nimmt es dann 
auch nicht wunder, wenn Julius auch heute noch in Sammlungen aus-
gespart bleibt, die das Thema «Juden in Preußen» zu umreißen ver-
suchen.' 

Versucht man dann aber auch der Frage nachzugehen, weshalb 
Julius zumindest in Arbeiten zur Geschichte des Judentums so gründ-
lich vergessen werden konnte, drängt sich die Vermutung auf, das 
könne damit zu tun haben, daß Julius' Konversion zum Christentum 
zu jenen geglückten Unternehmungen gezählt werden darf, bei denen 
der Verdacht auf «Strebertum, Eigennutz, Rücksichtslosigkeit, Ober-
flächlichkeit und Zynismus» von vornherein nicht aufkommen 
konnte. Aber gerade das würde diesen Fall ja weiter interessant 
machen. 

Eine auch nur annähernd befriedigende Biographie dieses Mannes 
fehlt bisher, obwohl wesentliche Bestände seines Nachlasses im Staats-
archiv und der Staats- und Universitätsbibliothek «Carl von 
Ossietzky» in Hamburg sowie als Depositum in der Deutschen Staats-
bibliothek in Ostberlin erhaltengeblieben sind, während «ein recht 
beträchtlicher Teil nach der kriegsbedingten Auslagerung nicht nach 
Hamburg zurückgekehrt ist und heute offiziell als verschollen gelten 
muß».7  Glücklicherweise aber hat Otto Beneke, der Freund und 
Nachlaßverwalter, die wichtigsten Fakten in einem Artikel der «Allge-
meinen Deutschen Biographie» zusammengetragen', so daß sich unter 
Zuhilfenahme auch anderer Quellen doch ein recht verläßliches und 
beeindruckendes Bild vom Leben und Wirken dieser bedeutenden 
Gestalt gewinnen läßt. 

Nikolaus Heinrich Julius wurde am 3. Oktober 1783 als Sohn des 
wohlhabenden Bankiers und Armeelieferanten Isaak Julius und dessen 
Ehefrau Esther, geb. Heymann, in Altona geboren.' Bereits 1795 sie-
delte der Vater nach Hamburg über, weshalb sich Julius stets als «voll-
bürtiger Hamburger» betrachtet hat. Nach anfänglicher Erziehung 
durch Hauslehrer bezog er von 1799-1803 das berühmte Gymnasium 
zum grauen Kloster in Berlin, um dann 1805 in Heidelberg das Stu-
dium der Medizin aufzunehmen. Am II. Februar i809 erwarb er dann 
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in Würzburg das medizinische Doktorat. Wenig später, nämlich am 
22. Mai 1809, trat Julius, «dem Zug seiner inneren Ueberzeugung fol-
gend» I°, zum Katholizismus über. Von seinem geistlichen Führer, dem 
Lizentiaten Nicolaus Förtsch, erhielt er, der bis dahin den Vornamen 
Heyman getragen hatte, die Vornamen Heinrich Nikolaus. Bedauer-
licherweise ist über die Hintergründe dieser Konversion kaum etwas 
Verläßliches bekannt. Gewisse Hinweise sprechen für eine nachhaltige 
Beeinflussung durch Joseph Görres (1776-1848), der seit 1806 in Hei-
delberg als Privatdozent gewirkt hatte, seine entschiedene Rückwen-
dung zum Katholizismus allerdings erst nach 1819 erleben sollte. Aus 
Julius' späterem Lebensweg und Wirken läßt sich aber erschließen, daß 
es insbesondere die mancherlei Erweckungstendenzen innerhalb des 
Christentums gewesen sind, die auf den Studenten anziehend gewirkt 
hatten. Daß Julius die katholische Konfession im doch ganz überwie-
gend lutherischen Hamburg wählte, mag mit der Person seines Seelen-
führers Förtsch zusammenhängen. Sein Christentum blieb jedoch 
stets von allen konfessionellen Engigkeiten frei, wie noch zu zeigen 
sein wird. 

Die erste dienstliche Stellung, die der hochbegabte junge Mediziner 
in Hamburg erhielt, war die eines Distriktsarztes der Hamburger 
Armenanstalt, die durch das Wirken des Reichsfreiherrn Caspar von 
Voght in ganz Europa bekannt gemacht worden war. Neben solcher 
anspruchsvollen dienstlichen Tätigkeit entfaltete Julius eine bemer-
kenswerte literarische Produktion. So betätigte er sich i 8to als Mither-
ausgeber des von Friedrich Perthes betreuten «Vaterländischen 
Museums», das, nachdem sieben Hefte erschienen waren, wegen sei-
ner deutschen patriotischen Gesinnung von den französischen Besat-
zungsbehörden verboten wurde und 1971 in Liechtenstein von Kraus 
nachgedruckt worden ist. Im ersten Heft des «Museums» finden sich 
«Betrachtungen über Amerika» (S. 288-298) aus der Feder von Julius, 
mit denen bereits ein Thema angeschlagen wurde, das den Autor 
lebenslang faszinieren sollte. 

Im Kriegsjahr 1813 widmete der patriotisch Gesinnte der Hanseati-
schen Legion ein «Liederbuch», das manchen Vers aus seiner eigenen 
Feder enthielt, und trat als Stabs- und Brigadearzt in den Dienst der 
Legion. Dabei erwarb sich Julius nicht nur Verdienste um das Feld-
spitalwesen der Hamburger Truppenverbände, sondern auch um das 
anderer verbündeter Einheiten. Nach Beendigung der Kriegshandlun-
gen kehrte er nach Hamburg zurück, wo er wiederum die Stelle eines 
Armenarztes und eines Assistenten am Allgemeinen Krankenhaus 
bekleidete. 
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Neben seinen umfangreichen dienstlichen Verpflichtungen begann 
Julius, eine bedeutende Bibliothek zu sammeln, die es ihm gestatten 
sollte, die seit seiner Heidelberger Zeit gepflegten literarischen Interes-
sen intensiver zu verfolgen. Schon i 815 erschien das Buch «Neue spa-
nische Staatsschriften des Don Joh. Escoiquiz, Beichtvaters, und Don 
Peter v. Cevallos, Staatsraths Sr. Kathol. Maj. Ferdinands VII. Deutsch 
herausgegeben und mit einer Einleitung versehen», das Joseph Görres, 
dem Lehrer aus der Heidelberger Studentenzeit, gewidmet war. Zwei 
Jahre später, also i 817, wandte sich Julius dann nördlicheren Regionen 
zu und veröffentlichte die «Bibliotheca germano glottica, oder Versuch 
einer Litteratur der Alterthümer, der Sprachen u. Völkerschaften der 
Reiche germanischen Ursprungs und germanischer Beimischung». Erst 
mehrere Jahrzehnte später konnte Julius diese literaturwissenschaft-
lichen Studien fortführen und George Ticknors, des 1791 in Boston 
geborenen Harvard-Professors, «Geschichte der schönen Litteratur in 
Spanien» in zwei seitenstarken Bänden, die durch wertvolle Zusätze 
des Übersetzers bereichert worden waren, 1852 in Leipzig bei Brock-
haus vorlegen. 

Diese große zeitliche Lücke erklärt sich zum einen dadurch, daß 
sich Julius neben seinen literaturgeschichtlichen Untersuchungen auch 
auf medizinischem Gebiet unermüdlich publizistisch betätigte. Sein 
zusammen mit G. H. Gerson von 1821-1835 herausgegebenes und mit 
zahlreichen eigenen Beiträgen angereichertes «Magazin der ausländi-
schen Litteratur der gesammten Heilkunde, und Arbeiten des ärzt-
lichen Vereins in Hamburg» ist wohl in die Medizingeschichte einge-
gangen. Daneben erteilte Julius einen «Kurzen Unterricht von der 
Hundswuth» (Hamburg 1821), übersetzte G. Cheymes «Weg zur 
Gesundheit» aus dem Englischen (Leipzig 1823), gab von 1821-1827 
regelmäßige «Nachricht von dem Gesundheitszustande der hamburgi-
schen Kranken- und Versorgungshäuser und der Stadt Hamburg», lie-
ferte einen «Beitrag zur ältesten Geschichte der hamburgischen Medi-
cinal-Verfassung, nebst ungedruckten Urkunden des lyten und I6ten 
Jahrhunderts» (Hamburg 1826) und stellte nach langer Pause schließ-
lich noch die «Zeugnisse Deutscher Irrenärzte für die Nothwendigkeit 
einer besonderen Irrenanstalt und gegen einen Anbau an das Allge-
meine Krankenhaus in Hamburg» (Hamburg 1855) zusammen» 

Die eigentliche Zäsur in Julius' so tatenreicher Biographie fällt in das 
Jahr 1824. Damals erschien in Berlin der 134 Seiten starke Katalog 
«Bibliotheca selectissima Bibiliophili Hamburgensis, Libros rarissimos 
ex antiquitatibus medii aevi linguarum et populorum, praecipue ger-
manicis, scandinavicis, belgicis, gallicis, italicis et hispanicis complec- 
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tens», durch den Julius seine wertvolle Bibliothek zum Verkauf anbot, 
um eine mehrjährige Studienreise durch die europäischen Gefängnisse 
und Zuchthäuser finanzieren zu können. Julius hatte zu seiner eigent-
lichen Lebensaufgabe gefunden. Der Arzt und Wissenschaftler wurde 
zum Helfer der Menschheit und insbesondere der Gefangenen. Die 
Strafvollzugsreformen des vorigen Jahrhunderts sind ohne ihn über-
haupt nicht zu denken, so daß er völlig zu Recht in allen einschlägigen 
Untersuchungen und Handbüchern zur Geschichte des Gefängnis-
wesens ehrenvoll genannt wird. 

Es war Julius, der zuerst auf die Wirksamkeit von Elisabeth Fry in 
Deutschland aufmerksam machte durch die kleine Broschüre «Die 
weibliche Fürsorge für Gefangene und Kranke ihres Geschlechtes», die 
1827 in Berlin gedruckt wurde. Auf das Titelblatt ließ der Autor den 
Hinweis setzen: «Der Ertrag ist zum Besten der in Berlin und Ham-
burg zu stiftenden Gefängniß-Vereine». Aus der Enttäuschung über 
die Unfähigkeit der Staatsbehörde zur Durchführung einer wirklichen 
Reform des immer noch in mittelalterlichen Zuständen verharrenden 
Gefängniswesens war die Idee geboren, durch die Organisation von 
Vereinen, in denen sich wohlmeinende und reputierliche Bürger 
sammeln sollten, das oft entsetzliche Schicksal der Gefangenen zu 
mildern. 

Die eigentliche Geburtsstunde dieser Reform des preußischen 
Gefängniswesens im 19. Jahrhundert fällt in das Frühjahr 1827. In Ber-
lin hatten der Generalmajor Karl August von Rudloff (1782-1872), der 
Baron Hans Ernst von Kottwitz (1757-1843), der Arzt Christoph Wil-
helm Hufeland (1762-1836) und der Kriminalrat und Literat Julius 
Eduard Hitzig (1780-1849) einen «Verein für die Besserung der Straf-
gefangenen» ins Leben gerufen, der Julius in die preußische Haupt-
stadt berief, wo er «vor einer glänzenden und zahlreichen Versamm-
lung von Staatsmännern und Menschenfreunden» über seine Erfah-
rungen in den Gefängnissen Englands und Irlands berichten sollte. 
Den zwölf Vorlesungen, die Julius damals im Beisein auch des Kron-
prinzen gehalten hat, war ein solcher Erfolg beschieden, daß sie 
unmittelbar danach unter dem Titel «Vorlesungen über die Gefängni ß-
Kunde, oder über die Verbesserung der Gefängnisse und sittliche Besse-
rung der Gefangenen, entlassenen Sträfling usw.» in Berlin im Druck 
erschienen. Mit der Veröffentlichung dieses Buches wurde Julius zum 
Begründer der modernen Gefängniswissenschaft, in der die Haftbe-
dingungen, die Erziehung der Straffälligen und deren Wiedereinglie-
derung nach der Haftentlassung seitdem im Vordergrund stehen. 

Fortan wirkte Julius unermüdlich für den Fortgang der Gefängnis- 
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reform. Als eigentlich amt- und titelloser Privatmann arbeitete er im 
Auftrag der zuständigen Ministerien zahlreiche Gutachten aus und 
koordinierte alle Bemühungen um die Gefängnisreform. Besondere 
Bedeutung erlangten die von ihm in zehn Bänden von 1829-1833 her-
ausgegebenen «Jahrbücher der Straf- und Besserungs-Anstalten, Erzie-
hungshäuser, Armenfürsorge und anderer Werke der christlichen 
Liebe», die zu einem umfassenden Archiv aller diesbezüglichen 
Bestrebungen wurden und eine sozial-politische und geschichtliche 
Quellensammlung von hohem Rang darstellen. Ab 1833 richtete Julius 
sein Interesse dann zunehmend auf die in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika eingeleiteten Gefängnisreformen, die er zunächst durch 
die 1833 in Berlin erschienene Übersetzung von »G. v. Beaumont und 
A. v. Tocqueville Amerika's Besserungs-System und dessen Anwendung 
auf Europa» popularisierte. 

1834 konnte Julius endlich auf einer ausgedehnten Studienreise — die 
Unterstützung durch die »Regierung meiner Vaterstadt Hamburg» hat 
er später dankbar anerkannt — durch Nordamerika die dortigen 
Gefängnisverhältnisse aus eigener Anschauung kennenlernen. Als pro-
minentem europäischen Sachkenner öffneten sich ihm dort die Türen 
der Gefängnisse ebenso wie die der Behörden und Salons, so daß er 
nach seiner Rückkehr, die ihn über Frankreich und Belgien nach Ham-
burg zurückführte, über das von ihm Gesehene einen umfangreichen 
und epochemachenden Bericht vorlegen konnte, der in zwei dicken 
Bänden unter dem Titel «Nordamerika's sittliche Zustände. Nach eige-
nen Anschauungen in den Jahren 1834, 183 5 und 1836» in Leipzig 1839 
erschien. Gewidmet war das Buch den «Freunden und Gönnern» Karl 
Godeffroy, Karl Sieveking und Caspar von Voght, also den Männern, 
die das Hamburger Armenwesen so vorbildlich gemacht hatten. Im 
ersten Band schilderte Julius sehr lebendig «Boden und Geschichte. 
Religiöses. Erziehung und Unterricht. Armuth und Mildthätigkeit. 
Volk und Gesellschaft», so wie er es erlebt hatte. Der zweite Band 
unter dem knappen Untertitel «Verbrechen und Strafen» war dem ame-
rikanischen Gefängniswesen und den dort unter quäkerischem Ein-
fluß veranstalteten Reformen gewidmet. Julius war durch diese Reise 
und das Buch darüber endgültig zur internationalen Koryphäe auf 
dem Gebiet der Gefängnisreform geworden. 

Noch während seines amerikanischen Aufenthalts erschienen 1835 
in Philadelphia seine «Remarks on the relation between education and 
crime», die Julius als «corresponding member of the Philadelphia 
Society for alleviating the miseries of the public prisons» auswiesen. 
«Auf Befehl der Gesetzgebenden Versammlung von Massachusetts» 
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wurde ebenfalls 1835 in Boston Julius' «Outline of the Prussian system 

of education» gedruckt. Eine kleine Studie «Die amerikanischen Besse-

rungssysteme» (Leipzig 1837) wurde noch im gleichen Jahr ins Hollän-
dische und ins Französische übersetzt. Über «Schleswig-Holsteins 
künftiges Strafsystem» handelte eine Broschüre, die 184o in Altona 
herauskam, und 1841 gab Julius die Abhandlung des schwedisch-nor-
wegischen Kronprinzen Oskar (1799-1859), der 5844 den Thron 
besteigen sollte, « Über Strafe und Straf-Anstalten», in Leipzig heraus. 

Nach seiner Amerika-Reise hatte sich Julius nach Hamburg zurück-
gezogen, wo er die Gastfreundschaft des Syndikus Sieveking und des-
sen Hammer Park genoß. 584o berief ihn König Friedrich Wilhelm IV. 
jedoch erneut nach Berlin, wo er wiederum als eine eigentümlich frei-
schwebende Erscheinung, also ohne feste Einbindung in ein Ministe-
rium, zu wirken suchte. Das hat seinen Bemühungen letztlich ernst-
haft geschadet, fand er doch so nicht die Beachtung bei der Bürokratie, 
auf die er Anspruch erheben durfte. 1848, als die Zahl der Angestellten 
des königlichen Kabinetts drastisch reduziert wurde, gehörte Julius 
deshalb zu denjenigen, die schlicht entlassen wurden — «lediglich mit 
dankender Anerkennung seiner bisherigen Wirksamkeit». 

Die letzten Lebensjahre verbrachte Julius wiederum in Hamburg. 
Vielfach und von allen Seiten in Gefängnisfragen um Rat angegangen, 
mußte er das Zusammenschmelzen seines einst beträchtlichen Vermö-
gens erleben und war 185o schließlich sogar gezwungen, seine wie-
derum auf einen bedeutenden Umfang angewachsene Bibliothek 
öffentlich versteigern zu lassen. Der 582 Seiten starke und 5770 Num-

mern umfassende Katalog dieser Versteigerung ließ in seinem Titel 
noch einmal die weitgespannten Interessen dieses Menschenfreundes, 
Gelehrten und Bibliophilen erkennen: «Eine während vierzig Jahren 
in Europa und Amerika zusammengebrachte Bibliothek, welche viele 
seltene Werke, insbesondere über die Alterthümer und die Litteraturen 
der Spanier, Italiener, Franzosen, der Briten und der Urbewohner 
Amerika's enthält, so wie aus den Gebieten der Heilkunde, der Armen-
fürsorge und Wohlthätigkeits-Anstalten, der Schulen, der Gefängniß-
kunde und verschiedenen Zweige der Statistik.» 13  

Nikolaus Heinrich Julius ist am 20. August 5862 in wieder gesicher-
ten Verhältnissen, aber doch sehr einsam, gestorben. Sein Biograph 
hat mit Recht auf die bemerkenswerte, aber nicht verwunderliche Tat-
sache aufmerksam gemacht, daß Julius nie «einen fürstlichen Orden 
oder Titel» empfangen habe. Dafür fanden sich jedoch in seinem 
Nachlaß die Ehrendiplome und Mitgliedsurkunden von 24 wissen-
schaftlichen Gesellschaften, darunter die der Acad6mie frafflise, der 
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der Verstorbene bereits seit 1834 angehört hatte. In dem Nekrolog der 
«Süddeutschen Zeitung» vom zo. November 1864 hieß es zusammen-
fassend: «Julius war einer der edelsten, reinsten, uneigennützigsten, 
aufopferndsten Charaktere, mit warmer Liebe der ganzen Mensch-
heit, mit treuer Anhänglichkeit den einzelnen Freunden zugethan, ein 
eifrig gläubiger katholischer Christ, dabei aber voll unendlicher Milde 
gegen alle und jede Person, gegen jeden ihm nicht geradezu verwerflich 
dünkenden Standpunkt». '4  

Wenn Julius hier als «ein eifrig gläubiger katholischer Christ» apo-
strophiert wurde, so war das unbestreitbar richtig. Das zeigt sich viel-
leicht am schönsten in seiner Übersetzung des Buches von Antoine 
Frederic Ozanam «Les Poetes franciscains en Italie au treizieme 
siede», die er 1853 in der Theissingschen Buchhandlung in Münster 
unter dem Titel «Italiens Franziskaner-Dichter im dreizehnten Jahr-
hundert», wiederum vermehrt durch eigene «Zusätze», erscheinen 
ließ. Das Werk ist dem «Angedenken an den hochwürdigsten Vater in 
Christo, Seine Eminenz den Cardinal Melchior Freiherrn von Diepen-
brock, Fürstbischof von Breslau» gewidmet. Der 1798 in Bocholt 
geborene und 1853 gestorbene westfälische Adelige, ein Freund und 
Schüler Johann Michael Sailers (1751-1832), war 1845 zum Fürst-
bischof von Breslau erhoben und 1850 mit dem Kardinalspurpur aus-
gezeichnet worden, womit seine Verdienste in den Auseinandersetzun-
gen mit der von dem schlesischen Priester Johannes Ronge inspirierten 
deutschkatholischen Bewegung seitens der römischen Kurie unter-
strichen wurden. Julius nimmt in seinem Vorwort auf den «drohenden 
Abfall» von Rom, der in der «ausgedehnten sturmbewegten Kirchen-
provinz an Deutschlands östlichster Mark» drohte, ausdrücklich 
Bezug und beklagt den Tod des «erst 5 5 Lebensjahre zählenden großen 
Verstorbenen», der dem Buch Ozanarn einst einen «fähigen Überset-
zer» gewünscht hatte. Nun sind solche Widmungen oft ein eigenes 
Ding und kaschieren mehr, als sie an wirklicher Überzeugung verra-
ten. Die Übersetzung des französischen Textes aber und noch mehr 
die der italienischen bzw. lateinischen Dichtungen des Franz von 
Assisi, des Bonaventura und vor allem des «Stabat mater» des Giaco-
pone da Todi geben eine lebendige Vorstellung davon, wie sehr sich der 
Konvertit in seiner Kirche zu Hause fühlte. 

Dieser literarische Eindruck wird durch den Bericht über Julius' 
Sterben und sein Testament verstärkt, den 0. Beneke überliefert hat. 
Der fast Erblindete, so heißt es da, »erhob sich in gläubigen Voraus-
blicken auf das nahe Jenseits, in welches abberufen zu werden sein von 
wahrhaft frommer Religiosität getragener aufrichtiger Wunsch war». 
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Den wenigen Freunden, die ihn noch besuchten, konnte er dann wohl 
erklären: «Ich sitze hier und warte auf meinen letzten Freund». IS Den 
größten Teil seines wieder angewachsenen Vermögens hat Julius der 
katholischen Gemeinde Hamburgs vermacht und damit die Auflage 
verbunden, es solle von diesem Legat ein Seelsorger besoldet werden, 
der die in der Diaspora um Hamburg lebenden Katholiken betreut. 

So fest Julius mit seiner Kirche verbunden war, so sehr ging ihm 
jedoch jedes konfessionelle Eifern ab. Ganz im Gegenteil fällt auf, wie 
weitherzig er dachte, wenn es um religiöse Angelegenheiten ging. Kon-
vertiten neigen ja entweder zu fanatischem Verfechten des neugewon-
nenen Glaubensstandpunkts oder aber zu einer tiefgegründeten Tole-
ranz, die aus eigenster Erfahrung etwas davon weiß, daß die Wahrheit 
in vielfältigen Formen gebunden zu sein pflegt. Julius war ein exempla-
risches Beispiel für die Verwirklichung dieser letzteren Existenzweise. 
Das dürfte auch damit zusammenhängen, daß er gerade in Hamburg 
protestantische Persönlichkeiten erlebte, die auf den Feldern des 
Armenwesens und der Gefängnisreform mutige Schritte in die 
Zukunft wagten. Zugleich war Julius aber auch ein Mensch, der von 
dem, was man die «Erweckung» genannt hat, tief innerlich berührt 
worden war. Im ersten Band seines Amerika-Buchs hat er sehr nüch-
tern sein Bild von diesem Phänomen definiert: «Erweckungen im all-
gemeinen Sinne des Wortes, wie es jetzt gebraucht wird, wollen sagen, 
daß eine Kirche in einem beschränkten und vergleichsweise kurzen 
Zeitraume in ihrem Frömmigkeitsgefühle beträchtlich erneut wird, 
und großen Zuwachs aus den glaubenslosen oder nicht werkthätigen 
Christen erhält. Ihnen geht gewöhnlich unter den Gläubigen ein 
Zustand der Muthlosigkeit voran, während gleichzeitig Unglaube und 
Sünde in der Nachbarschaft zugenommen haben. Einige wenige Chri-
sten, die sich besserer Tage entsinnen, auch vielleicht der Prediger, 
reden hierüber. Sie beschließen, gemeinschaftlich durch Gebet eine 
Aenderung zu erflehen, einer wirkt auf den andern ein, es werden 
noch andre Mittel angewendet, und so entsteht die sich immer verbrei-
tende und Andre in ihren Bereich ziehende Erweckung».16 

Julius hat die Verbindungen zu den «einigen wenigen Christen, die 
sich besserer Tage entsinnen», über alle Konfessionsgrenzen hinweg 
gesucht und lebenslang gehalten. Johann Michael Sailer hat er deshalb 
verehrt, besonders feste Beziehungen verbanden ihn aber auch mit 
allen denen, die innerhalb der evangelischen Kirche als Erweckte die 
Augen nicht vor den sozialen Nöten der Zeit verschlossen. In dem 
Gründungskomitee des Berliner «Vereins für die Besserung der Straf-
gefangenen» von 1827 waren maßgebliche Vertreter der evangelischen 
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Erweckungsbewegung, allen voran der schlesische Baron Hans Ernst 
von Kottwitz, die vorwärtstreibenden Kräfte. Der Besserungsge-
danke, den der pädagogische Optimismus der Aufklärung hervorge-
bracht hatte, wurde hier christlich aufgefüllt. Wie jedem Christen, so 
galt besonders dem Strafgefangenen das Wort aus Eph. 5,14: «Wache 
auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Chri-
stus erleuchten». Julius selber war der festen Überzeugung, daß die 
Gefängnisreform betrieben werden müsse als Werk «der Hoffnung, 
der Liebe und des Glaubens an Den, der alle Leidenden und Kummer-
beladenen an sich gezogen und ihnen Trost verheißen, und der die letz-
ten Augenblicke seines irdischen Daseyns, der Besserung und Bekeh-
rung eines Verbrechers gewidmet hat».'7  

Der bedeutendste «Schüler», den Julius gehabt hat, ist Johann Hin-
rich Wichern (18o8-1881) gewesen, der in seiner epochemachenden 
Denkschrift von 1848/49 über die Innere Mission ausdrücklich auf die 
Pionierrolle von Julius hingewiesen hat.'8  Durch ihn hatte Wichern 
das Moabiter Zellengefängnis als Beispiel eines zeitgerechten Strafvoll-
zugs kennengelernt, und ohne Julius' Vorbild wäre die von Wichern 
mit allem Nachdruck auf dem Wittenberger Kirchentag von 1848 
erhobene Forderung vielleicht nicht zu der Konkretion gelangt, mit 
der sie dann vorgetragen wurde: «Es tut eines not, daß die evangeli-
sche Kirche in ihrer Gesamtheit anerkenne: <Die Arbeit der innern 
Mission ist mein!>, daß sie ein großes Siegel auf die Summe dieser 
Arbeit setze: die Liebe gehört mir wie der Glaube. Die rettende Liebe 
muß ihr das große Werkzeug, womit sie die Tatsache des Glaubens 
erweiset, werden. Diese Liebe muß in der Kirche als die helle Gottes-
fackel flammen, die kund macht, daß Christus eine Gestalt in seinem 
Volk gewonnen hat» . " 

Julius hat sich dieser Arbeit Wicherns tief verbunden gewußt. In 
seinem Testament hat er das Rauhe Haus, Wicherns Hamburger 
Anstaltsgründung, mit einem Legat bedacht. Wie wenig er sich an kon-
fessionelle Grenzen gebunden wußte, zeigt auch die Errichtung einer 
Stiftung zum Nutzen alter evangelischer Dienstmädchen, die den 
Namen seiner einzigen Schwester trug. Diese war evangelisch gewesen 
und bis zu ihrem Tod 186i vielfach als zumeist ungenannte Verfasserin 
und Übersetzerin christlicher Schriften hervorgetreten. So stand Julius 
bei aller Treue zu der Kirche, der er aus eigenem Entschluß zugehörte, 
doch allen Strömungen des christlichen Lebens seiner Zeit in tatsäch-
lich ökumenischer Offenheit gegenüber, was beweist, wie tief er sich, 
trotz aller Zurückhaltung bei öffentlichen Äußerungen darüber, der 
Erweckung verbunden fühlte. 
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So weit bisher festzustellen war, ist Julius nach seiner Konversion 
zumindest öffentlich niemals wieder auf seine jüdische Herkunft ein-
gegangen. Möglicherweise könnte jedoch die Aufarbeitung seiner Kor-
respondenz im Hamburger Nachlaß hier das Bild noch geringfügig 
modifizieren, aber sehr wahrscheinlich ist das nicht. Der Übertritt 
zum Christentum war für ihn ein endgültiger Schritt, der die Lösung 
vom Judentum als selbstverständliche Konsequenz zur Folge hatte. 
Vor dem Hintergrund der Zeitverhältnisse war das nicht ohne Logik. 
Jude war, wer der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehörte. Wurde 
diese verlassen, so ging damit auch das Judentum verloren. Eine rassi-
sche Dauerhaftung, die auf keine Weise aufzuheben sei, kannte man 
nicht. Die jüdische Gemeinde betrauerte den Verlust eines ihrer Glau-
bensbrüder, und unter Christen wurde über die jüdische Abstammung 
des Konvertiten nur unter dem Gesichtspunkt der Dankbarkeit dafür 
gesprochen, daß hier wieder einer aus dem Volk Israel zu Christus und 
seinem Evangelium gefunden habe. Diese Betrachtungsweise ermög-
lichte einen Weg jüdischer Emanzipation, der zugleich die völlige Assi-
milation bedeuten mußte. Gangbar war dieser Weg in einer menschlich 
erträglichen Weise nur für solche, die tatsächlich aus innerster Über-
zeugung diese Richtung einschlugen. Daß so etwas aber möglich war 
und welche menschliche Energien dann freigesetzt werden konnten, 
sollte mit dem eindrucksvollen Exempel des Lebens und Wirkens von 
Nikolaus Heinrich Julius in Erinnerung gerufen werden. Der Ham-
burger Arzt und Gefängnisreformer war aber keineswegs ein Einzel-
fall, wie die Beispiele von Julius Eduard Hitzig, den Heine deswegen 
in einer bösartigen Satire seines «Jehuda ben Halevy» (IV) als «from-
men Pietisten» verhöhnte, oder von August Neander (I 789-185o), der 
in der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung des vorigen Jahr-
hunderts eine eigentümliche Geltung erlangte, belegen können. 

Wer über solche «geglückten» Konversionen vom Judentum zum 
Christentum unter dem Eindruck des nationalen, religiösen und sozia-
len Aufbruchs in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts berichtet, wird 
zugleich aber auch darauf hinweisen müssen, daß es sich hierbei um 
Ausnahmefälle gehandelt hat. Der übliche Weg jüdischer Emanzipa-
tion im 9. Jahrhundert war mühevoller und in vielen Fällen auch 
schmerzlicher. Der von Bernhard Brilling geschilderte Fall der Baruch 
Sutro in Münster illustriert an einem Einzelschicksal die Mühen der 
jüdischen Emanzipation und den hinhaltenden Widerstand, der gegen 
solche Bestrebungen geleistet wurde. Das eingangs in Erinnerung 
gerufene Dilemma, in das sich Heinrich Heine durch seine Taufe 
gedrängt sah, steht für die Schmerzen, die eine Emanzipation durch 
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Verlassen der jüdischen Glaubensgemeinschaft ohne wirklich tief 
gegründete Überzeugung mit sich bringen konnte und mußte. Da 
wurde die schauerliche Vision des Dichters, daß man keine Messe sin-
gen und keinen Kaddisch sagen werde und nichts gesagt und nichts 
gesungen werde, nur zu schreckliche Wirklichkeit. 

Das deutsche Judentum hat alles in allem nur rund hundert Jahre 
Zeit gehabt, sich zu emanzipieren. Dann verschlang der Holocaust es 
bis auf verschwindende Reste. Und da spielte es keine Rolle mehr, ob 
die Opfer der Religion ihrer Väter angehörten oder zum Christentum 
übergetreten waren, ob sie sich assimiliert hatten oder Zionisten 
waren. In einer der tiefsinnigen Geschichten aus dem Umkreis des 
Baal Schem heißt es, daß zum Schluß nur noch bleibt, «die Geschichte 
davon zu erzählen», was einst gewesen war. Im Kaddisch verbinden 
sich der Preis des erhabenen göttlichen Namens, die Bitte um Frieden 
für ganz Israel und das fromme Gedenken an die uns Vorausgegange-
nen zu einem Gebet, das auf Grundlagen des Lebens überhaupt auf-
merksam macht. In diesem Sinn darf vielleicht auch der Versuch 
gewagt werden, für eine Persönlichkeit wie Nikolaus Heinrich Julius, 
in der die Nächstenliebe aus jüdischem Erbe und erwecktem Christen-
tum unverwechselbare Gestalt gewann, Kaddisch zu sagen. 
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PROPHETENTUM UND WAHRHEITSLIEBE IM 
DENKEN HEINRICH HEINES 

Frieder Lötzsch 

Zur Formulierung meines Themas habe ich mich der klassischen 
Formel bedient, die Heine selbst im Jahr 183o, dem Zeitpunkt seiner 
geistigen Begegnung mit dem Saint-Simonismus und der Bibel des 
Alten Testaments, für sich geprägt hatte. Es ist zugleich die Perspek-
tive seines geistigen Schaffens für die zweite Hälfte seines Lebens. Sie 
ist nicht nur ein Aperu seines Witzes, sondern läßt auf eine Eigenart 
seines persönlichen Wesens schließen, die für ihn schlechterdings klas-
sisch war. Aber wenn diese seine Eigenart des Prophetentums und der 
Wahrheitsliebe klassisch ist, so scheint sie doch auch unmodern zu 
sein. In der Geistesgeschichte spricht man, wenn man von Heine 
spricht, von seinem Witz und seiner Rhetorik, die sich als Koordina-
ten seines Denkens völlig beherrschend ausgeprägt haben. Und wenn 
der interessierte Analytiker seiner Schriften auf beides zu sprechen 
kommt, löst er dergleichen gewöhnlich los von dem bestimmenden 
Hintergrund, vor dem der Witz erst zum Humor und Rhetorik zur 
Passion wird. Denn daß wir in dem Denker Heinrich Heine einen pas-
sionierten Menschen vor uns haben, der den Ernst seines Schreibens 
der Leserwelt fortgesetzt dokumentiert, — wobei die Lückenlosigkeit, 
mit der er dies zu tun bestrebt ist, ihn allererst für das Verdienst dispo-
niert, ein glänzender Humorist zu sein —, ist fast schon zu selbstver-
ständlich, als daß es noch der Beweise bedürfte. Auf der anderen Seite 
ist die Passion durchaus eine Haltung, die nach Motiven fragen läßt für 
ihr Durchgehaltensein; und hier fällt der Blick zurück auf die bereits 
genannten Motive aus dem Umkreis des Seheramtes, das Heine für 
seine Person reklamiert. Mit diesem Amt hat er ja auch seiner Leser-
welt eine erweiterte Neuauflage dessen beschert, was man vom Wesen 
des Dichters und Denkers ein Jahrhundert vor seiner Zeit ohnehin 
selbstverständlich erwartet hat und, als es in der Person von Goethe 
schlechthin zum Genie kulminierte, als Geisteszenit empfunden hat. 
Gleichwohl ist es unverkennbar, daß die neuere Geschichte mit ihren 
zahlreichen geistigen Brüchen für das ig. Jahrhundert einen neuen 
Weg verlangte, um für die veränderte Zeit die Bedingungen aufzu- 
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zeigen, unter denen die Wahrheitssuche mit dem Stichwort der 
Prophetie ihren Impetus erhält. 

Der Meisterschaft in der verlangten Kunst, der Wahrheit suchend 
nachzuspüren und sie mit Mitteln der Prophetie möglichst <authen-
tisch> zur Sprache zu bringen, bedarf es insbesondere dann, wenn die 
Wahrheit selbst gefährdet und weltanschaulich ins Gegenteil, zur Ideo-
logie, verkehrt ist. Das rekapituliert das Prophetenamt seit seiner Ent-
stehung, und man braucht nicht mehr zu wissen von seiner Kompe-
tenz als dies, um inne zu werden, daß wir uns auf dem Boden eines spe-
zifisch jüdischen Motivs befinden, welches die Wahrheitssuche seit den 
Zeiten des Alten Testaments zur Pflicht der Gewissenhaftigkeit erzog. 
Gewissenhaftigkeit war die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt 
von einer Chance ernsthaft dependieren zu können, Wahrheit im Den-
ken anzutreffen. Und diese Dependenznotwendigkeit läuft unter dem 
Titel des Prophetentums durch die entsprechenden biblischen Schrif-
ten. Noch in dem Willen der Romantik, die Aufklärung zu überwin-
den, steckte es, freilich in widersinniger, weltanschaulicher Verzer-
rung. An seiner Möglichkeit zweifelten die frommen Väter der 
«Romantischen Schule» des r9. Jahrhunderts nicht: Denn Gott selber 
hat alle Menschen in gleicher Weise dazu bestimmt, schon auf Erden 
nach Wahrheit zu suchen. Aber daß die Wahrheitssuche ihrerseits an 
Regeln gebunden sei, die der Mensch beachten muß, wenn er die 
Chance treffen will, prospektiv an ihr Ziel zu kommen, war eine 
Erkenntnis der Aufklärung, die die pathetische Romantik auf Grund 
der mit ihr verbundenen Mühseligkeit der Arbeit um die Erringung 
der Wahrheit nur zu gern vergessen machte. Eben durch dieses Verges-
sen wurde sie ideologisch zugleich, und geriet unter das Verdikt —
jedenfalls in den Augen Heines — daß sie überhaupt der Passion, der 
Wahrheit ernsthaft nachzuspüren, allen Wind aus den Segeln nimmt. 
Und diese Wind- und Friedhofsstille war für Heine als Juden Sym-
ptom einer geistigen Erschöpfung im sogenannten <Deutschen Wesen>. 
Ihren Ursachen nachzugehen, empfand er nicht nur als das natürliche 
Recht des Denkers; er empfand es zugleich als Pflicht auf Grund seines 
Amtes als Prophet. 

I. Der Jude 

Versetzen wir uns in seine Lage, die das Bewußtsein mit sich bringt, 
an Menschen Prophetendienst zu leisten. Sein Lebensweg darf hier 
gewiß als bekannt vorausgesetzt werden. So mag es vorderhand ge- 
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nügen, lediglich die wichtigsten Motive zu nennen, weil sie als Gerüst 
für alles weiterhin zu Sagende hilfreich sind. Da ist zunächst die Her-
kunft aus geistig aufgeschlossenem Haus der jüdischen Oberschicht 
zu nennen; vor allem die Mutter will den Sohn Karriere machen sehen. 
Die napoleonische Zeit scheint den Berufsplan des Technikers zu 
begünstigen, aber der Sturz des Kaisers vereitelt die Ausführung des 
Plans. Die Berufswahl der Jurisprudenz bietet sich als Ausweg an, den 
der junge Mann beschreitet. Doch faßt er in ihr keineswegs Fuß, — was 
er schließlich geworden ist, ballt er in dem auch für seine Zeit noch 
exotischen Berufsbild des Journalisten und Schriftstellers zusammen. 
Seine Werke sind bestimmt vom Kampf gegen die preußische Zensur, 
den er teils in deutschen Landen, zumeist indes von Paris aus führt. 
Der Grund, weshalb man ihn zensiert — was er als Zielsetzung empfin-
det, ihn vergessen machen zu wollen — ist sein Hang im Propheten-
tum, mit dem er in jedem seiner Werke den Kampf führt gegen Ideolo-
gie, Selbstlüge und Selbstbemitleidung im sogenannten <Deutschen 
Wesen>. Je mehr indes die Zensur beabsichtigt, sein Werk zu verbieten 
und vergessen zu machen, desto weniger läßt sichs vergessen und dem 
Verdrängungsprozeß anheimstellen. Lange steht sein Leben unter 
schweren Spannungen, die ihm oftmals nicht allein den Weg einer gere-
gelten beruflichen Laufbahn, sondern auch die ungestörte geistige 
Arbeit und letztlich sogar die Heimat kosten. Man darf gerade die 
Heimatliebe, mit der er so herzlich an Deutschland denkt, in seinen 
Werken nicht unterschätzen, wenn er zugleich das Volk dieser Heimat 
so unbarmherzig der Selbstlüge zeiht. Hier drückt sich die Pflicht des 
Propheten aus, für Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sorgen, 
ohne alle pragmatische Rücksicht auf Vorteile oder Nachteile, die der 
Autor selbst davon hat. Heines geistiges Schaffen und Wirken verläuft 
mithin keineswegs konfliktfrei: Nur wer die Konflikte kennt, vermag 
den tiefen Humor zu verstehen, mit dem sich der Denker über die 
Untiefen, ja über die völlige Seichtigkeit seiner romantischen Zeitge-
nossen mit visionärer Ironie seines Prophetenblicks hinwegsetzt. So 
ringt er um sein Publikum, das er als Schriftsteller ansprechen will, das 
er aber auch verschreckt, weil die Tendenz seiner ganzen Schreibe ihm 
keineswegs nach dem Munde redet. So zeigt sich von Anfang an die 
Lage, die den Propheten als Seher ausmacht: Die Einsamkeit und Ver-
lassenheit, mit der er um den Leser ringt. 

Man hat ihn den <freiesten Deutschen> nach Goethe genannt. Das ist 
ein schönes und schmeichelhaftes Wort, — Heine selber hat es gelegent-
lich zitiert. Nur trifft es leider nicht zu. Ein freier Mensch war dieser 
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Jude aus Düsseldorf niemals — und er konnte es gar nicht sein. Zwar 
hat er sich erfolgreich gegen das gesellschaftliche Ausgestoßensein 
gewehrt; er ist berühmt dadurch geworden. Aber wurde er auch 
geliebt, — so wie Goethe bei den Seinen beliebt war? Heine stellt eben 
dies in Abrede mit seiner nimmermüden Sorge um die Begründung 
eines Klimas, das wenigstens Judenhaß vertreibt. Seine Sorge läuft auf 
das Drängen hinaus, daß wir, so dankenswert die Emanzipation der 
Judenheit in den deutschen Landen des i9. Jahrhunderts auch war, 
eine neue Morphologie des Zusammenlebens brauchen, die neben der 
gesellschaftlichen auch eine theologische Leistung ist, weil sie eine 
zutiefst ökumenische Komponente hat. Wir benötigen eine solche 
Darstellung Heines um so dringender, als die heutige Beschäftigung 
mit seiner Liberalität die theologischen Aspekte bis auf wenige der bei 
ihm zitierten Autoren überhaupt vollkommen ausblendet und ihn als 
einen Menschen behandelt, dem Religion und Theologie mehr oder 
weniger gleichgültig seien. Das ist bewußt provozierend gesagt; indes 
mag es so, wie es gesagt ist, für jetzt stehen bleiben. Ohnehin wird das, 
was weiterhin zu sagen ist, nicht zuletzt auch der tieferen Begründung 
dieser Sicht dienen. Sie erwächst aus Heines Befassung mit den Moti-
ven der Religion, und zwar speziell im Hinblick auf die evangelische 
Konfessionsentwicklung im deutschen Sprachgebiet, hier vor allem 
auch im deutschen Luthertum, wenn auch mit Einschluß gewisser 
Ausstrahlungen über dieses hinaus. 

Sucht man innerhalb des Heineschen Werkes diejenige Partie, in der 
man sich am unmittelbarsten von der Luft seines jüdischen Geisteser-
bes angeweht fühlt, muß man seine «Geständnisse» und «Memoiren» 
aufschlagen und sie gemeinschaftlich überpüfen auf die Motive, die sie 
dem Judentum verdanken. Was an diesen Motiven — zunächst sogar 
ohne die Theologie in einem konfessionellen Sinn bemühen zu müs-
sen — besticht, ist, daß in ihnen der Autor auf seiner eigenen Domäne, 
der Jurisprudenz, zu Worte kommt. In der Betrachtung des Zivilrechts 
konnte es ihm gar nicht entgehen, wie konträr die Initiativen von 
römisch-jüdischem Denken verlaufen. Das Prinzip der Verjährung in 
dem römischen Corpus juris und die Institution des Jubeljahres in der 
mosaischen Gesetzgebung bilden für ihn den Kontrast, den er zu dem 
Beginnen braucht, um ein Rechtssystem hinsichtlich seiner Eignung, 
Menschenwürde zu garantieren, inhaltlich zu überprüfen. Verjährung 
führt zur Bereicherung des Reichen und zur Enteignung des Armen, 
während die im Jubeljahr begründete Notwendigkeit, langfristig auch 
dem Armen sein Eigentum zu sichern, die konträre Sprache führt. 

208 



Und blickt man auf das Zusammenleben solcher Menschen unterein-
ander, die sich auf Grund ihrer Rechtsinstitute in ihrem jeweiligen 
Staatssystem Menschenwürde sichern müssen, so zeigt sich: dieses 
Zusammenleben ist nur im jüdischen Sinn ökumenisch. Nur im Sinne 
letztgültiger Sicherung auch des Eigentums der Armen läßt sich ein 
Zusammenleben für den Rechtsstaat konzipieren, ohne daß sich eo 
ipso die Belange der einzelnen in der Frage des Eigentums konsequent 
auseinanderleben. Ökumene ist der Zustand, daß die Möglichkeit des 
Lebens als menschlichen Zusammenlebens unmittelbar Priorität 
besitzt vor dem Auseinanderleben im Egoismus der einzelnen oder 
aber gesellschaftlicher Gruppen, die die Wirkung des Egoismus man-
datarisch noch verstärken. Und Mechanismen dieser Art als Rechts-
problem empfunden zu haben, dies ist nach Heine das Verdienst, was 
dem Gesetzgeber und Lehrer der Juden, seinem <Mosche Rabenu>, in 
alleroberster Linie zukommt. Jeder Gedanke an Ökumene, der sich 
ernst nehmen lassen soll, ist zu oberst sozialer Gedanke und steht und 
fällt mit der Ehrlichkeit, die das soziale Motiv in ihm hat. 

Es nützt nichts, die dezidiert sozialen Motive, als bloß politischer 
Natur, aus der Theologie zu verbannen. Die Theologie sieht man, die 
<mannbare> Anwendbarkeit nicht. Um so deutlicher aber zeichnet sich 
bereits hier der Grund dafür ab, daß Heine nicht müde werden kann, 
auf das soziale Element der Theologie zu ökumenischem Zweck zu 
verweisen. Ohne die sozialen Motive des Judentums fehlt es ihr an der 
«Mannbarkeit», die das Griechentum vermissen läßt, weil ausschließ-
lich Moses dieselben als Ernst und Tiefe der Kultur der Menschheit 
übermittelt hat. Nur der <judäische Asketismus> vermag im Verhältnis 
zu den <schönen Jünglingen der Griechen> die Mannbarkeit hervorzu-
bringen, die die Religion erst redlich, das Leben überhaupt <sozial> 
macht. Wenn Heine das große Reich des Geistes durch die Bibel gestif-
tet sieht, das Reich des religiösen Gefühls, der Nächstenliebe, der 
Reinheit und der wahren Sittlichkeit, so sieht er die Verwirklichung 
dieser Werte in Dependenz vom Judentum. Seiner politischen Erfah-
rung gemäß ist ein messianisches Reich ohne Beachtung seiner Wur-
zeln aus dem Judentum unmöglich, — unmöglich also auch ohne die 
bewußte Annahme der leidvollen Vorgeschichte. In der kaum ironi-
sierten Berufung auf die jüdischen Ahnen verbinden sich implizit der 
Impetus des Protestantismus, zu dem ja Heine konvertiert war, mit 
den unaufgebbaren Quellen, die jeder ernsthafte Protestantismus 
letztlich vom Judentum her hat. Und diese Verbindung von Protestan-
tismus und Altem Testament in seinen sozialen Motiven ist der 
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Gedanke an Ökumene, der aus dem Feld der Jurisprudenz in das der 
Theologie hineinführt, — einer solchen freilich, die die Leidensge-
schichte, auch die juristische Leidensgeschichte des jüdischen Volkes 
nie außer acht läßt: «Ich habe sie seitdem besser würdigen gelernt, und 
wenn nicht jeder Geburtsstolz bei dem Kämpen der Revolution und 
ihrer demokratischen Prinzipien ein närrischer Widerspruch wäre, so 
könnte der Schreiber dieser Blätter stolz darauf sein, daß seine Ahnen 
dem edlen Hause Israel angehörten, daß er ein Abkömmling jener 
Märtyrer, die der Welt einen Gott und eine Moral gegeben, und auf 
allen Schlachtfeldern des Gedankens gekämpft und gelitten haben». 

Aber nicht nur Heines Angaben zu seiner Autobiographie, auch 
seine «Hebräischen Melodien» enthalten vieles Originelle zu seiner 
Stellung zum Judentum. Gerade hinter so mancher seiner ironischen 
Bemerkungen liegt weit mehr als bloßer Spott, — man möchte sagen: 
ein indirektes Bekenntnis zu seiner jüdischen Herkunft. Man darf sich 
durch den süffisanten Schluß des Gedichtes Disputation nicht den 
Blick versperren lassen für die zwischen den Zeilen deutlich genug her-
vorstechende Tatsache, daß hier kein Liebhaber des Frivolen, sondern 
im Grunde der Wahrheit spricht. Und gerade die Wahrheit muß man 
vor Menschen, die sie nicht hören oder vertragen wollen, notfalls 
sogar mit Spott verbrämen, damit der Akzent des Frivolen schließlich 
zur Anerkenntnis der Wahrheit zwingt. Nimmt man Jehuda Halevy, 
den um 1105 geborenen jüdischen Dichter aus Kastilien, so sieht man 
seine Persönlichkeit mit Hilfe des historischen Kontexts der großen 
provenzalischen Trobador-Lyrik charakterisiert. Doch überwiegt 
selbst hier biblische Tradition, die auch in Charisis Jehuda-Eloge vor-
waltet: Heine hat diesen Text zitiert. Aber wie geht er mit seiner Ideal-
figur um? Wie stilisiert er sie empor zum «Stern», zum «Licht» und 
zur «Leuchte», zur «Feuersäule des Gesangs»! Die breite Digression 
über die Schicksale des Perlenkästchens von Darius mündet in eine 
kunstvolle Transformation: Befänden sich Jehudas Lieder im Perlen-
kästchen, wären diese einer schönen Menschenseele entquollenen Per-
len weit wertvoller als die natürlichen; die Frage nach der Wahrheit in 
der Menschenseele hat ihren konsequenten Epilog in der vielberühm-
ten Klage über Jerusalems Zerstörung. Sollte nicht das ein Symbol 
dafür sein, daß hier nicht nur eine Stadt mit ihrer vielberühmten Kul-
tur, sondern auch ein Zentrum zerstört war, mit dem im jüdischen 
Begriff sich die Instanz der Wahrheit verband? Und diese Instanz 
besingt Heinrich Heine mit dem Stil der Minnelyrik, weil er als Dich-
ter nicht umhin kann — die Instanz der Wahrheit zu lieben! 
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II. Der Protestant 

Es stimmt, daß wir den Wahrheitssucher aber nicht darin schon 
erschöpfen, daß wir ihn dingfest machen wollen in seinen Werken der 
Dichtung als solcher. Wahrheitssuche und Wahrheitsliebe — gerade 
auch für die Religion — wollen sich nicht nur im Symbol, sondern im 
Begriff aussprechen; und das führt in die Diskussion des Prinzips vom 
Protestantismus in seinem lutherischen Begriff, zu dem Heine selber 
konvertiert ist. Das Alte Testament spricht in seiner Inanspruchnahme 
durch eben diesen Protestantismus für Heine nicht nur jene Sprache, 
die ihm durchs Judentum vertraut ist, es spricht zu ihm auch die 
andere, die über die Reformation herkommt. Eben aber die Reforma-
tion enthielt für Heine ein Prinzip, prophetisch auch in Vernunftbe-
griffen nach Wahrheit dergestalt zu suchen, daß jede spätere Epoche in 
ihrem geistigen Selbstverständnis gar nicht an dem Niveau mehr vor-
beikommt, das durch die Reformation erreicht ist. Sie spricht also 
nicht nur für die Kirche und ihr Sujet, die Religion, eine unmißver-
ständliche Sprache, sie tut dies auch für alle Folgen, die sich in der Gei-
stesgeschichte mit dem Prinzip des Protestantismus unabdingbar wei-
ter verbinden. Heine zieht eine große Linie von der <Religion in 
Deutschland> zur Entwicklung der <Philosophie>, die er bis zur Gegen-
wart seines historischen Standpunkts beschreibt. Wir stehen so vor 
dem Phänomen, Heine in seiner Stellung als Jude zugleich im Luther-
tum wiederzufinden, dessen Prinzip der Freiheit selber als Selbstbe-
stimmung des Verhältnisses, das der Mensch zur Religion hat, grund-
legend wird für die Wahrheitsliebe, die er als Denker bewähren muß. 

Philosophie und Religion, soweit man sie indes als Disziplinen des 
Denkens nimmt, entspringen nun aber derselben Quelle, die das Den-
ken als solches beansprucht: nämlich der menschlichen Vernunft. Hier 
in der menschlichen Vernunft, sofern sie sich mit dem Denken beschäf-
tigt, — und diesen Standpunkt teilt Heine bei aller Konsequenz mit der 
Aufklärung des vorangegangenen Jahrhunderts —, muß notwendig 
Ökumene und Freundschaft beider Disziplinen sein, wenn es über-
haupt Ökumene unter den Menschen geben soll. Der Kosmos des 
Denkens allererst ist es, der für den Kosmos verantwortlich ist unter 
den Religionsbeziehungen menschlicher Wesen im wirklichen Leben. 
Also begegnet das Ökumeneproblem als ein Problem natürlicher Ver-
nunft (und damit auch der Philosophie), und verlangt seine Lösung so, 
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daß die Philosophie in Deutschland der Religion die Wege weist, um 
ökumenisch sein zu können. — 

Heine spricht das nicht umsonst in den markanten Passagen aus, in 
denen er im Ersten Buch der «Religion und Philosophie in Deutsch-
land» sein persönliches Verhältnis zu Luther als Reformator charakte-
risiert hat. Die Redlichkeit des Protestantismus sieht er in dem Maß 
begründet, in welchem der Protestantismus gerade die Wichtigkeit des 
Alten Testaments für seine Sache akzeptiert. Eben die Denk- und Gei-
stesfreiheit, die bei Luther der Protestantismus für sein Wesen rekla-
miert, geht für Heine letztendlich zurück auf ein <judäisches> Element: 
die alttestamentliche Prophetie. Sie ist der Gradmesser und das Kritik-
instrument, wenn die Kirche im Gegensatz zum Postulat ihrer Geistes-
freiheit auch nur in den Entwicklungstendenzen autoritär, ja totalitär 
wird. Der Blick des 20. Jahrhunderts, das nur zu grauenvoll erlebt hat, 
wie es selbst im Protestantismus zu der Verzerrung kommen konnte, 
im Bekenntnis zum Erlöser das «Führerprinzip» des Dritten Reichs 
konfessionell zu domestizieren, gibt im nachhinein Heine Recht. Daß 
Jesus Christus, der Erlöser, wenn man redlich an ihn glaubt, sich kei-
neswegs im «Führerprinzip» vereinnahmen läßt, zu dem sich deutsch-
tümelnder Protestantismus der Hitlerzeit nachmals vergriffen hat, 
wobei selbst Geistesgrößen der Lutherischen Kirche in diesem Punkt 
gestrauchelt sind, war — man muß sagen zutiefst prophetisch — Heines 
große Konfession zu der Person des Nazareners, die er innerlich lieb-
gewann. Ich sage: dieses Bekenntnis eben war die Triebfeder, die ihn 
dazu verpflichtet hat, seinen Prophetenblick geltend zu machen, um 
der Lutherischen Kirche objektiv die Gefahr zu zeigen, welche in der 
Hinsicht liegt, zu Lasten ihres biblischen besonders alttestamentlichen 
Erbes ihren Charakter zu depravieren. 

Fragt man aber nach den Gründen einer solchen Depravierung, 
sieht man: Das <selbtsverschuldete> Fehlen des Mutes, der Mangel an 
<Aufklärung> selber ist der treibende Grund, der die Kirche den Quel-
len untreu und dem jüdischen Element der Bibel feindlich werden läßt. 
Der Appell an die Aufklärung also ist zugleich Appell für die Wahrheit, 
die der geschulte Bibelleser in dem Buch der Bücher erblicken und im 
Sinn des Protestantismus bei sich kultivieren soll. Die Kultivierung 
kann er nur leisten, wenn ihm der Blick dafür geschärft ist, daß die 
Bibel aus jüdischem Geist des Prophetentums entspringt und daß die 
Anerkennung desselben die Grundbedingung der Möglichkeit zu 
ernsthaftem Verstehen ist. Gerade auch der Sensualismus, der sich in 
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der Bibel zeigt, ist ein jüdisches Geisteserbe, das der Leser ihrer Schrif-
ten nie in Abrede bringen darf, wenn er die Chance treffen soll, Wahr-
heit blutvoll zu erleben. Die Blutleere des bloßen Spiritualismus, den 
Heine im Griechentum zu orten nicht umhin kann, ist für ihn die Ein-
trittspforte aller Ideologeme, die das Christentum verfremden. Nur 
vom Judentum her bleibt es innerlich so weit konsistent, daß es über-
haupt seriös und ökumenefähig ist. 

Die Ökumenefähigkeit, zu der Heine das Christentum damit auf-
fordert, ist letzten Endes der Motor für ihn, weshalb er auch in seiner 
Sprache mit der umfassenden Passion, die seine Rhetorik zu geben ver-
mag, Luthers Persönlichkeit so sehr geliebt hat. Seine Liebe bezieht 
sich auf den Charakterzug, durch den Blick aufs Judentum dem 
<Deutschtum> geistig Weite zu geben. Nur durch die Schärfung des 
Auges am Partner, den das Judentum für ihn darstellt, läßt sich positiv 
die Wahrheit, die der Protestantismus meint, theologisch fruchtbar 
machen. Die Wahrheit erschließt sich ja nur dem Auge, das der Prote-
stantismus selbst für sein Bestreben der Wahrheitssuche am Leitfaden 
der prophetischen Schriften des Alten Testaments geschärft hat. Es ist 
m. a. W. das <prophetische> Auge mit seinem prophetisch geschulten 
Blick, das zum Organ der Erfassung der Wahrheit und damit ihrer 
Erkenntnis wird. Aber nicht nur ihre Erkenntnis, sondern auch die 
Möglichkeit, sie in Begriffen zu artikulieren, verdankt das <Deutsch-
tum> einzig Luther. Er hat ihm seine Sprache geschaffen, die Sprache 
der Geistesfreiheit und Geistesschärfe, der sich hauptsächlich die 
Möglichkeit sogar zu philosophieren verdankt. Sie ist in ihrem inner-
sten Wesen eine durchaus prophetische Sprache, die nicht allein der 
Religion, sondern auch der Philosophie zum Zwecke ihrer Möglich-
keit, Wahrheit begrifflich auszusagen, grundsätzlich entgegenkom-
men muß. Ohne Luthers Sprachgewalt, die er entscheidend nicht 
zuletzt am Alten Testament gewinnt, wäre das Volk der Dichter und 
Denker gar nicht in der kommunikativen Lage, für Religion und Philo-
sophie ein expressives Organ zu haben. Das ökumenische Band der 
Sprache, zu prophetischer Tiefe der eigenen Gedanken zu kommen, 
würde ihm grundsätzlich fehlen, und damit überhaupt die Option, 
denkerisch seriös zu sein. 

Fragt man indes weiter, was Luthers Prinzip war, um in seiner 
Gestaltung der Sprache in einem geistig umfassenden Sinn <Ökumenis-
mus> zu begründen, sieht man: Es ist die Wahrheitsfrage, die ihn nicht 
zur Ruhe kommen läßt und die ihm immer zum Stachel wird, in sei- 
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nem redlichen Suchen und Forschen kontinuierlich vorwärtszuringen. 
Die Verpflichtung des protestantischen Menschen auf die Wahrheits-
suche erscheint so bei Luther selbst als Frucht des prophetischen 
Motivs. Und fortentwickelt muß dieses Motiv selbst zum Prinzip der 
Philosophie als wissenschaftlicher Domäne werden, die Wahrheit 
begrifflich zu erfassen. Das ist der Ertrag des Luthertums, den Heine 
in die Philosophie übernimmt, in eine solche freilich, die sich nicht nur 
des Griechentums als ihrer historisch hauptsächlichen Quelle, son-
dern des Judentums bewußt ist. Nicht umsonst kommt er deshalb in 
seinen «Hebräischen Melodien» wiederholt auf den Punkt zu spre-
chen, wie sich spezifisch die Suche der Weisheit der alten hebräischen 
Dichtung verdankt. Die Hochachtung vor dieser Dichtung ist bei ihm 
kein bloßer Gestus, sondern ein Habitus seiner Person, der aus seinem 
Innersten kommt und der gerade auch für die Dichtung die Symbiose 
der deutschen mit der jüdischen Geisteswelt als <Kulturökumene> 
verlangt. 

Ich versuche nun das Urphänomen der jüdisch-lutherischen Kul-
turökomene, die bei Heine zu Tage tritt, in eine homogene Vorstellung 
zusammenzuballen. Der Kosmos der Religionsbeziehung, den Heine 
zwischen dem Judentum und dem Luthertum stiften will und der in 
Beschreibung der Intentionen, die die philosophische Vernunft mit 
ihm verbindet, ausschließlich als Kulturökumene angemessen zu 
seinem Begriff kommt, ist bereits als Konfession von philosophischer 
Realität. Nur Vernunft als Aufklärung selbst ist Instanz für eine Lei-
stung, die den Protestantismus als Idee, der freilich historisch ein Prin-
zip der lutherischen Reformation ist, für die Belange des Judentums 
ökumenefähig macht. Was Heines Dichtung über Jerusalem als Sym-
bol für das Drängen nach Wahrheit im jüdischen Leben und Wesen aus-
sagt, vermag die Philosophie auszusagen als protestantischer Begriff 
von ökumenischer Kompetenz. Die ehemals berühmte Frage, ob ein 
Jude ohne Preisgabe seiner Identität zum Protestantismus konvertie-
ren kann, ist beantwortet durch eine vollständige Umkehrung des 
Richtungssinnes der Frage. Es ist unmöglich, daß er es kann, aber 
nicht deshalb, weil es subjektiv unmöglich wäre, als Jude Protestant zu 
sein, sondern lediglich deswegen, weil eine protestantische Position in 
der Religionsgestaltung keine objektive Möglichkeit hat, ohne das 
Judentum zu leben. Denn da die Annahme des Protestantismus unter 
Verzicht auf das Judentum in den Hellenismus führt, liegt eben hierin 
der Beweis, daß Heine vollauf als Protestant seine Kompetenz 
umschrieb, die jüdische Identität zu bewahren. 
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III. Der Weltbürger 

Damit sind wir bei der entscheidenden Dimension der Ökumenizi-
tät angelangt, wie sie Heine artikuliert. Judentum und Protestantis-
mus, die beiden hautpsächlichen Traditionen, die sein geistiges Wesen 
geprägt haben, vertragen ihre Synthese nur deshalb, weil Heine als 
Jude und Protestant zugleich der entschiedene Weltbürger ist, der in 
seinem Leben und Denken die Ökumene realisiert. Es ist kein Zufall, 
sondern sachgemäß, daß die Funktion der Religion, die bei ihm 
ökumenisch ist, über das Wirken Luthers hinaus durch Lessing und 
Goethe motivisch geprägt ist. Von Goethe übernimmt er das Welt-
bürgertum, um es für die eigene Zeit in neuen Begriffen auszusagen. 
Und wiederum ist es sachgemäß, daß er die Dichtung dazu benutzt, 
die Theorie seiner Weltanschauung, die er philosophisch bezweckt, 
auch auf journalistischem Weg in einer breiten Leserwelt der Öffent-
lichkeit bekannt zu machen. Nur, daß ihm Goethe in seiner Dichtung 
als zu großer Diplomat weltanschaulicher Kompromißformeln 
erschien, war für ihn das Ärgernis, was den Wahrheitssucher bewog, 
sich nicht als Goetheaner zu fühlen. Der Impetus des Luthertums, der 
Wahrheit selbst dann verpflichtet zu sein, wenn sie Ecken und Kanten 
hat, hat Heine davon abgehalten, die Aalglätte des Olympiers ins 
eigene Wesen hinüberzunehmen. Zu viel stand für ihn auf dem Spiel, 
wenn der Weltbürger, um wahrheitsgemäß der Repräsentant deutsch-
jüdischer Ökumene zu sein, ausgerechnet im Kompromißgeist ihre 
besseren Absichten nur hätte depravieren können. So rezipierte er nur-
mehr Goethes Methode, um das Motiv seiner Philosophie, das ein reli-
giöses war, dichterisch und populär unter eine große Zahl aufgeschlos-
sener Menschen zu bringen und hier Wahlverwandtschaften anzu-
knüpfen. Aber das Motiv als solches, die ökumenische Proportion, 
mußte woanders hergeholt und in das Denken der Gegenwart seines 
lg. Jahrhunderts von Heine authentisch übersetzt sein. — 

Es ist Lessing gewesen mit seiner irenischen Konfession, das zweite 
große Gestirn am Himmel deutscher Geistesgröße, das in Heines 
Gedanken leuchtet. Und wenn man die Leuchtkraft dieses Gestirns in 
Heines Gedanken erleben will, so muß man nur Kenntnis von der Lei-
denschaft nehmen, mit der Heine gegen Ende seines Zweiten Buchs 
der «Religion und Philosophie in Deutschland» Lessing zum Fortset-
zer Luthers macht. Er hat hier an hervorgehobener Stelle Lessing aus 
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der Kernpassage seines Goeze-Streits zitiert und dort die Berufung des 
großen Verteidigers der Wolfenbüttelschen Fragmente auf den Nestor 
der Reformation in vollem Umfang abgedruckt. «0 daß Er es könnte, 
Er, den ich am liebsten zu meinem Richter haben möchte! — Luther, 
du! — Großer, verkannter Mann! Und von niemandem mehr verkannt, 
als von den kurzsichtigen Starrköpfen, die, deine Pantoffeln in der 
Hand, den von dir gebahnten Weg, schreiend oder gleichgültig, daher-
schlendern! — Du hast uns von dem Joche der Tradition erlöst: wer 
erlöset uns von dem unerträglicheren Joche des Buchstabens! Wer 
bringt uns endlich ein Christentum, wie du es itzt lehren würdest; wie 
es Christus selbst lehren würde!» — Die Zeiten des Goeze-Streites, in 
denen diese Worte Lessings eine noch partikuläre Bedeutung hatten, 
waren für Heine längst vorüber. Was er mit ihrem Abdruck bezweckt, 
ist, daß er ihnen zugleich eine neue historische Aufgabe gibt, die er 
zugleich als unerläßliche Voraussetzung seines eigenen Philosophie-
rens ansieht: Über Lessing kann man nicht die Akten schließen, weil 
man sich von seinem Prinzip der ökumenischen Wahrheitssuche, ohne 
geistig Schaden zu nehmen, gar nicht dispensieren kann. Ja mehr als 
das: Lessing erscheint für Heines Gegenwart, und ganz besonders in 
Deutschland, als der herausragende Vertreter von Anschauungen und 
Gesinnungen, die trotz Restauration und Romantik durchzusetzen, 
das geistige Ziel für Heine bleibt. Wenn es also zu Lessings Zeiten 
wenigstens in seinem «Nathan» die Ökumene des Weltbürgers gab, die 
sich Heine zum Habitus macht, so muß sie nun in seiner Zeit auch 
gesellschaftlich durchgesetzt und kirchenpolitisch realisiert werden. —
Diese Lessingverehrung findet ihren Treibstoff verteilt über das ganze 
Gesamtwerk Heines, der sich für das Gedankenziel einer solchen 
Ökumene die Rolle des Moses zuerkennt, der das gelobte Land ihres 
Daseins wenigstens von Ferne geschaut hat und dabei das eigene Auge 
an dem von Lessing selbst geschärft hat. 

So sind es wirklich nur die Angelegenheiten des messianischen 
Reiches, die Heine auch für die Theologie mit vollkommen souveräner 
Geistesfreiheit verfolgt hat. Aber er betrachtet diese Angelegenheiten 
unter Voraussetzungen, deren Gültigkeit für die Ökumenizität des 
Luthertums vom Judentum her ihre Tiefe gewinnt. Gerade dafür Ver-
ständnis zu haben, bedeutet um dieses Verständnis zu ringen; denn es 
ist keineswegs selbstverständlich, wenn nun das Ergebnis ist, daß das 
Prinzip des Ökumenismus weltbürgerliche Geltung und Weite nur 
vom Judentum her erhält. Die jüdisch geformte Weltbürgerlichkeit in 
Heines persönlichem Okumenismus gibt diesem die Weite seiner Fas- 
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son. Sie enthält zugleich die Möglichkeit einer Übersicht, aus der 
ökumenisches Denken ablesen und bestimmen kann, was der je kul-
turell erreichte Fortschritt und Status seiner vitalen Frage ist, die ihm 
durch die mit der Natur der Religion verbundene Idee menschenwür-
digen Zusammenlebens in unmißverständlicher Weise gestellt ist. Die 
Kompetenz der Wahrheit freilich, um in Gestaltung der Ökumene red-
lich und authentisch zu sein, verdankt sich immer nur einer Triebfeder, 
der Heine als Jude verpflichtet bleibt, auch wenn er schließlich Welt-
bürger ist: Das ist sein unnachgiebiger Wille, am Prophetentum fest-
zuhalten und es für seine Kulturepoche ins <Deutsche Wesen> zu über-
setzen. Nur wer ein Prophet sein kann, kann auch Ökumeniker sein in 
der weltbürgerlichen Bedeutung des historischen Augenblicks. Diesen 
Augenblick nicht zu versäumen und außerdem ihm die Weihe zu 
geben, die des Weltbürgertums würdig ist, bleibt bei Heine eine Beru-
fung auf die Tradition seiner Väter, die schon im Alten Testament zum 
Prophetentum kulminiert. 
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DIE WESTFÄLISCHEN VEREINE FÜR 
JÜDISCHE GESCHICHTE UND LITERATUR IM 
SPIEGEL IHRER JAHRBÜCHER (1899-1920) 

Diethard Aschoff 

Das innere Leben der Juden in Westfalen ist bisher nur selten zum 
ausschließlichen Gegenstand historischer Untersuchungen gemacht 
worden. Jüdische Geschichte wurde meist von außen gesehen. Juden 
waren in ihr in der Regel Objekt von Mächten, auf die sie keinen oder 
nur geringen Einfluß hatten, ganz selten aus sich heraus handelnde 
Akteure. 

Dieser bei jeder Minderheit naheliegende Blickwinkel hat gewiß 
seine Berechtigung. Vor allem in der letzten Phase ihrer kontinuier-
lichen Geschichte in Deutschland wurde den Juden bei aller Anerken-
nung ihres in jüngerer Zeit stärker gewürdigten Widerstandes' ange-
sichts der brutalen und tödlichen Bedrohung durch das Hitlerregime 
oft selbst das Reagieren schwer gemacht, wenn es nicht ganz unter-
blieb. 

Aber in dieser Betrachtungsweise gerät das eigenständige jüdische 
Leben über Gebühr aus dem Blickfeld, so als ob die Minderheit posi-
tive Antworten nicht hätte geben können. Demgegenüber ist es eine 
verlockende Alternative, die ganze Geschichte der Juden in Deutsch-
land seit der Emanzipation unter den Toynbeenschen Erklärungsver-
such der Geschichte «Herausforderung und Antwort» (challenge and 
response) zu schreiben. Hiernach wäre zu untersuchen, ob die vieldis-
kutierte besondere Fruchtbarkeit des deutsch-jüdischen Verhältnisses 
zwischen 1812, dem Datum der preußischen Emanzipation, und 1933, 
dem Jahr der Machtergreifung, nicht dadurch erklärt werden kann, 
daß die Herausforderung der deutschen Umwelt, von der positiven des 
deutschen Geistes bis zur negativen durch den deutschen Antisemitis-
mus, für die Minderheit in gewisser Weise «optimal» (im Toynbeen-
schen Sinne) war, d. h. so stark, daß es einer besonders qualifizierten 
Antwort bedurfte, um sich zu behaupten, aber noch nicht so er-
drückend, daß die Minderheit resignierte. 

Daß dies keine historisch illegitime, von außen an die Geschichte 
der Juden in Deutschland herangetragene These ist, geht aus den im 
folgenden näher zu betrachtenden Jahrbüchern für jüdische 
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Geschichte und Literatur selbst hervor. So schreibt Martin Philippson 

am Vorabend des t. Weltkrieges in seinem «Rückblick auf das Jahr 

567o»(191o): 
«Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir die leitende Stellung, die 

die deutsche Judenheit seit so langer Zeit innerhalb ihrer ganzen Reli-

gionsgemeinschaft einnimmt, zum überwiegenden Teile dem Umstand 

zuschreiben, daß sie unaufhörlich ihre Kräfte in dem Kampfe um die 

Emanzipation zu üben und zu stählen gezwungen ist, dadurch unauf-

hörlich an ihre Besonderheit als Juden gemahnt wird. . . . Die Israeli-

ten Deutschlands sind Staatsbürger und Glieder des deutschen Volkes 

und können sich als solche frei entfalten; aber sie werden gerade so viel 

zurückgesetzt und gereizt, daß sie sich immer wieder als Juden zu füh-

len gezwungen und veranlaßt sind, im Gegensatze zu dem dem Juden-

tume zugefügten Unrechte es zu verteidigen, auszubilden und zu ver-

herrlichen. . . . Die innere Kräftigung der deutschen Judenheit, die 

sich seit zwei Dezennien in so erfreulicher Weise vollzogen hat und 
noch vollzieht, ist zu nicht geringem Teile das Werk seiner Gegner. »2  

2. Das jüdische Vereinsleben am Ausgang des I9Jahrhunderts 

Zu den «Antworten» der sich ihrer Eigenart und Besonderheit 

bewußten jüdischen Minderheit auf die «Herausforderung» der deut-
schen Gesellschaft zählt ohne Frage ihr reich entwickeltes Vereins-

leben, im einzelnen die auch in Westfalen bis zum Untergang tätigen 

Vereine für Wohlfahrtspflege,' zur Bekämpfung sozialer Notstände, 

zur Pflege der Geselligkeit, für jüdische Wissenschaft und Kunst sowie 

die Standesorganisationen für Rabbiner und jüdische Lehrer.4  Dieses 

so vielfältige Vereinsleben erfuhr im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhun-

derts eine zeitbedingte Erweiterung: es entstanden Abwehrorganisa-

tionen gegen den aufziehenden Antisemitismus. 
Ein Zeitgenosse schreibt: 
«Der Siegesjubel von 187o war verrauscht. Es folgte die Reaktion, 

schnell, unerbittlich und verheerend. Kulturkampf und Gründertau-

mel erzeugten Erbitterung, Haß, Neid und Zwietracht. Man suchte 

nach einem Sündenbock und fand ihn in dem Juden.» 5  
Aber man klagte nicht allein die Juden an, sondern zugleich das 

Judentum als solches, sein «verderbtes und gefährliches Schrifttum». 

«Alte Ritualmordpamphlete wurden ausgegraben, von Meineiden, die 

Andersgläubigen gegenüber erlaubt sein sollten, wurde gesprochen, 

jedes Verbrechen aus Thora und Talmud nachgewiesen, auf Geheim- 

219 



bünde hingedeutet, die die Herrschaft der Welt an sich zu reißen ver-
suchten. »6 

Diesen Vorwürfen sahen sich auch westfälische Juden gegenüber. 
1871 hatte der Münsteraner Theologieprofessor Augustin Rohling sein 
folgenreichstes Werk veröffentlicht: Der Talmudjude, «eine seltene 
Vereinigung von Unwissenheit, verblendetem Haß und Böswillig-
keit», wie einer der größten christlichen Talmudkenner seiner Zeit dar-
über urteilte.? 

Die wichtigste Abwehrorganisation gegen den hier nicht einmal 
ansatzweise auszulotenden vielschichtigen neuen Judenhaß war ohne 
Zweifel der «Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glau-
bens», der 1893 gegründet und 1926 bereits über 300 000 Juden vertre-
tend den Zweck verfolgte, «die deutschen Staatsbürger jüdischen 
Glaubens ohne Unterschied der religiösen und politischen Richtung 
zu sammeln, um sie in der tatkräftigen Wahrung ihrer staatsbürger-
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung sowie in der unbeirrbaren 
Pflege deutscher Gesinnung zu bestärken».8  

Vor allem auf politischem Gebiet mit allen gesetzlichen und morali-
schen Mitteln tätig suchte der Zentralverein Abwehrmittel auf wissen-
schaftlicher Grundlage gegen Angriffe auf das gesamte Judentum, vor 
allem aber auf die deutsche Judenheit, zu schaffen, diese in ihrer Über-
zeugungstreue zu stärken und in ihrer Liebe zu Deutschtum und 
Judentum zu vertiefen.9  

3. Die Vereine für jüdische Geschichte und Literatur 

Ganz ähnliche Ziele verfolgten auch die zur selben Zeit entstehen-
den Vereine für jüdische Geschichte und Literatur. Sie versuchten, in 
populärwissenschaftlicher Form den deutschen Durchschnittsjuden 
durch Aufklärung über sein Schrifttum und seine Geschichte für den 
geistigen Kampf auszurüsten.' 

Die liberale «Allgemeine Zeitung des Judentums» stand in gewisser 
Weise Pate bei der Gründung des 1892 zusammengetretenen und spä-
ter richtungsweisenden Berliner Vereins." Der dynamische Gustav 
Karpeles, die «Seele der Bewegung»'2, gab ab 1900 als Nachfolger des 
Gründers die einflußreiche Zeitung selbst heraus. 

Den entscheidenden Anstoß erhielten die Vereine durch einen Leit-
artikel von Karpeles 1893: «Die Freude an der Thora.» Hier rief der 
Verfasser die jüdischen Gemeinden auf, dem religiösen Indifferentis- 
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mus entgegenzutreten und die Wissenschaft des Judentums und die 
Freude an der Thora neu zu beleben.'3  

Das große Echo ermutigte zur Gründung eines Verbandes, an der 
sich am 26. Oktober 1893 in Hannover 3o der damals schon bestehen-
den 48 Vereine beteiligten.'4  

«Alle diese Vereine», heißt es in der Einleitung zu den Statuten, «ver-
folgen den gleichen und einzigen Zweck, die Kenntnis der jüdischen 
Geschichte und Literatur in allen Kreisen zu verbreiten.» 

«Der Verband bezweckt, den angeschlossenen Vereinen ihre Tätig-
keit durch gemeinschaftliche Organisation zu erleichtern, und erstrebt 
dieses Ziel durch 
1. Einrichtung eines Vortragsverbandes, 
2. gemeinschaftliche Publikationen aus dem Gebiete der 

jüdischen Geschichte und Literatur, 
3. Errichtung eines Sekretariats zur Beschaffung des 

wissenschaftlichen Materials und Erteilung der Auskünfte, 
4. gemeinschaftliche Propaganda zur Begründung weiterer Ver- 

eine und Förderung derselben namentlich auch durch Wander-
redner. »15 

Die Sorge um die innere Festigung der durch Assimilation, Nachlas-
sen der echten jüdischen Religiosität und die hohe Zahl der Mischehen 
bedrohten Gemeinschafe' blieb aktuell und damit die Aufgabe der 
Vereine. 

«Kein besseres Mittel gibt es, den Indifferentismus zu bekämpfen, 
als immer weitere Kreise der jüdischen Bevölkerung mit den Vorzügen 
unserer Religionslehre und mit den Schätzen unserer reichen Literatur 
bekannt zu machen», schreibt Philippson 1899.17  Ganz ähnlich drei-
zehn Jahre später Rabbiner Dr. Eschelbacher: «Es gilt besonders in 
unserer Zeit, dem Indifferentismus und Abfall zu steuern. Nicht bes-
ser aber können wir ihm entgegentreten, als wenn wir die Kenntnis der 
jüdischen Geschichte und Kultur verbreiten.»'8  

Die Vereine entsprachen offenbar einem Bedürfnis der Zeit, denn 
ihre Zahl nahm, ohne daß alle dem Verband angehörten, bis kurz vor 
dem i. Weltkrieg kontinuierlich zu. Stolz konnte der Verband 1909 
feststellen: «In den wissenschaftlichen Vereinen nehmen die Vereine 
für jüdische Geschichte und Literatur qualitativ und quantitativ den 
ersten Rang ein.»'9  

Ihre Zahl wuchs von 1893 bis 3899 von 48 auf 107, verdoppelte sich 
bis 1908 auf 219 und erreichte 3932 mit 229 Vereinen den Höhe-
punkt." 

«Die Vereine, insbesondere in den kleinen leistungsschwachen 
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Gemeinden, nach Kräften zu fördern»," war ein besonderes Anliegen 
des Verbandes, vor allem des Vorsitzenden Karpeles. So betont er 1903 
auf der damaligen Tagung in Berlin: «Gerade die kleineren Vereine sind 
als die wertvollsten zu bezeichnen, und ihnen ist die größte Aufmerk-
samkeit und Beachtung zu schenken. »22  

Diese Verbandstendenz dürfte den vielen nur wenige Mitglieder zäh-
lenden Vereinen in Westfalen in hohem Maße zugute gekommen sein. 

Trotzdem «sahen sich», wie es schon in der Expansionsphase des 
Verbandes vor dem i. Weltkrieg heißt, «einige Vereine aus Mangel an 
Mitteln, zum Teil auch infolge des stetigen Rückgangs der jüdischen 
Bevölkerung in den kleinen Städten gezwungen, ihre Tätigkeit einzu-
stellen» .23  

Typisch für die Verbandstätigkeit dürfte gewesen sein, was der 
Rechenschaftsbericht für das Jahr 1910 so zusammenfaßt: «Die Red-
nerliste ist pünktlich erschienen und sämtlichen Vereinen für jüdische 
Geschichte und Literatur, auch vielen Jugendvereinen und sonstigen 
literarischen Gesellschaften gratis zugegangen. Einer stattlichen 
Anzahl von Vereinen wurde vom Sekretariat wissenschaftliches Mate-
rial zu Vorträgen geliefert und bereitwilligst Ratschläge erteilt, so es 
sich um Anlage von Bibliotheken und die Auswahl und Anschaffung 
geeigneter Werke handelte. Einigen neugegründeten Vereinen haben 
wir mannigfache Publikationen, soweit sie uns zur Verfügung standen, 
gratis übermittelt und mehreren großen Vereinen, auf deren spezielles 
Verlangen, geeignete Redner nachgewiesen und in einzelnen Fällen 
auch die Verhandlung mit den Rednern übernommen und zu einem für 
beide Teile befriedigenden Abschluß geführt. »24  

Auf Verband und Vereine wirkte sich der Weltkrieg verheerend aus. 
Fast sterotyp kehren in den angeforderten Tätigkeitsberichten die Ant-
worten wieder: «Der hiesige Verein, der seit Herbst 1914 seine Tätig-
keit eingestellt hat, wird und kann sie vor Ablauf des Krieges nicht 
mehr aufnehmen. »25  Für westfälische Vereine sind 1916 entsprechende 
Rückmeldungen für Brakel, Gelsenkirchen-Wattenscheid, Hagen, 
Hattingen, Münster, Warburg und Witten in den Verbandsmitteilun-
gen nachlesbar. Für die letztgenannte Ruhrstadt heißt es etwa: «Wegen 
des Krieges haben keine Veranstaltungen stattgefunden. — Der größte 
Teil des Kassenbestandes wurde für Liebesgaben in Gestalt von 
Büchern ausgegeben. Dieselben wurden für unsere Krieger ohne 
Unterschied des Bekenntnisses ins Feld geschickt. »26  

Weiter heißt es in den Mitteilungen, Vorträge seien zum Teil wegen 
Umwandlung von Sälen in Lazarette nicht mehr möglich, Mitglieder, 
auch die leitenden Herren der Vorstände, stünden im Feld, andere 
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seien ebenfalls im Kriege oder in der Heimat unabkömmlich.27  
Die bedrängte Lage setzte sich fort. 1917 heißt es: «Auch im abge-

laufenen Geschäftsjahr, dem 3. des Weltkrieges, war der Verband nicht 
in der Lage, eine ersprießliche Tätigkeit zu entfalten»? Alle Planun-
gen müßten zurückgestellt werden, «bis ein ehrenvoller Friede unser 
deutsches Vaterland wieder aufrichten und dann das Interesse unserer 
Glaubensgenossen auch für ihre spezifisch jüdischen Angelegenheiten 
von neuem beleben werde».29  

Die deutsche Niederlage ließ freilich den Zustand andauern, so daß 
1920 die Mitteilungen nur hoffen, «daß unser armes Deutschland 
recht bald zu normalem Leben zurückfindet» und damit «auch die 
Literaturvereine und mit ihnen der Verband zu neuem Leben erwa-
chen».3° 

In diesem letzten Jahr, in dem Rechenschaftsberichte veröffentlicht 
wurden, sind die Vereine in Elsaß-Lothringen zwar gestrichen, nicht 
aber die für den Verband wichtigeren «in den an Polen abgetretenen 
Gebieten»." 

Eine echte Neubelebung trat nicht ein, im Gegenteil: der Verband 
verlor immer mehr an Boden, auch dadurch, daß andere Vereine die 
gleichen Aufgaben übernahmen.32  

Für die veränderte Lage dürfte bezeichnend sein, was die letzte 
Nachricht über den Warburger Verein uns 1920 mitteilt: «Die Vereins-
tätigkeit ruht einstweilen völlig, da alle Mittel und alle Kräfte für die 
Abwehr des Antisemitismus, der hier sich besonders stark zeigt, in 
Anspruch genommen werden.»33  

4. Die Jahrbücher für jüdische Geschichte und Literatur 

Vom Jahre 1898 an gab der aufblühende Verband ein Jahrbuch her-
aus, das sich an alle wandte, «die für den Fortschritt und die Entwick-
lung der Wissenschaft des Judentums Interesse haben».34  

Bis ab 1913 ein «Kalendarium» die erste Stelle einnahm, beginnt 
jedes Jahrbuch mit einem Rückblick auf das abgelaufene (jüdische) 
Jahr. Diese leitartikelartigen Rückblicke wurden bis 1916 von Martin 
Philippson verfaßt, 1917 von Ismar Elbogen, 1918 bis 1924 von Jacob 
Landau und dann wieder von Elbogen," überaus klangvolle Namen in 
der damaligen deutschen Judenheit.36  

Diese Jahresrückblicke geben, vom deutschsprachigen Raum ausge-
hend, aber die ganze Welt umgreifend, ein hervorragendes Bild von 
Stimmung und Weltverständnis des nationalgesinnten deutschen 
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Judentums unter deutlicher Abkehr vom politischen Zionismus. Als 
weltanschaulich wegweisend auch für die westfälischen Verbandsmit-
glieder sollen sie später noch näher gekennzeichnet werden. 

Feste Bestandteile der Jahrbücher sind bis 1922 die «Literarische 
Jahresrevue», meist erheblich umfangreicher als der «Rückblick» und 
bis zu seinem Tode 1909 von keinem geringeren betreut als von dem 
Verbandsgründer Gustav Karpeles selbst, und von 1899 bis 192o die 
«Mitteilungen aus dem Verband der Vereine für jüdische Geschichte 
und Literatur in Deutschland», herausgegeben vom geschäftsführen-
den Ausschuß. Neben einer knappen Übersicht über den Geschäfts-
gang zu Beginn, einer Aufzählung der Bezirksverbände, einer geraff-
ten Zusammenstellung über Korrespondenzen sowie über Vorstand, 
den geschäftsführenden Ausschuß und das Sekretariat enthalten die 
eigens nummerierten «Mitteilungen» jeweils ein Verzeichnis der Ver-
eine für jüdische Geschichte und Literatur und Berichte über deren 
literarische Tätigkeit im jeweils vorangegangenen Winterhalbjahr. Wir 
erfahren die jeweilige Mitgliedszahl, die Namen des Vorstands — in der 
Regel werden Vorsitzende, Schriftführer, Kassierer/Schatzmeister und 
Bibliothekar genannt —, die literarischen Aktivitäten und die Vortrags-
tätigkeit, vor allem die Namen und die Herkunft der Redner und ihre 
Themen. Diese «Mitteilungen» sollen ebenfalls noch im folgenden für 
die Geschichte der Juden in Westfalen in den ersten beiden Jahrzehn-
ten unseres Jahrhunderts ausgewertet werden. 

Von Band 24, 1921/22, an wird dieser Dienst aus finanziellen und 
anderen Gründen eingestellt, in der freilich ausgebliebenen Hoffnung 
auf Besserung.37  

Von «Kalendarium», «Rückblick», «Jahresrevue» und den «Mittei-
lungen» abgesehen wiederholen sich alle übrigen Beiträge zu den Jahr-
büchern nicht. Inhaltlich und zeitlich streuen sie weit. So enthält etwa 
der erste Band auf 331 Seiten 16 Aufsätze literarischen und geschicht-
lichen Inhalts in allgemein verständlicher Form und reicht von den 
Psalmen bis zu Gegenwartsproblemen. 

Durch den geringen Preis, 75 Pfennige je Heft, erreichte das Jahr-
buch außerordentlich hohe Auflagen, so 7.500 Exemplare im Jahre 
1909,38  und dürfte ein Mehrfaches an Lesern gefunden haben. 

5. Die «Rückblicke» als ideologischer Wegweiser der Vereine 

«Die Israeliten West- und Mitteleuropas sind seit nunmehr zwei 
Jahrzehnten in einem Kampf begriffen, der freilich nicht unmittelbar 
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an Leib und Leben bedroht, wie im Mittelalter, aber sie sonst um so 
schmerzlicher erregt, je überraschender er sie traf, und je empfind-
licher im letzten Jahrhundert ihr Ehrgefühl und ihre Vaterlandsliebe 
gewachsen sind. »39  Dieser allererste Satz der Rückblicke aus der Feder 
Martin Philippsons zeigt die Situation, aus der die Vereine entstanden 
sind, den das deutsche Judentum so schmerzlich treffenden Antise-
mitismus der späten 7oer Jahre des i9. Jahrhunderts und den notwen-
digen Kampf dagegen, dessen besondere Tragik darin bestand, daß die 
deutschen Juden ihr Vaterland in tiefempfundener Weise liebten. 

«Alle Dämonen des Mittelalters scheinen wieder entfesselt zu sein 
und der kleinen Schar Israels den Untergang zu drohen. Aber», so 
spricht derselbe Leitartikler sich und den Seinen selbst Mut zu, «wie-
derholen wir uns stets: wenn wir mutig, überzeugungstreu, festen Sin-
nes ausharren, wenn wir uns selber nicht aufgeben, so kann unserer 
guten und heiligen Sache niemand etwas anhaben».4° 

Den in jener Zeit diskutierten Ausweg in den Zionismus zu gehen, 
wurde aber nicht nur wegen der Bindung an das deutsche Vaterland 
verworfen. Philippson stellt an den Zionismus eine dreifache Frage: 
«Entspricht die Rückführung des Judentums zu der seit fast zwei 
Jahrtausenden überwundenen nationalen Beschränktheit seiner gro-
ßen geschichtlichen Aufgabe, die Idee des Monotheismus unter allen 
Völkern aufrecht zu erhalten und zu mehren; Zweitens, ist es möglich, 
die gebildeten und deshalb leitenden Klassen der europäischen Kultur, 
die nun einmal ihr Nährboden und Wirkungsfeld geworden ist, loszu-
reißen und nach dem Oriente zu übertragen; Drittens, ist gegenüber 
dem natürlichen Wunsche der Türken, Palästina in ihrer unmittelbaren 
Gewalt zu behalten» — heute würde an dieser Stelle vielleicht mit dem 
Heimatrecht des palästinensischen Volkes argumentiert werden —
«sowie der tiefinnerlichen Verknüpfung der Christenheit mit ihren 
Erinnerungsstätten im heiligen Lande, dessen Besitznahme durch die 
Juden überhaupt tunlich?» Philippson schließt hier mit einem empha-
tischen: «Nein, und dreimal nein!» und kennzeichnet den Zionismus 
«nicht nur als eine, obwohl an sich schöne Utopie, sondern auch als 
eine wirkliche Gefahr», da sich in seiner Folge der Antisemitismus im 
Abendland notwendig verstärken werde.41  

Bei allem Verständnis für zionistische Bestrebungen unter seinen in 
slawischen Ländern lebenden Glaubensbrüdern ist für Philippson und 
seine Gesinnungsgenossen der Zionismus keine Alternative, wobei 
ihm vor allem das erste Argument wichtig ist. So betont er 1912 noch 
einmal eindrücklich: «Das Bekenntnis zum Zionismus bedeutet den 
Verzicht auf die vieltausendjährige Berufung der israelitischen 
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Gemeinschaft zur Trägerin der reinen Gottesidee, zur Lehrmeisterin 
der Menschheit.»42  

Gerade weil der Zionismus für die überwiegende Mehrheit der deut-
schen Juden als «jüdischer Chauvinismus»43  keinen Ausweg bot,44  
wurde der Antisemitismus in Deutschland seismographisch genau 
registriert und analysiert, letztlich freilich in tragischer Unterschät-
zung seines Potentials. So schreibt Philippson 1904: «Der politische 
Antisemitismus hat in Deutschland offenbar keine Aussichten und ist 
wohl zum Absterben verurteilt; aber, wie wir wissen, mit dem 
Gefühls-, dem wissenschaftlichen und dem sozialen Antisemitismus 
steht es anders .»45  

Trotzdem gingen Deutschtum, Judentum und Religion in den Jahr-
büchern eine besonders innige Verbindung ein, als der Erste Weltkrieg 
ausbrach. «Nicht nur als Kulturmenschen, nicht nur als treue und 
begeisterte Deutsche, nein auch als treue und begeisterte Juden müs-
sen wir den Sieg Deutschlands und Österreichs in dem großen Kriege 
wünschen und um den Preis des Vermögens und des Lebens fördern. 
Unsere Sache . . . muß und wird siegen. Das walte Gott, der Hüter und 
Schirmer Israels! »46  

Und mit Begeisterung wird wenig vorher erzählt, wie sich drei 
Funktionäre zionistischer (!) Organisationen mit 32 anderen in Haifa 
lebenden jüdischen Deutschen in 21 strapaziösen Tagen zu Fuß, zu 
Schiff und mit der Bahn nach Deutschland durchgeschlagen haben, 
um «dem Rufe der Fahnen Folge zu leisten»,47  gilt es doch die Größe, 
ja die Existenz des Vaterlandes, an dem sie mit ihrem ganzen Herzen 
hängen!48  

Weit über die von «rauschhaftem Gemeinschaftsgeführl und patrio-
tischer Kriegsbegeisterung»49  getragenen Augusttage 1914 hinaus 
atmen die Jahrbücher eine für uns heute kaum mehr nachvollziehbare 
heilige Vaterlandsliebe. So schrieb in ihnen im Juli 1916 eine Königs-
berger Jüdin in einem bezeichnenderweise «Jüdische Kriegsgedanken» 
betitelten Aufsatz: «Man umschließt eben sein deutsches Vaterland mit 
einer Liebe, wie sie nur einem Gute gezollt wird, das man Jahrhun-
derte lang vergeblich ersehnt hat, mit einer so starken Liebe, daß sie 
um Gegenliebe unbekümmert sich einfach glücklich schätzt, dem 
deutschen Vaterlande angehören und ihm dienen zu dürfen. »5° 

In dem letzten von ihm geschriebenen Rückblick stellt Philippson 
1916 für seine Glaubensgenossen in unverhohlenem Stolz fest: «Sie 
sind mit freudiger Begeisterung in die Reihen der Kämpfer geeilt, und 
zwar nicht nur infolge dienstlicher Verpflichtung, sondern auch beson-
ders als Kriegsfreiwillige. Siebzehn- und Achtzehnjährige unter der 
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israelitischen Jugend, noch halbe Kinder, haben Gesundheit und 
Leben jubelnd dem teuren Vaterland zu Gebote gestellt. Die Eingetre- 
tenen haben dann in vollem Maße ihre Pflicht getan. Tausende von 
ihnen sind schon verwundet, gefallen. Alle Regierungen haben den 
Mut und die kriegerischen Verdienste der jüdischen Soldaten aner- 
kannt. . . . Mindestens 4.000 von ihnen haben das Eiserne Kreuz 
II. Klasse erhalten — weit über den Prozentsatz des jüdischen Elements 
in Deutschland hinaus . »5' 

Bei Ismar Elbogen, Philippsons Nachfolger in dem verantwortungs-
vollen Amt des Chronisten, wächst neben dem ebenfalls ausgedrück- 
ten Stolz auf die jüdischen Kriegsleistungen im Blick auf die Nach- 
kriegszeit schon die hellsichtige Angst: «Die Antisemiten sind jetzt 
schon am Werke, für die Zeit nach dem Kriege den Boden vorzuberei- 
ten . . . Es darf nicht unausgesprochen bleiben, daß in veitesten Krei-
sen ein Wiederaufleben wildester antisemitischer Leidenschaften 
befürchtet wird.»52  

Dies wurde nur zu wahr, als Deutschland geschlagen und geknebelt 
am Boden lag. «Eine Welle des Antisemitismus», stellt Eugen Fuchs 
am 28. Mai 1919 für den «Central-Verein» auf dessen erster Nach- 
kriegstagung fest, sei «emporgerauscht, die alles übertraf, war wir für 
möglich gehalten haben».53  Entsprechend konnte das Jahrbuch 1920 
klagen: «In seiner häßlichsten Gestalt aber zeigt sich der moralische 
Verfall an den wüsten Ausbrüchen der Judenhetze, wie das abgelau-
fene Jahr sie als giftigste Frucht der Nachkriegs-Ära gezeitigt hat.»54  

Und später 1923/24: «Die Pogromhetze, deren sich vor wenigen 
Jahren der wildeste Judenfeind geschämt hätte, macht sich jetzt scham-
los breit.»" 

Es wurde nicht besser. 1925 stellt Ismar Elbogen fest: »Haß und 
Vorurteil gegen die Juden sind stärker als je, selbst an der Stätte des 
Gerichts, wo unparteiisch Recht gesprochen werden sollte, machen sie 
sich bisweilen rücksichtslos geltend. Beschimpfungen jüdisch-religiö-
ser Schriften oder Einrichtungen, Beschädigungen von Synagogen, 
Schändungen von Friedhöfen gehören nicht zu den Seltenheiten.»56  
Und: «Bei einem Rundblick über die politische Entwicklung Europas 
drängt sich die Erkenntnis auf, daß sie im Zeichen der Reaktion, wenn 
nicht gar des Faschismus steht.»57  
Und ein Jahr später: 

«Darüber aber darf sich niemand einer Täuschung hingeben, daß 
der völkische Wahn und vor allem die Theorie von der Minderwertig- 
keit und Verworfenheit der jüdischen Rasse die Gemüter tief vergiftet 
und in den politisch und wirtschaftlich maßgebenden Kreisen 
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Deutschlands eine über Erwarten starke Wirkung hervorgerufen 
hat. » 58  «Jetzt liegen vollgültige Beweise dafür vor, daß eine planmäßige 
völkische Agitation darauf ausgeht, die Juden in Deutschland wirt-
schaftlich zu isolieren und dann zu vernichten. »59  

Als geradezu gespenstisches Kuriosum darf angemerkt werden, daß 
sich Juden in dieser Zeit nach dem «Dritten Reich» sehnen konnten, 
natürlich nicht dem, was die Nationalsozialisten darunter verstanden. 

Hoffnungsvoll heißt es in den Jahrbüchern: »Es bricht einst der Tag 
an, wo wir das Gute tun werden, bloß weil es gut ist. Daß dieses dritte 
Reich einmal kommen wird, ist nicht mathematisch, wohl aber 
geschichtlich sicher.» Auf die selbstgestellte Frage, «wann dieses dritte 
Reich sich vollenden wird», tröstet der heute so gänzlich widerlegte 
Prophet, der Soziologieprofessor Dr. Ludwig Stein, seine Gemeinde: 
«Wir Juden haben warten gelernt. Wir werden unseren säkularen 
Kampf gegen Brutalität und Bestialität in den menschlichen Bezie-
hungsformen erst aufgeben, wenn unsere Ideale verwirklicht sein 
werden. »60  

Von solchen idealistischen Tagträumern abgesehen war der Ausblick 
für die deutsche Judenheit auch ohne den neu aufsteigenden Antise-
mitismus düster. Schon 1903 hatte Philippson in einem «Rückblick» 
festgestellt, zwischen 1895 und 3900 hätten »die jüdischen Deutschen 
nur um 3 i/3  Prozent, die andersgläubigen um 8 i/3  Prozent zugenom-
men», für welche «betrübliche Erscheinung» er im folgenden auch im 
einzelnen Gründe aufführt.' 3909 klagte er, der jüdische Bevölke-
rungsanteil sei von 1871 bis 3905 von 1,32 % auf I.' (3/0 zurückgegan-
gen.' Die Zahlen der Volkszählung von 1925 gaben Philippsons Nach-
folger Elbogen zu noch größerer Sorge Anlaß: «Die Ziffern der Stati-
stik sind für die Juden überaus traurig . . . Denselben trostlosen 
Zustand verrät jedes Kapitel der Statistik, z. B. erfahren wir, daß es 
3926 nur noch 93 jüdische Volksschulen in Preußen gab, gegenüber 
153 bei der vorangegangenen Zählung, was eine Abnahme von fast 
4o % bedeutet, während die Zahl der angestellten jüdischen Lehrer um 
etwa 3o% zurückging. So droht das vor einem Jahrzehnt geprägte 
Wort vom «Untergang der deutschen Juden» zur Wahrheit zu werden. 
In letzter Stunde ruft der «Wohlfahrtsausschuß des preußischen Lan-
desverbandes jüdischer Gemeinden» in einem «ernsten Wort an die 
jüdische Gemeinschaft» die jüdischen Männer und Frauen auf, der 
Gefahr zu begegnen, die der Judenschaft in Deutschland droht, wenn 
die natürliche Vermehrung weiterhin unterbleibt und sie an Gesund-
heit und Lebenskraft weiter verkümmert. »63  
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6. Die Organisation des Verbandes in Westfalen 
und seine zahlenmäßige Entwicklung 

Der Verband besaß in Westfalen sieben Vereine, die von Anfang an 
dabei waren: Bochum, Brakel, Dortmund, (Dortmund-)Hörde, 
Höxter, Lage und Lippstadt mit insgesamt 430 Einzelmitgliedern.4  
278 von ihnen waren im Ruhrgebiet beheimatet. Fünf Jahre später 
hatte sich die Zahl der Vereine verdoppelt mit jetzt 74o Mitgliedern, 
ein zweifach schnelleres Wachstum als im Reich. Dieser Erfolg, lassen 
uns die Vereinsnachrichten 1905 wissen, «erfüllt uns mit Genugtuung 
und läßt uns mit froher Zuversicht in die Zukunft blicken».65  1907 
freuen sich die Herausgeber, «konstatieren zu dürfen, daß das Inter-
esse für unsere Bestrebungen in steter Zunahme begriffen ist»." 

Der Höhepunkt der Verbandstätigkeit wurde wie im Deutschen 
Reich so auch in Westfalen unmittelbar vor dem 1. Weltkrieg erreicht. 
1914 wurden in der Provinz Westfalen und im Fürstentum Lippe in 
zusammen 25 Vereinen 1496 Einzelmitglieder gezählt. Von da an ging 
es etwa gleichschnell abwärts wie vorher aufwärts: 1920, dem letzten 
Jahr, aus dem uns Zahlen vorliegen, waren im Raum des heutigen 
Westfalen nur mehr 1181 Mitglieder in zwanzig Vereinen organisiert.67  

Organisatorisch verfügte der Verband ab 1901 über fünf Unterglie-
derungen im Deutschen Reich. Von ihnen erfassen zwei auch den west-
fälischen Raum. Zum Bezirksverband Westfalen-Rheinland mit Sitz in 
Bochum, ab 1912 in Essen, zählten an westfälischen Synagogenge-
meinden außer Bochum, Hörde, Dortmund, Witten und Gelsenkir-
chen-Wattenscheid. Zum Bezirksverband Westfalen-Lippe gehörten 
Brakel, Detmold, Hamm, Höxter, Lippstadt, Marsberg, Steinheim, 
Unna und Warburg. Hier wechselte der Vorstand 1908 von Brakel nach 
Warburg und 1912 von da nach Hameln. 

Die Verteilung der westfälischen Vereine für jüdische Geschichte und 
Literatur im Lande macht die folgende Karte deutlich (s. S. 230): Be-
trachten wir die Karte, fällt auf, daß der Schwerpunkt der Vereine (und 
der Mitgliederzahlen) fast noch stärker als am Anfang im Ruhrgebiet 
lag. Relativ stark ist auch der damalige Regierungsbezirk Minden ver-
treten, während das weite Münsterland, von dem an seinem westlichen 
Rand liegenden Bocholt abgesehen, nur in der Hauptstadt eine Nieder-
lassung besaß, die zudem erst spät, 1911, in Erscheinung trat, dann 
aber mit sofort 220 Migliedern der mit Abstand mitgliederreichste Ver-
ein in Westfalen wird und diese Stellung fast bis zum Ende der über-
schaubaren Geschichte beibehält. In dem Verein in Münster dürften 
auch Juden aus dem umgebenden Münsterland vertreten gewesen sein. 
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Anderswo ist eine städteübergreifende Organisation auch unmittel-
bar bezeugt. Neben Gelsenkirchen-Wattenscheid, wo dies schon im 
Namen ausgedrückt wird, gehören auch in Recklinghausen dem Ver-
ein Juden aus Nachbarstädten wie Herne und Haltern an." 

Noch ausgeprägter ist die Mittelpunktsfunktion für Gütersloh 
nachweisbar: Hier hat der Verein Mitglieder aus Beckum, Herze-
brock, Neuenkirchen, Oelde, Rheda und Versmold.69  1910 erstmals 
mit 62 Mitgliedern in den «Mitteilungen» aufgeführt, steigt deren Zahl 
bis 1914 auf 160 an und bleibt auf dieser Höhe bis 192o. Damit über-
nimmt die Gemeinde in Gütersloh am Ende der überschaubaren Ent-
wicklung die Spitzenstellung im damaligen Westfalen und Lippe. 

Zum Verein in Lage zählten zunächst alle Vereinsmitglieder des klei-
nen Fürstentums Lippe. Entsprechend finden wir 1899 dort neben 
H. Vogel aus Lage als Vorstand den Lemgoer Rektor Saphra als Schrift-
führer, H. Blank aus Horn als Schatzmeister und als weitere Vor-
standsmitglieder A. Flaut aus Detmold und J. Kabaker aus Lemgo.7° 

Wie bei dem Gütersloher Verein nahmen also auch hier manche Mit-
glieder wohl regelmäßig umständliche Reisen auf sich, um am Vereins-
leben in dem ganz im Westen des Fürstentums gelegenen Lage teilzu-
nehmen. Auch als 1903 in Detmold der Leopold-Zunz-Verein gegrün-
det wurde, nannte sich der Lager Verein weiterhin Lippescher Landes- 
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verein, dem Juden aus entfernten Teilen des Fürstentums ange-
hörten!' 

Auffallend ist auch das Bild, das uns die Zahlen über das «Grün-
dungsmitglied» Hörde vermitteln: von 45 Mitgliedern fällt deren Zahl 
bis 1907 auf 32, bricht 1916 ganz ab und erreicht im letzten Jahr I920 
unter dem Namen «Jüdischer Gemeindeverein» mit Jugendgruppen 
und einer Gesangsabteilung etwa ioo Mitglieder? Hier zeigt sich 
offenbar eine neue Organisationsform, die nach den allgemeinen Ver-
lusten der Kriegszeit in die Zukunft wies. 

Sehr große Vereine mit hundert und mehr Mitgliedern und relativ 
kontinuierlicher Entwicklung sind in Bochum (Höhepunkt 1910/11 
mit 125 Mitgliedern) Dortmund (Höhepunkt 1933/34 mit i6o Mitglie-
dern)73  und Gelsenkirchen-Wattenscheid nachweisbar, wo von 3905-
3935 ein Bestand von hundert gehalten werden kann. 

Demgegenüber überrascht es, große Gemeinden überhaupt nicht 
vertreten zu sehen. Es fehlt vor allem Bielefeld, das um die Jahrhun-
dertwende fast i000 Juden zählte,74  aber auch, um nur die größten 
nicht erwähnten Gemeinden zu nennen, Bottrop, das 1932 noch 35o 
Mitglieder der Synagogengemeinden aufwies, Wanne-Eickel mit 270, 
Minden mit 229 und Soest mit 192 Mitgliedern, um von Lünen (140), 
Laasphe (325), Burgsteinfurt (122), Ahlen (137), Salzuflen-Schötmar 
(im), Rheine (Im.), Lüdenscheid (112), (Gelsenkirchen-)Buer (305), 
Borken (Io2) und Siegen (wo), die alle noch dreistellige Mitglieder-
zahlen erreichten75, zu schweigen. 

Warum es in diesen Städten zu keinen Verbandsniederlassungen 
kam, vor allem nicht in Bielefeld, dessen Gemeinderabbiner Dr. Lo-
blenz nachweisbar mehrfach vor westfälischen Vereinen Vorträge 
hielt,76  ist bislang ungeklärt. Über die möglicherweise von Gemeinde 
zu Gemeinde verschiedenen Gründe geben vielleicht die zu vielen der 
aufgeführten Gemeinden erhaltenen Akten noch Auskunft.77  

Eine Erklärung für die ungleichmäßige Verbreitung der Vereine liegt 
darin, daß sich offenbar einige tatsächlich bestehende Vereine aus 
finanziellen oder anderen Gründen nicht dem Verband anschlossen. 
So richtete dieser 3907 «an sämtliche Vereine die dringende Bitte, dem 
Verband als ordentliche Mitglieder beizutreten und regelmäßige Jah-
resbeiträge an die Kasse des Verbandes abzuführen»? 

Auch wenn nur 32 der 72 von der Zentralwohlfahrtsstelle der deut-
schen Juden aufgeführten westfälischen Gemeinden zum Verband 
gehörten, darf eine flächendeckende Verbreitung angenommen wer-
den, vom Sieger- und Wittgensteiner Land und einige Strichen im 
Sauerland abgesehen, da neben den Lager, Gütersloher und Reckling- 
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häuser Vereinen, die Ableger in Nachbarorten besaßen, fast mit Sicher-
heit angenommen werden dar, daß ab 1911 dem besonders starken Ver-
ein in Münster viele Juden des Münsterlandes angehörten. 

Beliebtheit und Einfluß der Vereine für jüdische Geschichte und 
Literatur werden durch einen hohen Organisationsgrad bestätigt: 
1900 waren von damals 20640 westfälischen Juden (ohne Lippe), 453, 
d. h. über 2. % (2,19 %) Vereinsmitglieder, 1910 nahezu 5 % (4,75 %) 
und auf dem Höhepunkt der Verbreitung 1914 weit über 6 % (6,63 °/0), 
um dann bis 1920 auf etwas über 5 % (5,26 %) abzusinken." Diese 
Prozentzahlen sind von Anfang an ein Mehrfaches dessen, was trotz 
einer Neubesinnung auf Tradition und Geschichte heute in Heimatver-
einen organisiert ist.' 

7. Die Bibliotheken 

Die Vereine versuchten von Anfang an, Bibliotheken aufzubauen. 
Der Verband half dabei mit Büchergaben, etwa 1908 mit einer Sendung 
an etwa 5o Vereine» unter denen auch westfälisch-lippische gewesen 
sein dürften. 

In Westfalen lassen sich ab 1901 Büchereien mit freilich meist gerin-
gem Bestand nachweisen, so in 

Bochum (ab 1902 mit 35o, 1916 mit 600 Büchern) 
Brakel (1901: 55) 
Dortmund (1901: 70, 1917: 300) 
Gelsenkirchen Wattenscheid (1901: 6o) 
Herford (ohne nähere Angaben) 
Hörde (1901: 30) 
Höxter (1901: «kleine Bibliothek») 
Lippstadt (1902:50) 
Recklinghausen (1901: «Bibliothek im Entstehen») 
Steinheim (1902: 15) 
Unna (1903: «Bibliothek im Entstehen») 
Warburg (1902: «kleine Bibliothek») 

Welche Bücher im einzelnen eingestellt wurden, entzieht sich unse-
rer Kenntnis. 1916 verteilte der Verband an sämtliche Vereine unent-
geltlich Professor Hermann Cohens Schrift: Deutsche und Juden.' 

Eine ungefähre Vorstellung können wir uns aber auf Grund der 
Empfehlungen machen, die der Verband für eine kleine jüdische 
Bibliothek aussprach, «wie sie für unsere Literaturvereine durchaus 
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notwendig ist».83  Hierbei unterschied der Verband wissenschaftliche 
und erzählende Literatur. 1903 gliedert er die wissenschaftliche Litera-
tur in die vier Abteilungen: 

1. Bibel (mit 13 Titeln) 
2. Geschichte (mit 49) 
3. Literaturgeschichte (mit 48) 
4. Religionslehre, Erbauungsliteratur und Verwandtes (mit 32) 

Die hier vorgeschlagenen i 52 Titel repräsentieren, soweit der Verfas-
ser dies beurteilen kann, den damaligen Stand der Wissenschaft des 
Judentums. Dabei fehlen auch christliche Autoren nicht wie 
H. L. Strack mit seiner Einleitung in den Talmud und 0. Stobbe mit 
seinem bis heute nicht überholten Werk: Die Juden in Deutschland 
während des Mittelalters. Natürlich sind, um nur einige zu nennen, 
H. Graetz, S. Dubnow, M. Güdemann, L. Zunz und viele andere ver-
treten, die die einzigartige Stellung der deutschen Juden innerhalb des 
Weltjudentums vor dem i. Weltkrieg begründet und getragen haben. 

Bei dem hier skizzierten Vorschlag des Verbandes handelt es sich um 
nichts weniger als um den Versuch, überall im Lande judaistische 
Spezialbibliotheken von außerordentlichem wissenschaftlichen 
Anspruch und Niveau zu begründen. Hier wird eine literarische, reli-
giöse und geschichtliche Bildung in einer Tiefe und Breite dargeboten, 
wie sie sicher nur von wenigen Benützern eingelöst werden konnte. 

Und doch wird, wie in demselben Vorschlag ausdrücklich betont 
wird, die wissenschaftliche Literatur aus pädagogischen Gründen den 
erzählenden Werken nachgeordnet, die als «wichtigster Teil einer jüdi-
schen Musterbibliothek» bezeichnet wird» Diese sollte im Idealfall 
an «Jugendschriften» 3 r Titel enthalten, an Erwachsenenliteratur 172. 

So verhalten sich in der Musterbibliothek die wissenschaftlichen 
und erzählenden Werke mit 152 und 203 Titeln wie 3:4. 

8. Die Vorträge 

Durch Vorträge belehrend, aufklärend und integrierend zu wirken, 
war nach den oben zitierten Statuten das Hauptanliegen des Verban-
des. 

Schon im 2. Jahrbuch veröffentlichte er eine «Rednerliste der Litera-
turvereine».85  Sie enthält I I0 Namen, meist mit dem Doktortitel aus-
gezeichnete Rabbiner, daneben Lehrer, Professoren, zum Teil klang-
volle Namen der deutschen Judenheit, aber nur relativ wenige Ange- 
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hörige anderer Berufe. An Westfalen wird der Lehrer Em. Gold-
schmidt aus Brakel und die Rabbiner Dr. Lange aus Warburg und 
Dr. E Coblenz aus Bielefeld aufgeführt. 1901 treten noch der Lehrer 
S. Katz aus Gelsenkirchen hinzu" und der Prediger A. Plaut aus 
Detmold.87  

Später standen noch weitere westfälische Kräfte zur Verfügung. So 
halten 8904 in Witten Rabbiner Dr. David aus Bochum, die Lehrer 
Goldschmidt aus Dortmund und Mayer aus Witten, dieser sogar zwei-
mal, Siegfried Freund aus Dortmund und ein Fräulein Sachs aus 
Bochum Vorträge'', 1906 in Unna wiederum Fräulein Sachs, dazu die 
Lehrer Buchdahl aus Unna, Abt aus Hagen und Schweriner aus Salzuf-
len sowie Rabbiner Dr. Coblenz aus Bielefeld.89  

Im Jahrbuch 8903 findet sich eine aufschlußreiche Themenliste für 
Vorträge: Biblisches findet sich neben Talmudischem und Geschichtli-
chem. Große Juden werden vorgestellt, weltgeschichtliche Leistungen 
bekanntgemacht oder vertieft, dogmatische, ethische und philosophi-
sche Fragen behandelt, das Verhältnis zwischen Christentum und 
Islam, das zwischen Juden und Deutschen thematisiert.9° Natürlich 
konnte ein derartiges Programm nur in einem vieljährigen Vortragszy-
klus durchgeführt werden. Dann freilich war es ein Bildungsangebot 
von erlesenem Rang." 

Es wurde ständig aktualisiert. «Sämtliche Vereine», heißt es zwei 
Jahre später, «erhalten jährliche Rednerlisten und sind dadurch in die 
Lage versetzt, Redner und Themata nach eigenem Ermessen zu 
wählen .»92  

Ein anspruchsvolles Vortragsprogramm durchzuhalten, hing von 
der Größe eines Vereins, seinen finanziellen Möglichkeiten, aber 
offenbar auch stark von der Rührigkeit der jeweiligen Vorsitzenden 
und ihren Beziehungen zu der Berliner Zentrale ab. So bot etwa im 
ersten Berichtsjahr 8898/99 der Brakeler Verein seinen 24 Mitgliedern 
wohl dank des besonderen Engagements seines Vorsitzenden Julius 
Flechtheim" um die Hälfte mehr Vorträge an als der mehr als viermal 
so große Bochumer Verein," dazu noch Diskussionsabende, die von 
Bochum nicht überliefert werden. Wie es im Schlußsatz von Brakel 
heißt, «beteiligen sich fast alle Mitglieder daran». 

Um einen Eindruck zu vermitteln, sei hier das Winterprogramm des 
Brakeler Vereins 1898/99 mitgeteilt: 
Dr. G. Karpeles, Berlin: Ein Blick in die jüdische Geschichte 
Dr. A. Kohut, Berlin: Der Berliner jüdische Salon in der ersten Hälfte 

dieses Jahrhunderts 
Dr. L. A. Rosenthal, Pr.-Stargard: Psalmen und Weltliteratur 
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Dr. Simchowitz, Köln: Die Juden im alten Rom 
E. Michaelis, Höxter: Muhammed und die Juden 
J. Flechtheim, Brakel: Bismarcks Stellung zum Judentum.95  

Überwogen hier geschichtliche Themen, so forderte 1914/18 natür-
lich der Krieg auch inhaltlich seinen Tribut. So bot 1918 der Castroper 
Verein seinen Mitgliedern nur zwei Vorträge: 
Rabbiner Dr. David, Bochum: Die Anteilnahme der deutschen 

Juden in den Kriegen 813/14, 
1866 und 1870/71 

Lehrer S. Nußbaum, Castrop: Die wirtschaftlichen Leistungen der 
deutschen Juden in dem Weltkriege .96  

Im selben Jahr hielt Dr. L. Hirschberg, Berlin, in Detmold den Vor-
trag: Die Kriegshelden der Bibel in der deutschen Musik.97  

Bei allem Engagement hätte ein so kleiner Verein wie der in Brakel 
vor allem finanziell ein solches weitreichendes Vortragsprogramm wie 
das vorgestellte nicht durchhalten können, da wohl allein die Reisespe-
sen der von weither stammenden Redner die eigenen Mittel weit über-
schritten haben dürften. 

Aus diesem Grunde wurden die kleineren Vereine aus einem eigens 
begründeten Reiserednerfonds geldlich unterstützt. 

Das personelle und finanzielle Engagement des Verbandes scheint 
von einigen Vereinen auch ausgenützt worden zu sein. Sie erwarte-
ten, klagen die Mitteilungen 1913, «daß der Verband ihnen auf sei-
ne Kosten die gewünschten Redner schicken werde».98  Schon ganz 
am Anfang seiner Tätigkeit muß der Geschäftsführende Ausschuß bit-
ten, die Forderungen nach Rednern niedriger zu stellen und nicht im-
mer die klangreichsten Namen haben zu wollen.99  Freilich wird 
später auch zugegeben, daß «nicht alle, die sich zu Vorträgen melden, 
auch die dazu geeigneten Kräfte sind».`°° Dazu sei man, fügen sie 
selbstkritisch hinzu, «auch häufig bei der Wahl der Redner und 
der Themata nicht volkstümlich genug» gewesen. `°' 

9. Die Jahrbücher als Quelle für die Geschichte der Juden in Westfalen 

Ohne Zweifel war der Verband der Vereine für jüdische Geschichte 
und Literatur in den beiden ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts 
im Deutschen Reich und in Westfalen eine geistige Macht unter der 
jüdischen Bevölkerung. Da die Vereine, vom nordwestlichen Münster-
land, dem Siegerland und Teilen des Sauerlandes abgesehen, über ganz 
Westfalen und Lippe fast flächendeckend verteilt waren, dürfen wir 
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annehmen, daß große Teile der westfälischen Judenheit von der geisti-
gen Kultur, die die Jahrbücher vermittelten, über die Vereine berührt 
und positiv beeinflußt wurden. 

Daß auf dem Höhepunkt der Entwicklung unmittelbar vor dem 
. Weltkrieg 6 Prozent aller westfälischen Juden in den Vereinen orga-

nisiert war, zeigt ein ungewöhnlich starkes, über die eigentliche Bil-
dungsschicht weit hinausgehendes allgemeines historisch-literarisches 
Interesse. 

Wenn jeder i5. Jude Westfalens einem dem Verband angeschlosse-
nen Verein angehörte — sicher gab es zusätzlich wie im Reich so auch in 
Westfalen und Lippe Vereine, die dem Verband nicht beigetreten 
waren,'°2  — ist der Schluß erlaubt, daß die im Jahrbuch vertretene ideo-
logisch-politische Gesamtlinie in der westfälischen Judenschaft breit 
vertreten wurde, vielleicht sogar für sie repräsentativ war. 
Vor allem die für das geistige Leben wichtige Gebildetenschicht wie 
Rabbiner und Lehrer dürfte, wie deren starke Beteiligung in den Lei-
tungsgremien der Vereine zeigt, in dem Jahrbuch einen geistigen Weg-
weiser gesehen haben. 

Die Vereinsmitglieder waren, wenn dies richtig ist, bei aller inneren 
Verbindung, ja Liebe zum deutschen Vaterland gleichzeitig ihrer jüdi-
schen Eigenart bewußt und pflegten diese. Wie das oben ausgeführte 
Beispiel der 1914 zu den deutschen Fahnen eilenden Israelpioniere 
zeigt, i°3  wurde offenbar bis in zionistische Kreise hinein ein Gegen-
satz zwischen jüdischem Bekenntnis und kultureller und politischer 
Zugehörigkeit zu Deutschtum und Deutschem Reich nicht empfun-
den oder als in einer höheren Einheit aufgehoben betrachtet.'°4  

Wenn Gustav Landauer, der als Sozialist und Freund Martin 
Bubers'°5  nicht im Verdacht einer unkritischen Haltung zum Problem 
steht, am Vorabend des 1. Weltkrieges schrieb: «Mein Deutschland 
und Judentum tun einander nichts zuleid und vieles zulieb . .. Ich 
erlebe dieses seltsame und vertraute Nebeneinander als ein köst-
liches .. . Ich akzeptiere den Komplex, der ich bin, und hoffe noch 
vielfältiger eins zu sein, als ich weiß,»i°6  so dürfte er vielen westfäli-
schen Juden seiner Zeit, die sonst anders denken mochten, aus dem 
Herzen gesprochen haben. 

Genau in diesem Sinne rief am 27. Dezember 1900 Dr. M. Spanier, 
1911 Gründungsvorstand des Vereins für jüdische Geschichte und 
Literatur in Münster, in der Festrede anläßlich des 75jährigen Beste-
hens der Marks-Haindorfschen Stiftung bei Bewahrung der jüdischen 
Eigenart zu einem verinnerlichten deutschen Patriotismus auf und hält 
den Antisemiten das Dichterwort entgegen: 
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«Ihr könnt mir das Gefühl nicht rauben, 
das freudig-stolz die Brust mir schwellt, 
trotz eurer: Deutschland über alles, 
ja, über alles in der Welt.«'°7  

Es entspricht der von Martin Philippson repräsentierten Haltung 

des Jahrbuches und des hinter ihm stehenden Verbandes, daß fast 5oo 

westfälische Juden, von denen viele freiwillig ausgezogen waren, ihre 

Verbundenheit mit dem deutschen Vaterland und dem heißen Wunsch, 

nach Kriegsende auch im Bewußtsein der anderen Deutschen die volle 

Gleichberechtigung zu erhalten,'°8  mit dem Soldatentod besie-

gelten. 1°9  
Erlauben uns so die Jahrbücher und hier vor allem die leitartikelar-

tigen Bestandsaufnahmen zu Beginn jedes Heftes einen indirekten 

Blick in die geistige Welt wesentlicher Teile auch der westfälischen 

Judenheit oder ihrer Eliten, so erfahren wir aus den «Mitteilungen aus 

dem Verband der Vereine für jüdische Geschichte und Literatur» zwi-

schen 1899 und 192o viel über Organisation und Verbreitung der Ver-

eine, die Zahl ihrer Mitglieder, die Namen, die Funktionen und zum 

Teil auch Berufe ihrer Repräsentanten, eine auch prosopographisch 

wertvolle und bisher, soweit bekannt, überhaupt noch nicht ausgewer-
tete Quelle zur Geschichte der Juden in Westfalen. 

Die Zahl der Vereinsmitglieder dürfte ungefähr mit der Mindestzahl 

der sich bewußt als Juden fühlenden Gemeindemitglieder gleichzu-

setzen sein. In den Vorstandslisten begegnen uns die Namen besonders 

engagierte Israeliten, wie man damals sagte. Wir lesen von literari-
schen und historischen Aktivitäten, Vorträgen und anderen Bildungs-

veranstaltungen, daneben von jüdischen Vereinsbibliotheken. Die Vor-

tragsthemen spiegeln in gewisser Weise (neben den Vorlieben der Vor-

sitzenden) die Interessen der jüdischen Öffentlichkeit. Nicht zuletzt 

tritt uns in den zum Teil hochgesteckten Programmen und anspruchs-

vollen Vorträgen ein wesentlicher Teil der innerjüdischen Bildungsar-

beit entgegen. 
Wer sich über Juden in Westfalen und Lippe ( und nicht nur hier) in 

den ersten beiden Jahrzehnten des 2o. Jahrhunderts unterrichten will, 

sowohl über das zum Teil nur mittelbar erschließbare geistige Leben 

als auch über Zahlen, Daten und Namen, dürfte die Jahrbücher und 

die Mitteilungen mit Gewinn zur Hand nehmen."' Zum Teil findet er 

hier sogar geschichtliche Nachrichten über einzelne Gemeinden, die 

bisher noch nicht bekannt waren, wie etwa, daß den Warburger Juden 
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nach dem i. Weltkrieg ein ungewöhnlich starker Antisemitismus ent-
gegenschlug."' 
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Anhang Nr. 2 

Vortragsthemen für die Vereine für 
Deutschland, vorgeschlagen vom Ge 
ber 1902. 
aus: Jahrbuch 1903, Mitteilungen Nr. 

Tic 231bel. 
Ter Linflid; ber 23ibel auf hie 

inettidifklie Stuftnrettintidelittig. 
Tic lioefic her Vittel. 
Tiegsin I men. 
Tir 13roilfirien. 
Tnt bnbtjlnnijd)e (Exil. 
Tie Tint fabôer. 
.fterabeî. 
mie Ictiett .1."nge InItt 53erilloleut. 

Vfmriiiier lit 'tirer tuntyren 
23ebentung. 

Selotba .finttafi unb bie 
Ter Zaittutb. 
Ter sil/ibn-titi). 
STtobbi Vitibn ittib e3ar nottibn. 

itbentitunt tittb 
Tie linrites. 
.ennbia. 
Tic 	ipattiicb . araftijcbe 

periobe. 
Gnionto 
Sefinba Spaleui. 
noie ginittutni. 

Tie Aretimiiae ittib bie tuben. 
Tie paitiilie ibn tira. 
Smunatiii5ttit0 tint) Ffiefartnntion in 

fibrer 	tellung aitut 
SuhrIttletitqlltlflen itn ¶D itieiniter. 
Tie 9.3ebentung her 3nbett fût bie 

Œrljaltittig ber 23.3iiienicbaften. 
Tic Q.3ebentting ber %ben Ifir bie 

bed Bettiiatibelt3. 
Tie 2.1)elitinfutte ber Subett att ben 

Geeinf)rien uttb entberfungen. 
Tie 2iertreibung ber 3ubett nti 

eunnien. 
Tie fatitifie 9.11tarbattel. 
Tie nurieriett ber Siabbata. 
liriel .lcorta itt Daffffieit inib 

Tirl)tung. 
Tic 	fter8te. 
Tic DMebi3in in 23ibe1'tub Zaftnitb. 
Ucie fiai elyintlyt bent ctubentiptat 

8tt uerbanfen? 
Tic Suben in Sicilien.  

jüdische Geschichte und Literatur in 
schâftsführenden Ausschuf3, Dezem- 

Io für 1902, S. 57. 

uttb ber Zaintubprovrt. 
Diennifiance unb SubenVittut. 
sRefonnntint tut b 	n heittipmt. 
Tie 	int (çit)elto. 
Tic 2tolfc3litteratitr ber Snben. 
Ga bba 	i :tjetti 
Vin ber (53ten4e ;tueier nitlittr. 

epoden. 
Ttaied nenbefejorpt uttb leine 

edtttle. 
Tie (Littati3iitalion her ,itbeit. 
(tiabriet 9iiefter, whoff grentiettx, 

Muid Witinieriere. 
Tic Stiben in her bettticbett 

ralltr. 
Tie Stiben in her Veltlitieraittr. 
Tic %itietett heft (5i4etto. 
Tic 3erlitter Galette. 
Tic (çieicI)ititte 	Subenfinfief. 
Tie fnhiale 	rt.tge in ber 23iitei. 
Tie 	tefiting her irnit 

Uleligion 'tub inaturniiiienidinft. 
Tie 13iibagogif ber 23ibe1 tutti beei 

%altnitb. 

	

bee 	 ben 
Zsuben. 

.nciiicittliett 'tub 3olf3icititien. 
Tic Œtitif 	tibentiptitte. 
Tut:pneu intb 011attbeneartifef. 
Tic nettfertiifclie 2itteratitr. 
Tenfintiler unb 9111.4rabutigen in 

23abutott it. îlegtipten. 
Tie (53eice negett ben Ditelier. 
Viderbatt tittb .funibtuerf int Suben. 

neber Zoierattà. 
ToC Subetittptut u. bie Tic4tittbett. 
Tie jïtbijdjen Uefte. 
Tic 13ffictiteit gegen e3aterIattb titib 

Dbrinfeit. 
Tie Uniterlificbreit itt 23ibet unb 

%afittitb. 
Tic Uiiicijitenfiebe in 23itiel itub 

Zaftintb. 

	

Sfiblicbe unb 	 Moral in 
oeicflicbtficber Œtthuidelting. 

Tic Éirrion bee Subentfutnte. 
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ANMERKUNGEN 

Er setzte schon in der Weimarer Zeit gegen den Nationalsozialismus ein 
und setzt sich bis in die Konzentrationslager fort, nicht nur bei dem weithin 
bekannt gewordenen Warschauer Aufstand, vgl. A. Paucker: Der jüdische 
Abwehrkampf gegen Antisemitismus und Nationalsozialismus in den letzten 
Jahren der Weimarer Republik, Hamburg 1968; H. Langbein: . . . nicht wie 
die Schafe zur Schlachtbank. Widerstand in den nationalsozialistischen Kon-
zentrationslagern, Fischer Tb 3486, Frankfurt 1980. K. Kwiet/H. Eschwege: 
Selbstbehauptung und Widerstand. Deutsche Juden im Kampf um Existenz 
und Menschenwürde 1933-1945, 2. Auflage, Hamburg 1986. 

2 Jahrbuch 1911, S. 2f; in ähnlichem Sinne konnte Herzl in seinen Tagebü-
chern mehrfach die Antisemiten als «unsere besten Freunde» kennzeichnen, 
vgl. E. Zechlin: Die deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg, Göt-
tingen 1969, S. 76. 

3 Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in 
Deutschland, 1932-1933, hrsg. von der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen 
Juden, daraus abgedruckt: Jüdische Gemeinden und Institutionen in der Pro-
vinz Westfalen 1932, in: Hans Chanoch Meyer (Hrsg.): Aus Geschichte und 
Leben der Juden in Westfalen. Eine Sammelschrift, Frankfurt 1962, S. 159—
I8 

4 P. Billerbeck: Vereinsorganisationen innerhalb der Judenschaft Deutsch-
lands, in: Nathanael 20,1904, Heft 2,5.33-61, und 3, 66-92, 21,1905,5. I ff. 
Vgl. Jahrbuch 1908, S. 6-9. 

5 A. Margolius: Der Verein für jüdische Geschichte und Literatur in Berlin 
(1892-1927), in: Jahrbuch 1927, S. 166. 

6 Ebd. 
7 Vgl. A. Hellwing: Der konfessionelle Antisemitismus im I9Jahrhundert 

in Österreich, in: Veröffentlichungen des Instituts für kirchliche Zeitge-
schichte, 2. Serie: Studien, Band 2, Berlin 1972, S. 71. 

8 Zitiert nach L. Holländer: Artikel: Central-Verein Deutscher Staats-
bürger jüdischen Glaubens, in: Jüdisches Lexikon, Band 1, Berlin 1927, 
Sp. 1289 f. (benützt im Nachdruck Königstein/Ts. 1982). Dr. jur. Holländer 
war Direktor des Central-Vereins. P: Rieger: Ein Vierteljahrhundert im Kampf 
um das Recht und die Zukunft der deutschen Juden, Berlin 1918; vgl. Zechlin 
(wie Anm. 2), S. 53 ff. 

9 Holländer (wie Anm. 8), Sp. 1290. 
io Margolius (wie Anm. 5), S. 167. 
11 Ebd. 
12 I. Elbogen: Artikel: Verband der Vereine für jüdische Geschichte und 
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Literatur in Deutschland, in: Jüdisches Lexikon, IV 2, Berlin 1927, Sp. 1169. 
13 Margolius (wie Anm. 5) S. 178 f. Zu Karpeles vgl. M. Levin: Gustav 

Karpeles. Gedenkrede, gehalten bei der Gedächtnisfeier am 31. Oktober 
1909, in: Jahrbuch 53,1910, S. 	i. Jahrbuch 5927, S. 167f. 

14 Margolius (wie Anm. 5) S. 179. 
15 Jahrbuch 1899, S. 269. 
16 Zechlin (wie Anm. 2) S. 14. 
17 Jahrbuch 1899, S. 8. 
18 Jahrbuch 1912, Mitteilungen Nr. 19 für 1911, S. 3. 
19 Jahrbuch 5909, Mitteilungen Nr. 16 für 1908, S. 2. 
20 Vgl. unten Anhang Nr. 5. 
21 Jahrbuch 1911, Mitteilungen N r. 18 für 1910, S. 1. 
22 Jahrbuch 1904, Mitteilungen N r. II für 1903, S. 6. 
23 Jahrbuch 1911, Mitteilungen N r. 18 für 1910, S. 2. 
24  Ebd. S. 1 f. 
25 Jahrbuch 1916, Mitteilungen N r. 23 für 1915, S. 2. 
26 Ebd. S. 30. 
27 Ebd. S. 2. 
28 Jahrbuch 1917, Mitteilungen N r.ffi 24 	S. I. 
29 Ebd. S. 2. 
3o Jahrbuch 1920, Mitteilungen N r.ffi 27 	1918/19, S. 2. 
31 Ebd. 
32 Elbogen (wie Anm. 12) Sp. 1169. 
33 Jahrbuch 1920, Mitteilungen Nr. 27 für 1918/19, S. 24. 
34 Jahrbuch 1898, Vorwort S. I. 
35 Im Institutum Judaicum Delitzschianum, Münster, standen mir für die-

sen Beitrag die Bände 1-28 (1898-1927) und 29 (1931) zur Verfügung. 
36 Vgl. Encyclopedia Judaica, Jerusalem 1970/71: Band 6, Sp. 573sq: Ismar 

Elbogen; Band io, Sp. 1394: Jacob Landau; Band 13, Sp. 397: Martin Philipp-
son. 

37 Jahrbuch 1921/22, Mitteilungen Nr. 28 für 1920/21, S. 1-3. 
38 Jahrbuch 1909, Mitteilungen Nr. 16 für 1908, S. 2. 
39 Jahrbuch 1898, S. 3. 
4o Jahrbuch 1901, S. 16. 
41 Jahrbuch 1899, S. 19. 
42 Jahrbuch 1912, S. 2. 
43 Vgl. Zechlin (wie Anm. 2) S. 81. 
44 Ebd. S. 59 ff.; 81 f. 
45 Jahrbuch 1904, S. 5. 
46 Jahrbuch 1915, S. 14. 
47 Ebd. S. 6; vgl. dazu Zechlin (wie Anm. 2) S. 90. 
48 Jahrbuch 1915, S. 8. 
49 Zechlin (wie Anm. 2) S. 88. 
5o Jahrbuch 1917, S. 149. Viele Beispiele jüdischer Kriegsbegeisterung fin-

den sich bei Zechlin (wie Anm. 2), S. 86 ff. 

242 



51 Jahrbuch 1916, S. 2 f. 
52 Jahrbuch 1917, S. 3. 
53 Zitiert nach Zechlin (wie Anm. 2), S. 565. 
54 Jahrbuch 1920, S. o (sic.). Zum Antisemitismus am Ende des I. Weltkrie-

ges vgl. Zechlin S. 558 ff. 
55 Jahrbuch 1923/24, S. 9; vgl. Jahrbuch 1921/22, S. 3 ff. 
56 Jahrbuch 1925, S. 2. 

57 Ebd. S. 4. 
58 Jahrbuch 1926, S. 3. 
59 Ebd. S. 4. 
6o Jahrbuch 1923/24, S. 148 f. 
61 Jahrbuch 1903, S. 3 f. 
62 Jahrbuch 1909, S. 7 f. 
63 Jahrbuch 1927, S. 4 f. 
64 Vgl. die im Anhang Nr. 1 gegebene Übersicht. 
65 Jahrbuch 1905, Mitteilungen Nr. 12 für 1904, S. r. 
66 Jahrbuch 1907, Mitteilungen Nr. 14 für 1906, S. 1. 
67 Vgl. die im Anhang i gegebene Übersicht. 
68 Jahrbuch 1904, Mitteilungen Nr. 11 für 1903, S. 54• 
69 Jahrbuch 1914, Mitteilungen Nr. 21 für 1913, S. 18. 
7o Jahrbuch 1899, S. 275. 
71 Jahrbuch 1906, Mitteilungen Nr. 13 für 1905, S. 12: Lemgoer als Mit-

glieder. 
72 Jahrbuch 1920, Mitteilungen Nr. 27 für 1918/19, S. 12f. 
73 Mit dem Kaufmann Siegmund Freund entsandte der Dortmunder Verein 

auch als einziger in Westfalen ein Mitglied in den Verbandsvorstand. Freund 
hielt diesen Sitz bis zu seinem Tod inne, (vgl. Jahrbuch 1899, S. 300 und Jahr-
buch 1909, Mitteilungen Nr. 16 für 1908, S. 52, wo Freund zum letzten Male 
genannt wird, vgl. Nachruf in Jahrbuch 1910, Nr. 17 für 1909, S. 1. 

74 J. Meynert/F. Schäffer: Die Juden in der Stadt Bielefeld während der Zeit 
des Nationalsozialismus, in: Bielefelder Beiträge zur Stadt- und Regionalge-
schichte Heft 3. Bielefeld 1983, S. 19. 

75 Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung (wie Anm. 3) unter den 
angeführten Gemeinden. 

76 Dr. Coblenz sprach 1905 in Hagen, vgl. Jahrbuch 1906, Mitteilungen 
Nr. 13 für 1905, S. 32; im selben Jahr in Osnabrück, vgl. ebd. S. 42, und 1906 
in Unna, vgl. Jahrbuch 1907, Mitteilungen Nr. 14 für 1905, S•  45. 

77 Neben den einschlägigen Stadtarchiven vgl. besonders die «Quellen zur 
Geschichte der Juden in Westfalen, Spezialinventar zu den Akten des NRW-
Staatsarchives Münster», bearb. v. U. Schorbus, Münster 1983, Namensindex 
S. 278 ff. 

78 Jahrbuch 1907, Mitteilungen Nr. 14 für 1906, S. 2. 

79 Die Zahlen für westfälische Juden 19oo: 20 64o und 1910: 21 036 sind 
A. Herzig: Judentum und Emanzipation in Westfalen, Münster 1973, S. 63 
entnommen, für 1914 und 1920 habe ich jeweils 21 300 angenommen als unge- 
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fähres Mittel zwischen den bei Herzig angegebenen Zahlen 21 036 für 1910 
und 21 595 für 1925. 
Die Zahlen lagen möglicherweise um ein geringes niedriger. Dies geht aus 
A. Barkai: Die sozio-ökonomische Situation der Juden im Rheinland-West-
falen zur Zeit der Industrialisierung (1850-191o), in: Rheinland Westfalen im 
Industriezeitalter Band 2, Wuppertal 1983, S. 89, hervor. Barkai gibt für den 
hier interessierenden Zeitraum nur für 1907 eine Zahl an, nämlich 19 824. 

8o Alle Heimatvereine in Westfalen, die dem Westfälischen Heimatbund 
angeschlossen sind, haben heute zusammen etwa 60 000 Mitglieder, laut 
freundlicher Auskunft des Heimatbundes vom 16. April 1986. 

81 Jahrbuch 1909, Mitteilungen Nr. 16 für 1908, S. t. 
82 Jahrbuch 1916, Mitteilungen Nr. 23 für 1915, S. 2. 
83 Jahrbuch 1903, Mitteilungen Nr. IO für 1902, S. 47-56. 
84 Ebd. S. 52. 
85 Jahrbuch 1900, S. 316-318. 
'86 Jahrbuch 1901, Mitteilungen Nr. 8, S. 44. 
87 Ebd. S. 45. 
88 Jahrbuch 1905, Mitteilungen Nr. 12, S. 48. 
89 Jahrbuch 1907, Mitteilungen Nr. 14 für 1906, S. 45. 
90 Jahrbuch 1903, Mitteilungen Nr. to für 1902, S. 57. 
91 Eine Übersicht über die Vorträge des Berliner Vereins findet sich im Jahr-

buch 1927, S. 171-177. 
92 Jahrbuch 1905, Mitteilungen Nr. 12, S. 2. 
93 Vgl. den Nachruf auf ihn im Jahrbuch 1918, Mitteilungen Nr. 25 für 

1917, S. 3. 
94 Vgl. Jahrbuch 1900, S. 297. 
95 Ebd. S. 297. 
96 Jahrbuch 1919, Mitteilungen Nr. 26 für 1918, S. 9. 
97 Ebd. S. to. 
98 Jahrbuch 1913, Mitteilungen Nr. 20 für 1912, S. 2; vgl. Jahrbuch 1916, 

Mitteilungen Nr. 23 für 1915, S. 2. 
99 Jahrbuch 1901, Mitteilungen Nr. 8 für 1900, S. 4. 
too Jahrbuch 1909, Mitteilungen Nr. 16 für 1908, S. 3. 
tot Ebd. S. 3. 
102 Vgl. oben Anm. 78. 
103 Vgl. oben zu Anm. 47 f.; dazu Zechlin (wie Anm. 2) S. 69-71. 
104 Näheres zum Problem der doppelten Loyalität bei Zechlin (wie Anm. 

2) S. 4 ff.; 69 ff. 
105 Ebd. S. 78. 
106 G. Landauer: Sind das Ketzergedanken? in: Vom Judentum. Ein Sam-

melbuch. Leipzig 1913, S. 255, zitiert nach Zechlin (wie Anm. 2), S. 20. 
107 Beilage zum 40. Bericht über die Marks-Haindorfsche Anstalt, in: 

Stadtarchiv Münster, Stadtregistratur, Fach 36, Nr. 17, S. 5. 
108 Zechlin (wie Anm. 2) S. 2. 
109 Eigene Zählung nach: Die jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, 
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der deutschen Marine und der deutschen Schutztruppen 1914-1918, hrsg. 
vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, Berlin 1932. 

II() In Westfalen wohl nur im Institutum Judaicum Delitzschianum, 
Wilmergasse 1-4, 4400 Münster verfügbar. (Signatur A I 6). 

III Vgl. oben Anm. 33. 
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AUS DER FRÜHZEIT DER WIENER LIBRARY 

Erinnerungen an die Jüdische Informations-Zentrale in Amsterdam 

C. C. Aronsfeld 

Die Wiener Library in Londen und Tel Aviv ist ein Forschungsinsti-
tut zur neueren deutschen und deutsch-jüdischen Geschichte, beson-
ders zur Zeit des Nationalsozialismus. Zu diesem Thema, vor allem 
für die Periode der Weimarer Republik, sind ihre Sammlungen in viel-
facher Beziehung wohl einzigartig. Sie war allerdings nicht immer ein 
Forschungsinstitut, und die Einzigartigkeit ihrer Sammlungen hat mit 
ihrem Ursprunge zu tun. Die Wiener Library begann ihre Karriere als 
eine Jüdische Informations-Zentrale (JIZ), die 1933 in Amsterdam 
begründet wurde. Jenes Jahr, in dem Hitler Reichskanzler wurde, 
konnte für Juden kein Anlaß zu gelehrten Studien sein. Sie mußten 
jetzt kämpfen, es ging um ihr Schicksal, um ihre Menschen- und 
Lebensrechte, und so war die JIZ eine Waffe im Kampf um jüdische 
Selbstbehauptung. 

Dieser Kampf wurde geführt mit der Verbreitung von streng sach-
lichen, sorgfältig dokumentierten Informationen über die revolutionä-
ren, weltweit erregenden Ereignissen in Deutschland. Der Mann, der 
diese Arbeit in Angriff nahm, war Dr. Alfred Wiener, der als Syndikus 
des Central Vereins Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens über 
lange Jahre schon den aufklärenden Widerstand gegen den Antise-
mitismus betrieben hatte. Er entwich zeitig nach Holland und gewann 
dort die Unterstützung des ihm bekannten Professors für Altertums-
geschichte an der Amsterdamer Universität Dr. David Cohen, der Mit-
begründer des repräsentativen Comite voor Byzondere Joodsche 
Belangen war und später als ein Haupt des von den deutschen Besat-
zern verordneten Judenrats eine umstrittene Rolle spielen sollte. 
Cohen brachte die Sache im Oktober 1933 auf der Londoner jüdischen 
Welthilfskonferenz für die deutschen Juden vor und wurde beauftragt, 
eine besondere Stelle zur Bekämpfung der nationalsozialistischen Pro-
paganda einzurichten. Er übernahm sogleich formell die Leitung der 
schon im Umriß bestehenden JIZ, die auf diese Weise offiziellen Cha-
rakter bekam. Ihre Briefbogen trugen den englischen Namen «Jewish 
Central Information Office» und die entsprechende französische, 
deutsche, holländische, hebräische und jiddische Version. 
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Der Gedanke der Arbeit war, das Wesen und die Ziele des National-
sozialismus anhand authentischen nationalsozialistischen Beweismate-
rial zu belegen. Aus ihrem eigenen Munde sollten die Bösewichter sich 
verdammen. Zu diesem Zwecke sammelte Wiener alles, was ihm 
irgendwie, irgendwo an Nazi-Literatur in die Hände fiel, registrierte 
es genau und brachte es Freunden zur Kenntnis, die dann ihrerseits für 
Aufklärung in ihren Ländern sorgen sollten. 

Diese dokumentierten Mitteilungen betrafen zunächst den Juden-
haß der Nazis. Doch Wiener erkannte sogleich, daß eine Aufklärung, 
die nur die «Judenfrage» betraf, unzulänglich war, und so sammelte er 
von Anfang an Informationen über alle Gebiete der nationalsozialisti-
schen Weltanschauung und Politik, schon weil er auf allen Gebieten 
die Fratze des Judenhasses sah. Den totalen Judenhaß wiederum 
betrachtete er nicht als etwas Isoliertes, sondern als ei. e Erscheinung 
in einem sehr viel größeren Unternehmen, das er den «Aufstand gegen 
die Zehn Gebote» nannte. 

Die erste Veröffentlichung der Amsterdamer «Zentrale», 1934, 

behandelte dementsprechend ein größeres Thema, den «Kirchenstreit 
in Deutschland», mit dem Untertitel «Bibel und Rasse». Die fast 
pedantisch-sachliche Übersicht über die früheste Literatur des Dritten 
Reichs nannte weder einen Herausgeber noch einen Verleger noch 
einen Druckort. «Diese Angaben hatten zu unterbleiben», erklärte 
Wiener später: «Die holländische Regierung hätte sonst gegen eine sol-
che Schrift, noch dazu von Opfern der Hitler-Herrschaft geschrieben, 
scharfen Einspruch von ihrem mächtigen östlichen Nachbarn erwar-
ten müssen.» Die Broschüre erwies sich als besonders nützlich in Süd-
amerika, wo ein aktiver Mitarbeiter, der aus Deutschland stammende 
Jesuitenpater Lorch in Sao Paulo, sie ausgiebig verwendete, um dem 
Einfluß der allgegenwärtigen Nazi-Agenten unter der zahlreichen 
deutschsprachigen Bevölkerung entgegenzuwirken. 

Die Bestände des Instituts (wenn man es nun schon so nennen 
wollte) waren am Anfang gering, wohl wenig mehr als die Privatbiblio-
thek Wieners, die er mit sich bringen konnte und die viele heute nicht 
mehr leicht auftreibbare Veröffentlichungen über die Frühzeit des 
Nationalsozialismus enthielt. Zunächst wurde ab Juli 1934 eine 
monatliche Korrespondenz, Die Jüdische Informations-Zentrale, her-
ausgegeben. Sie erschien im ganzen sieben Mal, davon zwei Mal auch 
auf englisch (The Jewish Central Information Office). Ihr Inhalt war 
im wesentlichen rein dokumentarisch; das Material sollte eben für sich 
selbst sprechen und jeden Kommentar überflüssig machen. 

Die mir vorliegende 24seitige englische No. 2 vom September 1934 
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berichtete des längeren über die internationale antisemitische Nach-
richtenagentur «Weltdienst» in Erfurt, mit Faksimiles von belgischen 
und dänischen Nazi-Zeitungen; die antisemitische Verseuchung der 
Jugend ist eingehend geschildert, und das Ziel der physischen Ausrot-
tung aller Juden wird mit aktuellen Zitaten belegt. Sehr ausführlich 
sind die Mitteilungen über den anhebenden Berner Prozeß um die 
«Protokolle von Zion». Das war ein Gegenstand, der Wiener ganz 
besonders interessierte. Das ungemein detaillierte Amsterdamer 
Archiv lieferte die wesentliche Grundlage, auf die das günstige Urteil 
sich stützen konnte, und damit schrieb Norman Cohn später, 1967, 
sein Standardwerk «Warrant for Genocide» («Haftbefehl für Völker-
mord»). 1936, nachdem der jüdische Student David Frankfurter den 
Leiter der deutschen nationalsozialistischen Landesgruppe Schweiz, 
Wilhelm Gustloff, erschossen hatte, half das Institut bei der Heraus-
gabe eines Dokumentarwerks über die Verfolgung der Juden in 
Deutschland, das der Verteidigung ebenso zugute kam wie der hollän-
dischen Arbeiterpartei, die es angeregt hatte. 

Die Arbeit wurde von vier Angestellten geleistet, die in einem 
Hotelzimmer nicht in der besten Gegend der Amsterdamer Innenstadt 
(Sarphatistraat 18) einquartiert waren. Bald freilich vergrößerte sich 
der Betrieb auf einen Stab von zehn und zog nach dem feineren Süden, 
in die gut bürgerliche Jan van Eijkstraat, wo eine solche brisante Tätig-
keit kaum vermutet wurde. Nach draußen erschien als Mieter im Par-
terre von Nr. i6 Alfred Wiener und nebenan, im ersten Stock von Nr. 
14, arbeitete die JIZ. Dieser Mieter existierte streng inkognito. Wer 
weiß, was die Nazis angestellt hätten, wäre ihnen je so etwas wie eine 
Jüdische Informations-Zentrale bekannt geworden. Mindestens hät-
ten sie hier das Hauptquartier der jüdischen Weltverschwörung gese-
hen, das verkörperte Sanhedrin der «Weisen von Zion», und Hollands 
Neutralität wäre von vornherein kompromittiert gewesen. 

«Streng geheim» war das Siegel der JIZ, und es hatte solche Wir-
kung, daß in all den Jahren der Besetzung Hollands die Deutschen nie 
eine Spur davon entdeckten. In seinen Memoiren: Zwervend en 
Dolend («Auf ruheloser Wanderschaft»). De Joodse Vluchtelingen in 
Nederland in de Jaren 1933-194o. Met een inleiding over de jaren 1900-
1933 (Harlem, 1955) erwähnt Cohen, daß die Deutschen in allen von 
ihnen besetzten Haupstädten Korrespondenz mit der JIZ hätten fin-
den können, und selbst als sie im Mai 194o (aus anderen Gründen) 
Cohens Privatwohnung durchsuchten, bemerkten sie nichts. Die 
strenge Vertraulichkeit der Arbeit, die jede öffentliche Werbung aus-
schloß, hatte freilich den Nachteil, daß sie die Finanzierung 
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erschwerte. Alles kam auf diskrete persönliche Beziehungen an, und 
darin war, nicht nur in Holland, Cohens Hilfe so unentbehrlich wie 
Wieners phantasiebegabte Energie. Kurz vor Kriegsausbruch waren 
58 größere jüdische Organisationen als Förderer gewonnen. 

Ich lernte Wiener Anfang 1938 kennen, als er in London war, um 
einen Journalisten zu finden, der deutsches Material englisch verarbei-
ten konnte. Bis dahin war das recht und schlecht geschehen, und die 
englische Ausgabe der kurzlebigen Korrespondenz war bei aller Sach-
lichkeit etwas amateurhaft. Jetzt hatte Wiener das Gefühl, er brauche 
so etwas wie eine englische Abteilung. Der Bedarf nach Informationen 
war gestiegen. Nicht nur wurde die Verfolgung der Juden immer ärger; 
auch in der internationalen Politik bereiteten sich dramatische Ent-
wicklungen vor, und Wiener hatte offenbar einen flair dafür. Der 
Anschluß war nur wenige Wochen entfernt, und die Vorkehrung für 
erhöhte Wachsamkeit kam nicht zu früh. 

Das deutsche Material, das ich nun bearbeiten sollte, war von beson-
derer Art. Wiener war stets der Meinung und sagte das auch, als die 
Korrespondenz zum erstenmal erschien, daß wesentliche Informa-
tionen nicht in den international beachteten deutschen Zeitungen zu 
finden waren. Wichtig war das Studium der abseits gelegenen Blätter, 
der Provinzpresse, der Fachzeitschriften, und jener Bücher und Bro-
schüren, von denen man jedenfalls außerhalb Deutschlands wenig 
wußte. Sie konnten, kritisch gelesen, mehr aussagen als irgendeine 
Nummer des Völkischen Beobachters. Ich bearbeitete deshalb solche 
Tageszeitungen wie das Hamburger Tageblatt, den Westdeutschen 
Beobachter (Köln), Streichers Fränkische Tageszeitung (Nürnberg), 
Hakenkreuzbanner (Mannheim), Danziger Vorposten. Andere Titel, 
die ich regelmäßig sah, waren die SS-Zeitung Das Schwarze Korps, die 
wöchentliche Hitler Jugend, Der Stürmer, Der Deutsche im Ausland 
(für Berichte über die Nazitätigkeit außerhalb Deutschlands), die 
Wochenzeitung der Deutschen Christen Deutscher Sonntag und auch 
die in geschickter Verschleierung antinationalsozialistische Allgemeine 
Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung. 

Über diese letztgenannte möchte ich ein besonderes Wort sagen. 
Wenige Äußerungen haben mich so tief bewegt wie der Leitartikel, der 
dort nach dem Pogrom im November 1938 («Kristallnacht») erschien. 
Es war eine rein theologische Betrachtung betitelt «Vom Ende der 
Welt: <Und dann wird das Ende kommen>, Matth. 24.14». Der leider 
unbekannte Autor, der den hebräischen Propheten verwandt gewesen 
sein muß, dachte nicht nur an den fruchtbaren Frevel, der begangen 
war, sondern auch an die offizielle Freude und Genugtuung darüber, 

249 



und er deutete die «dunklen Zeichen» wie folgt: «Die Leute vor der 
Sintflut freuten sich auch, nur kam dann die Flut und brachte sie alle 
um. Es wird falsche Freude die Menschheit blenden; die tiefer Schau-
enden sehen die Todeszeichen, die in der zu Ende gehenden Welt auf-
steigen. Die Völker waten im Blut immer neuer Kriege, große Verfüh-
rungen gehen durch das Land, die Wahrheit wird in Ketten gelegt, das 
Recht liegt mit gebrochenen Gliedern auf der Straße. . . .» Ich habe 
den Artikel oft (englisch) zitiert als Beweis für die Existenz eines 
«anderen Deutschlands». Überhaupt war diese Kirchenzeitung eine 
ungemein wichtige Informationsquelle. 

Andere Zeitungen und Zeitschriften, die regelmäßig gelesen, verar-
beitet und gebunden wurden, waren die Nationalsozialistischen 
Monatshefte, Der Deutsche Erzieher, Der Deutsche Student, Deutsche 
Justiz, Der Parteirichter, Junge Welt, Das Deutsche Ärzteblatt, Reichs-
arbeitsblatt, Junge Kirche; außerdem amerikadeutsche Nazizeitungen 
wie Deutscher Weckruf und Amerika-Herold, und die Deutsche Zei-
tung für Großbritannien. Dazu kamen noch eine Reihe fremdsprachi-
ger faschistischer Zeitungen. Ebenso wurden Times, Temps und Neue 
Zürcher Zeitung gesammelt und natürlich eine große Zahl jüdischer 
Blätter aus allen Teilen der Welt, außerdem deutsche Exilzeitungen wie 
die Pariser Tageszeitung, Das Neue Tagebuch, Neuer Vorwärts, der 
(katholische) Deutsche Weg (Holland). Andere Periodika wiederum 
wurden nicht gebunden, sondern in ungezählten klassifizierten Aus-
schnitten aufgehoben. Um von der Vielfältigkeit der Bücher einen 
Begriff zu geben — es waren 1938 etwa to 000 — wäre ein besonderes 
Kapitel nötig. Wiener legte z. B., schon als Bibliophile, der er war, 
Wert darauf, alle Ausgaben der «Protokolle von Zion» zu haben, und 
ebenso war Hitlers Mein Kampf in der ersten Ausgabe wie in verschie-
denen Übersetzungen vorhanden. 

Drei Themen fesselten ihn besonders, und sie spiegelten sich in den 
Sammlungen des Instituts. Das erste war der Gedanke an das «eigent-
liche», das «wahre Deutschland», das gewissemaßen Hitler zum 
Opfer gefallen war. Diesen Gedanken pflegte er schon um seiner eige-
nen Persönlichkeit willen; denn er war im Grunde ein preußischer 
Konservativer und deutscher Patriot, der sich nicht eingestehen wollte 
(oder konnte), daß er sein Vaterland verloren hatte. Deshalb sammelte 
er mit besonderem Eifer die geistigen Zeugnisse des Exils, nicht nur 
die Zeitungen, sondern auch alle ihm sonst erreichbaren literarischen 
Werke, wo immer sie entstanden sein mochten. Für sie hatte die 
Bibliothek eine besondere Abteilung. 

Ein anderes Thema war die anti-christliche Literatur lange vor 1933, 
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z. B. Paul de Lagardes Deutsche Schriften; Wilhelm Schwaners Germa-
nenbibel; Arthur Dinters Geistchristentum; die Versuche, das Neue 
Testament zu «arisieren» und die ziemlich öden Ausschweifungen des 
Ehepaares Ludendorff. Diese Themen faszinierten ihn, und auf die-
sem Gebiete war er eine unübertroffene Autorität. Schließlich hatte er 
gerade als Buchliebhaber ein besonderes Pendant für die antisemiti-
schen Nachschlagwerke, z.B. die Sigilla Veri (1929), eine (unvollstän-
dige) Seltenheit, die wahrscheinlich unter Juden nur er gründlich 
kannte; außerdem war da das von Alfred Rosenberg herausgegebene 
Handbuch der Romfrage (194o), in dem er die Feindschaft der Juden 
und Christen klassisch vereint sah. Zu diesem Thema verdankten wir 
auch manche wesentliche Einzelheit den sonst wenig beachteten Jah-
resberichten der Londoner British and Foreign Bible Society, die wie 
in allen Ländern so auch in Deutschland ihre gutinformierten «Kol-
porteure» hatte. Natürlich kamen nicht alle Informationen aus 
gedruckten Quellen. Kaum weniger wichtig waren die «Sonderkorre-
spondenten» in verschiedenen Ländern und «illegale» Agenten inner-
halb Deutschlands, die Wiener dank seiner vielfältigen Beziehungen 
mobilisieren konnte. Ihre «vertraulichen Berichte» wurden besonders 
wichtig, nachdem die gedruckte Korrespondenz im Februar 1935 ein-
gestellt war. Bei dramatischen Anlässen wie, z. B. dem Anschluß und 
dem November-Pogrom kamen diese Berichte massenhaft an, mußten 
sofort übersetzt und druckreif gemacht werden, und dann gab es 
weder Tag noch Nacht Ruhe. Ich für meinen Teil kannte keine Ferien. 

Als mich Wiener in England engagierte, wo ich schon rund fünf 
Jahre war, konnte ich natürlich nicht sofort daran denken, nach Hol-
land zu gehen. Mein deutscher Paß trug seit seiner letzten Halbjahres-
verlängerung den Vermerk, daß meine «Einreise in das Reichsgebiet, 
auch zu vorübergehendem Aufenthalt, nicht erwünscht» sei. Ich 
dachte auch gar nicht daran, nachdem ich die alte Heimat einmal ver-
lassen hatte, und mit einem Hakenkreuz-Paß wollte ich mich nir-
gendwo blicken lassen. Andererseits konnte mein englischer Fremden-
ausweis, wenn auch langfristig, mir jetzt kaum helfen. Aber wenn ich 
nach Holland kommen sollte und keinen anderen Paß als einen deut-
schen hatte, dann sollte ich wenigstens nicht als landloser Flüchtling 
erscheinen. Wir fanden deshalb einen zweckdienlichen Ausweg. Ein 
uns bekannter Londoner Journalist, W. G. J. Knop, Auslandsredak-
teur der Financial News, beauftragte mich, ihn von Amsterdam aus mit 
«wesentlichen Informationen, speziell über Öl und Gummi», zu belie-
fern. Er verwendete später viel von dem Material, das ich ihm schickte, 
für sein Buch Beware of the English («Vorsicht vor den Engländern!»), 
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London 1939. Als Direktor einer Ein-Mann-Gesellschaft Union Time 
Ltd., war Knop ein Protégé des Shell Magnaten Sir Robert Waley 
Cohen, der auch in der Gesellschaft Focus for the Defence of Freedom 
and Peace eine Rolle spielte (zusammen mit Churchill, Lady Violet 
Bonham Carter, Sir Norman Angell etc.). 

Indem ich nun eine Londoner Zeitung vertrat, konnte ich hoffen, 
daß die notorisch strenge Vreemdelingen Politie mich etwas behutsam 
behandeln würde. Sie gewährte mir auch nach der ersten kurzfristigen 
Vergunning mehrere 14tägige Verlängerungen; aber zwei Mal versagte 
ihre Geduld, und ich mußte zurück nach England, wo ich weiter für 
das Institut arbeitete, bis es als ratsam erschien, das Katz-und-Maus-
Spiel wieder aufzunehmen. 

Die Strenge der holländischen Polizei war wohl nur ein Abbild der 
allgemeinen Gefühle, die man damals in Holland den Ausländern 
gegenüber hatte, besonders den jüdischen Flüchtlingen gegenüber. 
Gewiß wollte man freundlich sein und viele waren es; aber im Schatten 
der allzu nahen deutschen Grenze war man unvermeidlich nervös. Die 
aus Deutschland vertriebenen Juden wurden angesehen, als wären sie 
mit ihren Verfolgern identisch, und viele Deutschenfeinde waren oder 
wurden Judenfeinde. Musserts N. S. B. machte sich recht mausig und 
mochte wohl auch bei den Sympathie finden, die sonst für die moffe 
nichts übrig hatten. 

Wir waren ein recht interessantes Team in der Jan van Eijckstraat. 
Wiener war unverkennbar der Chef, und seine diktatorische Gegen-
wart machte sich immer bemerkbar. Er kannte viele wichtige Leute, 
aber viele auch nicht. Obwohl sein Englisch erheblich zu wünschen 
übrig ließ, las er die Times regelmäßig und mit der Verehrung, die man-
che Engländer der Bibel bezeug(t)en. Er kannte Wickham Steed, den 
früheren Chefredakteur, hatte aber keinen Zugang zu denen, die jetzt 
die Zeitung redigierten, insbesondere nicht zu dem unseligen Geoff-
rey Dawson. Er kannte auch Vernon Bartletzt, der erst ein reichlich 
naives Buch Nazi Germany Explained (London 1933) geschrieben, 
inzwischen aber sich eines Besseren besonnen hatte. Andere bekannte 
Figuren, mit denen wir in Verbindung standen, waren der holländische 
Journalist Dr. M. van Blankenstein, der wiederum weitere Kontakte 
sicherte, Torgney Segerstedt, Chefredakteur der Göteborgs Handels-
och Sjoefartstidning, und Maurice Vanikoff, Leiter der französisch-
jüdischen Aktion gegen den Antisemitismus. 

Als ein fruchtbarer Briefschreiber unterhielt Wiener eine weitver-
zweigte Korrespondenz. Aber er war unermüdlich auf Wanderschaft. 
Er besuchte die Häupter aller jüdischen Gemeinden in Europa, um 
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ihre Unterstützung zu gewinnen. Zu diesem Zwecke legte er ausge-
wählte Dokumente vor, die seine Arbeit ebenso wie die Gefährlichkeit 
des Feindes bezeugen sollten. Ich begleitete ihn gelegentlich und habe 
ihn buchstäblich auf den Knien gesehen, wie er aus seinen Koffern das 
ihm am ehesten geeignet erscheinende Material herausholte, gewöhn-
lich besondere Ausgaben der «Protokolle», den Stürmer und Proben 
anti-christlicher Propaganda. Ich weiß nicht, ob er immer die Kosten 
seiner Anstrengungen deckte; doch konnte kein Mißerfolg ihn 
schrecken. 

Der stellvertretende Direktor war Dr. Kurt Zielenziger, ehemals 
stellvertretender Pressechef der Stadt Berlin. Er war Nationalökonom, 
hatte kürzlich (1937) in der englischen Zeitschrift Population einen viel 
beachteten Artikel über jüdische Wanderungsstatistik veröffentlicht 
und besaß eine minutiös genaue Kenntnis des deutschen politischen 
Lebens. Er las die großen deutschen Zeitungen, auch die Amtsblätter 
wie den Reichsanzeiger, und war vor allem für die offiziellen Verlaut-
barungen zuständig, die unsere Arbeit direkt betrafen. In seinen etwas 
eckigen Bewegungen, die gewöhnlich vom Qualm einer beträcht-
lichen Zigarre begleitet waren, hätte man ihn für die Karikatur eines 
steifen, sprichwörtlich korrekten preußischen Beamten halten kön-
nen, gemildert durch eine unverkennbar jüdische Manier. Er war einer 
von jenen zahlreichen Flüchtlingen, die durch und durch deutsch 
geblieben waren und im fremden Boden keine Wurzel schlagen konn-
ten. Wie Wiener hatte auch er wenig Talent für Sprachen — sein Hollän-
disch erinnerte gelegentlich an Heines Urteil über Bellinis Franzö-
sisch: «Schlecht ist hier viel zu gut, man muß entsetzlich sagen, blut-
schänderisch, weltuntergangsmäßig.» Aber im Gegensatz zu Wiener 
war er, wohl mit Recht, zufrieden, an seinem Schreibtisch zu bleiben 
und nicht den Spuren seines wanderfreudigen Chefs zu folgen. 

Ein ganz anderer Mensch war Madame Olga Bauer, die Frau von 
Professor Ignacio Bauer, der eine hervorragende Rolle in dem allmäh-
lich wiedererwachenden spanisch-jüdischen Leben spielte. Professor 
Bauer, dessen Familie aus Österreich stammte, war der Enkel eines 
Finanzmannes, der das Haus Rothschild in Spanien vertrat. Als 
Monarchist hatte er keine sonderliche Sympathie für die Republik von 
1931, und als Vorsteher des Verbandes jüdischer Gemeinden in Spanien 
und einer Ibero-Marokkanischen Zionistischen Vereinigung waren er 
und seine ebenfalls zionistisch interessierte Frau jetzt Flüchtlinge vor 
dem Bürgerkrieg. Sie war die Tochter des Petersburger Bankiers Baron 
Günzberg, sprach also Russisch und Spanisch. Sie beherrschte noch 
andere Sprachen (ich wußte nie, wie viele), und dieses Talent war 
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natürlich von unschätzbarem Wert. Sie las den größten Teil der auslän-
dischen Zeitungen, darunter auch den Osservatore Romana, und 
machte Auszüge, gewöhnlich auf Französisch, die Zielenziger oft zu 
Berichten umschrieb. Die große schöne Frau, jeder Zoll eine Aristokra-
tin des ancien regime, hatte stets einen merkwürdig unschuldigen und 
verstört-verwunderten Ausdruck, so als ob sie nichts Rechtes mit den 
Geschichten anfangen konnte, auf die ihr melancholisches Auge fiel. 

Kurz bevor ich kam, verlor das Institut die Dienste eines Wissen-
schaftlers, der ein sehr wertvoller Mitarbeiter gewesen sein muß: Kurt 
Baschwitz, einen Fachmann auf dem Gebiete der Propaganda und des 
Journalismus. Sein Buch «Der Massenwahn: Seine Wirkung und seine 
Beherrschung» (1923) war 1932 schon in dritter Auflage erschienen, 
und zusammen mit einem zweiten Werk De krant door alle tijden 
(«Die Zeitung durch die Jahrhunderte»), 1936, gewann es ihm eine 
Professur an der Amsterdamer Universität. Aber vier Wochen nach 
mir kam noch ein junger Journalist, ebenfalls aus London und unter 
ähnlichen Umständen, Louis W. Bondy, später Verfasser eines jetzt 
seltenen Buchs, das er mit dem Material des Instituts geschrieben 
hatte: Racketeers of Hatred. Julius Streicher and the Jewbaiters' Inter-
national. London 1946 («Die mit dem Haß Geschäfte machen. Julius 
Streicher und die Internationale der Judenhetzer»). Wiener kannte 
wahrscheinlich seinen Vater, der politischer Redakteur des Berliner 
Börsenkouriers war, wie ich für Englisch zuständig war, so Bondy für 
Französisch, das er durchaus beherrschte. 

Die Arbeit war schwer und Wiener kein zimperlicher Boß. Aber 
natürlich fanden wir auch, jung wie wir waren, Zeit für Abwechslung. 
Amsterdam war eine schöne Stadt, selbst wenn ich manchmal über den 
Grachten das Gespenst des Fliegenden Holländers sehen konnte, der 
mit dem Ewigen Juden verwandt schien. Einige der holländischen 
Sekretärinnen machten sich das Vergnügen, uns ihre Sprache beizu-
bringen, was mir das Nützliche mit dem Angenehmen verband. 
Gemeinsam fuhren wir auch auf Hollands nationalem Transportmit-
tel, dem fiets (Fahrrad), häufig über Land, und mehr als ein Mal genos-
sen wir die Pracht der Tulpenfelder von Haarlem. 

Freilich über alledem lag der düstere deutsche Schatten. Die Grenze 
war zu nah, als daß wir uns wohl fühlen konnten, und meine Gedan-
ken waren oft genug nach England gerichtet. Nicht nur meine. Als die 
nationalsozialistische Expansion mehr und mehr den Kontinent ver-
dunkelte, schien es geraten, das Institut in größere Sicherheit zu brin-
gen. Die Entscheidung wurde dringend, als die holländische Regie-
rung ernstlich fürchten mußte, daß wir ihr Schwierigkeiten machen 
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könnten. Anfang 1939 erhob sie Einwendungen gegen eine Stelle in 
Konrad Heidens Buch über den November Pogrom (The New Inqui-
sition. New York 1939), das durchweg Material des Instituts verwen-
dete. Die Regierung erfuhr durch Cohen, wer die Urheber waren, und 
Ministerpräsident Colijn ersuchte ihn nun, jedenfalls die holländische 
Ausgabe des Buchs aus dem Verkehr zu ziehen, da sie den Zorn der 
deutschen Regierung erregen würde. Cohen betrachtete diese Inter-
vention mit Recht als eine nicht zu überhörende Warnung, und nun 
wurde die Verlegung des Instituts nach London mit Eifer betrieben. 

Wir waren gerade mit zwei wichtigen Aufträgen beschäftigt. Die 
Vertretung der südafrikanischen Juden erhob Verleumdungsklage 
gegen den ehemaligen Burengeneral Manie Maritz, der in seinem 
Buche My Lewe en Strewe («Mein Leben und Streben»), Pretoria 
1939, viele Zitate aus einer kanadischen antisemitischen Broschüre 
The Key to the Mystery. Quebec 1937 («Der Schlüssel zum Geheim-
nis») übernommen hatte. Das waren im wesentlichen Fälschungen ä la 
«Protokolle von Zion», und es lag unseren südafrikanischen Freunden 
daran, den skrupellosen Antisemitismus bloßzustellen, den nicht nur 
dieser eine Hitlerbewunderer betrieb, sondern auch die große, später 
regierende Nationale Partei. Das gelang; mit Hilfe des umfangreichen 
Amsterdamer Beweismaterials wurde Maritz der Aufstachelung zum 
Judenhaß schuldig befunden und zu einer (leichten) Geldstrafe verur-
teilt, wenn auch die Nationale Partei erst nach ihrem Siege 1948 wenig-
stens in dieser Beziehung Vernunft annahm. 

Die andere Frage, die wir für französische Freunde klären sollten, 
war: «Welche Stiftungen und Schenkungen sind in Form von Geldsum-
men, Gebäuden (Krankenhäuser, Erholungsheime, Volksbibliothe-
ken, Schwimmhallen, etc.) oder durch Überlassung von Kunstwer-
ken, Ausgrabungsgegenständen, etc. von Juden bis zum Jahre 1933 für 
allgemeine deutsche Interessen, also nicht für besondere jüdische 
Zwecke, gemacht worden?» Ich fürchte freilich, dieser Frage haben 
wir im reißenden Strudel der Ereignisse nur geringe Aufmerksamkeit 
widmen können. Meine Aufenthaltserlaubnis lief im Juli 1939 ab und 
wurde (glücklicherweise) nicht erneuert. Um diese Zeit war ein großer 
Teil der Institutsbestände schon verfrachtet, und dank englisch-jüdi-
scher Hilfe, die hauptsächlich der Board of Deputies of British Jews 
gab, wurde das Jewish Central Information Office an dem etwas bie-
dermeierlichen Manchester Square angesiedelt, neben der berühmten 
Wallace Collection, deren Schätze ja auch eine Waffenkammer, wenn-
gleich anderer Art, enthalten. Nicht alle von uns waren freilich zur 
Stelle. Mme. Bauer, Zielenziger, der Buchhalter Bernhard Krieg und 
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Wieners Privatsekretärin blieben mit einem «Zweigbüro» zurück. Zie-
lenziger kam in Belsen um; auch Krieg war dort und starb bald nach 
der Befreiung an den Folgen des Typhus, den er sich im Lager zugezo-
gen hatte. Ehre ihrem Andenken! Frl. Bielschowsky überlebte, und 
die Bauers konnten nach Spanien zurückkehren. 

Das Institut wurde am 1. September 1939 unfeierlich doch arbeits-
freudig und hoffnungsfroh in London eröffnet. Es war der Tag, an 
dem Deutschland den Krieg gegen Polen begann. Das Jewish Central 
Information Office hatte jetzt neue Aufgaben. Der jüdische Charakter 
trat etwas zurück; der allgemeine erschien zunächst unter dem Namen 
«Dr. Alfred Wiener's Office», und bald bürgerte sich der endgültige 
ein: The Wiener Library. 
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JUDEN IN DER GEGENWARTSFORSCHUNG 

Ein deutsches Projekt und eine amerikanische Studie 

Ernst G. Lowenthal 

Mein erster wissenschaftlicher Kontakt mit Bernhard Brilling, damals 

Archivar der Synagogengemeinde Breslau, geht auf das Jahr 1931 zurück, 

indes ohne daß ich ihn persönlich kennenlernte. Zwanzig Jahre vergingen, bis 

er mir 1951 von Tel Aviv aus nach Hamburg schrieb, er sei noch «vorhanden» 

und jüdisch-historisch tätig wie eh und je. Von Angesicht zu Angesicht begeg-

neten wir uns aber erst in den späteren 5oer Jahren, in Bonn oder in Frankfurt 

am Main. Seitdem sind wir in regem Gedankenaustausch geblieben. 

Als der vermutlich «dienstälteste» Mitarbeiter dieser Gedenkschrift widme 

ich Professor Brilling mit um so größerer Bereitschaft und Freude den folgen- 

den, seinem weiten Interessengebiet entsprechenden Beitrag. 	E. G. L. 

I. 

Von Immanuel Kant stammt das Wort, es sei gut, manche Dinge 
dem «Archiv menschlicher Vernunft anzuvertrauen, um künftige 
Irrungen zu verhüten». Sicher waren es nicht zuletzt solche Motive, 

von denen sich das deutsche Bundesarchiv, das ja auch wichtige poli-

tisch-zeitgeschichtliche Aufgaben hat, leiten ließ, als es von einer 

Reihe von Jahren angeregt wurde, eine Dokumentation über die aus 

dem Bereich der heutigen Bundesrepublik (einschließlich West-Berlin) 

stammenden Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung her-

zustellen. Genauer ausgedrückt, bedeutete das, die dafür notwendige, 

zentralisierende Beschaffung der Namen und Daten einzuleiten, um 

daraus im Ergebnis ein Gesamtverzeichnis entstehen zu lassen. Von 

Anfang an war man sich der beträchtlichen Schwierigkeiten, der man-

nigfachen, oft unlösbaren Probleme (ostdeutsche Gebiete!), auch der 

Gefahr der Fehlerhaftigkeit und schließlich der aus alledem ergeben-

den Langwierigkeit des Unternehmens sehr wohl bewußt. In Anbe-

tracht der Teilung Deutschlands konnte sich die Erfassung der Um-

gekommenen nur auf solche Juden erstrecken, die im Gebiet des heu-

tigen Westdeutschlands (mit West-Berlin) geboren oder — vor ihrer Ver-
schleppung in die Konzentrations- und Vernichtungsläger — ansässig 

waren. 
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Die Anregung zu einem solchen Mammutwerk war vor geraumer 
Zeit unter anderem von Yad Washem, der israelischen Gedenk- und 
Forschungsstätte in Jerusalem, ausgegangen. Überdies hatte sich Bun-
deskanzler Adenauer bei oder nach seinem Israelbesuch im Jahre 1966 
positiv zu dem Projekt geäußert. Von Einfluß auf die Durchführung 
des anspruchsvollen Auftrags war auch der Gesichtspunkt, daß bereits 
in der jüngeren Vergangenheit die eine oder andere, örtlich oder regio-
nal begrenzte, nach Quantität und Qualität unterschiedlich zu wer-
tende Teiluntersuchung dieser Art in Westdeutschland gelungen war. 
Das beste Beispiel dafür war die von der Archivdirektion Stuttgart in 
den Jahren 1962/67 im Auftrage der Landesregierung durchgeführte 
Dokumentation der Judenverfolgung im Bereich von Baden-Württem-
berg. Unabhängig davon haben es sodann auch in anderen Bundeslän-
dern einzelne Städte der verschiedensten Größenklassen als einen Akt 
der moralischen und/oder geistigen Wiedergutmachung betrachtet, 
ähnliche Nachforschungen anzustellen und deren Ergebnisse zu veröf-
fentlichen. 

Das ist ein Trend, der bei politischen Kommunen und heimatge-
schichtlichen Organisationen anhält. In diesem Zusammenhang war 
gewiß auch das «Totenbuch Theresienstadt — Deportierte aus Oster-
reich», wie es 1971 von dem Wiener Jüdischen Komitee für Theresien-
stadt angelegt wurde, ein beachtenswertes Vorbild. 

Vielfalt der Quellen 

Aber eine bundesdeutche Gesamtdokumentation, die, soll sie ein 
auch nur annähernd zutreffendes Bild vermitteln, naturgemäß größere 
Anforderungen stellte, lag bisher nicht vor. Yad Washem richtete zu 
einem früheren Zeitpunkt an politische Gemeinden in der Bundesre-
publik die Bitte, Namenslisten zur Verfügung zu stellen. 1967 reiste 
Archivdirektor Dr. Heinz Boberach, ein Mitarbeiter des Bundesar-
chivs nach Israel, um das in dortigen historisch-wissenschaftlichen 
Instituten vorhandene Quellenmaterial im Hinblick auf das umfas-
sende Koblenzer Spezialprojekt zu bearbeiten. Etwas später begann 
ein aus bis zu to Fachleuten bestehendes Team beim Internationmalen 
Suchdienst (des Internationalen Roten Kreuzes, Genf) in Arolsen/ 
Waldeck mit der entsprechenden Durcharbeitung seiner riesenhaften 
Unterlagen und Sammlungen. So wurden, teils gleichzeitig, teils all-
mählich, Quellen ermittelt, erschlossen und ausgeschöpft, die dem 
gleichen Zweck nutzbar gemacht wurden. Hinzu kamen gewisse 
erhalten gebliebene Gestapolisten, auch Resultate von Erhebungen, 
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wie sie nach Kriegsende in einigen Bundesländern, so in Bayern und 

Hessen, durchgeführt wurden, Gedenklisten, wie sie zum Beispiel in 

Münster/W., Hamburg und anderswo entstanden, auch ein Verzeich-

nis, das von der Deutschen Botschaft in Den Haag für in Deutschland 

geborene, aber von den nationalsozialistischen Machthabern aus Hol-

land deportierte Personen angelegt worden war. Zum Vergleich einbe-

zogen oder zugezogen wurden außerdem beträchtliche Bestände im 

Besitz von Yad Washem, gesammelt auf Grund von Meldungen, sie seit 

Jahren ständig dorthin gelangen. Auch eine in Arolsen befindliche 

Namenkartei der früheren Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-

land (Berlin, 1939/43) und eine Theresienstadt-Kartei wurden 

benutzt. 

Identifizierung und Verifizierung 

Aus dieser Fülle und Vielfalt von Materialien entstand zunächst ein 

Verzeichnis von rund 400 000 Namen. Daß eine solche Ziffer als weit 

überhöht (für die Zahl der umgekommenen Juden aus dem vorgenann-

ten Gebiete) anzusehen war, war für jeden, der sich mit der Frage des 

Endschicksals der Juden in Deutschland unter statistisch-demographi-

schen Gesichtspunkten näher befaßt hat, absolut klar. Der Vierhun-

derttausend lagen zweifellos Doppelt- und Mehrfachverzeichnungen 

zugrunde — unvermeidbare Parallelitäten, die sich aus und bei der Aus-

schöpfung der verschiedenen Quellen automatisch ergaben. Um auf 

eine annähernd richtige Ziffer zu kommen, und zwar einschließlich 

der Opfer der von den Nazis im Oktober 1938 über Nacht durchge-

führten Aktion gegen sogenannte Ostjuden, die man an die deutsch-

polnische Grenze abschob und sie dort einem ungewissen Schicksal 

überließ, war es zunächst erforderlich, die Doppelt- und Mehrfachver-

zeichnungen festzustellen und zu eliminieren. 
Damit war unendlich viel mühselige, zeitraubende Kleinarbeit ver-

bunden, wenn man bedenkt, was es beispielsweise bedeutet, bei dop-

peltem oder gar drei- und vierfachem Vorkommen eines und desselben 

Familiennamens mit gleichen Lebensdaten, möglicherweise aber mit 

verschiedener Namensschreibweise verantwortlich zu klären und — zu 

entscheiden, wann Namensgleichheit auch Personengleichheit bedeu-

tet. Sodann galt es, zu ermitteln, wer von den rund 400 000 ausgewan-

dert war (und in der Emigration die Verfolgung überlebt hatte), wer in 

der Berichtszeit eines natürlichen Todes in Deutschland oder in der 

Emigration gestorben war, wer die Verfolgung, sei es als KZ-Häftling, 

sei es versteckt im sogenannten Untergrund, überlebt hatte. Auch 
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solche »Kategorien« waren aus jener Gesamtziffer auszuklammern, 
um der echten, hier interessierenden näherzukommen. Da gab es, fer-
ner, eine »unbekannte«, eine Art »Grauziffer«; diese bestand aus einer 
größeren Zahl von Juden, von denen zwar bekannt war, daß sie vor 
Kriegsausbruch in Deutschland gelebt hatten, ohne daß es aber irgend-
welche Anhaltspunkte dafür gab, ob sie emigrierten oder deportiert 
wurden oder überlebten. Zur Aufklärung solcher »Fälle« wurden, 
auch der Personalien wegen, gelegentlich Entschädigungsbehörden 
herangezogen und konsultiert. 

Problematik 

Die gesamte technische Vorarbeit zur Herstellung des Gedenkbuchs 
lag in den Händen des Bundesarchivs und dafür besonders beauftrag-
ter und geschulter Mitarbeiter, man könnte fast sagen: einer durchor-
ganisierten Spezialgruppe, die im Laufe der Jahre ein Höchstmaß an 
Vertrautheit mit der komplizierten Materie erlangt hat. Die modernen 
Mittel der EDV, der elektronischen Datenverarbeitung, die dafür ein-
gesetzt wurden, erleichtern natürlich den Übergang vom Datenspei-
chern in Computern zum Setzen und Drucken des Buches. Aber auch 
der Umgang mit dieser rationalisierenden Apparatur will gelernt 
sein. 

Der Computer registriert, wo immer möglich, für jeden einzelnen 
«Fall» folgende Angaben (oder, statistisch gesprochen: Merkmale): 
Familienname, Vorname(n), bei Frauen auch Mädchenname, letzter 
Wohnort, Geburtstag, Todesdatum, Deportationsziel. (Wäre — zusätz-
lich — noch nach dem zuletzt oder vorher ausgübten Beruf gefragt wor-
den, so hätte die Dokumentation auch sozialgeschichtliche Bedeutung 
von hohem Stellenwert erlangen können.) Bei den Fragen nach dem 
Todesdatum und dem Deportationsziel kommen Angaben wie «ver-
schollen» und «unbekannt» verhältnismäßig häufig vor. Das wirft 
insofern ein Problem auf, als — später — Leser des Gedenkbuches im 
Einzelfall unter Umständen mehr wissen (und womöglich glaubhaft 
nachweisen können), als die ursprünglich benutzten Quellen hergeben 
konnten. So selten dies vielleicht auch vorkommen mag — es wird 
natürlicherweise dazu führen (und die Herausgeber sind sich dessen 
völlig bewußt), daß zumindest die r. Auflage des Buchs eines Tages 
verbesserungs-, berichtigungs- und ergänzungsbedürftig ist. Das liegt 
in der Natur eines solchen Werks, tut aber weder seinem Wert noch sei-
ner Wirkung wesentlichen Abbruch. Geht es doch hier um Menschen-
schicksale, die leider zunächst oft unerforschlich sind und teilweise 
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auch unerforschlich bleiben . . . Und mit dieser unabwendbaren Ein-
schränkung muß die Nachwelt rechnen und leben. 

Das Band, das den Computer verläßt, bildet die Unterlage für das 

Druckverfahren. So wird gegen Jahresende der dem Bundesarchiv 

erteilte ehrenvolle Auftrag seinen vorläufigen Abschluß finden. Dann 

wird eine erschüttern-nüchterne, erregend-ernste, leidvolle Doku-

mentation vorliegen, in der, in alphabetischer Reihenfolge der Fami-

liennamen, angefangen mit «Ab . . . » und endigend mit «Zy . . . », 

über 100 000-120 000 jüdische Schicksale erfaßt, ioo 000-120 000 

ermordete Juden aus Deutschland namentlich aufgeführt sind — eine 

endlose Gedenktafel, auch wenn man sich vergegenwärtigt, daß diese 

Ziffer repräsentativ für viele Millionen umgekommener Juden aus 

Europa ist. 

Bedeutung 

Juden in und aus Deutschland, ja Juden überall in der Welt, werden 

dieses Gedenkbuch nur zaghaft und zögernd zur Hand nehmen; denn 

sie werden, auf Schritt und Tritt sozusagen, mit der unmittelbaren Ver-

gangenheit konfrontiert, sie stoßen hier auf Menschen, die ihnen nahe-

standen und lieb waren, auf Namen, vertraut und unvergessen. Aber —
sie werden das Buch besitzen wollen und es wie ein Memorbuch im 

besten Sinne des Wortes betrachten; sie werden es im Bewußtsein der 

Zusammengehörigkeit hüten und bewahren als kostbares Gut der Tra-

dition, der Familie, der Juden als Ganzheit. Aber, so fragt man sich 

gleichzeitig, soll dieses Buch nur ein Gedenkdokument für die Betrof-

fenen, bloß für die Überlebenden, allein für das jüdische Haus sein? 

Sollte es nicht eine viel weitertragende Bedeutung und Wirkung 

haben, über den engeren jüdischen Kreis hinaus? Ist es doch für 

Deutschland und die Welt, erstmals und einzig in seiner Art, gleichsam 

ein modernes jüdisches Martyrologium von gewaltigem Ausmaß. 

Sollte es, als mahnendes Dokument der Zeit, nicht auch in nichtjüdi-

schen Kreisen seinen Platz haben, und da nicht nur an offizieller Stelle 

und in wissenschaftlichen Bibliotheken und politschen Bildungsinsti-

tuten, sondern gleichsam als überzeugende Antwort auf Erscheinun-

gen, die heute den Nazi-Massenmord an Juden infragestellen oder gar 

bestreiten? 

(Dieser Beitrag wurde 1980 geschrieben, das Gedenkbuch konnte 

aber erst 1986 erscheinen — D. Verf.) 
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1938 wurde in Boston im amerikanischen Bundesstaat Massachu-
setts die «IMAS» gegründet. Die vier Buchstaben bedeuten «Immi-
grants Mutual Aid Society (Club of New Americans 1938), Inc.». 
Diese war eine deutsch-jüdische Einwanderer-Selbsthilfeorganisation, 
die sowohl soziale als auch religiöse Aktivitäten entfaltete. In ihrer 
Frühzeit, vor allem während des letzten Krieges, war sie für die Ein-
wanderer in dieser Stadt und in deren Umkreis auch kulturell und poli-
tisch von weit größerer Bedeutung als heute. Damals kam es beispiels-
weise vor, daß, wie im Dezember 1942, der frühere Reichskanzler 
Heinrich Brüning, als Emigrant an der benachbarten Harvard-Univer-
sität in Cambridge/Mass. dozierend, von der «IMAS» zu einem Refe-
rat aufgefordert wurde. Die «IMAS»-Akten der Jahre 1949/75 befin-
den sich jetzt im Besitz der »American Jewish Historical Society», und 
gewisse Mikrofilme der kleinen Zeitschrift «IMAS NEWS» sind heute 
im «American Jewish Periodicals Center» zu finden. 

Archivische Quellen in den USA 

«IMAS» ist nur eine von vielen jüdischen Flüchtlingshilfsorganisa-
tionen in Amerika, wie sie im 1. Band (archivische Quellen) der Studie 
«Jewish Immigrants of the Nazi Period in the USA» (Verlag 
K. G. Saur, New York/München/London/Paris 1978) nach einem 
bestimmten Schema vor- und dargestellt werden: Minutiös, wenn 
auch kurz, insbesondere in Bezug auf ihre Geschichte, ihre Aufgaben, 
den Verbleib ihrer Akten/Archivalien, auch unter Hinweis auf die 
dazugehörige Literatur. <Im ganzen handelt es sich um 552 Num-
mern»; diese sind, jeweils in alphabetischer Reihenfolge, zusammen-
gefaßt nach (i) nationalen (landesweiten) Organisationen, (2) Bezirks-
(bundesstaatlichen) und Ortsstellen, (3) Privatsammlungen meist ame-
rikanischer Persönlichkeiten, aber auch einzelner jüdischer Einwande-
rer, die relevantes Material besitzen, und (4) Instituten mit Sammlun-
gen «gesprochener Geschichte» (oral history). Zu den letzteren gehört 
z. B. auch die (seit zehn Jahren in New York existierende) «Research 
Foundation for Jewish Immigration», die Initiatorin des vorliegenden 
Bandes. New York als Sitz örtlicher Stellen erscheint nicht weniger als 
siebzigmal und als Sitz überörtlicher, zusätzlich, mindestens neunzig-
mal — das wiederum macht auch deutlich, welche zentrale Rolle diese 
Stadt, nicht erst heute, im jüdischen Leben Amerikas und der Welt 
spielt. 
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In ihrer weitaus größten Mehrzahl sind die 552 «Nummern» den 
drei ersten Kategorien zuzuordnen, während «oral history», bei der 
relativen Neuheit dieses Verfahrens nicht überraschend, insgesamt nur 
10 «Nummern» umfaßt. 

Je nach dem Wesen der hier dokumentierten Organisationen/Insti-
tute/Ämter werden drei Vorgänge widergespiegelt: einmal die Einwan-
derung, sodann die Niederlassung (resettlement) und schließlich die 
Integration, auch mit dem neuerdings üblicher gewordenen Begriff 
«acculturation» umschrieben. 

Selbst wenn in einigen Fällen und in Unkenntnis ihrer möglichen 
historisch-wissenschaftlichen Bedeutung Archivalien vernichtet 
worden sind, sei es aus Raumnot für die Aufbewahrung, sei es wegen 
der zeitlich begrenzten Existenz einer Hilfsstelle, so kann den «Archi-
val Resources» und ihrem Kompilator im ganzen nur beste Sorgfalt in 
der übersichtlichen Anlage und, was noch wichtiger ist, in der Brauch-
barkeit für den quellensuchenden Benutzer attestiert werden. Zudem 
findet man im Anhang eine alphabetische Liste der Depots (mit 
Angabe der jeweils aufbewahrten Archivalien) sowie ein allgemeines 
alphabetisches Register (Institute, Organisationen, Namen usw.). Ste-
ven W Siegel, für das Ganze verantwortlich, gebührt dafür besonderer 
Dank. 

Auch die vom Herausgeber des Buches, Professor Dr. Herbert 
A. Strauss, City University in New York, seit 1982 an der Technischen 
Universität Berlin, auf 16 Seiten zusammengedrängte allgemeine Ein-
führung in den dem Werk zugrundeliegenden Fragenkomplex (jüdi-
sche Auswanderung aus Nazi-Deutschland; Verhalten der Einwande-
rungsländer; länderweise, internationale und jüdische Flüchtlingshilfe 
— mit betonter Berücksichtigung der USA) erweist sich mit ihren 
Fakten, Daten und Ziffern als höchst nützliches und informatives Bei-
werk. 

Hier ist kein neuer «Who's Who?» entstanden, vielmehr ein speziel-
les «Wo ist was?». Und dies ist für alle künftigen Forschungen auf dem 
Gebiet der Verfolgung, Rettung und Niederlassung, Erscheinungsfor-
men der jüdischen Wanderungsbewegung im 2o. Jahrhundert, eine 
wichtige Quelle. 

Bibliographie und «Oral History. 

Die Einordnung jüdischer Flüchtlinge aus Mitteleuropa, die seit 
1933 in die USA kamen, ist Gegenstand einer Bibliographie in Band z. 

Hier sind insgesamt rund 3400, wo erforderlich, mit erklärenden 
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Bemerkungen versehene Buch-, Broschüren- und Aufsatztitel unter 
den folgenden übergeordneten Gesichtspunkten erfaßt: (1) USA als 
Mittelpunkt des Ganzen (Geschichte, Regierung, der Flüchtling in der 
öffentlichen Meinung, Integrationsprobleme, Flüchtlingshilfe); (2) 
Internationale Wanderung (einschl. der jüdischen); (3) Auswanderung 
aus Deutschland, Österreich und aus von den Nazis besetzten euro-
päischen Ländern; (4) Durchwanderungsländer (Großbritannien/ 
Commonwealth, Palästina/Israel, Südamerika, d. h. Gebiete, aus 
denen, durch besondere Zeitumstände bedingt, eine Weiterwanderung 
in die USA nicht mehr möglich war); (5) D.Ps. (Displaced Persons, 
Schicksal, Hilfe, Einordnung); (6) Psychologische und medizinische 
Aspekte, die sich aus Verfolgung und Wanderungszwang ergeben; 
mehr anhangsweise: Wiedergutmachung (mit 128 Titeln). 

In Band 3/1 mit dem Kurztitel «Oral History» sind knappe Inhalts-
zusammenfassungen von Interviews mit ungefähr 25o Emigranten 
wiedergegeben. Diese Arbeit wurde während des Jahrzehnts 1971/81 
durchgeführt. In ihrer überwiegenden Mehrheit handelt es sich bei 
den Befragten um solche, die sich in den USA niederließen. Den stich-
wortartigen Angaben sind jeweils die Personalien (europäischer Back-
ground, Lebenslauf/Berufs weg, Zugehörigkeit zu Organisationen, 
Veröffentlichungen) vorangestellt, so daß der Benutzer des Buches, ob 
Forscher oder nur Leser, leichter Zugang zu dem ihn interessierenden 
Material findet. In allen Fällen ist auch die Dauer des Interviews ver-
merkt, damit man sich eine Vorstellung von der Länge des entspre-
chenden Tonbands machen kann. Der dem Buch angefügte Sach- und 
Personenindex ist hilfreich. In einer Einleitung beschreibt der Heraus-
geber Zweck und Methode des Bandes; er weist u. a. darauf hin, daß 
eine Benutzung der Tonbänder jeweils bei der «Research Foundation», 
57o Seventh Avenue, New York, N.Y. 10018, schriftlich beantragt wer-
den muß. 

Als eine gute Quelle für das Studium der jüdischen Wanderungsge-
schichte erweist sich die jüdische Presse im einstigen Deutschen Reich. 
In Band 2/3 sind für den Zeitraum 1933/38 die mit Auswanderungsfra-
gen befaßten Veröffentlichungen der hauptsächlichsten Zeitungen/ 
Zeitschriften in Deutchland registriert. Im ganzen dürften es schät-
zungsweise 4000 Titel sein, die hier mit ihrem Erscheinungsdatum auf-
geführt sind. Die Zahl der für diesen Zweck ausgewerteten Blätter 
beläuft sich auf mindestens sieben, nämlich die »C.-V.-Zeitung»; die 
«Jüdische Rundschau», das «Gemeindeblatt», der «Morgen», die 
«Informationsblätter der Reichsvertretung der deutschen Juden», die 
«Jüdische Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik», sämtlich Berlin, sowie 
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das «Israelitische Familienblatt» (Hamburg, später Berlin) und der 
«Israelit» (Frankfurt am Main). Der gewaltige Stoff ist in 17 Kapitel 
und zahlreiche Unterabschnitte aufgeteilt. Abgesehen von den Veröf-
fentlichungen über Einwanderungsländer, wird Emigration unter fol-
genden Aspekten behandelt: Geschichtliches, Rechtliches und Finan-
zielles, Vorbereitung (Umschichtung), Hilfsorganisationen in 
Deutschland und im Ausland. Die hier versuchte Zusammenstellung, 
m. W. die erste ihrer Art, ist als Nachschlagewerk begrüßenswert. 

(Der vorstehende Beitrag erschien erstmals in zwei Teilen, im «Archi-
var» 1981 bzw. 1984. — D. Verf.) 
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SPRACHPSYCHOLOGISCHES IM JUDENTUM 

Pnina Navg Levinson 

I. 

Der Umgang des Menschen mit der Sprache nimmt breiten Raum 
im jüdischen Denken und Nachdenken ein. Zu Recht sind die Juden 
das «Volk des Buches», und im Mittelpunkt ihrer Prägung steht die 
Heilige Schrift, die Hebräische Bibel. Sie bleibt stets der Ausgangs-
punkt, wo es um Erfahrungen geht, des einzelnen wie der Gemein-
schaft. Das Nachdenken über die Aussagen der Bibel wurde ebenfalls 
durch die Jahrtausende niedergeschrieben und studiert, dabei handelt 
es sich um Übersetzungen, Kommentare, Weiterführungen, Predig-
ten, und Kodices des jüdischen Rechts. Dieses Recht umfaßt alle 
Bereiche und hat das jüdische Volk erhalten. Wir unterscheiden zwi-
schen zwei großen Bereichen in der Bibel und dem nachbiblischen 
Schrifttum: der eine Bereich enthält alles rechtlich Verbindliche im 
Leben der Menschen, dies ist die Halacha, das «Gehen auf dem Weg». 
Der andere Bereich enthält alles charakterlich Prägende, ob es nun 
Maximen der Ethik sind, oder Erzählungen und historische Erinne-
rungen, dies ist die Aggada, das Berichten. Ohne Berichten kein Weg, 
ohne Geschichte keine persönliche Erfahrung, ohne Rechtsordnungen 
keine Gesellschaft, ohne Verantwortung kein Umgang mit dem Wort. 
In der Bibel finden sich die Ausgangspunkte für die genannten Verbin-
dungslinien zwischen dem einzelnen und seiner Umwelt. In unzähli-
gen Aussagen spiegelt sich das Weltbild der biblischen Autoren. Einige 
davon möchte ich nennen und dazu dann Weiterführendes aus den Tra-
ditionen bringen. Um das Feld einzuschränken, nehme ich einige Aus-
sagen, die ganz konkret von der Zunge handeln, denn gerade hier wird 
die Verantwortung des Sprechenden besonders deutlich. Die Zunge ist 
Teil der Person. Sie ist deutliches Instrument in der Umsetzung des 
Denkens in Worte; und so bedeutet ja «Zunge» zugleich auch 
«Sprache» — im Hebräischen (laschon) ebenso wie in anderen Sprachen 
(tongue, langue, etc.). 
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Nachdenkliche Bibeltexte, Maximen und Erfahrungen finden sich 
vor allem in den Psalmen, in der Spruchweisheit und bei Lebensberich-
ten der Propheten. Es findet sich hier der scharfe Kontrast zwischen 
mitmenschlicher Zuneigung und Böswilligkeit; die einen sprechen mit 
«der Peitsche der Zunge» (Hiob 5, 21), sie verwunden die Mitmen-
schen mit «ihrer Zunge, ein scharfes Schwert» (Ps. 57,5), das sie noch 
besonders «schleifen» (Ps. 64,4). Wieder andere sind Experten in 
einem noch gefährlicheren Umgang mit der Sprache, denn ihre Zunge 
ist ein Pfeil, den sie wohlgeübt vom Bogen schießen — so klagt der Pro-
phet Jeremia (9,2): «Sie spannen ihre Zunge, ihren Bogen der Lüge.» 
Und daher immer wieder Gebete: «Ewiger Gott, errette meine Seele 
(= mein Leben) vor Lügenlippe und Betrügerzunge» Psalm 120,2). 
Das «züngelnde» Reden der Bosheit gleicht der «züngelnden» 
Schlange und ist damit noch gefährlicher als Schwert oder Pfeil, so in 
Psalm 14o: «Befreie mich, Ewiger, von bösen Menschen, vor dem 
Mann der Gewalt behüte mich, — die Bosheit sinnen im Herzen, den 
ganzen Tag Streit erregen. — Sie schärfen ihre Zunge wie eine Schlange, 
Skorpionengift ist unter ihren Lippen (2-3).» Worte wie diese sind 
Erfahrungsberichte, sie haben auch Christen stets geholfen, die 
Schmerzen ihres Lebens im Gebet zu sagen. Gegenüber dieser Erfah-
rung von Unheil und Tücke betont die Bibel den rechten Weg, ihn sol-
len die Menschen suchen und einüben. Verantwortliches Reden ist eine 
Voraussetzung für Harmonie und Frieden innerhalb der eigenen Per-
sönlichkeit. Das zeigt sich, z. B. Psalm i5: «Ewiger, wer darf in dei-
nem Zelte weilen, wer auf deinem heiligen Berge wohnen? Der untade-
lig wandelt und Recht übt und Wahrheit redet in seinem Herzen, —
nicht verleumdet mit seiner Zunge, seinem Nächsten nichts Böses tut, 
und Schmähung nicht erhebt gegen seinen Verwandten (I-3).» Als Ide-
alfigur wird hier der Mensch skizziert, der von innen nach außen sei-
ner Verantwortung bewußt ist, und nicht etwa außen etwas zur Schau 
stellt, das in Gottes Augen Heuchelei ist, ein Heuchler aber hat kein 
Verweilrecht auf dem «heiligen Berg». Und hier ist zugleich besonders 
deutlich, daß es nicht um Einsiedler geht, nicht um abgeschiedenes 
klösterliches Leben auf «dem Berg», sondern um das stete Verbinden 
von Meditation und mitmenschlichem Tun. In besonderem Maße sind 
es die Weisen, die sich in diesen Tugenden üben und sie an andere ver-
mitteln, und daher ist «die Zunge der Weisen Heilung» (Sprüche 12, 
18). Als eine solche weise Persönlichkeit wird die klassische jüdische 
Frauengestalt gerühmt, die Eschet Chajil, «standhafte Frau», deren 
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Loblied das Buch der Sprüche abschließt (31,10-31): «Würde und 
Glanz ist ihr Gewand, und sie lacht des späten Tages. — Ihren Mund tut 
sie auf mit Weisheit, und liebende Lehre ist auf ihrer Zunge (25-26).» 
Die Heilung durch weises, mildes, liebevolles Sprechen ist fast gleich-
bedeutend mit dem sinnvollen Leben selbst, so in Sprüche 15,4: «Arz-
nei der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falschheit in ihr zerbricht 
die Seele.» 

Weisheit als Lebensideal hat hier nichts zu tun mit manipulieren-
dem, elitärem Aneignen von Wissen. Es geht wie insgesamt im Juden-
tum um eine Anleitung für jedermann, der gewillt ist, diesen Weg des 
rechten Menschseins zu gehen. Das zeigt auch deutlich Psalm 34. Dies 
ist einer der alphabetisch angeordneten Lehrgesänge, er handelt vom 
Lob der Stillen im Lande und gehört zu den jüdischen Tagesgebeten. 
Die Verse 13-14 lauten: «Wer ist der Mensch, der Leben ersehnt, Tage 
liebt, um Gutes zu schauen? — Bewahre deine Zunge vor Bösem und 
deine Lippe vor betrügerischer Rede. — Fliehe das Böse und tue Gutes, 
suche den Frieden und jage ihm nach.» Dieses Lebensprogramm bil-
dete stets den Inhalt ganzer Gruppen im Judentum, deren einzige Jagd 
dem Gotteswort gilt, dem Friedenstiften unter den Menschen und 
dem wachen Gewissen in der Gesellschaft. Anstelle des Jägers nach 
materiellen Gütern und Ehren tritt hier die Idealfigur der wirklichen 
Weisheit, und ihr deutlichstes Instrument ist die Sprache als Proprium 
des seines Sinns bewußten Menschen. Dieses jüdische Lebensideal sei 
wiederum an einem Bibelwort aufgezeigt: «Tod und Leben sind in der 
Gewalt der Zunge (Sprüche 18,21).» Hebräisch: mawet we chajim 
bejad laschon — in der Hand der Zunge. 

3. 

Hier geht es im eigentlichen um die Vorstellung einer theologischen 
Dimension der Sprache. Das Sprechen von Mensch zu Mensch und 
über den Menschen in ganz realen, alltäglichen Belangen gehört hinein 
in die biblische Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. 
Gott schuf die Welt durch ein zehnfaches Sprechen (i. Mose i): stets 
heißt es «Gott sprach» und danach erst «er erschuf», oder «er 
machte». Als Ebenbild Gottes hat auch der Mensch als einziges 
Geschöpf eine ausgebildete Sprache mitsamt einem Gedächtnis über 
Generationen, das durch Sprache und Schrift vermittelt wird. Daraus 
folgt in der Sicht der biblischen Autoren die Verantwortung, das Nach-
denken über den Gebrauch der Sprache: sie schafft Leben oder 
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bewirkt Tod, sie verursacht Krieg oder bringt Frieden herbei. Das 
wird ausführlich von den Rabbinen, den Meistern des nachbiblischen 
Judentums, erörtert, und zwar in der gleichen konkreten Bildhaftig-
keit, dem gleichen Ernstnehmen der menschlichen Befindlichkeiten, 
wie bereits in der Bibel. Bevor wir uns jedoch auch hier Beispielen aus 
dem Schrifttum zuwenden, sollten einige Gedanken über die Funktion 
der Sprache laut werden. 

4. 

Wenn wir einmal von dem spezifischen jüdischen Kontext absehen, 
sollten die allgemeingültigen Merkmale genannt werden. Das ist für 
unser Verständnis sinnvoll, auch wenn damit einiges wiederholt wer-
den mag, das bereits in anderen Beiträgen formuliert wurde. 

Jede Sprache hat die gleiche Aufgabe — nämlich Kommunikation 
zwischen Mitgliedern einer Menschengruppe. Sie ist eine Funktion 
von Gesellschaft und das hervorragendste Merkmal der menschlichen 
Entwicklung. Dabei sind Sprachen jedoch nicht nur Varianten, viel-
mehr hat eine jede völlig eigene, unverwechselbare Ausdrucksweisen. 
Das wird jedem sofort bewußt, der eine Fremdsprache lernt. Einer der 
Gründer der modernen Sprachwissenschaft, der Schweizer Ferdinand 
de Saussure (starb 1913), betonte die organische Verknüpfung jeder 
Einzelheit mit jeder anderen innerhalb des Systems einer Sprache.' 
Das merken wir, wenn wir aus einer in die andere übersetzen: eine 
Beherrschung von Sprache findet erst statt, wenn wir nicht Wörter als 
solche übersetzen, sondern dieses System erfaßt haben und mitvollzie-
hen können. Davon hängt dann das ab, was als «guter» oder «unzu-
länglicher» Stil bezeichnet wird. So wird z. B. das Hebräische durch 
Verbalsätze gekennzeichnet und nicht durch abstrahierende Nominal-
sätze, — denn zum hebräischen Ausdruck gehört eine Betonung auf 
dem Tun als Lebensideal, die Tat und nicht das Grübeln ist die Probe 
aufs Exempel. Gerade hier bedarf es großer weiterer Projekte, um zu 
erfassen, um was es eigentlich bei Sprache geht. Ein führender heuti-
ger Sprachwissenschaftler, der Amerikaner Noam Chomsky, stellt 
dazu fest: «Zu den vielen Themen, die gründlicher erforscht werden 
müssen, gehören: das Verhältnis zwischen Sprache, Kultur und 
Bewußtsein, sowie eine Reihe von Aspekten der Sprachpsychologie 
und der Semantik, genauere Untersuchungen zur Syntax (Satzbau) wie 
auch der Faktoren, die zu Änderungen der Sprache führen. »2  
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Auf diesen Fragenkomplex und seine Bedeutung für heutige Gesell-
schaften möchte ich später noch zurückkommen. 

5. 

Wie gesagt, werden die biblischen Vorgaben im nachbiblischen 
Judentum weitergeführt. Je nach Temperament und Neigung finden 
wir auch hier sehr verschiedene Zugänge, die jedoch insgesamt das 
komplexe Persönlichkeitsbild von Juden durch die Jahrhunderte kenn-
zeichnen. Den roten Faden bilden dabei Schriften, und durch sie ver-
mittelte Einstellungen, die zunächst in hebräischer und aramäischer 
Sprache stattfinden. Beide sind ein psychologisches Bindemittel zwi-
schen Juden. Der Einfachheit halber werde ich beide Sprachen unter 
«Hebräisch» subsumieren, obwohl das eine Verkürzung ist. 

Die Denkweise von formativen, d. h. Einfluß ausübenden Men-
schen wird durch ihre Akzeptanz zur prägenden Kraft. Kulturelle Ein-
flüsse sind verbunden mit Denken, Ethik und Ausdrucksform. Als 
Funktion einer kulturellen und ethnischen Gruppe ist Sprache gewiß 
auch «Gestalt». Bei aller Individualität ist es die Prägung durch 
sprachpsychologische Vorgaben, die den einzelnen als Mitglied der 
ethno-kulturellen und religiösen Gruppe zu dem macht, was sie oder 
er ist. Unser Musterbeispiel von «Sprechen, Zunge» muß zumindest 
andeutungsweise ergänzt werden, um dies etwas zu verdeutlichen. 
Untersuchungen von Grundbegriffen des Judentums, etwa von Max 
Kadushin, haben gezeigt, daß Grundvokabeln stets ein emotional 
stark besetztes Feld umschreiben und daher nicht mit einer anderen 
«Vokabel» beliebig «übersetzt» werden können. Es geht vielmehr um 
vielschichtige, mehrdimensionale, existenzielle Lebensbereiche des 
rabbinischen Judentums. Solche Grundbegriffe sind etwa «Lernen», 
«Lehre», «Gebot», «tätige Nächstenliebe». Es geht um eine Form des 
«organischen Denkens», in welchem sich die jüdischen Wertvorstel-
lungen in ihrer Korrelation verknüpfen.' Dabei ist die geschichtliche 
jüdische Bedeutung oft anders als in der Bibel, wenn z. B. der biblische 
«Fremde» zum nachbiblischen «Proselyten» wird. Daher sind Juden 
häufig in Verlegenheit, wenn sie solche Grundbegriffe kurz umreißen 
sollen —, und besonders, wo sprachlich und inhaltlich solche Bereiche-
rungen stattgefunden haben, der christliche Gesprächspartner jedoch 
eine eindimensionale Wortbedeutung etwa eines biblischen Textes 
wünscht. Im übrigen bin ich freilich der Meinung, daß ein solches 
organisches Denken mit seinen gefühlsbestimmenden Aussagen in 
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Halacha und Aggada keineswegs eine ausschließliche Eigenart des 
Judentums ist. 

6. 

Innerhalb der nachbiblischen Traditionen zur Sprache gibt es einen 
Strang, der auf Juden und Nichtjuden stets eine besondere Faszination 
ausgeübt hat: die mystische Betrachtung der Schöpfung. In einigen 
Quellen ist die Rede von einem transzendentalen Ur-Alphabet, einer 
kosmischen Sprache, als Instrument der Schöpfung. Diese Weltsicht 
prägte den Umgang mit der hebräischen Sprache und führte u. a. zu 
Systemen der Zahlenmystik sowie zu einer Kosmogonie, einer Schöp-
fungslehre, mittels drei Instrumenten der Schöpfung, die zusammen 
«32 Wege der Weisheit» bilden. Es sind dies die vier Elemente, die 
sechs Dimensionen, und die 22 Buchstaben des Alphabets. Eine alte 
Tradition berichtet, daß Bezalel, der Erbauer des Heiligtums während 
Israels Wüstenwanderung, «die Kombinationen der Buchstaben 
kannte, mittels derer Himmel und Erde erschaffen wurden» (Babylo-
nischer Talmud, Traktat Berachot 45a; zu 2. Mose 3 1.1-3). Seine Krea-
tivität war nicht nur ästhetisch, sein Name Bezalel wurde gedeutet, 
bezel-El, «im Schatten Gottes». Hier ist nebenbei anzumerken, daß ja 
überhaupt im jüdischen Bewußtsein seit der Bibel Namen durch ihre 
sprachliche Bedeutung mehr sind als ein bloßes Etikett. — Die Buchsta-
benmystik ist jüdische Gnosis, Lehre von den verborgenen Dingen. 
Sie wurde vor allem in dem neu-pythagoräischen «Buch der Schöp-
fung» ausgeprägt, hebräisch: Sefer Jezira. Dieses ist der erste systema-
tische theologische Text in hebräischer Sprache. Möglicherweise 
stammt er schon aus dem 2.-3. Jahrhundert n. Das kurze und rätsel-
hafte Buch enthält eine ausgesprochene holistische, «Gestalt»— Sicht 
von Welt, Mensch und Sprache. Die theoretisch möglichen Verbindun-
gen der Buchstaben durchdringen die drei kosmischen Schichten: 
Welt, Zeit und menschlichen Körper. Ohne Sprache gäbe es keine von 
ihnen. In dieses Sprachsystem eingeschlossen ist auch die Komplexität 
des menschlichen Lebens. Buchstabenpaare, die hart und weich sind, 
stimmhaft und stimmlos, verweisen auf innere Befindlichkeiten und 
auf den Gegensatz von Gut und Böse.4  Hieraus folgte ein transzenden-
tales, kosmisches Verantwortungsbewußtsein der jüdischen Mystiker, 
etwa in der vertieften Deutung von Bibeltexten, Gebeten und vor 
allem in Meditationen über Sprache als «Name des Schöpfers». 

Bis heute ist dieser mystische Zugang bei manchen jüdischen Grup- 
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pen verbreitet, während andere ihn strikt ablehen (was auch für das 
gesamte Gebiet der Kabbala gilt). Wenn dieses mit der normativen 
jüdischen Ethik gekoppelt ist, stellen Kabbala und Sprachmystik 
durchaus eine Möglichkeit der jüdischen Sprachpsychologie dar. 
Jedoch wurde stets vor Auswüchsen gewarnt, wie übermäßigem Rigo-
rismus im Umgang mit den Texten, einer allzu rigiden Ritualisierung, 
sowie Verwirrung, Überhandnehmen magischer Vorstellungen u. ä. 
Als Norm für den Durchschnittsmenschen ist Mystik ungeeignet. Sie 
verleitet viel zu oft zu Mißbrauch, Sektenwesen und Gehirnwäsche, —
alles Dinge, die ethisch sehr unerwünscht sind. 

7. 

Die vorher zitierten Bibelverse über die gute und die böse Zunge 
werden an vielen Stellen im Talmud und den Predigtsammlungen 
erläutert. Ich bringe zunächst einen zusammenhängenden Text aus der 
Spätantike, der auch in anderen, späteren Sammlungen erscheint und 
zu den Kernstücken der jüdischen Ethik gehört. Er befindet sich im 
Babylonischen Talmud, Traktat Arachin i 5 b. 

Rabbi Chisda sagte im Namen des Mar Ukba (Babylonien, 3. J h . n.) 
Von jenem, der verleumdet, sagt Gott: Er und ich können nicht 
zusammen in der Welt leben, (. . .) 
Rabbi Chama bar Chanina (Land Israel, 3. Jh. n.) sagte: Was ist die 
Arznei für Verleumder? Ist er gelehrt, so möge er sich mit der Tora 
beschäftigen, wie es heißt: «Heilung für die Zunge ist der Baum des 
Lebens» (Sprüche 15,4), und «Zunge» meint hier die «böse Zunge», 
die wie ein «scharfer Pfeil» ist und der Baum des Lebens ist die Tora. 
Wenn er jedoch ungelehrt ist, so möge er demütig werden, wie es 
heißt: «ist aber Falschheit in ihr, so brich den Hochmut (dort).» 
Rabbi Chama war ein Meister der aggadischen, ethischen Bibeldeu- 

tung, und so benutzte er auch hier eine erweiternde Interpretation des 
Verses zwecks ethischer Unterweisung. 
Kurz danach heißt es an gleicher Stelle: 

Die Schule des Rabbi Ismael lehrte (Land Israel, z. Jh): wer üble 
Nachrede spricht, der sündigt ebenso viel, als hätte er drei Todsün-
den begangen: Götzendienst, Unzucht, und Blutvergießen. (.. .) 

Im Westen (im Land Israel) sagt man: Das Gerede über dritte Per-
sonen tötet drei — den, der es sagt, den, der es hört, und den, über 
welchen gesprochen wird. 
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Rabbi Chama bar Chanina sagte: was bedeutet der Vers «Tod und 
Leben sind in der Hand der Zunge»? Hat denn die Zunge eine 
Hand? Um dir zu sagen — wie die Hand töten kann, so auch die 
Zunge. Man könnte sagen: wie die Hand nur jemanden tötet, der 
nah ist, so auch die Zunge. Daher sagt der Text: «Ihre Zunge ist ein 
scharfer Pfeil.» Man könnte annehmen, daß die Zunge wie der Pfeil 
nur bis vierzig oder fünfzig Ellen tötet. Daher sagt der Text: «Sie 
haben ihren Mund gegen den Himmel gerichtet und ihre Zunge geht 
durch die Erde» (Psalm 73,9). (. . .) 

Es ist, wie Raba lehrte (3. Jh., Babylonien): Wer leben will, tut es 
durch die Zunge (nämlich durch das Tora-Studium), und wer ster- 
ben will, tut es durch die Zunge (nämlich durch üble Nachrede). 
Wie bereits gesagt, geht es um die menschliche Verantwortung, um 

die Entscheidung zum Guten oder zum Bösen im Umgang mit der 
Sprache. Dies ist eine rabbinische Verschärfung des Bibelverses von 
der Wahl des Guten und des Lebens oder des Bösen und des Todes, 
durch Aktionen (5. Mose 30,19). Denken, Aussprechen sind nicht 
«Schall und Rauch», Leben und Tod hängen davon ab. 

Nicht nur der Mensch, auch Gott selbst wird verletzt, wird aus der 
Welt vertrieben und zieht sich in die Himmel zurück. Die göttliche 
Gegenwart, die Schechina, kann Verleumdung nicht ertragen 
(Midrasch Deuteronomium Rabba, Ki Teze VI,14). 

8. 

Ein weiteres spätantikes Stück bringt Beispiele für die verletzenden 
Vorgänge selbst, um zu veranschaulichen, daß Worte töten können. Es 
befindet sich in der klassischen Predigtsammlung zum 3. Buch Mose, 
Midrasch Leviticus Rabba, Emor, XXVI,2. Das Stück geht von dem 
unausgesprochen Grundsatz aus «Nimm den Balken zwischen deinen 
Augen weg» (und starre nicht auf den Splitter im Auge deines Näch-
sten: Babyl. Talmud, Baba Batra 15b; vgl. den Ausspruch Jesu Mt 7, 1-
5). Es folgt eine Begebenheit aus dem politischen Leben und eine aus 
den Kriminalakten der Antike. 

Man sagte zur Schlange: Weshalb beißt du, was hast du davon? Der 
Löwe überfällt und frißt, der Wolf reißt und und frißt, du aber beißt 
und tötest! Die Schlange erwiderte ihnen mit dem Vers Prediger 
10,11: «Beißt denn die Schlange ohne Flüstern?» — kann ich denn 
irgend etwas tun, ohne daß es mir von oben gesagt wird? Sie sagten 
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zu ihr: Weshalb beißt du ein Glied und dein Gift verbreitet sich in 
allen Gliedern? Sie sagte zu ihnen: Das sagt ihr mir? es heißt aber 
dort, in Prediger weiter: «und keinen Vorteil hat der mit der 
Zunge»! — (So ist es.): Denn er wohnt in Rom und mordet in Syrien, 
in Syrien und mordet in Rom. 
Was hier geschildert wird, ist der Unterschied zwischen dem Tier, 

das keine Willensfreiheit hat, und dem Menschen, der das Böse wählt. 
Syrien war römische Provinz, es gab Verleumder, die ihr Werk bereits 
damals schon über weite Strecken hin betrieben, die ihre Freude an der 
schieren Vernichtung anderer Menschen hatten — allein durch Worte, 
ohne physische Waffen: das erledigten die römischen Verwalter. 

Im gleichen Stück wird ein Fall aus der Kriminalgeschichte jener 
Zeit gebracht: 

Die Zunge tötet drei. Es geschah, daß ein Mann eine böse Schwie-
gertochter hatte, sie pflegte üble Nachrede, und er versuchte zwei-
mal täglich, sie mit Güte davon abzubringen. Morgens und abends 
sprach er zu ihr: ich bitte dich, rede den Leuten nichts Übles nach! 
Was tat sie? Sie ging zu ihrem Mann und sprach: Dein Vater versucht 
mit mir zu schlafen, und wenn du das nicht glaubst, so komm heute 
abend und sieh, wie er in mich dringt. Er kam, lauerte ihm auf und 
sah, wie er sich über seine Frau beugte und auf sie einredete. Er 
sagte sich: es ist wirklich wahr! Was tat er? Er schlug auf seinen Vater 
ein und tötete ihn. Man brachte ihn vor Gericht und verhängte die 
Todesstrafe, und auch über die Frau, die seinen Vater verleumdet 
hatte. So hat die Zunge alle drei getötet. 
Warnungen wie diese fanden sich später in Bearbeitungen in den 

Volksbüchern für die Familien, so daß die Pflege der verantwortlichen 
Sprache Gemeingut wurde. Aggadische Stücke gibt es z. B. in jüdisch-
deutschen Bearbeitungen des Mittelalters, vor allem in der sogenann-
ten Frauenbibeln und dem Geschichtenbuch.' 

So wurde jedem klar, wie wichtig es ist, pfleglich mit der Sprache 
umzugehen. Im konkreten, sichtbaren Bereich war erwiesen, daß 
Worte töten können und dieses Werkzeug mit großer Vorsicht zu 
handhaben ist. Und wo nicht unbedingt ein physischer Tod des Ver-
leumders stattfand, ist dennoch von Tod die Rede. Dies konnte eine 
seelische Erstarrung sein, ein lebendiger Tod, oder sich auf das Schick-
sal der Seele beziehen. Seligkeit besteht nach frommer jüdischer Mei-
nung darin, daß die Seelen der Verstorbenen weiterhin Bestand haben, 
sie sind «im Bündel des Lebens», «auf den Fittichen der göttlichen 
Gegenwart» (Totengebete). Die Seelen jener, die erst Gott leugnen 
und dann ihre Mitmenschen unterdrücken, verletzen und in Lebensge- 
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fahr bringen, werden «abgeschnitten», haben keinen Bestand. So war 
die Vorstellung vom Seelenheil stets an das Tun in der Welt gebunden, 
vor allem an die Rücksicht und Hilfe für andere. 

9. 

Zudem betonten die Rabbinen stets, daß das Reden über andere wie 
eine körperliche Krankheit ist und zu einer solchen führen kann. Viele 
Betrachtungen dieser Art beziehen sich auf jene uns unbekannte 
Krankheit, die biblisch «Aussatz» genannt wird und nicht mit der 
Hansenschen Krankheit oder Lepra identisch ist. Die biblischen Vor-
schriften befinden sich in 3. Mose, Kap. 13-14. Forscher meinen, daß 
es sich dabei um eine Reihe von Hautkrankheiten handelt, von denen 
einige nicht ansteckend waren. In der nachbiblischen Zeit traten sie 
nicht mehr auf, und so wurden sie zum Gegenstand theoretischer 
Erörterungen. Dabei spielten zwei Aspekte eine bedeutende Rolle —
der psychosomatische und der ethische. Was die biblischen Vorschrif-
ten selbst angeht, so sagt ein Forscher dazu: «Die medizinischen Prin-
zipien der frühen Hebräer, wie sie sich im Fünfbuch finden, stellen 
einen edlen Fortschritt dar gegenüber den zeitgenössischen Theorien 
von Krankheit, indem sie völlig die Magie ablehnten und versuchten, 
Krankheit entweder von einem empirischen Standpunkt aus zu 
betrachten oder im Kontext der persönlichen spirituellen Beziehung 
zwischen dem Leidenden und seinem Gott. Das Prinzip der persön-
lichen und sozialen Hygiene in den medizinischen Abschnitten des 
3. Buches Mose sind einzigartig in der Antike als rationale Einschät-
zungen der Pathologie» (R. K. Harrison.)7  Ausführlich werden diese 
Fragen im klassischen Werk von Preuss behandelt.' 

Je archaischer und rätselhafter die biblischen Texte waren, um so 
mehr wandten die Rabbinen des Talmud ihre Grundthese an, daß es 
kein überflüssiges Wort in der Heiligen Schrift gibt. Jede Zeit und jede 
Situation hat den Auftrag, den für sie zutreffenden Sinn aufzudecken 
und zu entfalten. Das geschah in der Deutung des Aussätzigen, hebrä-
isch: mezora. In einem Wortspiel wurde der Terminus als Hinweis ver-
standen auf mozi (schem) ra, «Verbreiter übler Rede». Verschärfend 
wurde gefordert, daß Personen mit öffentlichem Wirkungskreis ganz 
besonders vorsichtig mit ihren publik gemachten Äußerungen sein 
sollten. Das Musterbeispiel dafür ist der Aussatz, der kurzfristig die 
Prophetin Mirjam befiel, als sie zusammen mit ihrem Bruder, dem 
Priester Ahron, gegen den Bruder Mose scharf opponierte: 
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Da sprachen Mirjam und Ahron über Mose wegen der schwarzen 
Frau, die er genommen hatte, denn eine schwarze Frau nahm er. 
Und sie sprachen: Spricht denn der Ewige nur zu Mose? Auch zu 
uns spricht er! Und der Ewige hörte es. Und der Mann Mose war 
sehr demütig, mehr als irgend ein anderer Mensch auf Erden. . . . Da 
zürnte Gott über sie . . . und siehe, Mirjam war aussätzig, weiß wie 
Schnee. (3. Mose 12,1-3,9-1o). 
Mose ist wehrlos gegen die Kritik an seiner fremdrassigen Frau —

seine Wehr liegt bei Gott. 
Dazu ist zu sagen, daß Mirjam als Retterin und Heldin dargestellt 

wird. Aber offensichtlich war sie auch ungeduldig gegenüber der 
schweren Behinderung ihres stammelnden Bruders. Dennoch waren 
es die fünf Worte seines Gebetes, die ihre Heilung bewirkten: «Da 
schrie Mose zu Gott und sprach: Gott, o heile sie doch (12,13).» 
In der rabbinischen Deutung wird der Umstand benutzt, daß in den 
Krankheitsvorschriften fünfmal gesagt wird: «Dies ist die Tora, die 
Lehre, betreffs des Aussätzigen»: «Fünfmal, um dich zu belehren, daß 
jeder der Übles nachredet, sämtliche Gebote des Fünfbuches übertritt 
(Midrasch Leviticus Rabba, XVI,6).» Zu dem Reinigungsritual des 
Geheilten gehörten als symbolische Gegenstände u. a. Zedernholz 
und Esow (= Majoran, 3. Mose 14,4). Dies vergleichen die Rabbinen 
mit den Weisheitsthemen des Königs Salomo: «Und er redete über die 
Bäume, von der Zeder im Libanon bis zum Ysop, der aus der Mauer 
wächst (= Kapernstrauch)9, und er redete über das Vieh, die Vögel, das 
Gewürm und die Fische» (t. Könige 5,13). Eine Deutung dazu lautet: 

«Der Mensch wird aussätzig, wenn er sich überhebt wie der höchste 
Baum, und er wird geheilt, wenn er sich demütigt wie das schlichte- 
ste Kraut. Deshalb sprach König Salomo über Zedern und Kapern- 
sträucher (Jalkut Schimoni, 1.559).» 

10. 

Sprache macht gesund, Sprache macht krank. Wenige Themen wur-
den so häufig wie dieses von den Rabbinen behandelt. Das geschah 
auch in visueller Form. Zwei große Meister, Lehrer und Fürsten, 
benutzten diese Methode in Dialog und Gastmahl. 

Die eine Geschichte lautet: 
Rabban Gamaliel sagte zu seinem Knecht Tobias: bringe mir ein fei-
nes Essen vom Markt! Er brachte ihm Zunge. Ein anderes Mal sagte 
er zu ihm: bringe mit ein billiges Essen vom Markt! Er brachte ihm 
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Zunge. Der Rabbi fragte ihn: das ist gutes Essen, und es ist schlech-
tes Essen? Der Knecht sprach: Herr, wenn sie gut ist, gibt es nichts 
Besseres, und wenn sie schlecht ist, gibt es nichts Schlechteres! (Jal-

kut Schimoni, I,661). 
Die andere Geschichte lautet: 
Rabbi Juda der Fürst machte ein Gastmahl für seine Schüler. Er 
setzte ihnen Zungen vor, weiche und harte. Sie suchten sich die wei-
chen aus und ließen die harten liegen. Er sprach zu ihnen: Meine 
Söhne, möge eure Zunge weich zueinander sein, wie Mose die Israe-
liten ermahnte: Unterdrückt einander nicht! (3. Mose 25,17.— Jalkut 
Schimoni, dort). 
Unterdrückung kann sowohl physisch sein wie mit Worten. Wie-

derum wird der Sprache eine ganz besondere Bedeutung beigemessen 

— Sprachethik beginnt nicht erst mit Wittgenstein. Die gleiche Samm-
lung enthält die Mahnung: 

Wenn einer sich zum Judentum bekehrt hat und Tora lernen will, so 
sage ihm nicht: ein Mund, der gejagte Tiere und Aas verzehrt hat, 
Würmer und Kriechtiere, der will Tora lernen, die aus Gottes Mund 
kam? — Und wenn einem die Kinder gestorben sind, so sprich nicht 
zu ihm wie Hiobs Freunde, die ihm sagten: das ist wegen deiner 
Sünde! (Dort, dort.) 
Diese Beispiele für Unterdrückung, Bedrängung, zeigen, wie sehr 

die Rabbinen das biblische Wort ausdehnen, das im Text zunächst von 
Übervorteilung spricht. Auch hier hat die seelische Dimension minde-
stens so große Bedeutung wie die materielle bei all ihrer Bedeutung. 

I I . 

Wegen dieser Einstellung wurde die sprachpsychologische Dimen-
sion ein wichtiger Bestandteil der jüdischen Erziehung. Stets ausge-
hend von den biblischen und rabbinischen Grundworten, führte das 
«organische Denken» (Kadushin) dazu, daß Juden als mehrsprachige 

Menschen von klein auf die Begriffe auch innerhalb anderer Sprachen 
auf Hebräisch benutzten, und damit das gesamte Wertfeld verinner-
lichten. Assimilation, Selbstaufgabe beginnt dort, wo dieser prägende 
Vorgang unterbleibt, Wiedergewinnen einer jüdischen Identität setzt 
ein, wo die autonome Persönlichkeit sich bewußt diesen Werten 
zuwendet. Leichter freilich ist dieser Weg, wenn er im harmonischen 
der Familie stattfindet. Der große deutsche Rabbiner Samson Raphael 

Hirsch schrieb dazu 187310: «So gewiß es viel leichter ist, ein tüchtiger 
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Arbeiter, ein geschickter Industrieller, ein großer Gelehrter, als ein 
sittlich braver, pflichtgetreuer Mensch zu werden, so gewiß kann doch 
das Haus von seiner Erziehungsaufgabe nur einen sehr geringen Teil 
der Schule übertragen». 

Das Judentum betonte stets, daß es hier die Frauen, die Mütter sind, 
die die wichtigste Prägung vollziehen. Hirsch sagt: «Wir haben ein 
Vaterland und eine Vaterstadt, aber Muttersprache nennen wir die 
Sprache, in welcher unsere Gedanken zur Entwicklung und Äußerung 
gelangt, und Mutterwitz den Geist des natürlichen verständigen Wis-
sens. Denn es sind die Mütter, denen wir beides verdanken, verdanken 
sollen. Chawa (Eva), «Sprecherin», «Gedankenspenderin», nicht 
Chaja, «Lebensspenderin», nannte der erste Mann die erste Mutter, 
und eine chawa, eine Sprach- und Gedankenspenderin sollte jede Mut-
ter dem Kinde werden, dem sie eine chaja mit der Geburt gewesen. 
(. .) Schau nur den fragenden Seelenblick deines Kindes, er wird dir 
sagen, was du zu tun hast. (. . .) die Mutter . . . soll sich am liebsten mit 
ihrem Kind unterhalten — die Kinder sprechen und hören doch so 
gerne, ihr Ohr «durstet» nach dem unterhaltenden und belehrenden 
Wort — (ist doch schama, hören, nichts als das geistige zama, dursten.» 
Daher sind die Gebete hebräisch, auch für Kleinkinder. Ihr Durst 
nach Sinn und ihr Hören der Tora sind Garanten für jüdische Zukunft, 
sind physische und spirituelle Überlebenswerte. 

12. 

Was ist in diesem Kontext «Sprachverfall»? Was bedeutet für Juden 
die Fragestellung «Was wird aus unserer Sprache?» Sprachverfall im 
jüdisch-existenziellen Sinn ist der Wegfall der spezifischen Wort- und 
Wertfelder wie Tora und Lernen; Rachmanut, barmherzige Zuwen-
dung als imitatio dei; Eschet-Chajil — die selbstbewußte, aktive, All-
round-Persönlichkeit der jüdischen Frau und Ahawat Jisrael, die Liebe 
zu allen jüdischen Menschen. 

Innerhalb der «Gestalt» Judentum als ganzheitliches, holistisches 
Gebilde bedeutet «Sprachverfall» zugleich Verfall des Kontinuums 
Israel. Genau hier liegt seit eh und je das Arbeitsfeld jüdischer Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene, im Sinne Martin Bubers und vieler anderer Denker. Erst die Ver-
bindung von Erfahrung, Vertrauen, Gefühl und Denken ermöglicht 
ein sinnvolles jüdisches Leben, in Synthese mit den «Wörtern» der wei-
teren Gesellschaften, deren Mitglieder wir Juden sind. 

278 



ANMERKUNGEN 

1. Zitat bei Chomsky, siehe 
2. Noam Chomsky, Artikel «Sprache», in: Enzyklopädie der Gesellschafts-

wissenschaften (hebräisch), Bd. 3, Merchawia 1967. 
3. Max Kadushin: Organic Thinking: A Study in Rabbinic Thought. New 

York 1938. Ders.: The Rabbinic Mind. Dort, 1952, 2. Aufl. 1965. 
4. Vgl. dazu vor allem die Arbeiten von Gershom Scholem. Historische 

Analyse, Bibliographie usf. in seinem umfassenden Artikel «Yezirah, Sefer» in 
Encyclopaedia Judaica (engl.), Bd. 16, Jerusalem 1971. 

5. Das jüdisch-deutsche Buch zur Bibel, Zenna urenna, erschien in vielen 
Auflagen, die weiterhin nachgedruckt werden. 

6. Allerlei Geschichten, Maasse-Buch. Buch der Sagen und Legenden aus 
Talmud und Midrasch nebst Volkserzählungen in jüdisch-deutscher Sprache. 
Nach der Ausgabe Amsterdam 1723 bearb. von Bertha Pappenheim, Frank-
furt am Main 1929. 

7. Harrison, in: Interpreter's Dictionary of the Bible, 1962, Bd. 3. — Zitiert 

nach Louis I. Rabinowitz: Artikel «Leprosy», Encyclopaedia Judaica (engl.), 
Bd. 11, Jerusalem 1971. 

8. Julius Preuss: Biblisch-talmudische Medizin. 1911, 3. Aufl. 
9. Zur Identifikation der beiden verschiedenen Pflanzen gleichen Namens 

vgl. Yehuda Feliks: Nature & Man in the Bible. Chapters in Biblical Ecology. 
London-Jerusalem-New York 1981, S.v. esow. 

10. Samson Raphael Hirsch: Von dem Zusammenwirken des Hauses mit 
der Schule. Einladungsschrift zur Prüfungsfeier der Unterrichtsanstalt der 
(ultra-orthodoxen) Israelitischen Religionsgesellschaft zu Frankfurt a. M., 
1873. — In: Gesammelte Schriften, Bd. 4. Frankfurt a. M. 1908. 

279 



ANHANG 

Richten, Splitter, Balken 

Exkurs zu einem rabbinischen und neutestamentlichen Wortbild 

In der Bergpredigt heißt es (Matthäus 7,5-5): 
Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werden. Denn mit welchem 
Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit welcherlei 
Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Was siehest du aber 
den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht gewahr des Bal-
kens in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder: 
Halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen? Und siehe, ein 
Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus 
deinem Auge, danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders 
Auge ziehest. 
Hier geht es um das «Richten», d. h. Verurteilen, der Leute unter-

einander, nicht etwa um die Vorgänge vor einem Gerichtshof. Die ethi-
sche Ermahnung empfiehlt, zunächst die eigenen Vergehen zu erken-
nen und nicht auf andere zu projizieren. Der Prediger steht ganz in der 
rabbinischen Tradition mit ihrer Verschärfung biblischer Gebote aus 
den Erfahrungen des Lebens heraus. 

Eine weitere Seite dieser Sprachbild-Tradition zur Ethik findet sich 
im Babylonischen Talmud, Baba Batra z 5 b. Sie steht innerhalb einer 
langen Diskussion der frühen und späteren Meister über den bibli-
schen Kanon: Wer schrieb welches Buch und wann? Welche inneren 
Zeugnisse enthalten die Bücher, aus denen wir auf Zeit und Autor 
schließen können? Weshalb folgt die Reihenfolge nicht der Chronolo-
gie? (dort, 54b — a; es schließt daran an eine Reihe von Interpreta-
tionen zum Buch Hiob, 56 a — b). Die Meister stellen Sprachvergleiche 
des inneren Zeugnisses an. Einige interessieren sich dabei vor allem für 
die ethische Befindlichkeit, die teilweise auch zwischen den Zeilen ent-
halten ist. Zur Zeit des Hiob wird gesagt, daß es eine amoralische 
Generation war. Als Beispiel wird der Vers Ruth 5,5 herangezogen: er 
beginnt hebräisch «wajehi bijm6 schfot haschoftim». Wörtlich heißt 
es: «Und es war in den Tagen des Richtens der Richter», was als histo-
rische Angabe die Epoche den frühen Israel im Lande Israel bedeutet. 
Hier werden aber ethische Fragen gestellt, und so lesen wir (B. B. 
r5 b): 

Rabbi Jochanan sagte: Hiobs Generation war unzüchtig. (. . . 
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Schriftbeweise). Er fuhr fort: Was bedeuten die Worte «Und es war 
in den Tagen des Richtens der Richter»? Es war eine Generation, die 
ihre Richter richtete. Wenn der Richter zu einem Manne sagte: 
«Nimm den Splitter fort zwischen deinen Augen», antwortete er 
ihm: «Nimm den Balken fort zwischen deinen Augen.» Wenn der 
Richter sagte: «Dein Silber ist Schlacke (Jes 1,22)», antwortete er 
ihm: «Dein Wein ist mit Wasser gemischt (dort).» 
Die beiden Stellen in Mt und B. B. ergänzen einander inhaltlich und 

sprachlich: ein Balken kann nicht «im Auge» sein, sondern eher «zwi-
schen den Augen». Und daß «Splitter im Auge» der bessere Text ist, 
bezeugt Mt, gegen eine andere Lesart der Talmudstelle, «Nimm den 
Splitter fort zwischen deinen Zähnen», wobei offensichtlich ein 
Schreib- bzw. Lesefehler vorliegt und aus den beiden Buchstaben ajin 
jod ein schin wurde. 

Für die rabbinische Exegese deutet das Wort: «Wajehi» stets auf 
etwas Schlimmes hin: Wehe, Waj, ist es, hi! Während Gutes das Glei-
che mit dem Wort «Wehaja» ausdrückt. Das hebräische Sprachdenken 
der Rabbinen geht auch hier von einem Wort- und Wertfeld aus. 
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